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Die Aufgaben
der Bundesanstalt

stehen unter der Leitlinie:

Sicherheit und
Zuverlässigkeit
in Chemie- und
Materialtechnik

Die Aufgaben

Die BAM hat gemäß ihrem Grün
dungserlaß die Zweckbestimmun~,

die Entwicklung der deutschen Wirt
schaft zu fördern. Sie ist im Auf
gabenverbund Material- Chemie 
Umwelt - Sicherheit zuständig für:

> Hoheitliche Funktionen zur
öffentlichen technischen Sicher
heit, insbesondere im Gefahr
stoff- und Gefahrgutrechts
bereich

> die Mitarbeit bei der Entwicklung
entsprechender gesetzlicher Re
gelungen, z. B. bei der Festle
gung von Sicherheitsstandards
und Grenzwerten

> Beratung der Bundesregierung,
der Wirtschaft sowie der nationa
len und internationalen Organisa
tionen im Bereich der Chemie
und Materialtechnik

> Entwicklung und Bereitstellung
von Referenzmaterialien und
-verfahren, insbesondere der
analytischen Chemie und der
Prüftechnik

> Unterstützung der Normung und
anderer technischer Regeln für
die Beurteilung von Stoffen,
Materialien, Konstruktionen und
Verfahren im Hinblick auf die
Schadensfrüherkennung bzw.
-vermeidung, den Umweltschutz
und den Erhalt volkswirtschaftli
cher Werte.

Die Tätigkeitsbereiche

Das Tätigkeitsspektrum der BAM
umfaßt die sich ergänzenden und
aufeinander bezogenen Tätigkeiten:

> Forschung und Entwicklung
> Prüfung, Analyse und Zulassung
> Beratung und Information.

Die nationale und internationale
Zusammenarbeit

Die Aufgaben der BAM für Technik,
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell
schaft erfordern eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Insofern arbeitet
die Bundesanstalt mit Technologie
Institutionen des In- und Auslandes,
insbesondere den nationalen
Schwesterinstituten eng zusammen.
Sie berät Bundesministerien,
Wirtschaftsverbände, Industrieunter
nehmen sowie Verbraucher
organisationen und unterstützt mit
Fachgutachten Verwaltungsbehörden
sowie Gerichte. Daneben ist sie in
die internationale technische Zusam
menarbeit eingebunden und im
Bereich Meßwesen - Normung 
Prüftechnik - Qualitätssicherung
(MNPQ) als nationale Institution für
die Prüftechnik zuständig. Die Mitar
beiter der Bundesanstalt wirken in
zahlreichen Fachgremien, gesetz
lichen Körperschaften und normen
setzenden Institutionen an der
Aufstellung von technischen Regeln
und Sicherheitsbestimmungen mit
und vertreten die Bundesrepublik in
nationalen und supranationalen Ein
richtungen

Der Status

Die BAM ist als technisch-wissen
schaftliche Bundesbehörde im
Geschäftsbereich des Bundesmini
steriums für Wirtschaft Nachfolge
institution des 1871 gegründeten
Staatlichen Materialprüfungsamtes
sowie der 1920 gebildeten
Chemisch-Technischen Reichsan
stalt (CTR). Sie hat dementspre
chend die Funktion einer material
technischen und chemisch
technischen Bundesanstalt. Auf dem
Stammgelände in Berlin-Lichterfelde
sowie auf den Zweiggeländen in Ber
lin-Steglitz und Berlin-Adlershof sind
etwa 1 700 Mitarbeiter tätig, darunter
mehr als 800 Wissenschaftler und
Ingenieure.
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Amtliche Bekanntmachungen

Ausnahmegenehmigung (AG) zur Verordnung über die
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnengewässern

Ausnahmegenehmigung (AG)
ADNR Nr. D/BAM/07/2/96

zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnengewässern
(Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt GGVBinSch) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.12.1994 (BGBI. I, Nr. 94), in Verbindung mit der Ersten
Verordnung zur Änderung der GGVBinSch vom 18.01.1996 (BGBI. I, Nr. 3), der
Verordnung zur Inkraftsetzung der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
auf dem Rhein (ADNR) und Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf
der Mosel vom 30.12.1994 (BGBI. 11, Nr. 62), der Verordnung zur Inkraftsetzung der
Änderungen der Anlagen A, B1 und B2 zur Verordnung über die Beförderung
gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR) und der Änderungen der Anlagen A, 81 und
82 zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Mosel vom
20.12.1995 (BGBI. 11, Nr. 38).

Auf Grund des Artikels 4, Absatz 1 des ADNR in Verbindung mit § 2, Absatz 2 der
GGVBinSch wird dem in der Anlage Genannten unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs längstens bis zum 12.05.1997 genehmigt, das in der Anlage bezeichnete
Gut unter in dieser Anlage festgelegten Bedingungen in Binnentankschiffen zu
befördern.

Zulassungsscheine, Neufassungen, Änderungen und
Nachträge zu Zulassungsscheinen für das Baumuster
eines Tankcontainers (TC)

3. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0117 Q26fTC

1. Rechtsgrundlaaen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang alb -.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGB!. I. S. 10251
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des AOR -,

2. Antragsteller

Bayer AG, Werk Oormagen, 0·41538 Oormagen

3. Hersteller

Bayer AG, Behälterbau, 0-51368 Leverkusen

5. Tankcontainerdaten

Prüfbcricht des TÜV Rheinland Nr. 602 163 - 0 bis 2 vom 28.06.1976 und 30.07.1976

6. Zulassung des Baumusters

vom 28.03.1972 IAbse12ttank, beheizt!
vom 06.12.1973 100mdeckeIl
vom 22.09.1977 (TC·Sicherheitskragen)
vom 02.1 1.1995 ITankschild)

0029835
0029839
00 722 528-4 (1)

00845 589-4 (1)

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

7. Nebenbestimmungen

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlfeh
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe. die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/AOR erfüllt sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 3400

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

- ISO-Bezeichnung: ..
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 3300 mm, Breite: 1810 mm, Höhe:1925 mm
• Tankvolumen ca. 3400 I
- zul. Gesamtgewicht: 7500 kg
• Eigengewicht ca. 2200 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/AORIRIO): 3 bar bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): -- bar (Überdruck)
• Prüfdruck: 4 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach OIN 17440
- Tankwanddicke (min): 10 mm mm (Mantel)
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
· Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: _.
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
· Heizung: ja, Dampf

4. Baumusterorüfung

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

(Dienstsiegel)
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7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Anlage

3. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0/17 026fTC
D/17026fTC

zu kennzeichnen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen. Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.4 entfällt 7
Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kg/l) :;; Entfällt

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr tGGVE/GGVSI zugelassen.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 IL.andverkehd - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..........•••.
Prüfüberdruck (bar) ..............••.•...
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .....••••.
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RIO/AoR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar) ...............••••.
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ,
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~10oderG

::;; 4,0 oder G
~ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

7.11 Für alte nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze {Rel und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese 3. Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0117 026rre
- 2. Neufassung - vom 14.07.1987 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 19.10.2003.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertunql - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE ,
FKM
NBR
NR .....•.•.............••.
IIR ..
EPDM
CSM ...•••••.
PE .•......•............••..•...
PP .....•••••. . ........••••..
PVC . ....•...•••.••........... , ••••.
PVDF ... , •• " •. " ................••..

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anhang zur
3. Neufassung zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit dero~~I~s6~g~Eummer

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

12200 8erlin, den 20. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Stoffbezeichnung ADR/GGVS
Klasse-Ziffer

Auflagenl
Bemerkungen

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Oipl.-lng. (FH) S. Miethe

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" und einem separaten Stoffanhang.)

Schädlingsbekämpfungsmittel:

;~~~a~~s~i~~~~: ~11~~~p~~k~ü~~t~~r2g~f~~,O~T;
3 - 57b K

einem Siedepunkt oder Siedebeginn von mehr
als 35 oe, die Wirkstoffe (s. liste 1),
Lösungsmittel (s. liste 2, 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s. Liste 51 enthalten können.

iSS3 Stoffe, Lösullyt!J1 UIlU Gt::llli::i\,;il~ ivvit:: .,) • .,)u .-
Präparate, Zubereitungen und flüssige Abfälle)
mit einem Flammpunkt unter 23°C, nicht

g~ti2tntüte1 ~~~e(,~,od~~~)n n?~h~~fg~~S;~i~~i die
Lösungsmittel (s. listen 2, 3 und 41 sowie
Emulgatoren (s. Liste 5) enthalten können.

, 993 Stoffe. Lösungen und Gemische (wie 3 - 31c K
Präparate. Zubereitungen und AbfälleI mit
einem Flammpunkt von 23°C bis
einschließlich 61 ° e, nicht schwach giftig,
nicht ätzend, die Lösungsmittel (5. Listen 2, 3
und4) sowie Emulgatoren (so Liste 5) enthalten
können.

1992 Stoffe, Lösungen und Gemische (wie 3 - 32c K
Präparate, Zubereitungen und Abfälle) mit
einem Flammpunkt von 23 oe bis
einschließlich 61°C, schwach giftig, die
Wirkstoffe Is. Liste 11. Lösungsmittel (s. Listen
2, 3 und 41 sowie Emulgatoren (s. Liste 51
enthalten können.

2924 Stoffe. Lösungen und Gemische (wie 3 - 26b K
Präparate, Zubereitungen und Abfälle) mit
einem Flp. unter 23 oe, ätzend oder schwach
ätzend, die Wirkstoffe (so Liste 1),
Lösungsmittel (s. Listen 2, 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s. Liste 5) enthalten können.

2924 Stoffe, Lösungen und Gemische (wie 3 - 33c K
Präparate, Zubereitungen und Abfälle) mit
einem Flp. von 23° C bis einschließlich 61 oe,
schwach ätzend, die Wirkstoffe (s. Liste 1),
Lösungsmittel (s. Liste, 2, 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s. Liste 5) enthalten können.

3286 Stoffe, Lösungen und Gemische (wie 3 - 27b K
Präparate, Zubereitungen und Abfälle) mit
einem Flp. unter 23 oe, giftig und ätzend, die
Wirkstoffe (s. Liste 1) Lösungsmittel (s. Listen
2, 3 und 4) sowie Emulgatoren (s. Liste 5)
enthalten können.

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

ImVL1\v~
Oipl.-Ing. H. Vaidyanathan

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
UnfallmechanikkaG,
Dipl.-Ing. A. Ulrich

123



Stoffbezeichnung

3017 Sehr giftige organische
Phosphorverbindungen (wie Präparate,
Zubereitungen und Abfälle) mit einem Flp. von
23 oe oder darüber, die Wirkstoffe wie:

P~~~f~~~~i~~r(~ie~t:ni~r3t~i~~ J)'s~~~ 1),
Emulgatoren (s. Liste 5) enthalten können.

~R~ip~~frt~~~b?~d~ns~eh:i;re~~~~:r~~~anische
Zubereitungen und Abfälle) mit einem Flp. von
23 oe oder darüber, die Wirkstoffe (s. Liste 1),
Lösungsmittel (s. Listen 2, 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s. Liste 5) enthalten können.

2991 Giftige oder schwach giftige earbamate
Iwie Präparate, Zubereitungen und Abfälle),
mit einem Flp. von 23 oe oder darüber, die
Wirkstoffe Is. Liste 1), Lösungsminel (s. Listen
2. 3 und 41 sowie Emulgatoren (s. Liste 5)
enthalten können.

ADR/GGVS
Klasse·Ziffer

6.1 ·71a

6.1 ·71blc

6.1 - 74b

Auflagen/
Bemerkungen

K

K

K

Liste 2

Lösungsmittel mit einem Flammpunkt unter 23°C:

Aceton
Ethanol
iso-Propanol
Methyllsobutylketon

Liste 3

Lösungsmittel mit einem Flammpunkt bis 55°C:

Chlorbenzol
Cyclohexanon
iso-Butanol

~~~~~~~'(h~;f~~F~I:t~e:1~1YkOI)
Methylethylketoxim
n· Butanol
Petroleum
Solvesso 100
Xylol

Auflagen:

Sofern nicht anders angegeben, wird die Füllgut-Werkstoff·Venräglichkeit bis zu einer
mittleren Temperatur an der Tankwand von höchstens 30°C als gegeben angesehen.
Kurzzeitige Erwärmungen bis höchstens 50 °C sind dabei berücksichtigt.

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe. die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine wäßrige
Phase ausscheiden!

K: Die für die Gefahrgutklassifizierung maßgebliche Zusammensetzung (Wirkstoffanteile
der Schädlingsbekämpfungsmittel und Lösungsmittel) der Stoffe bzw. Präparate und
Gemische ist in den Beförderungspapieren konkret anzugeben.

Liste 4

Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C

Dieselkraftstoff
1,2·0ichlorbenzol
Oi·iso·nonylphthalat

~~';i:~r~s~goxid
Glykolsäure-n-butylester
Isopar L

~~~-'6~~h~I~~~~~mid
Testbenzin (Solvesso 150, Solvesso 200)

3025 Giftige oder schwach giftige Cumarin/
Rodentizide (wie Präparate, Zubereitungen und
Abfälle). mit einem Flp. von 23 oe oder
darüber, die Wirkstoffe (s. Liste 1),
Lösungsmittel (s. Listen 2, 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s, Liste 5) enthalten können.

2903 Giftige oder schwach giftige organische
StickstoffverbindunQen, Alkraloide,
Pyrethriniode, sonstige Pestizide, (wie
Präparate, Zubereitungen und Abfälle), mit
einem Flp. von 23 oe oder darüber, die
Wirkstoffe wie: Cyfluthrin. Fenfluthrin,
Imazalil, Tetramethrin (5. Liste 1),
Lösungsmittel (s. Listen 2. 3 und 4) sowie
Emulgatoren (s. Liste 51 enthalten können.

6.1 - 77b/c

6.1 • B7blc

K

K

Liste 5

Emulgatoren:

~:~~::~:~~11Jl~~~olether
Alkylpolyglykoletherester
Alkylpolyglykolether

Stoffbezeichnung ADR/OSVS Auflagenl
~ZA:r Bemerkungen

Liste 1

Pflanzenschutz·Wirkstoffe, die in den o. g. Formulierungen von
Schädlingsbekämpfungsmitteln enthalten sein können:

Chemischer Name bzw. Common Name nach ISO 1750
Anilazine
Anthrachinon
Azinphos-ethyl
Azinphos·methyl
Benzalkoniumchlorid
Beta·Cyfluthrin
Bitertanol
BPMC
Carbendazim
Carbofuran
Chinomethionat
Cumatetralyl
Cyfluthrin
Demeton·S-methyl
Dichlorvos
Disulfoton
Ethiofencarb
Fenamiphos
Fenfluthrin
Fenitrothion
Fenthion
Fuberidazole
Imazalil
Imidacloprid
Isofenphos
Isoprocarb
Methamidophos
Methiocarb
Niclosamid
Omethoate
Oxydemeton-methyl
Parathion
Pencycuron
Phoxim
Piperonylbutoxid
Piperonyl Butoxide

Handelsname
Dyrene
Morkit
Gusathion A
Gusathion M
Dimanin
Bulldock
Baycor
Baycarb
BCM
Curaterr
Morestan
Racumin
Baythroid
Metasystox m
Dedevap
Disyston
Croneton
Nemacur

Folithion
Baytex/Lebaycid
Neo-Veronit
Imazalil
Confidor/Gaucho
Oftanal
Efrofolan
Tamaron
Mesurol
Bayluscid
Folimat
Metasystox R
Folidol/E 605
Monceren
Volaton/Baythion

Piperonylbutoxid

~r~~h~~SgU{fe6~~~e~~~~1~lh~~sng'~~~~tlschuk.
TB: Aceton/MethanolfAcrylnltrit)

1993 Organisch beladenes Abwasser.

f~7'PfDi~e~~~lt;~~O~?d~S~~r~~on~Aceton
Methylethylketon IMEKI

2050 Diisobutylen
TB: Oiisobutylen

3021 Volaton-Extrakt
TB: Toluen, Phoxim, organ. Nitrile

1993 Toluen-Extrakt
TB: Toluen, aromatische, aliphathische Nitrile

2929 Oehydrochlorierungsabfall
TB: Chlorkohlenwasserstoffe, Chloropren

2038 Dinitrotoluen 80/20
TB: Dinitrotoluen

2929 1 A-Dichlorbuten-2
TB: lA-Dichlorbuten-(2)

2489 Diphenylmetan-4,4-diisocyanat
TB: Diphenylmethandiisocyanat, technisch rein. fest

2215 Maleinsäureanhydrid, flüssig
TB: Maleinsäureanhydrid (flüssig)

1814 Kaliumhydroxid, wässrige Lösung
mit höchstens 50 % KDH
TB: Kaliumhydroxid-Lösung

3 - 19b

3 - 3b

3 - 3b

3 - 57b

3·3b

6.1 - 26b

6.1 • ,2b

6.1 - 26a

6.1 - 19c

B·31c

B - 42b

3 - 190.

Propoxur
Prothiophos
Tebuconazole
Tetradifon
Tetramethrin
Thiram
Tolylfluanid
Triadimefon
Triadimenol
Triazoxide
Trichlorfon
Triflumuron
Tridemorph
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Baygon/Unden
TOkuthion
Folicur

Neo-Pynamin
TMTD
Methyleuparen
Bayleton
Baytan
SAS 9244
Dipterex
Alsystin
Calixin

1661 o-Nitroanilin. roh 6.1 - 12b
TB: o-Nitroanilin

3265 3,4-Diaminobenzolsulfonsäure, 8 - 40c
20 % tige wässerige Lösung
TB: Diamino-Benzol-Sulfonsäure

2619 N, N Dimethylbenzylamin 8 - 54b
TB: Dimethylbenzytamin, Benzyldimethylamin

1830 Schwefelsäure ca. 85 % ige zur Aufarbeitung 8 - 1b
TB: Schwefelsäure 90 %



1993 Hox 1901/3-techn.
TB: ca. 50 T Ethylthiomethylphenol-I

Dimethylacetamid·/Phenol-Gemisch

3 - 31c V 1187A
T 163

vom 15,05,1981 (Untenentleerung)
vom 19.01.1996 (Tankschild)

2758 Carbamat/Harnstoff-Rückstand in 3 - 44b
Toluol/Ligroin/lsopropylalkohol
TB: Abfall enthält Carbamat-/Harnstoff-Rückstand,

Kohlenwasserstoffe

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten,

+1; Produkt der Firma Bayer AG, dessen Zusammensetzung der SAM bekannt ist.

7, Nebenbestimmungen

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170163ITC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b .,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
~ insbesondere § 6 und Anhang X .,

7,1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1,
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw,
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/70 163ITC

zu kennzeichnen.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (8GBI. I. S. 1025)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR .,

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen, Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen,

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,27 kg/L

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in der Fassung vom 23,12,1995
(BGBI. I, S. 1853)
~ insbesondere § § 1, -6 und Anhang X des RIO ~,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw, das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank~

und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist,

7.6 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 • C ist die
Elektroheizung außer Betrieb zu setzen,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee) in der Fassung vom 29.08,1995
(BG81. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG~Code ~,

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen· und Straßenverkehr (GGVE/GGVSl nicht zugelassen.

7.8 Entfällt

2, Antragsteller
7.9 Entfällt

Hoyer GmbH, D-20537 Hamburg
7,10 Jeder Auf~ und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder

Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

3. Hersteller

Container & Pressure Vessels Limited, Clones, Co, Monaghan, Ireland

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des L1oyd's Register vom 24.07.1980, GB-LR 6210-6/80

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rml. Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7,12 Abarucke der Bescheinigung nach 7,1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8, Geltungsdauer

Entfällt

9, Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 5. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

,;U.~
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Imrftrag

lsL<"CJc
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Diese Neufassung der Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer HOYU
010675 bis 010679. Sie ersetzt den Zulassungsschein 0/22 163fTC ~ 1. Neufassung ~

vom 20.06.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
Sie gilt längstens bis zum 23,06,2006.

- Tyoenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 24 000 I HAZ. Container

- ISO~Bezeichnung: 1 CC
- IMO:ranktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
• Tankvolumen ca, 24 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg
- Eigengewicht ca, 3 700 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
~ Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17440
~ Tankwanddicke (min): 5,0 mm (Mantel)
~ gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
• Dichtungswerkstoff: PTFE
~ Tankinnenauskleidung: ~~

~ Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
~ Art der Bodenöffnung: B
• Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
~ Heizung: ja, Dampf

5, Tankcontainerdaten

~ Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers Sachbearbeiter: Dipl.~lng. (FH) S, Miethe

2/1363

2/1362
2/1241
0/1256

vom 16.06.1980 (Zusammenstellungszeichnung
mit Dampf- und Elektroheizung)

vom 16.06.1980 !Tank)
vom 25.01.1979 (Rahmen)
vom 16.09.1977 (Rahmen)

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang nBAM~Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")
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Anlage 5. Tankcontainerdaten

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0/70 163rrC

• Tyoenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 16500 Hazardous Container

- Zeichnungen des. Herstellers/Antragstellers

vom 31.05.1978 (Zusammenstellung)
vom 31.05.1978 (Tank)
vom 15.05.1981 (Untenentleerungl
vom 26.01.1996 (Tankschild)

2/1169 B
2/1170 B
V 1184 A
T 164

- ISO-Bezeichnung: 1C ,
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, 8reite: 2438 mm. Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 16 500 I
- zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg
- Eigengewicht ca. 3365 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIO): 3.0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Berechnurigsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (min): 5,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
• Art der Bodenöffnung: 8
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

1 oder 2
'" 4,5
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT

'" 1,27

zulässige Werte
und Symbole

'" 4,5 oder G
'" 4,5 oder G
'" 3,0 oder G
N
A oder B
V
V oder FT
R
R oder Fr

Bezeichnung

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•••.
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1-3 (allaemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte {kg!ll .7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl .. . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE ",.
FKM ..................•••.
NBR ...........•••••••••.
NR ....•. "... . ••.••••.•••.
IIR .......•••• _.....•••••••••••••••.
EPOM ......••............•.•••••.
CSM ...•.••••••. . .•••••••••..
PE ......•••••••.....•..•••••••••••.
PP ..........•••.
PVC .
PVOF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

6. Zulass/unq des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baurnuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADRIRID/GGVSee erfüllt
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1 .
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

3. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/70 164rrC

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1 . Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0/70 164rrC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.
Die Tankcontainer sind im Domhereich wie folgt dauerhaft zu kennzeichnen:

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BG81. I, S. 1025)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(8GBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

"Mannlochdurchmesser 450 mm".

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt:1,87 kg/1.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrustungswerkstoffen nach TRTe 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr {GGVE/GGVSI nicht zugelassen.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

2. Antragsteller
7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder

Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Hoyer GmbH. 0-20537 Hamburg

3. Hersteller

Container & Pressure Vessels Limited
Clones, Co. Monaghan, Ireland

4. Baumusterorüfung

7.1 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeu"gnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ). Streckgrenze IR,l und Bruchdehnung {Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Prüfbericht des L1oyd's Register vom 13.07.1978, GB/LR 5843
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8. Geltungsdauer Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Entfällt

Anlage

1 oder 2
~ 4,5
N oder NF
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s 4,5 oder G
~ 4,5 oder G
~ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

,; 1,87

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

Bezeichnung

3. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70167fTC

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) ......•..
Prüfüberdruck (bar) , .
Betriebsüberdruck (bar) ,... . .. , •••..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , ..
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ......•• ,.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) ..............•.••. ,.
Typ der Sicherheitseinrichtung .. , ..
Bodenöffnung ...................•.•....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .......••.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl ~ goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo~Stahl

Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .
FKM
NBR

• NR
IIR ..
EPDM .
CSM , .. , .
PE , ..
PP , .
PVC. . ,.
PVDF .

7

26
27
2B
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

12200 Berlin, den 6. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Diese Zulassung gilt zunächst nur für 10 Tankcontainer mit den CPV-Fabrikations
Nummern 1141 bis 1150 (HOYU 010691 bis 0107001. Sie ersetzt den
Zulassungsschein D!22 164fTC - 2. Neufassung - vom 30.06.1986 und wird unter
dem Vor!?ehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum
22.09.2005.

Dipl.-Ing. A. Ulrich

(Diese 3. Neufassung der Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste;
Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Sachbearbeiter: Dipl.~lng. (FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

3, Neufassung
zur Baumusterzulassung

0170 164fTC

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imrrag .

LCL~~

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Listel

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
2B
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1~3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

Teil 11-4 lLandverkehr! - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ,.
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1I~5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) , , •.
Typ der Sicherheitseinrichtung ., " .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~~:t~~6_ (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,513 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,513 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,513 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . ., 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5!3 J.
PTFE .
FKM .
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM ".
PE .
~,..... .
PVC .
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,87

,; 4,5 oder G
,; 4,5 oder G
,; 3,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
~ 4,5
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen tGefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 1O.OB. 1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b ~,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefa.hrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I. S. 1B531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

2. Antragsteller

Hoyer GmbH, 0-20537 Hamburg

3. Hersteller

Container & Pressure Vessels Limited
Clones, Co Monaghan, Ireland

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des L1oyd's Register vom 22.07.1978 (Container Type-Approvall Nr. 660
sowie Einzelabnahmebescheinigung

Anlage

3. Neufassung
zur Ba~/7'~slt%'J(/tssung

5. Tankcontainerdaten

- Tyoenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 14000 I Haz. Container

TeH2:
4:~7!~n~~~~~~ Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten

- ISO-Bezeichnung: 1 C
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 243B mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 14 000 I
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Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.·lng. (FHI S. Miethe

12200 Berlin, den 05. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- zuI. Gesamtgewicht: 28 000 kg
- Eigengewicht ca. 3 225 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar IÜberdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Code): 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4.5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (mini: 5.0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: .•
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja. Dampf

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik ~q;

ImG:tra
g .1
_ (_ l~

\.Y-, .

Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

vf;t.,:t#W
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

- Zeichnungen des Herstellers/Antraostellers Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

2/1177 B
2/1172 B
T 167

vom 01.06.1978 (Zusammenstellung)
vom 31.05.1978 ITank)
vom 19.01.1996 ITankschild)

(Diese 3. Neufassung der Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste;
Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" I

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der!des GGVS/GGVE/ADR/RIO!GGVSee erfüllt
sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

Anlage

3. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D170 167fTC

Teil 1:
TariKS ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-List~)

. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alte 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/70 167fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.
Die Tankcontainer sind im Dombereich wie folgt dauerhaft zu kennzeichnen:

"Mannlochdurchmesser 450 mm".

Oie höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 2,21 kg/l.

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Entfällt

Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen· und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zugelassen.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikgn) .

Teil 11-4 lLandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bad ..............••.....
Typ der Sicherheitseinrichtung .....•••..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten·
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ....
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE
FKM .
NBR ........................••••.
NR .....................•.••.••....
IIR .. . ..................••••.
EPDM ....................••.
CSM .
PE .
PP .
PVC ..
~~..... , .

zulässige Werte
und Symbole

52,21

5 4,5 oder G
:s;: 4,5 oder G
:5 3,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

lader 2
54,5
N
A oder B
$ 6,35 oder MW
V oder Fr oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rm), Streckgrenze (R,,) und Bruchdehnung (AI dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Beso.beinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Anlage

3. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70 167fTC

Teil 2:
Tanks mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

8. Geltungsdauer

Diese Neufassung gilt zunächst nur für 4 Tankcontainer mit den CPV·Fabrikations-Nrn.
1173, 1154 bis 1156 (HOYU 010680, 0106B4 bis 010686). Sie ersetzt den
Zulassungsschein Nr. 0/22 167rrC . 2. Neufassung vom 30.06.1986 und wird unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.10.2005.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt
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Spalte

7

9
10
11
12
13
14

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) • gelbe Seiten -
Dichte (kgn) .

Teil 11·4 CLandverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck lbar)
Prüfüberdruck (bar) . .
Betriebsüberdruck (bad ...............••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) , .

zulässige Werte
und Symbole

$ 2,21

5 4,5 oder G
:5 4,5 oder G
:5 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA



Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ . .
Prütüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ......................••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .
Lüftungseinrichtung .
$onderanforderungen sind einzuhalten vom 09.01.1980 (Zusammenstellung) bzw.

vom 16.02.1981 (Zusammenstellung)
vom 08.10.1980 ITank) bzw.
vom 16.02.1981 ITank)
vom 08.10.1980 (Ventil- und Stutzenanordnung) bzw.
vom 16.02.1981 (Ventil- und Stutzenanordnung) bzw.
vom 19.06.1984 (Ventil- und Stutzenanordnung)
vom 04.11.1980 ITankschildl bzw.
vom 16.02.1982 ITankschildl

CS-545/0a
CS-545/0al
CS-545/3a
CS-545/3al
CS-545/4.3a .
CS-545/4.3al
CS-545/4.3b
CS-54517.1 b
CS-54517.1 bl

Es wird bescheinigt. daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
~ 4,5
N oder NF
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

V oder FT oder NA
R
R oder FT

old eibe

. . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

" 5/6 J.
2,5/3 J.

" 5/6 J.
2,5/3 J.

elten ~

Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage uoleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-$tahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium ...
Bewertung/ Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR ..........••.....
EPDM
CSM
PE .
PP ....................•...•
PVC
PVDF .

Teil 11-6 Verträ Iichkeitsbewertun

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

14
15
15
1&

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 181 fTC

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

1. Rechtsarundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (8G81. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBG81. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Minellinie mit
der Zulassungsnummer

D/5318lfTC

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzübersch~eitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straße IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGB\. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des AOR -,

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBG8\. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,49 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(8GB\. 11, S. 1009)

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVE/GGVS) nicht zugelassen.

2. Antragsteller 7.8 Entfällt

Hoyer GmbH, Internationale Fachspedition, 0-20537 Hamburg 7.9 Entfällt

3. Hersteller

WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH, 0-57586 Weitefeld
vormals Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 0-5241 Weitefeld

4. Baumusterprüfung

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rm ), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung lAI dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 20.07.1978, FC 749; vom 17.12.1980, FC
2810104 und vom 06.05.1981, FC 2810106 sowie Zertifikat der wiederkehrenden
Prüfung des Bureau Veritas vom 16.01.1996, H8R 4.96.0003/011

7.1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindesten~ 10 Jahre
aufzubewahren.

5. Tankcontainerdaten 8. Geltungsdauer

- Typenbezeichnung dee, Herstellers/Antragstellers: 2080 ZSB 6,0/2000/17

- ISO-Bezeichnung: 1 C
- IMO'fanktyp: --
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 17300 I
- zul. Gesamtgewicht; 26000 kg
- Eigengewicht ca. 5440 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 4,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Code): -- bar IÜberdruck)
- Prüfdruck: 6,0 bar IÜberdruck)
- Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: H 11 (1.0425) nach DIN 17155
- Tankwanddicke (min): 6,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: .- mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein ono 181 (TC-1. Neufassung vom
01.10.1987 einschließlich aller Nachträge wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 22.01.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs-Nr.: D-BAM-0821181/80
Hersteller Identifizierungskennzeichen: 2080 ZSB 6.0/2000/17
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

12200 Berlin, den 29. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im ~ftrag

I Q.....~ Le..-.,
Di'pr-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

jA,;JAk
Oipl.-Ing. (FH) S. Miethe

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170207fTC

1. Rechtsarundlagen

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, E. Reeck

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang -BAM·Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Guter" und einem Stoffanhang)

Anlage

zur 2. Neufassung
der Baumusterzulassung

0/53 181 fTC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b .,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § 6 und Anhang X .,

international~rStraßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GOter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8. 1b des ADR .,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO .,

Spalte

7

'9
10
11
12
13
14
14
1,5
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 1/-4 CLandverkehr) - rosa Seiten -
BerechnungsOberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) . .
Betriebsüberdruck (bar) . . .....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSl .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....
PrCifCiberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6. (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe

Bewertung/ Auflage unleg. Stahl .. . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . 2,5/3 J.
Bewenungl Auflage CrNi-Stahl . . .. 5/6 J.
Bewenungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewenungl Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE
FKM ..............•.
NBR ............••. . ,., .•..
NR ".... . .. . .....• ", •.
IIR ", .
EPOM ...........•..................
CSM ."",... . ... ,.".
PE ..........• ", ",.
PP ..............•...
PVC.
PVOF

Anhang zur
2. Neufassung zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/53181fTC

zulässige Werte
und Symbole

" 1,49

;$ 10,OoderG
:5 6,0 oder G
::s: 4,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

+
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See· GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBG81. I, S. 1078)
• insbesondere IMOG-Code .,

2. Antragsteller

Hoyer GmbH, 0-20537 Hamburg

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F-9420 1 Ivry sur Seine

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas BV.CT 797 172/G. G 1 und G 3 vom 12.03.1979.
19.09.1979 und 06.03.1980, Zertifikat über die wiederkehrende Prüfung Nr. BVCT
927007/HBR/43 vom 14.08.1992.

5. Tankcontainerdaten

• Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: lH 79·1

- lSO·Bezeichnung: 1CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
• Tankvolumen ca. 20500 I
• zu\. Gesamtgewicht: 28 000 kg
• Eigengewicht ca. 3950 kg
_ max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/AOR/RIO): 3,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Codel: 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruckl
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 2 6 CNOT 17.12 (1.45711
• Tankwanddicke (minl: 5,0 mm (Mantel)
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- TankinnenauskJeidung: --
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

Stoffbezeichnung

1790 Flußsäure, wäßrige
Lösungen mit mehr als 70 %
und höchstens 85 % Fluor
wasserstoff

RIO/AOR
00v'Sß30JE
KBsse-
Ziffa'

8-7a

Auflagen/
Bemerkungen

H, N' l

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

934 008-51 A vom 14.05.1979 (Zusammenstellung)
T 207 vom 26.01.1996 (Tankschildl

6. Zulassung des Baumusters

H: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30 • C

N: Qje Tanks sind mit Stickstoff oder ei.nem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Uberdruck) zu beaufschlagen. Ein Uberdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des
Tanks bestehen bleiben.

Bei der Beförderung von Flußsäure ist über die im Zulassungsschein genannten besonderen
Auflagen hinaus nach Ablauf eines jeden Jahres von einem behördlich anerkannten
Sachverständigen eine Wanddickenmessung der Tanks sowie eine Oichtheits- und

~Y~~~~~S~~f~';fOI~~~:~~s~~~ugn~~~~~I~t~~{:~n~~s6~~inigUngensind der SAM umgehend
einzureichen.
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Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Pr9fbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/AORIRIO/GGVSee erfüllt

sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre



7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70207fTC

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

D/70207fTC Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,47 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zugelassen.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffanaabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/ll .

Teil 11-4 (Landverkehd • rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) . .
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI .
Ehtspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

s 1,47

54,50derG
54,50derG
S 3,0 oder G
N
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R
R oder Fr

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr) ~blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2
s 4,5
N
A oder Bader C
s 6,35 oder MW
V oder Fr oder NA

- goldgelbe
7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche

müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204~3.1 vorliegen, Die Werte für
Zugfestigkeit (RmL Streckgrenze (R,,) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten'
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung gilt nur für 20 Tankcontainer des Typs IH 79-1 mit den
Seriennummern HOYU 010 401 bis HOYU 010 420.

Diese Neufassung der Zulasung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 207ITC
~ 1. Neufassung vom 02.07.1986 mit allen seinen Nachträgen und wird unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 01.07.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE
FKM
NBR .
NR _ .. " •..
IIR ...........••••
EPDM .
CSM .....••.•. " ..
PE ", ..
PP .
PVC ......•........
PVDF .......• ".

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70207fTC

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Teil 2:
iai1l<S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

lBAM-Listel

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang" SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

zulässige Werte
und Symbole

s 1,47

lader 2
s 4,5
N oder NF
A oder Bader C
s 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

s 4,5 oder G
::; 4,5 oder G
s 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) ~ gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

Bezeichnung

Teil 11~4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) , .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

7

Spalte

~v14
Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

G-, ~ 0--.:

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten·
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE .
FKM .
NBR .......•.
NR ,.
IIR .. . , •.
EPDM . .,., .
CSM .""" .
PE ,.
PP . . ", .. "", .
PVC
PVDF ,.,.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
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2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170208fTC

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsarundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b .,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/70208fTC

zu kennzeichnen.nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.4

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,72 kg/I.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS! in der Fassung vom 10.08.1995 (BGB\. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGB\. r, S. 1853!
- insbesondere § § 1. 6 und Anhang X des RIO -,

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr {GGVE/GGVSI nicht zugelassen.

7.8 Entfällt

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See· GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGB\. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG·Code -,

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sac~verständigenzu prüfen und aufzuzeichnen.

2. Antragsteller

Hoyer GmbH, D-20537 Hamburg

7.1 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugni$se nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F·94201 Ivry sur Seine

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

4. Baumusterprüfung
8. Geltungsdauer

Prüfbericht des Bureau Veritas BV. CT 797 1911G 1 vom 26.07.1979 und 31.07.1979,
Zertifikat über die wiederkehrende Prüfung 8V. CT 947 .000IESN/0017.1 03 vom
21.10.1994.

5. Tankcontainerdaten

Diese Zulassung gilt nur für 30 Tankcontainer des Typs IH 75·1A mit den
Seriennummern HOYU 010 756 bis HOYU 010 785.

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 208fTC
• 1. Neufassung vom 02.07.1986 mit allen seinen Nachträgen und wird unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längestens bis zum 01.07.2006.

Entfällt

Sachbearbeiter: Oipl.·lng. (FH) S. Miethe. Dipl,·lng. A. Ulrich

Dipl.-Ing. (FH! S. Miethe

11\.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. A. Ulrich

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTAI.T FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

~·C~

• TYl?enbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: IH 75·1 A

- ISO-Bezeichnung: 1C
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
• Tankvolumen ca. 17500 I
· zu\. Gesamtgewicht: 28000 kg
- Eigengewicht ca. 3900 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVEIADR/RID): 3,0 bar (Überdruck!
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code!: 3,0 bar (Überdruck!
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z 6 CNDT 17.12 (1.4571)
- Tankwanddicke Imin): 5,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
• Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

834 037·51 vom 04.01.1979 (Zusammenstellung!
T 208 vom 26.01.1996 (Tankschild!

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter"l

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70208fTC

7. Nebenbestimmungen
Teil 1
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

(SAM-Liste)
Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
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5/6 J.
... 2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aUf> dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-listel

Teil 2
TäiikS mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Soalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten·
Dichte (kg/JI : .

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (barl ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung ......••...
Bodenöffnung .
lültungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehrl ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . , .••.
Prüfüberdruck (barl .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .......................•.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium ..
Bewertung/ Auflage Aluminium ..
PTFE .
FKM
NBR ..................•...•••....••.
NR
IIR
EPDM
CSM
PE .....•...
PP .....••..........................
PVC .
PVDF

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70208fTC

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kg/I) , . . .

Teil 11-4 lLandverkehr) - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . .
lültungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

$ 1,72

$ 4,5 oder G
$ 4,5 oder G
$ 3,0 oder G
N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
$ 4,5
N
A oder B oder C
$ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
'Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
EntfälI'

zulässige Werte
und Symbole

$ 1,72

$ 4,5 oder G
$ 4,5 oder G
$ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
• insbesondere § 6 und Anhang alb .,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
• insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
• insbesondere § § 1. 6 und Anhang B.l b des ADR .,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1B531
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID .,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen IGefahrgutverordnung See· GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 10781
- insbesondere IMDG·Code .,

2. Antraasteller

Hoyer GmbH, 0-20537 Hamburg

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F-94201 Ivry sur Seine

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas BV.Cl 332 028/G und BV.CT 332 104/g vom 18.11 1977
und 15.09.1977;

5. Tankcontainerdaten

• Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: IH 75·'

- ISO-Bezeichnung: 1C
- IMO-Tanktyp: 1
- länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 17500 I
• zu!. Gesamtgewicht: 24000 kg
- Eigengewicht ca. 4325 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3.0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSeeIlMDG-Code): 3.0 bar (Überdruckl
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- TankwerkstoH: 26 CNDT 17.12 (1.4571 I
• Tankwanddicke (mini: 5.0 mm (Mantel)
w gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: ••
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenötfnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: ja, Dampf/elektrisch

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers
19
20
21
22
23
24
25

Teil 11·5 {Seeverkehr! ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .................•••••••.
Prüfüberdruck (barl .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2
$ 4,5
N oder NF
A oder Bader C
$ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

734012-51 B
734013-51 B
T 209

vom 30.06.1977 (Zusammenstellung mit E·Heizungl
vom 30.06.1977 (Zusammenstellung mit Dampfheizung)
vom 26.01.1996 (Tankschildl

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten·
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . 5/6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . . 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR _..........••••••.
NR ....•....•••••••••..••.••.•.
IIR .....•••••••••••••••••••••••••••.
EPDM ....•••••••••••....•••.••••••.
CSM ...•••••••..••..•.
PE
PP .
PVC .
PVDF

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170209fTC

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers {TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt
sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen tür die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsarundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170209fTC
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zu kennzeicHnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.
Die Tankcontainer sind im Dombereich wie folgt dauerhaft zu kennzeichnen:

"Mannlochdurchmesser 450 mm"

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .... . _....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .....•....
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2
54,5
N
A oder Bader C
s 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,40 kg/l.

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 °C ist die
Elektroheizung außer Betrieb zu setzen.

Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zugelassen.

Entfällt

Entfällt

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2.5/3 J.
PTFE ............••...
FKM
NBR _"" .
NR .. . ........•.•••...
IIR . .
EPDM _..•.•• " .•......
CSM , .•..
PE _.
PP __ _.. , .. _. __ .
PVC .
PVDF ......................••••..

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70209rrC

7.1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Teil 2
TanJ(S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung gilt nur für 25 Tankcontainer des Typs IH 75-1 mit den
Seriennummern HOYU 010 711 bis HOYU 010 735.

Spalte

7

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

zulässige Werte
und Symbole

5 1,40

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/22 209rrC
- 1. Neufassung vom 02.07.1986 mit allen seinen Nachträgen und wird unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 01.07.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Teil 11-4 (Landverkehr! - rosa Seiten 
BerechnungsOberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .....
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI , ..
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

s; 4,5 oder G
S; 4.5 oder G
s 3,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht. Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FH) S. Miethe, Dipl.-lng. A. Ulrich

12200 8erlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
s 4,5
N oder NF
A oder Bader C
s 6,35 oder MW
V oder Fr oder NA

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .... .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahi .. 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . 2.513 J.
PTFE , .
FKM .
NBR _.. ,', .
NR ". __ •.. __ ..
IIR .. . ••••••• _•••••... __ .• _••••••.
EPDM .. ,. _••••••••••.
CSM ... _, •• , __ .
PE .••.••• " _. _..... __ .•...••••.
PP , .••••••••••.............. ,.
PVC _, _" _., __ .
PVDF ...•.•••••••.

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

26 .
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

vlt;p1U
Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Dipl.-lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im A>*,rag

I _

l.P2--. CL.

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang" SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Anlage

2. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D170209rrC
Teil 1
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete BerSlscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 267/TC-1. Neufassung

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma WEW Westerwälder
Eisenwerk GmbH hergestellt werden (Einbau von Schwallwärl'den).

Dieser Nachtrag gilt nur In Verbindung mit dem Zulassungschein D170 267/TC·'. Neufas
sung vom 17.02.1992.

Für die nach o. g. Zeichnungen gefertigten Tankcontainer erhöht sich das Eigengewicht auf
ca. 7972 kg. Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden StoHe entfällt.

Diesem Nachtrag liegen die geprüften Unterlagen des Germanischen lIoyds vom 04.08.1995
zugrunde.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 lLandverkehr) • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck Ibar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
LOftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

S 1,40

s 4,5 oder G
s 4,5 oder G
s 3,0 oder G
N
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R
R oder Fr

CS-710·1b
CS-710·3b
CS-710-3.1a

vom 27.06.1995 (Hauptzeichnung)
vom 27.06.1995 (Tank)
vom 16.01.1996 (Schwallwand)
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12200 Berlin, den 23. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung des Baumusters

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Au"ftrag

(~_:c ~'
Oipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

./tIh I/ff..<-
Dipl.-1n9. IFH) S. Miethe

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die .
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Sau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten,

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend aHe 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

1. Rechtsgrundlagen

2. Änderung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 273fTC - 1. Neufassung

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hohe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassun9 vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des AOR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 18531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

D/53273fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 °C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

2. Antragsteller 7.8 Entfällt

Hoechst AG, 0-65926 Frankfurt am Main 7.9 Entfällt

3. Hersteller

Casella AG, 0·60343 Frankfurt am Main
Gesser GmbH, 0-51491 Overath
Tankbau Raum GmbH & Co., 0-91217 Hersbruck

4. Baumusterorüfung

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.1 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Prüfbericht des TÜV Baden Nr. 101/83/91 vom 17.05.1993; Abnahmebescheinigung des
TÜH Frankfurt vom 06.03.1989 sowie Abnahmebescheinigung der Technischen
Überwachung der Fa. Casella AG vom 06.09.1993.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen, Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

5. Tankcontainerdaten
8. Geltungsdauer

Entfällt

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 9. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

\;t~l/~
Dipl.-lng. H. VaidyanathanDipl.·lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im rftrag

lsL<~

Diese Änderung der Zulassung ersetzt die 1. Änderung des Zulassungsscheines
0/53 273fTC - 1. Neufassung vom 19.07.1994 und wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 09.10.1998.

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO·Tanktyp:
- Länge: 2300 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2172 mm
- Tankvolumen ca. 4000 I
- zul. Gesamtgewicht: 10000 kg
· Eigengewicht ca. 1800 kg
• rnax. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 6 bar IÜberdruck)
· rnax. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Codel: .. bar IÜberdruck)
- Prüfdruck: 7,8 bar (Überdruck)
· Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (min): 8 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Sodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
· Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC Typ 7

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers
Sachbearbeiter: Dipl.-lng. H. Vaidyanathan, E. Reeck

02881·011000-045e
02480·011000·046c
02480·011000·043k
01482-00059'od

02480·011000·1330
01480·00110·0b
01480·00116·0
01484-00047·0
01484·00048·0
01484·00049·0

vom 15.04.1991
vom 14.11.1988
vom 14.01.1993
vom 14.04.1987

vom 29.10.1991
vom 08.12.1988
vom 15.01.1993
vom 21.03.1994
vom 21.03.1994
vom 21.03.1994

(Tankcontainer 4 m3
)

IDruckbehälter)
IMannlochdeckel DN 500)
(Armaturen für Mannlochdeckel DN 500)
. wahlweise -
(Arbeitsbühne für Tankcontainer 4 m3 )

(Sattel und Aufhängung) bzw.
(Sattel und Aufhängung)
(Tankschild; Herst.: Casella) bzw.
(Tankschild; Herst.: Gesser) bzw.
(Tankschild; Herst.: Raum)

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" und einem separaten Stoffanhangl .
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Anlage

2. Änderung
zur Baumusterzulassung

0/53 273fTC • 1. Neufassung

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·liste)

Stoffbezeichnung

Rückstands-Nr. 10 165
bestehend aus:
co87.5% Wasser.
ca. 5% Aliphatische Amine.
ca. 5% Methylpyridine und
ca.2.5% Ammoniak

RIO/AOR
a::N3I:I:JJE
t<mle-Lftr

3·33c

Auflagen/
Bemerkungen

Bezeichnung

Auflagen!
Bemerkungen

3·31c

9·11 c

3·3b

9·11c

3·3b

6.1·25b

RIO/AOR
a::N3I:I:JJE
t<mle-Zfu:

Rückstands·Nr. 10 386
bestehend aus:
ca. 65% t-Butanol,
ca. 30% Vinylmethylacetamid und
ca. 5% Wasser

Rückstands-Nr. 10 222
bestehend aus:
ca. 3 % wasserlösliches Schneid- und Schleifminel

mit
Rostschutz für die Metallbearbeitung,

ca. 97% Wasser

Rückstands·Nr. 10 408
bestehend aus:
ca. 60% Ethanol,
ca. 35% Wasser,
ca. 1% Isopropanol,

g~: ~ ~ ~~l~?un~~u~Rd,
ca. 0,1 % Ethyimercaptan,
ca. 0, 1% Schwefelkohlenstoff und
ca. 0,1% unbekannte organ. Schwefelverbindungen

Rückstands·Nr. 10 166
bestehend aus:
ca. 90% Methylpyridine.
ca. 5% Wasser und
ca. 5% Salze

Rückstands·Nr. 10 223
bestehend aus:
ca. 50% Marlotherm: Gemisch isomerer Dibenzyl

toluole,
ca. 45% Dil?hyl: Gemisch von Diphenyl u. Diphenyl·

oXid,
ca. 5% Wasser

Stoffbezeichnung

Rückstands·Nr. 10442
bestehend aus:

~~: yg~ ßi~~~~~I~'min,
ca.9,8% Wasser,
ca. 7% Anilin,
ca. 5% Phenothiazin und
ca. 2% Dehydrothiotoluidin

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s Entfällt

s lOaderG
S 7.8 oder G
:5 6 oder G
N oder NF
A oder 8 oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .............•••...
FKM .
NBR ....•.•••••••••.•••••..•••.
NR ....••...
IIR .....•••••.......•.•••••••••••.•.
EPOM ..••....••.••••••••••••••••••..
CSM ....•••••.
PE .....•••••. . ...•••••.••••..
PP . .......•••••...••.
PVC ..
PVOF ...••..........................

~nhang zur
2. Anderung zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

DIf}j ~e7lN~s_s~~~se~~~~~g

Teil 1·3 !allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Oichte (kg/I) ....

Teil 11·4 lLandverkehrl . rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) ..........•...
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID!ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! ·blaue Seiten·
IMO Tank·Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ...
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung ....
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Stoffbezeichnung RIO/AOR
a::N3I:I:JJE
t<mle-Lftr

Auflagenl
Bemerkungen Rückstands-Nr. 10 444

bestehend aus:
ca. 99% 01 und
ca. 1% schwefel- bzw. chlorhaltige organ. Ver

bindungen

9·11c

Rückstands·Nr. 10 137 3·19b
bestehend aus:
ca. 84 % Lösemittel

(Aceton, Methanol, Ethanol, PropanoIe,

~~J~~~~'o~tß~a~e~~~~~T~~r~~I~?J,
~_~~~~~~a~'e~~~~~~~g~~~'d~~~~~~n,
chlorbenzoll

ca. 15% Monochlorbenzol und
ca. 1% Wasser

g~clo'~~~ah~I~:r~ib~~~~~~~~p~a~,E~_~~~~YlfOrmamid,
Methylenchlorid, Monochlorbenzol)
ca. 15% Monochlorbenzol und
ca. 1% Wasser
(zum Teil halogeniert)

Rückstands·Nr. 10489 6.' ·26b
bestehend aus:
ca. 45% Butanole,
ca. 40% Aminharz,
ca. 7% Methanol,

~~: ~ ~ ~~~~~r und
ca. 2% Formaldehyd

Rückstands·Nr. 10 506 3·17b
bestehend aus:
ca. 70% Metanol und
ca. 30% Wasser und Spuren NaOH

Rückstands·Nr. 10 152 6.1·25b
bestehend aus:
ca. 85% Disulfid u. Mercaptan,

~~: 1i ~ ~j,1~~;~~~' und
ca. 2% 2·Kernbase

Rückstands·Nr. 10 560 3·19b
bestehend aus:
ca. 57% Methanol,
ca. 39% Wasser und
ca. 4 % Ethylamin

Rückstands·Nr 10 153 6.1·25b
bestehend aus:
ca. 77% Diphenylamin,
ca. 10% Anilin,
ca. 6% Phenothiazin und
ca. 7% Diphenylaminderivate

Rückstands·Nr. 10 566 3·3b
bestehend aus:
ca. 85% Ethanol.
ca.7,9% Molsidomin IN-Ethoxycarbonyl-3-morpholino

sydnonimin),
ca.4,5% Essigsäureethylester und
ca.2,6% Wasser

Rückstands-Nr. 10 154
bestehend aus:
ca. 56% Polymerisate von Maleinsäuredimethyl

(-diethyllestern,
ca. 26% organ. Carbonsäuren tVerseifungsprodukt

o.a. Ester),
ca. 12% Acetylbernsteinsäuredimethylester

ca. 6% ~~~i-äii~~~h~5J:~b'indUngen

Rückstands·Nr. 10 156
bestehend aus:
ca. 60% Ethylacetat,
ca. 35% Acetylbernsteinsäurediethylester,
ca. 5% Hochsieder und
ca. 1% Salze

4.1·5

3·3b

Stoffbezeichnung

Rückstands·Nr. 10 588
bestehend aus:
ca. 95% Dichlorbenzole,
ca. 5% ~:~~5~T~~h~~~g~~~~rgen,wie z.B.

1,2,4-Trichlorbenzol,
1·( 1,1~Biphenyl~4-yl)·ethanon,
2·0xobenzindol,
1-Aminoanthrachinon

RIO/AOR
a::N3I:I:JJE
t<mle-Lftr

6. '·25c

Auflagen!
Bemerkungen
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Rückstands-Nr. 10 609
bestehend aus:
ca. 60% Wasser,
ca. 20% Diethylenglykol,
ca. 14% Methanol,
ca. 3% Dioxan,
ca. 1% Dimethylterephtalat,
ca. 1% Isopropanol und
ca, 1% sonstige

3-32c 4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 17.07.1985, FC-Nr. 2837/09 und das Zertifikat
über die wiederkehrende Prüfung des Bureau Veritas vom 17.07.1995, Nr. CR 951995

5. Tankcontainerdaten

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: WAB 24/Ht

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser .Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den 8au, dIe
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 2
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
- Tankvolumen ca. 24000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 30480 kg
- Eigengewicht ca. 4250 kg ..
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 1,74 bar (Uberdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Code): 1,74 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 2,65 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 2,65 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z 6 CND 17-11 11.4401)
- Tankwanddicke (min): 3,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, elektrisch

vom 07.05.1985 IWechselaufbau 24000 11
vom 24.04.1985 ITank für Wechselaufbau 24000 11
vom 25.04.1985 IMannlochdom für WAB 24/Ht)
vom 05.06.1985 lAuslaufschrank für WAB 24/Ht)
vom 13.05.1985 (Rahmen für Tankcontainer)
vom 06.11.1985 (Armaturenliste mit Armaturenbeschreibung)
vom 06.11.1985 IKesselschild)

H 176211
H 175811
H 1756/1
H 176411
OT 114 2001
D 6888/4
H 1767/3

Auflagenl
Bemerkungen

3-19b

3-19b

3-3b

3-19b

8-76b

RID/ADR
a:NSI2I3JE
KB!reZfu'

Rückstands-Nr. 10614
bestehend aus:
ca. 32% Wasser,
ca. 17% Ethanol,
ca. 16% Methylacetat,
ca. 15% Methanol,
ca. 9% Ethylacetat,
ca. 7% Natriumchlorid,
ca. 4 % organ. Feststoffe und Spuren Natriumcyanid

Rückstands-Nr. 10 632
bestehend aus:
ca. 16% Mineralöl,
ca. 15% Wasser,
ca. 10% Methanol,
ca. 10% Propanol,
ca. 10% Allylalkohol,
ca. 10% Dimethoxyalkane,
ca. 6% ',2-Propandiol,
ca. 6% Dioxan u. alkylierte Oioxane,
ca. 2% 2-Methyl-l ,3-dioxolan und
ca. 15% diverse andere organ. Verbindungen

Rückstands-Nr. 10 736
bestehend aus: ..

~:: j~~ ~~~g~~~~~y~~grzol~
ca. 10% Benzol,
ca. 5% Wasser,
ca. 5% Dichlorbenzole und
ca. 0,.1 % Cumol

Rückstands-Nr. 19 110
bestehend aus:
ca.97-75% Altöl und
ca. 1-10% Wasser und organ. Komponenten

Stoffbezeichnung

Rückstands-Nr. 10 795
bestehend aus:
ca. 60% Wasser,
ca. 44 % anorg. Salze,

g~: 11~ ~;~a~t.h~I~~~~~~~duUnk~e

7. Nebenbestimmungen

1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1t2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D170339ITC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGB!. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGB!. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.2

7.3

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unt~r 1...genannte~ .. .
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten In Hohe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170339ITC

zu kennzeichnen.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGB!. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR -,

7.4

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,37 kgt!.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gütet: mit Eisenbahnen
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RiO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBGB!. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

7.5

7.6

7.7

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist "nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 oe ist die
Elektroheizung außer Betrieb zu setzen.

Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ nicht zugelassen.

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGB!. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
18GB!. 11, S. 1009)

7.8

7.9

Entfällt

Entfällt

2. Antragsteller 7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

HOYER GmbH, Internationale Fachspedition, 0·20537 Hamburg

3. Hersteller

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, D~59248 Beckum

7.11 Für a'ue nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (Rel und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten
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7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170374ITC

8. Geltunosdauer

Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 0170 339fTC vom 06.12.1985 und
wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis
zum 05.12.2005.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße' GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

Zulassungs-Nr.: D-BAM-169/339/85
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: WAS 24/Ht
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X "

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. IFHI S. Miethe, Dipl.·lng. A. Ulrich

12200 8erlin, den 23. Februar 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und

grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBGBI. I, S. 10781
- insbesondere IMDG-Code -,

Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Dipl.·lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im~ftrag

LL.'0-.

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 1009)

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter") 2. Antragsteller

Anlage Hoyer GmbH, 0-20537 Hamburg

1. Neufassung
zur 8aumusterzulassung

DnO 339ITC

3. Hersteller

Holvrieka Nirota B. V., NL-8600 Sneek

4. Baumusterorüfung

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM·Liste)

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 17.02.1986, FC 2864/01

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

5. Tankcontainerdaten

- Zeichnungen des Herstellers/Antragsteliers

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: C 20 R 6121 S

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

• ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO·Tanktyp: 1
- Länge: 6058 rnrn, Breite: 2438 rnrn, Höhe: 2591 rnrn
• Tankvolumen ca. 21 000 t
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg
- Eigengewicht ca. 4400 kg
- rnax. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 2,65 bar (Überdruck)
- rnax. Betriebsdruck IGGVSee/iMDG-Codel: 2,65 bar IÜberdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- TankwerkstoH: 1.4404 nach DIN 17441
• Tankwanddicke {mini: 5,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
• Dichtungswerkstoff: PTFE
· Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: ja, Dampf

(Hoyertainer)
(Innentank)
(3 . 45 0 Bodenventil)
(Armaturen)
ITankschild)

vom 03.09.1985
vom 02.12.1985
vom 02.08.1985
vom 07.1 1.1985
vom 26.01.1996

7122-2723 111
7122-2725 IV
7122·2735 I
7122-2726111
T 374

6. Zulassung des Baumusters

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

2
~ 2,65
N
A oder B
MW
V oder Fr oder NA

~ 2,65 oder G
~ 2,65 oder G
~ 1,74 oder G
N
A oder 8
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R
R oder FT

~ 1,37
Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) . gelbe Seiten 
Dichte (kg/ll

Teil 11-4 CLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck Ibar) ...
8etriebsüberdruck (bar) ...
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•......
Bodenöffnung ....................••...
Lü!tungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADRl .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .... . ...............•..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in 8austahl (mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Vertraglichkeitsbewertungl - goldoelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unteg. Stahl .. . . . . . .. 5/6 J.
8ewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
8ewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,513 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium' 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR ....................•• , •••.
NR ••••.••.
IIR .. . .•••••••.
EPDM .................••......•....
CSM ....................•......•....
PE . ......••••.
~ .
PVC.... .. ..
PVDF

7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.
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Die Friste? für die innere Besichtigung betragen: 2 , 12 Jahre Anlage

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der fü'r die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70 374fTC

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter' . genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Liste)

D/70 374fTC
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,55 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank·
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7.B Entfällt

7.9 Entfällt

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allaemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte {kgm . . . . . . _ .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ . .
Prütüberdruck (bar) , .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

s 1,55

s 4.0 oder G
s 4.0 oder G
s 2.65 oder G
N
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder Fr
R oder Fr

1 oder 2
s 4,0
N
A oder B
s 6.35 oder MW
V oder Fr oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2.5/3 J.

. . . . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 (Verträalichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE ..
FKM .
NBR ....•...••.. _ .
NR
IIR
EPDM
CSM
PE
PP
PVC. .. __ ..
PVDF .

Anlage

1. Neufassung
zur 8aumusterztJlassung

D170374fTC

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ). Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 374ITC vom
08.07.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 07.07.2006.

8. Geltungsdauer

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs-Nr.: D-SAM-190/374/86
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: C 20 R 6121 S
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Teil 2:
TäriKS mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten
Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste) ..12200 Berlin. den 13. Februar 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FHI S. Miethe, Oipl.·lng. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht. Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

s 4.0 oder G
s 4.0 oder G
s 2.65 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
s 4.0
N oder NF
A oder B
s 6.35 oder MW
V oder FT oder NA

s 1,55
Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-4 (Landverkehrl • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck Ibarl
Betriebsuberdruck (bar) ,
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .. , .
Lültungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang" SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Imrgr~

Dipl.-Ing. A. Ulrich

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflag·e unleg. Stahl _ . 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2.513 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE ..
FKM ...........•••.
NBR .......•..•••.... _ ..
NR
IIR
EPDM
CSM .....................•••••...•.
PE
PP
PVC ..
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
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1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
DflO 392fTC

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw,
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschrihen entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170392fTC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchs.tzulässige Dichte de'r zu befördernden Stoffe beträgt: 1,55 kg/l.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BG81. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI nur zugelassen, wenn die Tanks mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen
versehen sind.

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

2. Antragsteller
7.9 Entfällt

Hoyer GmbH, D-20537 Hamburg

3. Hersteller 7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Bignier Schmid-Laurent, F-94201 Ivry sur Seine

4. Baumusterorüfung

PrOfbericht der SNCF vom 22.07.1986, Nr. 2714 (RID/ADR F/2415), Zertifikat Ober
die wiederkehrende PrOfung vom 20.12.1993, BVCT 937 000/G/RTD/98.

5. Tankcontainerdaten

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rml. Streckgrenze (R~) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

• Typenbezeichnung des Hersteliers/Antragstellers: IH 79 1 A 1
8. Geltungsdauer

Entfällt

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 392fTC vom
17.11.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 16.11.2006,

Dipl.·lng. A. Ulrich

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

~-cx-

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 21 000 I
• zu!. Ge~amtgewicht: 30 480 kg
- Eigengewicht ca. 4 420 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 2,66 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSeeIlMDG-Codel: 2,66 bar (Überdruckl
• Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z 6 CNDT 17.12 (1.4571)
- Tankwanddicke {mini: 4,68 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C • wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

ENS 634.003.1 B
BN 634.003.1 C
VA 634.003.1 B
TU 634.003.1 A
SP 634.003.1 A
T 392

vom 28.08.1986 (Zusammenstellung)
vom 29.08.1986 (Tank)
vom 28.08.1986 (Variantenl
vom 14.04.1986 (Untenentleerung)
vom 11.04.1986 (Sicherheitsventile)
vom 19.01.1996 (Tankschildl

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.·lng. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
AusrOstung, PrOfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfOlit
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1,
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
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1. Neufassung
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Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste) Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Teil 2:
Tänl<S mit Untenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Bezeichnung

Bezeichnung

Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
+
+
Entfallt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

lader 2
S 4,0
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

S 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

S 1,55

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
S 4,0
N oder NF
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

S 1,55

:s; 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

. 5/6 J.
2,513 J.

. . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . 2,513 J.
PTFE . .
FKM .............•.....
NBR .. . .........•••.
NR ....................• ,', ...
IIR ........• , " .
EPDM . . . . • , •. , ,
CSM ...............••........ , .
PE .. . .
PP ..............•••••.
PVC .... , •...........•...•..•••.....
PVDF

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70392fTC

Teil 1-3 (allgemeine Stoffanaabenl . gelbe Seiten -
Dichte lkg/l) .

Teil 11-4 fLDndverkehrl . rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .........••....
Prüfüberdruck (bar) . ..••••..
Betriebsüberdruck (bar) .............•••..
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•.....
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .....................••...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE ..
FKM .
NBR ...................•... , ....•...
NR ....................••.
IIR .....................••.
EPDM , .. , " ..
CSM .
PE
PP ...
PVC .................••.•.... , .
PVDF

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 ILandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ...............••.
Betriebsüberdruck (bar) ..............•...
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .. . .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ........••.
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ........•.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ........•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl {mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

7

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Teil 4:
'TIiii'kS mit Untenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, mit
f1ammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfallt
Entfallt
Entfallt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
S 4,0
N oder NF
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

S 1,55

S 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

zulässige Werte
und Symbole

Entfallt
Entfallt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
Entfallt
Entfallt
Entfallt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
S 4,0
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

S 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

S 1,55

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung! - goldaelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..... _ .
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR ................•.••..........•.
NR , ••••
IIR ................•.
EPDM
CSM
PE ..
PP .
PVC
PVDF ...............••..••.•.•..••.

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kglll . . . . .

Teil 11-4 ILandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium ..
Bewertung/ Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
NBR
NR .
IIR . ..........••••..
EPDM .
CSM .
PE ...........................••..
PP .
PVC .
PVDF ..

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70392fTC

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten·
Dichte (kgm .

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADRl .
Sonderanfo.rderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ... . ...........••.
Prüfüberdruck (bar) ..
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Spalte
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Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70392fTC

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D170392fTC

Teil 5:
T3iiKS mit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Teil 7:
1'aiiKSmit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe. mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikgm

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ..........•••..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Luftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .......•••.
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) . goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage un[eg. Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..... ,.... 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5!3 J.
PTFE ..
FKM
N~ .
NR .......•••••••.
IIR ...................•••••.
EPDM .
CSM
PE .....•. " .............•••
PP ..
PVC .. .
PVDF ....•.•••..........•...

zulässige Werte
Spalteund Symbole

" 1,55 7

s 4,0 oder G 9

" 4,0 oder G 10

" 2,66 oder G 11
N 12
A oder Bader C 13
V oder FT oder NA 14
V oder Fr oder NA 14
R 15
R oder Fr 15

16

1 oder 2 19

" 4,0 20
N 21
A oder Bader C 22
6,0 oder MW 23
V oder FT oder NA 24

25

Entfällt 26
Entfällt 27
Entfällt 28
Entfällt 29
+ 30
+ 31
Entfällt 32
Entfällt 33
+ 34
Entfällt 35
Entfällt 36
Entfällt 37
Entfällt 38
Entfällt 39
Entfällt 40
Entfällt 41
Entfällt 42
Entfällt 43
Entfällt 44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffanoabenl • gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11·4 (Landverkehr) • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung .
BodenöHnung .
Luftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ . .........•.•....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•••••..
BodenöHnung ...................•••••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .....
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNi·5tahl .. 2,5!3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . . .. 5!6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR ....•...•.......................
NR ............•.
IIR .....••••.•••.........
EPDM ..••..... , •...................
CSM .•. , .•.••..••.••.•.
PE ......••••..••••..•.
PP .....•••....•.•.••...............
PVC. .. ..
PVOF .......•......••••••••.

zulässige Werte
und Symbole

" 1.55

" 4,0 oder G
"4,0 oder G
" 2,66 oder G
N
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder Fr
R oder FT

1 oder 2
" 4,0
N
A oder Bader C
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70392fTC

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70392fTC

Teil 6:
'TäiiKSmit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Teil 8:
1'ä'i1l<S mit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine StoHangaben) • gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11·4 lLandverkehr) - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
PrüfOberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung IRIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung IGGVE!GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO!AOR) ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ... . .••..•••..
Prüfüberdruck (bar) ...............•••...
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

" 1.55

"4,0 oder G
" 4,0 oder G
" 2,66 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
" 4,0
N oder NF
A oder Bader C
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) • gelbe Seiten·
Dichte (kgfl) . . . .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Luftungseinrichtung IGGVE/GGVS) ,.
Lüftungseinrichtung (RIO/ADRI .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADAI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
BodenöHnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

S 1,55

"4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder Fr

1 oder 2
" 4,0
N oder NF
A oder Bader C
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 Verträ lichkeitsb wertun • old eibe
el en -

Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE ..
FKM
NBR ....•.........•••..••••••..•••.
NR
IIR , •......•••.......
EPDM .
CSM ..................•.••••.
PE . .. , ...•.
PP .
PVC
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .......•..
FKM ..
NBR
NR
IIR ............•....................
EPDM ..........••••.
CSM
PE . . . . . . . • . . , .
PP ..............•. •.
PVC .
PVDF ..........••...................

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44
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1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170396fTC

7,2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen, Sie dürfen fur den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prufungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse

erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen

nationaler'Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang B.1 b .,

7,3 Jeder Tank ist mit dem in 5, aufgeführten Tankschild zu versehen. Daruber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannte~ .. .
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der MlttelllOle mit
der Zulassungsnummer

D/70396fTC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
~ insbesondere § 6 und Anhang X -, 7.4

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,36 kg/!.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet. wenn die Verträglichkeit des Fullgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVEJ in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.6 Entfällt

7,7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 0 C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen. und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn die Tanks mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5, aufgeführten Zeichnungen
versehen sind.

Seeverkehr nach der Verordnung uber die Beförderung gefährlicher Guter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 107B)
- insbesondere IMDG-Code .,

7,8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen, Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck· und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedßm Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

2. Antragsteller 7.9 Entfällt

Hoyer GmbH, D-20537 Hamburg

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F-94201 Ivry sur Seine

4. Baumusterorüfung

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(R

m
), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster

festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten,

Prüfbericht der SNCF vom 23.12.1983, Nr. 2509 (RID/ADR F/241 6), Zertifikat über die
wiederkehrende Prüfung vom 20.01.1994, BVCT 937000.

5. Tankcontainerdaten

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Entfällt

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

vU,V1tu.
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Fachgruppe 111. 2
Gefahrgunanks und
Unfallmechanik .~

Im Auftrag t
I - <: 0..J[
L.e- 't.~.

Oipl.-Ing. A. Ulrich ~o"''?o

8. Geltungsdauer

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 396fTC vom
28.11 .1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längestens bis zum 27.11.2006.

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
• Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
• Tankvolumen ca. 24 000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 30 480 kg
- Eigengewicht ca. 4 450 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVEIADR/RID): 4,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 4,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck)
- TankwerkstoH: Z 6 CNDT 17.12 (1.4571)
- Tankwanddicke (min): 4,72 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
• Tankinnenauskleidung: -~

- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C • wahlweise -
• Wärmeisolierung: ja
• Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: IH 83 2A2

ENS 634004-1C
BN 634004-1 C
VA 63004-1B
SP 634004- 1A
T 396

vom 29.08.1986 (Zusammenstellung)
vom 29.08.1986 (Tank)
vom 27.08.1986 (Varianten)
vom 11.04.1986 (Sicherheitsventil und BerstscheibenJ
vom 19.01.1996 (Tankschildl

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener StoHe

6. Zulassung des Baumusters
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/AOR/RIO/GGVSee erfüllt
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
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Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70396fTC

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70 396fTC

Teil 1:
tin'l<S mit Untentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

5/6 J,
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J,
2,5/3 J.

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte

Spalteund Symbole

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll $ 1,36 7

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten -
9 Berechnungsüberdruck (bar) $ 10,0 oder G 9

10 Prüfüberdruck (bar) ............... $ 6,0 oder G 10
11 Betriebsüberdruck (bar) ....... .... $ 4,0 oder G 11
12 Typ der Sicherheitseinricht~~g . ............ N 12
13 Bodenöffnung ................ .... - .... A oder B 13
14 Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .. . . . . . . .. . . V oder FT oder NA 14
14 Lüftungseinrichtung (RIO!AOR) ..... V oder FT oder NA 14
15 Entspannungseinrichtung IGGVE!GGVSI R 15
15 Entspannungseinrichtung (RIO!AOR) . . . . . . . . . . R oder FT 15
16 Sonderanforderungen sind einzuhalten 16

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
19 IMO Tank-Typ . ......... 1 oder 2 19
20 Prüfüberdruck (ba'r) ..... .. . ... ..... $ 6,0 20
21 Typ der Sicherheitsein~i~ht~ng . . . . . . . . . . . . . . . N 21
22 Bodenöffnung ............... ......... A oder B 22
23 Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ,;; 6,35 oder MW 23
24 Lüftungseinrichtung ............ V oder FT oder NA 24
25 Sonderanforderungen sind einzuhalten 25

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -

26 Bewertung! Auflage unleg. Stahl ... . 5/6 J . Entfällt 26
27 Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J. Entfällt 27
28 Bewertung! Auflage CrNi-Stahl , .. 5/6 J. Entfällt 28
29 Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J. Entfällt 29
30 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. + 30
31 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. + 31
32 Bewertung! Auflage Aluminium .. 5/6 J. Entfällt 32
33 Bewertungl Auflage Aluminium . 2,5/3 J. Entfällt 33
34 PTFE ......... + 34
35 FKM Entfällt 35
36 N8R .................. . ........ Entfällt 36
37 NR .......... .......... Entfällt 37
38 IIR ........... . .... ..... Entfällt 38
39 EPDii ..................... ... ....... Entfällt 39
40 CSM . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... Entfällt 40
41 PE .................. .......... - Entfällt 41
42 PP ................ ....... Entfällt 42
43 PVC ......... Entfällt 43
44 PVDF .......... Entfällt 44

Bezeichnung

Teil 1-3 lallgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll ...

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung _ .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) , .
Lüftungseinrichtung (RID!AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .. . , .
Prüfüberdruck (bar) . ".".
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl lmm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (VerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR , ••••..•..•.
NR .........••.•••.
IIR .. . ... '" ....•••••.
EPDM ............•••.••••••••.
CSM , ..............••••.•••.
PE ..
PP .' ............•••••..•.•..
PVC. .. ..
PVDF ....................•.••.......

zulässige Werte
und Symbole

,;; 1,36

,;; 10,0 oder G
,;; 6,0 oder G
,;; 4,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
,;; 6,0
N
A oder B
,;; 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anlage

1 . Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70 396fTC
Teil 2:
Tanks mit Untenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anlage

1. Neufassung
zur B~J7wsj§r6.w~ssung

Teil 4:
T'äilI<S mit Untenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste) Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

(SAM-Liste)

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .. , , , .. , . , , .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , , .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSl
Entspannungseinrichtung (RID!AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl {mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

,;; 1,36

,;; 10,0 oder G
,;; 6,0 oder G
,; 4,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
,;; 6,0
N oder NF
A oder B
,;; 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kgm

Teil 11-4 CLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) , .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .,."
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO/ADRj ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) _ ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

,;; 1,36

,;; 10,0 oder G
,;; 6,0 oder G
,;; 4,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
,;; 6,0
N oder NF
A oder B
,;; 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM .
NBR . _ , .
NR .............••••.
IIR ........••.
EPDM .......•••.•.. "., " .
CSM .............•••.
PE ..
PP ", ...•.••. "", .
PVC .
PVDF ............••••.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahi
Bewertung! Auflage Aluminium . ..
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE ",. . .
FKM
NBR ..
NR " ............•.. _ .
IIR .................•.••.... ,., .
EPDM .................•••.
CSM
PE ..
PP , , .
PVC ....................••.
PVDF , ,., •..•. _ .

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Anlage

1. Neufassung
zur Ba~/j1~sj~{6W.~ssung

Anlage

1 . Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70396rrC

Teil 5:
iail"kSmit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

T~~~: mit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete B~rstscheibe, mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Bezeichnung

5/6 J.
2,5/3 J.

. " 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

9
10
l'
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - gelbe Seiten -
Dichte (kg/ll .

Teil 11-4 ILandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Luftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Luftungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .. . , , , ••.
PrulUberdruck Ibar) . , .
Typ der Sicherheitseinrichtung . . ..•.....
Bodenöffnung .. . . . . ...•.....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .....•....
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM .
NBR .....••........
NR
IIR "...... . ...•......
EPDM ..• , .. , .
CSM
PE
PP .
PVC ..
PVDF

zulässige Werte
und Symbole Spalte

~ 1,36 7

~ 10,0 oder G 9
~ 6,0 oder G 10
~ 4,0 oder G l'N 12
A oder Bader C 13
V oder FT oder NA 14
V oder FT oder NA 14
R 15
R oder FT 15

16

lader 2 19
~ 6,0 20
N 21
A oder Bader C 22
~ 6,35 oder MW 23
V oder FT oder NA 24

25

Entfällt 26
Entfällt 27
Entfällt 28
Entfällt 29
+ 30
+ 31
Entfällt 32
Entfällt 33
+ 34
Entfällt 35
Entfällt 36
Entfällt 37
Entfällt 38
Entfällt 39
Entfällt 40
Entfällt 41
Entfällt 42
Entfällt 43
Entfällt 44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - gelbe Seiten·
Dichte Ikglll

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . 5!6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,513 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5!3 J.
PTFE , ..
FKM
NBR , ..
NR ,., ,.
IIR .
EPDM , ..
CSM , ..•.
PE , ..
PP . .
PVC ..
~~ .

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,36

~ 10,0 oder G
~ 6,0 oder G
~ 4,0 oder G
N
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
~ 6,0
N
A oder B oder C
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anlage

1. Neufassung
zur B~/j1~s~§'§w.~ssung

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70396rrC

Teil 6: .
Täi1I<S mit Obenentlee~ung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, ohne
flammendurchschlagsIchere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Teil 8:
Ta"i1l<S mit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitur:'a zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Llste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl . gelbe Seiten.
Dichte Ikg/l) .

Teil 11-4 CLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck lbar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO!AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ... . ..........•.......
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanf?rderungen sind einzuhalten

~ 1,36

~ 10,0 oder G
., 6,0 oder G
:s; 4,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
~ 6,0
N oder NF
A oder B oder C
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/ll ..

Teil /1-4 (Landverkehrl . rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ..............••...
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung . .
Luftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung lGGVE!GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID!AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ , ..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 1,36

~ 10,0 oder G
., 6,0 oder G
~ 4,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
~ 6,0
N oder NF
A oder B oder C
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

. . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 tVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ...
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM .
NBR , .. , , .
NR " , .. , ,.
IIR .", .
EPDM ...........• " •.•....
CSM ,.,., ••..
PE ,.. . , .
PP ", .••....
PVC , , , , , .
PVDF ....• , .• , " .

26
27
26
29
30
31
32
33
34
35
36

7

J
40
41
42
43
44

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~~~t~~6. eVerträglichkeitsbewertung) . goldgelbe

Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ...
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ...
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR .
NR .
IIR , .
~M .. .
CSM , ..
PE , ..
PP ",.
PVC , , ,.
PVDF ".", .

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170397fTC

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutve"rordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I. S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang B.l b .,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170397fTC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVEl in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I. S. 1025)
- insbesondere § § " 6 und Anhang B. 1b des AOR .,

7.4 Oie höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,32 kg/1.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531 .
- insbesondere § § " 6 und Anhang X des RIO -,

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn die Tanks mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen
versehen sind.

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See· GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

2. Antragsteller
7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder

Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Hoyer GmbH, D 20537 Hamburg

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F 94201 Ivry sur Seine

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(R m), Streckgrenze (R.,) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

4. Baumusterprüfung

Prüfbericht der SNCF vom 23.12.1983, Nr. 2509 (RID/ADR F/2430J, Zertifikat über die
wiederkehrenden Prüfungen vom 06.06.1994 BVCT 94 7000/G/RTD/49.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

5. Tankcontainerdaten
8. Geltungsdauer

Entfällt

9. Fest/eaung der Kennzeichnung nach CSC

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Diese Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 397fTC vom
28.11.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 27.11.2006.

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im ~ftrag(u---: Cß-L

- ISO-Bezeichnung: 1 ce
- IMO-Tanktyp: 1
. Länge: 605B mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2·591 mm
- Tankvolumen ca. 24 000 I (Kammer 1: 12 000 I; Kammer 2: 12 000 I)
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg
- Eigengewicht ca. 5 120 kg
. max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 2,66 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 2,66 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z 6 CNDT 17.12 (1.4571)
- Tankwanddicke (min): 4,72 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: IH 2-86-7-240-G 2,67

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

ENS 634009-1 B
BN 634009-1B
VA 634009-1A
TU 634009-1
SP 634009-1
T 397

vom 28.08.1986 (Zusammenstellung)
vom 29.08.1986 (Tank)
vom 28.08.1986 (Varianten)
vom 14.05.1986 (Untenentleerung)
vom 14.04.1986 (Sicherheitsventil)
vom 19.01. 1996 (Tankschildl

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese 1. Neufassung der Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste;
Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschrihen vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
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Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0/70 397ITC

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe ohne flammen
durchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0170 397ITC

t~~k~: ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe mit flammen
durchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte

9
10
1'
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kg/I) .

Teil 11-4 llandverkehr) - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ..............•.......
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung ..........•....
Bodenöffnung .....................•...
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RlD/ADRI .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RlD/ADRl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .... . ..•........
Prüfüberdruck (bar) . .•......
Typ der Sicherheitseinrichtung .......••.•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage un1eg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. . . . 2.5/3 J.
PTFE , .
FKM
NBR
NR .
IIR
EPDM
CSM
PE
PP ................• , •.
PVC , .
PVDF

zulässige Werte
Spalteund Symbole

~ 1,32 7

~ 4,0 oder G 9
~ 4,0 oder G 10
~ 2,66 oder G 11
N 12
A oder B 13
V oder FT oder NA 14
V oder FT oder NA 14
R 15
R oder FT 15

16

1 oder 2 19
~ 4,0 20
N 21
A oder B 22
~ 6,35 oder MW 23
V oder FT oder NA 24

25

Entfällt 26
Entfällt 27
Entfällt 2B
Entfällt 29
+ 30
+ 31
Entfällt 32
Entfällt 33
+ 34
Entfällt 35
Entfällt 36
Entfällt 37.
Entfällt 38
Entfällt 39
Entfällt 40
Entfällt 41
Entfällt 42
Entfällt 43
Entfällt 44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11-4 (landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (barl ..
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ ..
Prüfüberdruck (bar) .....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . 2,5/3 J.
8ewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. . 2,5/3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR ...
EPDM
CSM
PE
PP
PVC.
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,32

~ 4,0 oder G
~ 4,0 oder G
~ 2,66 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
~ 4,0
N
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0170 397ITC

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

0170 397ITC

Teil 2:
Ta"il"I<S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe ohne flammen
durchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7
Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - 'gelbe Seiten -
Dichte Ikg/l} . ~ 1,32 7

Teil 1-3 !allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/II ,; 1,32

9
10
11
12
13
14
14
15

·15
16

Teil 11-4 (landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 4,0 oder G
~ 4,0 oder G
~ 2,66 oder G
N oder NF
A oder 8
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Teil 11-4 (landverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ..............•••.
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 4,0 oder G
~ 4,0 oder G
~ 2,66 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ ..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

, oder 2
~ 4,0
N oder NF
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehrl ·btaue Seiten 
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl !mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

lader 2
~ 4,0
N oder NF
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten·
Bewertung! Auflage unle9. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .....•...
FKM .
NBR ......•.........•••..•••....•...
NR ....••••.
IIR
EPDM ..• " , ".".
CSM
PE . . . . . . •. . . . , .
PP ......• , .
PVC .
PVDF .....•.•••..

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 11-6 !Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium ..
PTFE
FKM
N8R
NR
IIR ..............•..........•.•..
EPDM
CSM
PE .
PP
PVC
PVDF .

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

DnO 405fTC

1. Rechtsgrundlagen

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 18GBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X .,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S, 1853)
- insbesondere § § 1. 6 und Anhang X des RIO .,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I. S. 1078)
• insbesondere IMDG-Code -,

Dno 405fTC

zu kennzeichnen.

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,22 kg/l.

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des FülJgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTe 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn die Tanks mit
f1ammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen
versehen sind.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt
2. Antragsteller

Hoyer GmbH, D-20537 Hamburg
7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder

Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

3. Hersteller

Bignier Schmid-Laurent, F-94201 Ivry sur Seine

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung Z'l:- Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-." i vorliegen. Oie Werte für
Zugfestigkeit (RmL Streckgrenze IR.I und D-',cb, , 'ng {AI dürfp.!1 dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwertf> 1 Wh,. I (elte.l

4. Baumustercrüfung

Prüfbericht der SNCF vom 31.10,1985, Nr, 2657 (RID/ADR F/2427), Zertifikat über oie
wiederkehrende Prüfung vom 20.06.1994, BVCT 947.000.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Repar<:h....... ., an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Auheichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
auhubewahren.

5. Tankcontainerdaten
8. Geltungsdauer

Entfällt

9. Festlegung der Kennzeichnung nach ese

12200 Berlin, den 12. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

l./U,~
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 0/22 405fTC vom 28.01.1987 und
wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis
zum 27.01.2007.

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im A,rhag <

rx.--. U-c

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: CM-2-86-6

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
- Tankvolumen ca. 26000 1(Kammer I: 13000 I, Kammer 11: 13000 I)

- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg
• Eigengewicht ca. 5150 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 2,66 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Code): 2,66 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 (1.45711
• Tankwanddicke (min): 4,8 mm (Mantel)
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

ENS 634010-1
BN 6340' 0-1 0
VA 634010-1A
TU 634010-'
TU 634010-2
SP 6340-10-1
T 405

vom 23.04.1986 (Zusammenstellung)
vom 28.08.1986 (Tank)
vom 08.09.1986 (Varianten)
vom 24.02.1986 (Untenentleerung)
vom 23.04.1986 (Untenentleerung - seitlich)
vom 14.04.1986 (Sicherheitsventil)
vom 26.01.1996 (Tankschild)

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der StoHe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVELADR/RID/GGVSee erfüllt
sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.
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Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70405fTC

Teil 1
Tanks mit Untenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe ohne
flammendurchschlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D170405fTC

Teil 3
TäiiKS mit dem Sicherheitsventil vorpeschalteter Berstscheibe ohne flammendurch
schlagsichere Armaturen nach den In 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/ll __ _ _

Teil 11-4 ILandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ...........•...
PrOfOberdruck (bar) .
BetriebsOberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•...
Bodenöffnung .......................•.
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ fVerträglichkeitsbewertuno) - goldgelbe

Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNi·Stahl .. 2,5/3 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . " 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . . 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. . . 2,5/3 J.
PTFE .....................•.
FKM .
NBR
NR
[[R ......• "" ••••.
EPDM .
CSM ........•.
PE ....•••••.
PP .
PVC.. .. ..
PVDF· ...•••.•......

Anlage

1. Neufassung
zur Ba~n~sJÖ5W~ssung

zulässige Werte
und Symbole

s 1,22

S 4.0 oder G
S 4.0 oder G
S 2.66 oder G
N
A oder 8
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
S 4,0
N
A oder Bader C
S 6.35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 ILandverkehri - rosa Seiten 
Berechnun"gsüberdruck (bar) ............••.
PrüfOberdruck (bar) ..
BetriebsOberdruck (bar) .... . .....•.•....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/AOR) ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . , ..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage un[eg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNi·Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. . 2.5/3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR , •• , ••••••..•• "", .
EPDM
CSM
PE ", •• '"", .
PP ........................••••••.
PVC
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

< 1,22

S 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder Fr

1 oder 2
S 4,0
N oder NF
A oder B
S 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfäl[t
Entfäl[t
+
Enti::'"
Entt~

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfä[1t
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 2
TailKS ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe mit f1ammendurch
schlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM·Liste)

Teil 4
"Ja'il1(5 mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe mit flammendurch·
schlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

... 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikg/ll , .

Teil 11-4 ILandverkehri - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .. . .
PrOfOberdruck (bar) .
BetriebsOberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung IRIO/AOR) .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RlD/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ , .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~~:t~~6_ IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .,.. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,513 J.
PTFE .
FKM
N8R , .. " .....••••.
NR .. ,."' •• , .. ",, .. ,' ... ,.
[IR. . . " " ••••.•• , •.
EPDM .. "' ••• , ,, •.
CSM ...• , •••• , ,.",,' ••..
PE , , , , ••
PP ..... ,,' •••...
PVC
PVDF ..... , •••........•••••.

zulässige Werte
und Symbole

~ 1.22

S 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
S 4,0
N
A oder B
< 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+,
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/ll

Teil 11-4 ILandverkehrl - rosa Seiten 
BerechnungsOberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSJ .
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
[MO Tank-Typ ... . .....•• , •• , , ..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung " .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl .
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE
FKM
N8R
NR
IIR .. . ..................•.
EPDM ..•••. " .
CSM
PE .....•• ", ....................•.
PP ..
PVC .
PVDF .. ,.'",.

zulässige Werte
und Symbole

S 1,22

:5 4,0 oder G
S 4,0 oder G
S 2,66 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
54,0
N oder NF
A oder B
S 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfä[[t
Entfäl[t
Entfäl[t
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfä[[t
Entfällt
Entfäl[t
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3. Änderung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/53477rrC

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

1. Rechtsarundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 18G81. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prufvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie durfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prufung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß
die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht
haben.

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der
Zulassungsnummer

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR -,

0/53477rrc
zu kennzeichnen.

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.4 Entfällt

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

2. Antragsteller

Hoechst AG, 0-65926 Frankfurt am Main

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVE/GGVS) zugelassen.

3. Hersteller 7.8 Entfällt

Casella AG, 0-60343 Frankfurt am Main
Tankbau Raum GmbH & Co., 0-91217 Hersbruck

4. BaumusterprÜfung

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prufen und aufzuzeichnen.

Prüfbericht des TÜV Baden vom 10.11.1987 sowie der Bescheinigung uber die Bau- und
Wasserdruckprufung eines Druckbehälters des TÜV Bayern vom 09.09.1991.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze {Ral und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwene nicht unterschreiten.

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC·Typ 6

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fuhren und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

• ISO-Bezeichnung: -
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 2500 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2170 mm
- Tankvolumen ca. 4000 I
- zul. Gesamtgewicht: 10000 kg
- Eigengewicht ca. 2730 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIO): 6 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 9,1 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (min): 11 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Entfällt

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

'VL/L{}Jr
Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, E. Reeck

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imrra~

~~

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

12200 Berlin, den 6. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8. Geltungsdauer

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Diese 3. Änderung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/53 477fTC 
2. Änderung vom 18.11.1994 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 17.12.1997.

(Tankcontainer 4 m J ) bzw.
(Tankcontainer 4 m J ) bzw.
(Tankcontainer 4 m J

)

(Druckbehälterl
(Flanschdeckel ON 80)
(Mannloch DN 500)
(Armaturen f. ML-Oeckel ON 500) bzw.
(Armaturen für Mannlochdeckel für
Steigrohrausführung ON 25, beheizt)
(ArbeitsbÜhne)
(Arbeitsbuhne und Armaturenschutz)
(Sattel und Aufhängung) bzw.
(Sattel und Aufhängung)
(Isolierung für Tankcontainer)
lTankschild)
ITankschild - Fa. Raum -)

vom22.07.1986
vom29.10.1991
vom08.11.1991
vom26.08.1992
vom 13.08.1992
vom Okt. 1992
vom15.03.1995

vom23.07.1986
vom25.1'.1992
vom 14.08.1990
vom10.05.1988
vom03.08.1986
vom 15.01.1987
vom 14.04.1987
vom25.06.1988

80030-X43439-63c-B66
01481-00071-0 a
01481-0071-0c
01480-00121-0 a
01482-00040-0
02480-011000-043 k
01482-00059-0 d
02482-011000-068 b

80030-X43438-52c-B66
02480-011000-033 0

01480-00109-0 c
01480-00115-0
01484-00029-0
TOC 02-05
01484-00053-0

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung ?er Stof~e, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet Sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.
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Anlage

3. Änderung
zur Baumusterzulassung

D/53 477rrC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Stoffbezeichnung

Rückstands-Nr. 10 165
bestehend aus:
ca87,5% Wasser,
ca. 5% Aliphatische Amine,
ca. 5% Methylpyridine und
ca.2,5% Ammoniak

RID/ADR
GGVS03VE
Km;e-Zfu'

3-33c

Auflagenl
Bemerkungen

Bezeichnung

. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/l) ..

Teil 11-4 (LandverkehrJ • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ...............•...•.
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADRl .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .. . .
Prüfüberdruck (bar) . .......•..
Typ der Sicherheitseinrichtung ....•.••.•.
Bodenöffnung .....................•••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium ..
Bewertung/ Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM
NBR ....................•.•.....•.
NR
IIR .....••••••.
EPDM ...••...............•.
CSM .......••...............••.•...
PE
PP ..
PVC
PVDF

p'-nhang zur
3. Anderung zum

Zulassungsschein
für das Baumuster emes Tankcontainers

mit der~~I~s:~7~2ummer

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt

:5: 10 oder G
,; 9,1 oder G
:s; 6 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Rückstands·Nr. 10166
bestehend aus:
ca. 90% Methylpyridine,
ca. 5 % Wasser und
ca. 5% Salze

Rückstands-Nr. 10 222
bestehend aus:
ca. 3 % wasserlösliches Schneid- und Schleifmittel

mit
Rostschutz für die Metallbearbeitung,

ca. 97% Wasser

Rückstands·Nr. 10 223
bestehend aus:
ca. 50% Marlotherm: Gemisch isomerer Dibenzyl·

toluole,
ca. 45% Diphyl: Gemisch von Diphenyl u. Diphenyl

oxid,
ca. 5% Wasser

Rückstands-N•. 10 386
bestehend aus:
ca. 65% t·Butanol,
ca. 30% Vinylmethylacetamid und
ca. 5% Wasser

Rückstands-N•. 10 408
bestehend aus:
ca. 60% Ethanol,
ca. 35% Wasser,
ca. 1% Isopropanol,

~~: ~ ~ ~~~~fun~suu9?i'd,
ca. 0,1% Ethylmercaptan,
ca. 0,1 % Schwefelkohlenstoff und
ca. 0,1 % unbekannte organ. Schwefelverbindungen

Stoffbezeichnung

Rückstands-Nr. 10 442
bestehend aus:

~~: ~g~ ßi~~~~~I~'min,
ca.9,8% Wasser,
ca. 7% Anilin,
ca. 5% Phenothiazin und
ca. 2 % Dehydrothiotoluidin

3-31c

9-11c

9-11c

3-3b

3-3b

RIO/ADR
GGVS03VE
Km;e-ZiEr

6.1-25b

Auflagenl
Bemerkungen

Stoffbezeichnung RID/ADR
GGVS03VE
Km;e-ZiEr

Auflagenl
Bemerkungen

Rückstands-N•. 10 444
bestehend a\.ls:
ca. 99% 01 und
ca. 1% schwefel- bzw. chlorhaltige organ. Ver

bindungen

9-11c

Rückstands·Nr. 10 137
bestehend aus:
ca. 84% Lösemittel

(Aceton, Methanol, Ethanol, PropanoIe,
Butanole, Ethylacetat, Benzin, Toluol,
Propandiol, DME, Dimethylformamid,
Cyclohexan, Nitrobenzol, n-Heptan,
n-Hexan, Methylenchlorid, Mono
chlorbenzol)

ca. 15% Monochlorbenzol und
ca. 1% Wasser
(zum Teil halogeniert)

Rückstands·Nr. 10 152
bestehend aus:
ca. 85% Disulfid u. Mercaptan,

.~:: 11~ ~h1~1~;~~~,und
ca. 2% 2-Kernbase

Rückstands·Nr 10 153
bestehend aus:
ca. 77% Diphenylamin,
ca. 10% Anilin,
ca. 6% Phenothiazin und
ca. 7% Diphenylaminderivate

Rückstands-Nr. 10 154
bestehend aus:
ca. 56% Polymerisate von Maleinsäuredimethyl

(·diethyl)estern,
ca. 26% organ. Carbonsäuren (Verseifungsprodukt

o.a. Ester),
ca. 12% Acetylbernsteinsäuredimethylester

ca. 6% .!kId~i-ä~i~~~'(,I:5J:~~indUngen

Rückstands·Nr. 10 156
bestehend aus:
ca. 60% Ethylacetat,
ca. 35% Acetylbernsteinsäurediethylester,
ca. 5% Hochsieder und
ca. 1% Salze

3-19b

6.1·25b

6.1-25b

4.1-5

3-3b

Rückstands-N•. 10489 6.1 -26b
bestehend aus:
ca. 45% Butanole,
ca. 40% Aminharz,
ca. 7 % Methanol,
ca. 3% Xylole.
ca. 3% Wasser und
ca. 2% Formaldehyd

Rückstands-N •. 10506 3-17b
bestehend aus:
ca. 70% Metanol und
ca. 30% Wasser und Spuren NaOH

Rückstands-Nr. 10 560 3-19b
bestehend aus:
ca. 57% Methanol,
ca. 39% Wasser und
ca. 4% Ethylamin

Rückstands-Nr. 10 566 3-3b
bestehend aus:
ca. 85 % Ethanol, .
ca. 7,9% Molsidomin (N-Ethoxycarbonyl·3-morphohno

sydnonimin) ,
ca.4,5% Essigsäureethylester und
ca.2,6% Wasser

Rückstands-N•. 10 588 6.1-25c
bestehend aus:
ca. 95% Dichlorbenzole,
ca. 5% ~r3~5:T~~h~~~g~n~~~rgen,wie z.B.

1,2,4-Trichlorbenzol,
1-( 1, l-Biphenyl-4-yll-ethanon.
2-0xobenzindol,
1·Aminoanthrachinon

Rückstands-N •. 10609 3-32c
bestehend aus:
ca. 60% Wasser,
ca. 20% Diethylenglykol,
ca. 14% Methanol,
ca. 3 % Dioxan,
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ca. 1%
ca. 1%
ca. 1%

Oimethylterephtalat,
Isopropanol und
sonstige

Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile vorzunehmen.
Oie nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen sind der SAM umgehend
einzureichen.

Rückstands-Nr. 10614 3-3b
bestehend aus:
ca. 32% Wasser,
ca. 17% Ethanol,
ca. 16% Methylacetat,
ca. 15 % Methanol,
ca. 9 % Ethylacetat,
ca. 7 % Natriumchlorid,
ca. 4 % organ. Feststoffe und Spuren Natriumcyanjd

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0170 558fTC vom
03.03. I 989.

12200 Berlin, den 17. Januar 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Rückstands·Nr. 10 632
bestehend aus:
ca. 16% Mineralöl,
ca. 15% Wasser,
ca. 10% Methanol.
ca. 10% Propanol.
ca. 10% Allylalkohol,
ca. 10% Dimethoxyalkane,
ca. 6% 1,2-Propandiol,
ca. 6% Dioxan u. alkylierte Oioxane.
ca. 2% 2-Methyl-l,3-dioxolan und
ca. 15% diverse andere organ. Verbindungen

3-19b Fachgruppe 111.2
Gefahrgunanks und
Unfallmechanik
Im A4ftrag

( 'e ~
Oipl.-lng. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

2. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Rückstands-Nr. 10 736
bestehend aus:

g~: j~~ ~~~~~~r~rtjeY~~61~ZOle,
ca. 10% Benzol.
ca. 5% Wasser,
ca. 5% Dichlorbenzole und
ca. 0.1 % Curnol

Rückstands-Nr. 10795
bestehend aus:
ca. 60% Wasser,
ca. 44 % anorg. Salze.

g~: '1~ ~:~a~.h~}~6~~~~~duunk~e

Rückstands-Nr. 19 110
bestehend aus:
ca.97-75% Altöl und
ca. '-'0% Wasser und organ. Komponenten

3-19b

8-76b

3-19b

Sachbearbeiter: Dip1.-lng. (FH) S. Miethe

3. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
DI70595fTC

Der Anhang zum Zulassungsschein wird um folgende Stoffe ergänzt:

Stoffbezeichnung RID/ADR GG'ISel LN1II: Auflagenl

OOJSICßJE (M:G-{:aEl Bemerkungen

~ KJasre
Ztfa"

Dimethylamin, 2-3bt 2. I 1032 A2, B, X, V

wasserfrei

Ethylamin, 2-3bt 2.1 1036 A,A2, X,V

wasserfrei

Trimethylamin, 2-3bt 2. I 1083 A, A2, X, V

wasserfrei

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D170558fTC

Der Anhang zum o. g. Zulassungsschein wird um folgende Stoffe ergänzt:

A: wasserfrei

A2: vollkommen trockene Tankinnenwand

B: chloridfrei

X: Nur zugelassen nach GGVS/GGVE in Tanks mit Sicherheitsventil und vorgeschalteter
Berstscheibe

Stoffbezeichnung

1790 Flußsäure, wäßrige
Lösungen mit mehr als 70 %
und höchstens 85 % Fluor
wasserstoff

RID/ADR G::M5ee l.N/II: Auflagen/
ffivSffiVE lM:XiCo:I?l Bemerkungen
~ Km;e

Zfu"

8-7a 1790 H, N,"I
V: Nur zugelassen nach GGVS/GGVE in Tanks mit verschlossenen Peilrohranschlüssen

1295 Trichlorsilan (Silicium
chloroform)

1804 Phenyltrichlorsilan

1305 Vinyltrichlorsilan,
stabilisiert

1250 Methyltrichlorsilan

4.3-la

8 - 36b

3-21a

3-21a

4.3

3

3

1295

1804

1305

1250

E, N, T

E, T

E, M, T, X

E, T, X

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0170 S95fTC vom
29. I 2.1989.

12200 Berlin, den 30. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

E: frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren

H: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30 0 C

M: Oie Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß die über den Tank
gemittelte Flüssigkeitstemperatur höchsten 30 oe beträgt.

111.24
Tankcontainer; Oruckgefaße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. WH) S. Miethe

N: Oie Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5
bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung
des Tanks bestehen bleiben.

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beför
derung auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist
der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen
Entleerung des Tanks erhalten bleiben.

X: Nicht zugelassen nach GGVS/GGVE.

Bei der Beförderung von Flußsäure ist über die im Zulassungsschein genannten
besonderen Auflagen hinaus nach Ablauf eines jeden Jahres von einem behördlich
anerkannten Sachverständigen eine Wanddickenmessung der Tanks sowie eine
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Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe



1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/17890fTC

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma Gofa Gocher
Fahrzeugbau GmbH & Co KG hergestellt werden (Armaturenänderung):

Auflagen:
.. ) Beförderung nur aufgrund der Ausnahme Nr. 58 (8, E, 5J 8GBI. L S. 2093 vom

20.12.1995.
T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend

dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu
beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen Entleerung des Tanks
erhalten bleiben.

296-0069-0 vom 30.11.1995 (Armaturenzeichnung Transportbehälter 2000 Il Dieser Nachtrag ersetzt den 2. Nachtrag zur O.g. Zulassung und gilt nur in Verbindung mit
dem Zulassungsschein 0/53 920rrC vom 07.07.1993.

Dieser Nachtrag gilt nur in Vetbindung mit dem Zulassungsschein 0/17 890fTC vom
15.12.1992. 12200 Berlin, den 28. Februar 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

12200 Berlin, den 01. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG

Im Auftrag

~,(.L"t '{-eu.
Dipl.-lng. (FHI S. Miethe

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Fachgruppe 111.2
Gefahrguuanks und
Unfallmechanik

Imtuftrag

lJ-- :CL-,
Dipl.·lng. A. Ulrich

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/70942fTC

2. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

liftrag

lß-,-~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FHI S. Miethe

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Gofa Gocher
Fahrzeugbau GmbH & Co. KG hergestellt werden (neue Unterrahmenkonstruktion):

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/17891 fTC

242-0031-0 vom 18.10.1995ITWB-S-30,61
261-0139-0 vom 24.10.1995 {Druckbehälter mit TankschildJ

geänderte Tankcontainerdaten:

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma Gofa Gocher
Fahrzeugbau GmbH & Co KG hergestellt werden (Armaturenänderung):

- Höhe: 2675 mm
- Eigengewicht ca. 4100 kg

296-0070-0 vom 30.11.1995 (Armaturenzeichnung Transportbehälter 5000 I)
Diesem Nachtrag liegen die geprüften Unterlagen des Germanischen Lloyds vom
06.11.1995, FC 5853/06 zugrunde.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein D!17 891 fTC vom
15.12.1992. Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0170 942fTC vom

18.10.1993.

12200 Berlin, den 01. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

12200 Berlin, den 19. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imrftrag

lß--,- U--,
Dipl.-lng. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. (FHI S. Miethe

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

A~
Dipl.-Ing. {FHI S. Miethe

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

I -C'l. '----, '<

Dipl.·lng. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

1m Auftrag

Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

4. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
3. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53920fTC

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/53946fTC

Der Anhang zum o. g. Zulassungsschein wird um folgende StoHe ergänzt: Der Anhang zum o. g. Zulassungsschein wird um folgende Stoffe ergänzt:

5toffbezeichnung RID/ADR
GGVE.GGVS
KJasse.
Ziffa-

Auflagen!
Bemerkungen

StoHbezeichnung RID/ADR
GGVE.GGVS
KJasse.
Ziffa-

Auflagen!
Bemerkungen

2811 trockene Filterstäube
(Filteraschenl aus Hausmüll
verbrennungsanlagen,
kontaminiert mit
polychlorierten
Dibenzodioxinen

1325 Klärschlamm, trocken
(1325 organischer
entzündbarer fester Stoff
n. a. g.1

6.' - 25c

4.1 - 6c

'I. T

T

2811 trockene Filterstäube
IFilteraschenl aus Hausmüll
verbrennungsanlagen,
kontaminiert mit
polychlo(ierten
Dibenzodioxinen

1325 Klärschlamm, trocken
(1325 organischer
entzündbarer fester Stoff
n. a. g.J

6.1 - 25c

4.1 - 6c

'I. T

T

153



12200 Berlin, den 20. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Auflagen:
+1 Beförderung nur aufgrund der Ausnahme Nr. 58 (B, E, $) BGBL l. S. 2093 vom

20.12.1995.
T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend

dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu
beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen Entleerung des Tanks
erhalten bleiben.

Dieser Nachtrag ersetzt den 1. Nachtrag zur o.g. Zulassung und gilt nur in Verbindung mit
dem Zulassungsschein 0/53 946fTC vom 27.10.1993.

12200 Berlin, den 28. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRLlFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im A1rag_

~G-t
Oipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcomainer; Druckgefäße

Im Auftrag

,fit,'J!Hu
Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im!uftrag ~

Lc..... L "-,.
Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

/, -:':':<,,,-
Dip1.-lng. tFHl S. Miethe

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. IFH) S. Miethe

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
Oll 7 1048fTC

3. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53963fTC

Der Anhang zum o. g. Zulassungsschein wird um folgende Stoffe ergänzt:

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma Bayer AG Uerdingen
hergestellt werden (Änderung der Armaturen):

UE 221 914-3 vom 02.11.1995 (Stutzenbelegung an den Tankcontainern B 35.23. 1 + 21

Diesem Nachtrag liegen die Bescheinigungen der Technischen Überwachung der Bayer AG
Nr. 000123302 und Nr. 000123343 vom 16.11.1995 zugrunde.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0/17 1048fTC vom
28.03.1995.

Stoffbezeichnung RID/ADR
GG\If,GG\iS

KIa!re-
Ziffa"

Auflagen!
Bemerkungen 12200 Berlin, den 16. Januar 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Dip!. -Ing. A. Ulrich

2811 trockene Filterstäube
(Filteraschen) aus Hausmüll
verbrennungsanlagen,
kontaminiert mit
polychlorierten
Dibenzodioxinen

1325 Klärschlamm, trocken
(1325 organischer
entzündbarer fester Stoff
n. a. g.)

6.1 - 25c

4.1 - 6c

'I, T

T

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im A1rag
,_ ~l

'-..;..... C-<-... \\. ',.. "i1 ,/J
~:_Y;.7

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.·lng. IFHI S. Miethe

Auflagen:
+1 Beförderung nur aufgrund der Ausnahme Nr. 58 (B, E, SI BGBI. I, S. 2093 vom

20.12.1995.
1: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend

dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit. ist der Stoff mit
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu
beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen Entleerung des Tanks
erhalten bleiben.

Dieser Nachtrag ersetzt den 1. Nachtrag zur O.g. Zulassung und gilt nur in Verbindung mit
dem Zulassungsschein 0/53 963fTC vom 11.01.1994.

12200 Berlin, den 28. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. IFH) S. Miethe

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 1091 fTC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße' GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -,

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.-lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
UnfalJmechanik
Im ?-uftrag "

(_--=-. ~ L~

Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

).i.,.,,'!--t-..
Dipl.-Ing. IFH) S. Miethe

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße' GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

2. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/30 1019fTC

Oie Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma Gofa Gocher
Fahrzeugbau GmbH & Co KG gebaut werden (Mannlochkonstruktion geändert):

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBG BI. I. S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBGBI. I, S. 107B)
• insbesondere IMDG-Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC· vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 2531 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 10091

26300780 A vom 26.01.1994 IMannloch NW 500) 2. Antragsteller

Diesem Nachtrag liegen die geprüften Unterlagen des Germanischen L10yds vom
04.01.1996, FC 2849/54, zugrunde.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0/30 1019fTC vom
09.09.1994.
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3. Hersteller

VAN HOOL N. V.. B 2500 Lier-Koningshooikt



4. Baumusterorüfung (Rm), Streckgrenze (R.,! und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Prüfbericht des Germanischen L10yd vom 19.09.1995: PT/FC 2908/01

5. Tankcontainerdaten

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 20-23/1

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 23 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 34 000 kg
- Eigengewicht ca. 3 820 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 4,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 6,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,4 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

:":~::6c"~

Zulassungs-Nr.: D-BAM-60011 091/95
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC IS 20-23/1
(ergänzt durch Herstell·Nr.)

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 18.01.2006.

Sachbearbeiter: oipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. S. Miethe

12200 Berlin, den 19. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im.Auftrag

Lc:C~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

8. Geltungsdauer

vom 19.06.1995 (Zusammenstellung Tankcontainer)
vom 17.07.1995 (Tank)
vom 17.07.1995 (Ausrüstungsvarianten)
vom 17.07.1995 (Tankschild)

635BO-006
63580-500
TD 1517
TD 1515

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe
6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung,.Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" .J

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1091 fTC

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung, ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, dicht verschlossen, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den
Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Bezeichnung

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s 6,0 oder G
s 6,0 oder G
~ 4,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

s 1,64

5/6 J.
2,5/3 J.

. . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNi~Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium .
Bewertung/ Auflage Aluminium .
PTFE.......... .. ..
ffiM .
NBR ....••................
NR ......•.. ,.. . .
IIR .....••••••..........•.
EPDM
CSM ... ".", ...
PE
PP ..........•....
PVC ..
PVDF

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11-4 lLandverkehri - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung IRID/ADRI ........•.•.
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (Rlo/AoR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ,.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

7

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Entfällt

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,64 kg/1.

Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen~ und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID dürfen
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanschtl befördert werden.

Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglic.hkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Oie Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

zu kennzeichnen.

DOO 1091fTC

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.7

7.6

7.8

7.9

7.5

7.4

7.2

7.3

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit

155



Anlage Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 1091 (TC

zur Baumusterzulassung
D/701091(TC

Teil 4:
TailkS mit Obenentleerung, ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht verschlossen,
Ci(:ftS~tG~E~A8Rfli~~~hrtenZeichnungen nur für den landverkehr nach

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
!BAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s 6.0 oder G
~ 6.0 oder G
:5 4.0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder Fr
R oder Fr

s 1.64

. . . . . . . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
N8R .
NR
IIR ..
EPDM .
CSM .
PE
PP
PVC ................••••••.
PVDF ..............••.......

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
BodenöHnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....................•....
Prüfüberdruck (bar) ...................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ............•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .....••...
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

Spalte

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

lader 2
~ 6.0
N
A oder B
6.0 oder MW
V oder Fr oder NA

~ 1.64

~ 6.0 oder G
s: 6,0 oder G
~ 4.0 oder G
N
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder Fr

~~:t~~6_(Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE
FKM
N8R
NR
IIR .. . .
EPDM .
CSM
PE .
PP .
PVC ....................•........•.
PVDF

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/l)

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar! ..........••...
Prüfüberdruck (bar) .. . .......•.
Betriebsüberdruck (bar) , .••.
Typ der Sicherheitseinrichtung ..........•••.
Bodenöffnung . .......•.
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .........•.
Lühungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADAJ .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Anlage
Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 1091 (TC

t~~k~: mit UntenentleerunQ bzw. Reinigungsöffnung, mit dem Sicherheitsventil
vorgeschalteter Berstschelbe, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

zur Baumusterzulassung
D/70 1091 (TC

TeilS:
1'a'i1l<Smit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe. nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
1SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikg/l) .

Teil 11-4 lLandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .........•.....
Prüfüberdruck (bar) .. . ............•••.
Betriebsüberdruck (bar) ..............•••.
Typ der Sicherheitseinrichtung .......••.
Bodenöffnung .
LüflUngseinrichtung IGGVE/GGVS) ........••.
Lühungseinrichtung (RID/ADR) .........•••..
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .......••.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) , .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ., .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lühungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ (VerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
8ewertungl Auflage CrNi-Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 2.5/3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM
PE .........•.
PP .........•...............
PVC
PVDF .......•.

zulässige Werte
und Symbole

~ 1.64

~ 6.0 oder G
~ 6.0 oder G
~ 4.0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder FT oder NA
R oder Fr
R oder Fr

lader 2
~ 6.0
N oder NF
A oder B
6.0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-4 (landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
LüftungseinrichlUng IGGVE/GGVS)
Lühungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
~
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
8ewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . .. ..... 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2.5/3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR
EPDM . . . . . ..•... . ......•.
CSM ........................•.
PE
PP
PVC
PVDF .

zulässige Werte
und Symbole

1.64

< 6,0 oder G
s 6.0 oder G
s 4,0 oder G
N
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder Fr
R oder Fr

lader 2
s 6.0
N
A oder Bader C
6.0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

156



Anlage 4. Baumusterorüfung

zur Baumusterzulassung
0170 1091ITC

Prüfber;cht des 8ureau Verit.s vom 15.09.1995, BV.AVS.4.9.515.088/04

T:~k~:mit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des HerstellerslAntragstellers: TMIS 715·30/j

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ • gelbe Seiten 
Dichte (kg/II

Teil 11-4 (Landverkehrl • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .............•.
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ......••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
BodenöHnung .. . . . . .. . .......•.•.
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI .........•.
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

~ 1.64

~ 6,0 oder G
~ 6,0 oder G
S 4,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
~ 6,0
NoderN F
A oder Bader C

6,0 oder MW
V oder FT oder NA

- ISO-Bezeichnung: ••
- IMO'Tanktyp: 1
• Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
· Tankvolumen ca. 29 500 I; Kammer I: 7 500 I; Kammer 11: 22 000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 35 000 kg
• Eigengewicht ca. 5 200 kg ..
- rnax. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDI: 3,0 bar IUberdruckl
- rnax. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: 3,0 bar IÜberdruckl
• Prüfdruck: 4.5 bar IÜberdruck)
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- T.nkwerkstoff: 1.4435 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,4 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
• Dichtungswerkstoff: PTFE
• Tankinnenauskleidung: .•
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: jalnein
- Art der Bodenöffnung: B oder C • wahlweise -
• Wärmeisolierung: ja
• Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

6. Zulassung des Baumusters

7. Nebenbestimmungen

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI f~r die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dIeser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweIt die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADRIRIO/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

vom 12.09.1995 (Zusammenstellung Tankcontainer)
vom 09.10.1995ITankl
vom 14.09.1995 (Ausrüstungsvarianten)
vom 09.10.1995 (Tankschildl

63715-006
63715-500A
TD 1537
1535-B

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl .
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium ..
PTFE .
FKM
N8R .............•••.....
NR ...............•. _ _.
IIR . . _.
EPDM ....•.....••.•. _••.
CSM ..••.•• _ _.
PE ....................••.
PP •.........••.
PVC
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0170 1095ITC

zu kennzeichnen.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrGfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.1

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

0170 1095ITC

ZULASSUNGSSCHEIN

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
· insbesondere § 6 und Anhang B.1 b .,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § 6 und Anhang X .,

1 . Rechtsgrundlagen

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR "

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,26 kgll.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO "

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank·
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
IBGBI. I, S. 10781
- insbesondere IMDG·Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (8G81. 11, S. 2531 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 1009)

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck· und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

2. Antragsteller

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RIO dürfen
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanschtl befördert werden.

VAN HOOL N. V., B-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

VAN HOOL N. V., B-2500 Lier-Koningshooikt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(R m). Streckgrenze (Rel und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestvverte nicht unterschreiten.
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7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 07.02.2006.

Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 109SfTC

Teil 2: . . - h d S' h h't t'lTäi1l<.S mit Untenentleerung bzw. RelOigungsoffnung, 0 ne !=!m IC er el sven J
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

12200 Berlin, den 08. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-SAM-603/109S/9S
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TMIS 71 5·30/j
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Fachgruppe III.Z
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

I~_~

Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

\Jt~\r!c-
Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan

9
10
11
12
13
14
14
1S
1S
16

19
20
21
22
23
24
2S

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .........•.
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung ........••.
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .........
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

" 1,26

s 4,5 oder G
s 4,5 oder G
s 3,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
s 4,S
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

.. S/6 J.
2,S/3 J.

.. S/6 J.
2,S/3 J.

..... S/6 J.
2,S/3 J.

. .. S/6 J.
2,S/3 J.

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. H. Vaidyanathan, E. Reeck

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

Anlage

zur Saumusterzulassung
0170 109SfTC

Teil 1 :
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung, ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, dicht verschlossen, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen für den
Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 Verträ lichkeitsbewertun - old eibe
elten -

Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR .....••.....••••••.••...
EPDM
CSM
PE ......•.....•.•.•.•
PP .
PVC
PVDF .

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 109SfTC

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
{SAM-Listel

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

Teil 3: . .
Taii'I<S mit Untenentleerun9. bzw. Reinigung_söffnung, mit dem Sicherheitsventil
vorgeschalteter Berstschelbe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

. S/6 J.
2,S/3 J.

. . . . . . .. S/6 J.
2,S/3 J.

. . . . . . .. S/6 J.
2,S/3 J.

. . .. S/6 J.
2,S/3 J.

Bezeichnung

S/6 J.
2,S/3 J.

.. S/6 J.
2,S/3 J.

S/6 J.
2,S/3 J.

. .. S/6 J.
2,S/3 J.

9
10
11
12
13
14
14
1S
1S
16

19
20
21
22
23
24
2S

26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben! - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll ..

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . .......••.
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Luftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium ..
PTFE
FKM
NBR
NR .
IIR .......••••••........•..•...•.••.
EPDM .......•••.
CSM ......•••...........
PE ...........•••...................
PP .
PVC ..
~~ .

s 1,26

s 4,S oder G
s 4,5 oder G
s 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
1S
1S
16

19
20
21
22
23
24
2S

26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte {kg/II ..

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSJ
Lüftungseinrichtung (RID/ADR! .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten·
IMO Tank·Typ .
Prüfüberdruck (bar) ..........•••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestvvanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .... . ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE ,.
FKM ............•..
NBR ...................•..
NR . ........•...
IIR . ••........
EPDM
CSM .
PE
PP ".
PVC .
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

" 1,26

s 4,5 oder G
s 4,5 oder G
~ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
s 4,5
N oder NF
A oder B
6,OoderMW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt



Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1095fTC

Teil 4: .
Tan"KS mit Obenentleerung, ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht verschlossen
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen für den Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Anlage

zur Baumusterzulassung
DnO 1095fTC

Teil 6:
Taii'J(S mit ObenentleerunQ, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte (kg/l) ..

Teil 11-4 (Landverkehr) . rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ........•.
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) ............•.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RlD!ADR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehrl -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ..... .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sich"erheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml ......••...
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertungJ . goldgelbe
Selten·
8ewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
8ewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
8ewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . " 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5!3 J.
PTFE
~M... ...
NBR .............••.................
NR
IIR ..........•..• , ••.•....
EPDM ...........••.................
CSM ....•.......
PE ...........•..•••.......
PP ................••.•..............
PVC ...........•.•.
PVDF ..............••...............

zulässige Werte
und Symbole

" 1.26

s 4,5 oder G
s 4,5 oder G
" 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R oder Fr
R oder Fr

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten·
Dichte (kg/I)

Teil 11-4 ILandverkehr) . rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .......................•.
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lühungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AORI
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) ~blaue Seiten 
IMO Tank'fyp ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ..
Mlndestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) . goldgelbe
Selten·
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE ......................•.
FKM
N8R .... , ...........••..........• ,.
NR ....•••••................
IIR
EPDM ..............•••..........•..
CSM .......•.....•
PE
PP .....•••••......•.• , •.........••.
PVC .....••.......•••••..
PVDF .................•.•.

zulässige Werte
und Symbole

" 1.26

" 4,5 oder G
" 4,5 oder G
" 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder Fr
R oder FT

1 oder 2
" 4,5
N oder NF
A oder Bader C
6.0 oder MW
N oder Fr oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Teil 5:
Tari"KS mit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1095fTC

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte Ikg/l) . . . . . . . . . . . .

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RIO!AORI .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ........................•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten·
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl ...
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE ..
FKM .
N8R " ...•.••••••••••••.
NR ..........•.••...•••...•.•.•.
IIR ..............••.•.••••......•...
EPDM .......•.
CSM ...........•••••••••••..••.
PE ......................•••..•.
PP ...........•.
PVC ..
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

" 1.26

s 4,5 oder G
s 4,5 oder G
s 3,0 oder G
N
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder Fr

1 oder 2
" 4.5
N
A oder Bader C
6,0 oder MW
N oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/17 1099fTC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (8G81. I. S. 1025)
. insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (8G81. I. S. 1025)
. insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR .,

Ausnahmezulassung Nr. 30/95 NRW vom 07.11.1995

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH, 0·77750 Hausach

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH, D-77750 Hausach

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Technischen Überwachungsvereins Südwestdeutschland e. V. (TÜV
Südwest) Nr. 00 A4/013/96 vom 23.01.1996 .

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCS 600

· ISQ·Bezeichnung: ..
- IMO'fanktyp: --
· Länge: 1050 mm, Breite: 1050 mm, Höhe: 1442 mm
· Tankvolumen ca. 600 I
· zu!. Gesamtgewicht: 1200 kg
- Eigengewicht ca. 245 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3 bar (Überdruck)
- max. 8etriebsdruck IGGVSee/IMDG-Code): .. bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck)
· Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)

. - Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
· Tankwanddicke (min): 3 mm (Mantel)
· gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
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• Dichtungswerkstoff: PTFE
• Tankinnenauskleidung: ••
· Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
• Art der Bodenöffnung: C
• Wärmeisolierung: nein
• Sonnenschutz: nein
• Heizung: nein

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/17 1099fTC

• Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

761.152.001 e vom 31.08.1995 IFlüssigkeitscontainer TCS 600)
86.042.120-4x vom 28.08.1995 ITankschild)

Stoffbezeichnung AOR/GGVS
Klasse
Ziffer

Auflagen/
Bemerkungen

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/AOR erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Zubereitung mit nicht mehr als 30 %
Nitroglycerin, phlegmatisiert und
mindestens 70 % organische Polymere
und entzündbare lösemittel

1866 Harzlösung, flüssig, nicht giftig

4.1-21a

3-5b

7. Nebenbestimmungen
Beförderung nur aufgrund der Ausnahmezulassung Nr. 30/95 NRW vom 07.11.95

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Stoff, dessen Zusammensetzung der SAM bekannt ist

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre ZULASSUNGSSCHEIN

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen tür den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

0/70 1101 fTC

1. Rechtsarundlagen

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0/17 1099fTC

zu kennzeichnen.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBG81. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang B. 1b .,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
{BGBI. I, S. 1853}
- insbesondere § 6 und Anhang X .,

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBG81. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR .,

7.5 Entfällt

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO .,

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See· GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 10781
- insb~sondere IMDG-Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(BG81. 11, S. 1009)

2. Antragsteller
7.1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres

einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

VAN HOOL N. V., B-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

8. Geltungsdauer VAN HOOL N.V., B-2500 Lier-Koningshooikt

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 03.03.2006.

4. Baumusterprüfung

Prüfber;cht des Bureau Veritas vom 16.10.1995, BV.AVS.4.9.514.1 05/04

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt
5. Tankconta;nerdaten

• Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCI 20·23/1

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. A. Ulrich, Dipl.·lng. (FH) S. Miethe
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12200 Berlin, den 4. März 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 22500 I
• zu!. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 3750 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/AOR/RIO}: 3,0 bar IÜberdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMOG-Code): 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstofl: 1.4404 nach OIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,4 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
• Tankinnenauskleidung: •.
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: 8
• Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

tJt;~
Olpl.-Ing. (FH) S. Miethe

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Oipl. -Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im~_C-,



- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers Anhang zum

65653·006
65653·500
TD 1554
TD 1553

vom 09,10,1995
vom 10,07,1995
vom 09,10,1995
vom 05,10,1995

(Zusammenstellung Tankcontainer)
(Tank)
(Armaturenzusammenstellungl
(Tankschildl

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 11 01/TC

2014 Wasserstoffperoxid, 5,1·lb 5,1 2014 W
wäßrige Lösungen, mit mind.
20 %, jedoch nicht mehr als
60 % Wasserstoffperoxid
(stabilisiert, wenn erforderlich)

2984 Wasserstoffperoxid, 5,1·1 c 5,1 2984 W
wäßrige Lösungen, mit mind.
'8 %, jedoch weniger als 20 %
Wasserstoffperoxid
(stabilisiert, wenn erforderlich)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind,
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre

Stoffbezeichnung RID/ADR
ffi'v'Sß3VE
l<Iim>
ZJffa-

Auflagen/
Bemerkungen

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
,Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Langsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0/70 1101 /TC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

7,5 Entfällt

7,6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI nicht zugelassen.

7,8 Entfällt

7,9 Entfällt

7.10 Jeder Auf~ und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.1 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (RmL Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung {Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
langstens bis zum 12.02.2006.

g. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs·Nr,: D·BAM·606111 01/95
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCI 20-23/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

12200 Berlin, den 13, Februar 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

W: Die Tanks und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigefreien
Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die inneren Oberflächen der Tanks sind
jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen
sorgfältig zu passivieren. Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine
extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird.

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/70 1105/TC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVS) in der Fassung vom 10,08,1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b ~,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S, 1853)

- insbesondere § 6 und Anhang X ~,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVS) in der Fassung vom 10,08,1995 (8GBLI, S, 1025)
- insbesondere § § 1,6 und Anhang 8.1 b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S, 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S, 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (BGBL 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(BGBI. 11, S, 1009)

2. Antragsteller

Hoyer GmbH, 0 - 20537 Hamburg

3. Hersteller

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Dipl.·lng, A, Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefaße

1~\~J1v~
Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan

Consani Engineering (PTYl Ud, Elsies River 7490, South Äfrica

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas Industry Division vom 12.09.1995 sowie Initial lnspection
Certificate BVCT 9571418/G vom 13.10.1995

5. Tankcontainerdaten

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, DipL-Ing. W.-O. Mischke
- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: H 01 24.4.36

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
. 1MO:ranktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 24000 I
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Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.-lng. A. Ulrich

12200 Berlin, den 23. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

· zu!. Gesamtgewicht: 36000 kg
- Eigengewicht ca. 3850 kg
· max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 4 bar (Überdruck)
• Prüfdruck: 6 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 6 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17440/17441
· Tankwanddicke (min): 4,6 mm (Mantel)
· gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: _.
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
• Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Iml:~C~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

lM;~
Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

2653/1B
2653/48
2653/28B

vom 13.04.1995 (General Arrangement)
vom 18.05.1995 (Tank details)
vom 15.11.1995 (Data, Custons and CSC Plate)

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang" BAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter".)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlag~n gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zula~YTfg

zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSe/JCSCl
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 1105/TC

Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

7. Nebenbestimmungen

7 .1 Je~er nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorge5chriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Spalte

7

Bezeichnung

Teil 1-3 all emeine Stoffan aben - eibe Seiten -
Dichte (kg I) . . . .

zulässige Werte
und Symbole

" 1.67

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170 11 05ITC

zu kennzeichnen.

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,67 kg/1.

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Entfällt

Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVElGGVS) zugelassen.

Entfällt

Entfällt

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11·4 !L.andverkehr) • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ................••.
Betriebsüberdruck (bar) ............••••..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . . ..
Lüftungseinrichtung (GGVElGGVSI .
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1t'--5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten -
IMO Tank:ryp .. . .........•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ....

~~~~~~~aunn~dick~'i~ B~~st~h'l .(~~.) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 Verträ lichkeitsbewertun - old eibe Seiten
Bewertung/ Au lage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . _ 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. _ 2,5/3 J.
PTFE
FKM ..........•..
NBR .
NR
IIR
EPDM ..•...........••....•.•..•....
CSM
PE
PP ...................•....•........
PVC
PVDF .....•••.

< 60derG
< 6 oder G
< 4 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2

" 6N
A oder B
6 oder MW

V oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7. i 0 Jeder Auf~ und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.' 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rm ). Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 11 05ITC

Teil 2:

Tanks mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 22.01.2006

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs-Nr.: D-SAM-61 0/11 05/95
Hersteller~ldentifizierungskennzeichen:HOl 24.4.36
(ergänzt durch Herstell·Nr.)
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Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kg/l)

Teil 11-4 !L.andverkehrl . rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ._
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung _ .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO/ADRl .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSl
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

" 1.67

< 6 oder G
~ 6 oder G
~ 4 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT



19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 {Seeverkehr} -blaue Seiten -
IMO Tank·Typ .
Prüfüberdruck (bar) . _ .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung _.........•...
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2

" 6N oder NF
A oder B
6 oder MW
V oder FT oder NA

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

507410· 10.00.00 vom 07.09.1995 ISilocontainerl
507410· 11.00.00a vom 19.09.1995 IDruckbehälter)
507410·11.00.01 vom 12.09.1995 ITankcontainerschildJ

6. Zulassung des Baumusters

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) • goldgelbe Seiten
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl _. . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . _ 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR
NR
IIR .....•••••••••••..........•.
EPDM
CSM
PE
PP .............•...........•
PVC
PVDF .....••..•.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und
daß die Vorschrihen an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADRIRID/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschrihen vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/53 1106ITC

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I. S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b .,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0/53 1106ITC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I. S. 18531
• insbesondere § 6 und Anhang X -,

zu kennzeichn~n.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße' GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des AOR -,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet. wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I. S. 18531
. insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

7.8 Entfällt

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 2531 in der 8ekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 10091

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

2. Antragsteller

Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH
0·21423 Winsen/Luhe

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Oie Werte für Zugfestigkeit
(Rm). Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

3. Hersteller

Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH
0·21423 Winsen/Luhe

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

4. Baumusterorüfung
7.13 Alle nach diesem Baumuster hergestellten Tankcontainer sind Tanks vom IMO.:ryp 4.

Sie dürfen nur auf kurzen internationalen Seereisen eingesetzt werden.

Prüfbericht des TÜV Nord e V. Nr. 1 13TCFELDB Gei 52.18.3 BM 74 950 vom
03.11.1995 einschließlich 1. Nachtrag vom 16.11.1995

8. Geltungsdauer

5. Tankcontainerdaten Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 22.01.2006.

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: CONS 41 .30

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 23. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO ·PRÜFUNG

Zulassungs·Nr.: D·BAM·61 1/1106/95
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: CONS 41.30
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

~äzßPA
E. ReeckDipl.·lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfal echanik
Im uftrag

-~

- ISO-Bezeichnung: --
• IMO:ranktyp: 4
• Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
- Tankvolumen ca. 41 000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 34 000 kg
• Eigengewicht ca. 21 50 kg
• max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADRIRID): 2,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): _. bar (Überdruck)
· Prüfdruck: 2,6 bar IÜberdruck)
- Berechnungsdruck: 2,6 bar (Überdruck)
• Tankwerkstoff: AI Mg 4,5 Mn W 28 nach OIN 1745
- Tankwanddicke (mini: 6.4 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: NBA
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
· Art der Bodenöffnung: A
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Sachbearbeiter: E. Reeck, Dipl.-Ing. A. Ulrich
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Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/53 11 06ITC

Stoffbezeichnung RIO/AOR GGVSaa LN#. Auflagen/
~ ~M:Xrt:OOe) Bemerkungen
KiaslI!-Ziffa KBsse

1334 Naphthalin, gereinigt 4.1 - 6e 4.1 1334 K2
(Reinnaphthalin), fest
stabilisiert

1361 Kohle oder 4.2 - lb/e 4.2 1361
1361 Ruß tierischen oder
pflanzlichen Ursprungs

1362 Kohle,. aktiviert 4.2 - le 4.2 1362 Y

1595 Natriumchlorat, fest 5.1 - llb 5.1 1495 A, T 'I

1554 Bariumcarbonat, fest 6.1 - 60e 6.1 1554

2239 Chlortoluidine, 6.1 - 17e 6.1 2239 A.E
Isomerengemisch, fest

2811 l,5,9-Cyclododecatrien, 6.1 - 25c 6.1 2811 N
Isomerengemisch, fest,
stabilisiert

1596 Oinitroanilin, 6.1 ·12b 6.1 1596
Isomerengemisch, fest

1597 Dinitrobenzol, 6.1 - 12b 6.1 1597
Isomerengemisch, fest

2076 Kresol (Methylphenoll, 6.1 - 27b 6.1 2076 H, L, K2
Isomerengemisch, fest

1658 Nicotinsulfat, fest 6.1 - 90b 6.1 1658

1661 Nitroaniline 6.1 ·12b 6.1 1661
(Mononitroaniline,.
Aminonitrobenzolei,
Isomerengemisch, fest

2261 Xylenol (Oimethylphenol, 6.1 -14b 6.1 2261
Hydroxydimethylbenzol),
Isomerengemisch, fest

2076 ortho-Kresol (2- 6.1 ·27b 6.1 2076 H, L, K2
Methylphenoll, fest

2076 para-Kresol (4· 6.1 ·27b 6.1 2076 H, L, K2
Methylphenoll, fest

1708 para-Toluidin (4· 6.1 - 12b 6.1 1708 B, G, H2
Methylanilin, 4-Aminotoluoll,
fest

2811 trans, trans, 6.1 ·25c 6.1 2811 N
trans-l,5,9-Cyclododecatrien
fest, stabilisiert

2261 vic.·meta-Xylenol 6.1 ·14b 6.1 2261
(2,6-0imethylphenoll,
fest

3253 Natriummetasilikat, 8 - 41c 8 3253 A, H,Y
wasserfrei, fest

Auflaaen:

Bei der Beförderung von Natriumchlorat ist das Tankinnere jährlich von einem
Sachverständigen bzw. Sachkundigen auf lDchkorrosion zu prüfen und aufzuzeichnen.
Beim Beladen darf die Temperatur des ladegutes 60 • C nicht überschreiten.

A: wasserfrei
B: bromid- und chloridfrei
E: frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren
G: frei von Ammoniumsalzen
L: nicht wasserfrei
H: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30 • C
H2: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30 • C (verstärkter Flächenabtrag

über 25 ·C)
K2: kupferfreier Werkstoff
N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5

bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung
des Tanks erhalten bleiben.

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der
Beförderung auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit,
ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen
Entleerung des Tanks erhalten bleiben.

Y: Nicht zugelassen zum Transport nach GGVSee UMO-41
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ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 11 09ITC

1. Rechtsorundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (8GBI. I, S. 1025)
• insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X .,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BG81. I, S. 1025)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR .,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO "

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen IGefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
• insbesondere IMOG·Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC· vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(8GBI. 11, S. 1009)

2. Antragsteller

Van Hool N.V., B·2500 Lier Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N. V., B-2500 Lier Koningshooikt

4. BaumustercrUfung

Prüfbericht des Bureau Veritas, Prüf-Nr. BV.AVS.4.9.514.128/04, Rev. 1 vom
19.02.1996.

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCS 20-11/1

- ISO-Bezeichnung: 1 C
- IMO'fanktyp: 1
• Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 10 900 I
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg
• Eigengewicht ca. 3 690 kg
- max. 8etriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIO): 6,66 bar (Überdruckl
• max. 8etriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): 6,66 bar (Überdruck)
• Prüfdruck: 10 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
• Tankwerkstoff: TStE 355 nach OIN 17 102
- Tankwanddicke (min): 6,1 mm (Mantel)
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
• Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: _.
• Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
• Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

10557613 vom 17.11.95 (Zusammenstellung)
65841·500 vom 10.11.95 (Tank)
TO 1570 vom 09.11.95 lTankschild)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/AOR/RlD/GGVSee/CSC erfüllt sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre



7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1111 fTC

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170 11 09fTC

1. Rechtsarundlagen

nationaler Straßenverkehr .nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenZÜberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b.-,

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 3,07 kg/!.

7.5 Entfällt

7.6 Entfällt

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBi. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8. 1b des ADR -,

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7.8 Entfällt

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher. Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 18531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
• insbesondere IMDG-Code -,

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Oie Werte für Zugfestigkeit
(Rml. Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 253) in der 8ekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 1009)

7.1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

2. Antragsteller

Rinnen GmbH & Co KG, 0-47443 Moers

8. Geltungsdauer 3. Hersteller

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 28.02.2006.

Rinnen GmbH & Co KG, D-47443 Moers

4. Baumusterorüfung

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC
Prüfbericht des RW TÜV e. V., Prüf-Nr. 59 631001 vom 31.10.1995

Zulassungs-Nr.: D-BAM-613fl1 09/95
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCS 20-11/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstelle'rs: 224.1

Anhang zum

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Dipl.-Ing. A. Ulrich

12200 Berlin, den 01. März 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- ISO·Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
- Tankvolumen ca. 24 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 3720 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Codel: 4,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4439 nach OIN 17441 bzw. 17440
- Tankwanddicke (mini: 4,5 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
• Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: Bader C - wahlweise
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Da;;'pf/elektrisch

{J. - (), JkJ4
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Au.ftrag

/;

C~ Ce-

Stoffbezeichnung

Zulassungsschein
für ~as Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 11 09fTC

RID/ADR
GGIISGGVE
Klasse-
;m,,-

Auflagenl
Bemerkungen

- -Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

224 100a vom 30.09.1995 IZusammenstellung)
224 100-1 a vom 30.09.1995 ITank)
224 100-2a vom 30.09.1995 IDampfheizung)
224 100-05 vom 10.10.1995 ITank-Obenbefüllung}
224 100-3 vom 18.06.1995 ITankschild)
224 100-1 Rev a vom 13.02.1996 (Ausrüstungsvariante)

6. Zulassung des Baumusters

1649 Motortreibstoff
Antiklopfmischung
ITetraethylblei)

6.1-31a 6.1 1649 A,C

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

A:
B:

wasserfrei
bromid- und chloridfrei

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.
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Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
Anlage

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

zur Baumusterzulassung
0170 1111rrC

Teil 1
Tanks mit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer .

0/70 l111rrC
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,58 kgll.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Bei der Beförderllng von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 61°C ist die
Elektroheizung außer Betrieb zu setzen.

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVE/GGVS) zugelassen.

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffaogaben) - gelbe Selten·
Dichte Ikg/l} .....

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ...........•..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI .
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr! -blaue Seiten w

IMO Tank-Typ ...••... , .
Prüfüberdruck (bar) ..............••••••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .....••••.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

5 1,58

5100derG
:<;; 60derG
:s: 40derG
N oder NF
A oder B oder C
V oder Fr oder NA
V oder FT oder NA
R oder Fr
R oder Fr

1 oder 2
56
N oder NF
A oder B oder C
6 oder MW
V oder FT oder NA

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentieerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID dürf#
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanschtl befördert werden.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (RmL Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (AI dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertuno) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl ..... 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Aufiage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2,5/3. J.
PTFE . .
FKM .
NBR .•••.. __ ..
NR .......••••.
IIR ....•••••.•....••••........••...
EPDM
CSM
PE
PP
PVC , •..• , •• , ••....
PVDF ...•••••. , .

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfallt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
Entfallt
Entfallt

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Anlage

zur Baumusterzulassung
0170 111rrrc

8. Geltungsdauer Teil 2
TankS mit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 19.02.2006. Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

IBAM-Listel

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

12200 Berlin, den 20. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-614/1 111/95
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 224.1
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

1 oder 2
56
N
A oder 8 oder C
6 oder MW
V oder FT oder NA

5 1,5B

:s; 100derG
:::;; 6 oder G
:s; 4 oder G
N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder FT

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikg/l} .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ...........•••.
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ............•..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ... . ..........•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ....................••••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

7

9
10

"12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
(3efahrguttanks und
Unfallmechanik

Im 7"ag

~<U---c-

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE .....................•.
FKM , •.
NBR ..•.•..••••••••••.••.....•...
NR ........••••..
IIR , •.
EPDM .. _•.... " ••••..•••............
CSM. . ".
PE . .
PP ..
PVC , .
PVDF .....................•..

Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfallt
Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
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Anlage

Anlage

zur Baumusterzulassung
D1701111fTC

Teil 3
1'änI(S mit Untentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe.

zur Baumusterzulassung
D1701111fTC

TeilS
TäilKS mit Obenentleerung ohne Sicherheitsventil ohne Berstscheibe. dicht verschlossen,
G~~S~~G~E~A~~f!~~~hrten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) . gelbe Seiten·
Dichte Ikglll . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teil 11·4 llanaverkehr) . rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS}
Lüftungseinrichtung IRID/ADRI .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVS}
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ...................•••••.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ... . ..
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 1.58

~ lOaderG
" 6 oder G
~ 4 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

lader 2
"6
N oder NF
A oder B
6 oder MW
V oder FT oder NA

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten·
BerechnungsOberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
BetriebsOberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
LOftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RIO!AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID!AOR)
Sonderanforderungen ~ind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
PrüfOberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung . ....
Sonderanforderungen sind einzuhalten

" 1.58

" 10 oder G
" 60derG
:5; 4 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5!3 J.
PTFE .
FKM .
NBR .
NR
IIR .
EPDM .
CSM .
PE . ......••..
PP .
PVC
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . .. 5!6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl 5!6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5!3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM
PE ...
PP .
PVC
PVDF ......................•........

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Anlage Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1111fTC zur Baumusterzulassung

D/70 1111 fTC
Teil 4
Täi1J(S mit Untenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel .

Teil 6
Tanl(S mit Untenentleerung ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe. dicht verschlossen,
G~~S~~G~E9A~~~~rb~hrten Zeichnungen nur fOr den Landverkehr nach

Bezeichnung

. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

.. 5/6 J.
2.5/3 J.

" 1.58

10 oder G
6 oder G
4 oder G

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

" 1.58

" 10 oder G
" 6 oder G
:5; 40derG
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.

2.§~~ ~:
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage ·unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE .........•.
FKM
NBR .. . ...........••.
NR .......•.••••••••..
IIR .....•••.••....••••.
EPDM
CSM ............••....•
PE .. . .........•...
PP ... . ..........••.
PVC.. . .
PVDF ..................•.

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11-4 (Landverkehr) . rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
PrOfOberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•.......
BodenöHnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS)
LOftungseinrichtung (RIO!AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO!ADR) ......•.•..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .................••••.
Prüfüberdruck (bar) . ..........••.....
Typ der Sicherheitseinrichtung
BodenöHnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
LOftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

7

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM·L1ste)

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

lader 2
"6
N
A oder B
6 oder MW
V oder FT oder NA

"~
~

N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .
FKM . .......•...
NBR ...........••••••••••••••••.
NR .....•.•..•••••.•••.•••••••...
IIR .........•••••.....•••••..••....
EPDM .•••••••.. .
CSM .......•..••..•••.
PE ..
PP .. ..
PVC
PVDF .........•.•••.•••.••..........

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte (kglll ..

Teil 11-4 llandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (barl ...............••..•.
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ~ .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO!AOR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
BodenöHnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Spalte
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ZULASSUNGSSCHEIN Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

für das Baumuster eines Tank.containers
mit der Zulassungsnummer

0170 1114fTC

1. Rechtsorundlagen

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben,

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
• insbesondere § 6 und Anhang B.l b .,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5, aufgeführten Tankschild zu versehen, Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X·,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 10251
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR .,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 23,12,1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO .,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
IBGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG·Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC- vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(BGBI. 11, S. 1009)

2. Antragsteller

0/70 1114fTC

zu kennzeichnen,

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,86 kgll.

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw, das Einfüllen von StoHen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und AusrüstungswerkstoHen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen,

7.8 Oie Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen, Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen, In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im landverkehr nach GGVS/GGVE/AOR/RID dürfen
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks {ohne
Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanschtl befördert werden.

VAN HOOL N. V., B·2500 Lier-Koningshooikt
7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder

Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

3, Hersteller

VAN HOOL N. V., B·2500 Lier-Koningshooikt

4. Baumusterorüfuno

Prufbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9. 515.083/04 vom 13.03.1995

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Oie Werte für Zugfestigkeit
IRml. Streckgrenze (R,,) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

5, Tankcontainerdaten
8. Geltungsdauer

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 13. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1) - 0. Jj;.tJ.k
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke

Im Auftrag

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Dipl.-lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrgunanks und
Unfallmechanik
Im f\uftrag

( ~Cß--z

Zulassungs-Nr.: D-BAM-616/1 114/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TClS 20-21/1
lergänzt durch Herstell-Nr.l

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 12.02.2006.

• Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 21 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 35 000 kg
• Eigengewicht ca. 3 800 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSeeIlMDG-Codel: 3,0 bar (Überdruck)
- Prufdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4.4 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

• Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 20·21/1

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADRIRID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

63567-006
63567-500
TD 1457
TD 1606

vom 20,01.95 (Zusammenstellung)
vom 20.01.95 (Tankl
vom 08.03.95 ITankschild)
vom 01.02,96 (Ausrüstungsvarianten)

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. W.-O. Mischke, DipL-lng. A. Ulrich

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Al;Jswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; Anforderungen an
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter")

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.
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Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1114fTC

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung mit dem Sicherheitsventil
vorgeschalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1114fTC

Teil 3:
TäiiKS mit Obenentleerung, ohne Sicherheitsventil. ohne Berstscheibe. dicht verschlossen,
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach
GGVS/GGVE/ADRIRID.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen StoHe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

Bezeichnung

5/6 J.
2,5/3 J.

· 5/6 J.
2,5/3 J.

· 5/6 J.
2.5/3 J.

· 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) . . . . . . . . . . . . .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .........••••..
Prüfüberdruck (bar) . ....•••• ,
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ...•••..•.
Bodenöffnung .....................•••.
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung IRID/ADRI .........•....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 {Seeverkehr} -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . ......•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl . goldgelbe
Selten -
Bew~rtung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR
NR .
IIR .....•••• _..........••••••••.
EPDM ..•••••. , ........•••.••.••.
CSM
PE ..
PP .....••••..
PVC
PVDF

Anlage

zulässige Werte
und Symbole

s 1,86

S 4,5 oder G
S 4,5 oder G
S 3 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder Fr

1 oder 2
S 4,5
N oder NF
A oder B
6.0 oder MW
V oder Fr oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben! - gelbe Seiten·
Dichte (kg/l) .

Teil 11·4 (Landverkehr! - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ........•.•..•..
Prüfüberdruck Ibar) .. . .......••••••.
Betriebsüberdruck (bar) ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ......••..•...
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI .
Lühungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) ... " ••...
Sonderantorderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prütüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ...........••..
Bodenöffnung ...................•••....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ........•..
Lühungseinrichtung . .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
Selten 
Bewertung! Auflage unleg. Stahl

·Bewertung! Auflage unleg. Stahl .
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl .
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertung/ Auflage Aluminium
PTFE...... .. ..........
FKM .
N~ .
NR ...............•......
IIR .
EPDM .......................•••••..
CSM
PE
PP ..
PVC
PVDF

Anlage

S 1,86

S 4,5 oder G
S 4,5 oder G
S 3 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zur Baumusterzulassung
0170 1114fTC

Teil 2:
Tanl<'S mit Untenentleeru~gbzw. ReinigungsöHnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstschelbe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

ta1t:t~~tez)ur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

zur Baumusterzulassung
D/70 1114fTC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..... " ..•...
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lühungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (R1D!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (barl .
Typ der Sicherheitseinrichtung .. . ..••....
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lühungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe

Bewertung! Auflage unleg. Stahl .
Bewertung! Auflage unleg. Stahl .
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .....••.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .....•.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium ..
PTFE .
FKM .
N8R .
NR .
IIR .. . ..•••......
EPDM .
CSM . ........•.
PE ......................•..••....•.
PP .
PVC. . ........•.
PVDF ..................•.••••....•.

zulässige Werte
und Symbole

S 1,86

S 4,5 oder G
~ 4,5 oder G
S; 3 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
S 4,5
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kg/l)

Teil 11-4 lLandverkehr) • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) ....•••••.
Prüfüberdruck (bar) ..............•••••..
Betriebsüberdruck (bar) ..
Typ der Sicherheitseinrichtung .........••••..
Bodenöffnung .....................•••.
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO!AOR) ......•••..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .....•••••.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lühungseinrichtung . .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertung) • goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .... 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE
FKM .
N~ .
NR .••• ,.
IIR ..............••••
EPDM
CSM
PE .
PP .
PVC
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

S 1,86

:s; 4,5 oder G
S 4,5 oder G
S 30derG
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
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Anlage
ZULASSUNGSSCHEIN

zur Baumusterzulassung
D170 1114fTC

Teil 5:
Täril<:S mit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den
in 5. aufgeführten Zeichnungen.

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D170 1115fTC

1. Rechtsarundlagen
Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-listel

Bezeichnung

. . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) . gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) , ...••••..
PrüfUberdruck (bar) .................••..
Betriebsüberdruck (bar) ..........•••••..
Typ der Sicherheitseinrichtung ...•••••....
Bodenöffnung ....................•.•...
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI ......• _•...
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RlD/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ......................••..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .......................•..
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM
N~ .
NR ...................•.........
IIR .
EPDM ........•.
CSM .
PE .
PP .........•••.••••...
PVC .
PVDF ....•............

zulässige Werte
und Symbole

$ 1.86

$ 4.5 oder G
$ 4.5 oder G
$30derG
N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

lader 2
~ 4.5
N
A oder Bader C
6.0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I. S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE! in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I. S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 18531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen IGefahrgutverordnung See - GGVSee! in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I. S. 10781
- insbesondere IMOG-Code .,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (8GBI. 11. S. 2531 in der 8ekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(BGBI. 11. S. 10091

2. Antragsteller

WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH, 57586 Weitefeld

3. Hersteller

WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH, 57586 Weitefeld

4. Baumusterprüfung

Anlage
Prüfbericht des L1oyd's Register Industrial Services, Hamburg, Rev. 1 vom 19.12.1995

zur Baumusterzulassung
D170 1114fTC

T:~~: mit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 2086 S 10,0 . 2150 . 20

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-liste)

6. Zulassung des Baumusters

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

7. Nebenbestimmungen

vom 27.09.1995 liMO 1-Tankcontainerl
vom 04.10.1995 (Tank)
vom 17.10.1995 (Mannloch DN 500 und Haube)
vom 04.10.1995 (Scheitelanschlüsse und Haube)
vom 18.12.1995 (Typen·. Zoll· und CSC-Schildl

TC-l 486- 1a
TC-1486-3
TC· 1486·5.1 a
TC- 1486-5.3
TC·1486·9.1

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
• Tankvolumen ca. 20 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 34 000 kg
- Eigengewicht ca. 6 540 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDI: 6.66 bar (Überdruck)
. max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG'CodeJ: 6.66 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 10,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 21,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Kesselblech H 11 nach OIN 17155
- Tankwanddicke (min): 11 ,3 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefenigte Baumuster eines Tankcontainers (TCl für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~ 1.86

~ 4.5 oder G
~ 4.5 oder G
s: 3 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

lader 2
$ 4.5
N oder NF
A oder B oder C
6.0 oder MW
V oder FT oder NA

§~:t~~6_(Verträglichkeitsbewertung! - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE ..
FKM .
NBR ........•••...•••••••.
NR
IIR
EPDM ..............•.....
CSM
PE ..
PP ..
PVC .
PVDF ...................••.

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll . . . . . . . . . . . . .

Teil 11-4 ILandverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) ., .
Prüfüberdruck (bar) •...... . .
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
LOftungseinrichtung (R1D!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
LOftungseinrichtung ., .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Spalte

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.
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Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Df70 111 5ffe

zu kennzeichnen.

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,72 kg/!.

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7,6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7,8 Entfällt

7,9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rml. Streckgrenze (Rel und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 18.01.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs-Nr.: D-BAM-6171l115/96
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TC 2086 S 10, 0 . 2150 . 20
(ergänzt durch Herstel1-Nr.l

12200 Berl;n, den 19. Januar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSeHUNG UND -PRÜFUNG

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

Dipl.-Ing, IFHI S, Miethe

Sachbearbeiter: Dipl.*lng. (FH) S. Miethe, E. Reeck

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1115ffe

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
Df70 11 1affe

1. Rechtsgrundlaqen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 {BGBL I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995

IBGBI. I, S, 18531
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen lGefahrgutverordnung
Straße - GGVSl in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
_ insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des AOR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S, 18531
_ insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
IBG81. I, S. 10781
- insbesondere IMOG-Code .,

2. Antragsteller

Karl Hellmich GmbH & Co KG, 0-74189 Weinsberg

3. Hersteller

Karl Hellmich GmbH & Co KG. 0-74189 We;nsberg

4. Baumustemrüfung

Prüfbericht des TÜV Südwest vom 21.12.1995; Prüf-Nr. ODA4/295/95

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antrags-tellers: N20 4 /MMH.:rransportbehälter 1100 I

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO:ranktyp: 5
- Länge: 1200 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 2040 mm
- Tankvolumen ca. 1190 I
- zul. Gesamtgewicht: 2580 kg
- Eigengewicht ca. 1040 kg
- max, Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 15 bar IUberdruckl
- max. Betriebsdruck {GGVSee/IMOG-Codel: 15 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 22,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 22,5 bar (Überdruckl
- Tankwerkstoff: 1.4541 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (minl: 8 mm (ManteO
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

0-1527-00e vom 06.12.1995 (N 20 4 /MMH.:rransportbehälter 110011
3-1527-01 vom 31.08,1995 ITankschildl

6. Zulassung des Baumusters

Stoffbezeichnung

1052 Fluorwasserstoff,
wasserfrei

RID/ADR
mv.s.a:M
J<>m>-
ZiIIa'

8-6 1052

Auflagen/
Bemerkungen

A 6, N

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCl tür die
Beförderung des im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffes, geeignet ist und
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung'und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüll' sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmunqen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter
1. genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

A 6:

N:

Wassergehalt weniger als 0,1 %

Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5
bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung
der Tanks erhalten bleiben.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
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hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende. Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 1116fTC

1. Rechtsgrundlagen

0170 111 6fTC

zu kennzeichnen.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGB!. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -,

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

7.5 Entfällt

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSl zugelassen.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 10.08.1995 IBGB!. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des AOR .,

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.1 1 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rml. Streckgrenze IRe) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
IBGBI. I, S. 18531
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
18G81. I. S. 10781
- insbesondere IMOG-Code -,

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

2. Antragsteller

Karl Hetlmich GmbH & Co KG, 0-74189 Weinsberg

8. Geltungsdauer 3. Hersteller

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 11.04.2006.

Karl Hellmich GmbH & Co KG, 0-74189 Weinsberg

4. Baumusterorüfung

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC
Prüfbericht des TÜV Südwest vom 21 12.1995; Prüf-Nr. DDA4/295/95

Entfällt

5. Tankcontainerdaten

12200 Berlin, den 12. Apdl 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG - Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: N20 4 /MMH:rransportbehälter 1100 I

Anhang zum

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. H. Vaidyanathan, OipL-lng. (FH) S. Miethe

• ISO-Bezeichnung: -
- IMO'fanktyp: 5
• Länge: 1200 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 2040 mm
- Tankvolumen ca. 1190 I
- zul. Gesamtgewicht: 2580 kg
• Eigengewicht ca. 1040 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 15 bar IÜberdruckl
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): 15 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 22,5 bar IÜberdruckl
- Berechnungsdruck: 22,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4541 nach OIN 17440
- Tankwanddicke (min): 8 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Oichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: nein

111.24
Tan~container; Druckgefäße

Im ~uftrag

i,. \
Dipl.-lng. H. VaidyanathanOipl.-lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im A'uftrag

I

(Ofese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang)

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 11 16fTC

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

0-1527-00e vom 06.12.1995 IN,O./MMH'fransportbehälter 1100 11
3-1527-01 vom 31.08.1995 ITankschild)

Stoffbezeichnung

Distickstofftetroxid
(Stickstoffdioxid), verflüssigt

RID/ADR
GGIiSGGVE
K1asse-
m..-

2-3at 2.3 1067

Auflagen/
Bemerkungen

A

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) tur die
Beförderung des im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffes, geeignet ist und
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

Ä" wasserfrei
7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor

Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alte 2 1/2 Jahre den nach den unter
1. genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
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hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mi'ttellinie mit
der Zulassungsnummer

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 1117fTC

1. Rechtsgrundlagen

D170 1116fTC

zu kennzeichnen.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -,

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

7.5 Entfällt

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVEl in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X .,

7.6 Eritfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 ·C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR .,

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rml, Streckgrenze (R,,) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I, S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 29.08.1995
(BGB!. I, S. 1078)
~ insbesondere IMDG-Code -,

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

2. Antragsteller

Karl Hellmich GmbH & Co KG, 0-74189 Weinsberg

3. Hersteller
8. Geltungsdauer

Karl Hellmich GmbH & Co KG, D-74189 Weinsberg
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 11.04.2006.

4. Baumusterprüfung

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC Prüfbericht des TÜV Südwest vom 21.12.1995; Prüf-Nr. DDA4/324/95

Entfällt
5. Tankcontainerdaten

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht

S" -:hbearbeiter: Oip1.-lng. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffant'!angl

- ISO-Bezeichnung: -.
- IMO:ranktyp: 1
- Länge: 1200 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 2040 mm
~ Tankvolumen ca. 1190 I
- zul. Gesamtgewicht: 2580 kg
- Eigengewicht ca. 1040 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 15 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 15 bar. (Überdruck)
- Prüfdruck: 22.5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 22,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4541 nach DIN 17440
- Tankwanddicke (min): 8 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: -~

- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
~ Wärmeisolierung: nein
~ Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: N204/MMH~ransportbehälter1100 I

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im tUftrag
/\ ' ,

L....... \. l.I.-·, ""

oipl.-lng. H. Vaidyanathan

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im .Kuftrag

(- (
'.L

Dipl.-Ing. A. Ulrich

12200 Berlin, den 12. April 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Saumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 111 6fTC

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

0-1527-00e vom 06.12.1995 (N,O,/MMH:rransportbehälter 1100 I)
3-1527-02 vom 31.08.1995 (Tankschild)

6. Zulassung des Baumusters
Stoffbezeichnung

Distickstofftetroxid'
(Stickstoffdioxidl, verflüss~gt

RID/ADR
GGVSGGVE
Kl3s);e-
ma-

2-3at

GGVSee
IIMDGCodeI
KJasse

2.3 1067

Auflagenl
Bemerkungen

A

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoff, geeignet ist und daß
die Vorschrihen an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

A: wasserfrei

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschrihen vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
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nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/70 1117fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen. .

7.4 Entfällt

7.5 Entfällt

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(RmL Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 01.04.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

12200 Berlin, den 02. April 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/17 1118ITC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insb~sondere § 6 und Anhang a 1b -.

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 16GBI. I. S. 10251
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR -,

2. Antragsteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co KG, D-47562 Goch

3. Hersteller

W. Elsenbach, D-47812 Krefeld

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 22.01.1996. FC 5843/06

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TKC 4,2

• ISO-Bezeichnung: -
- IMO:ranktyp: --
- Länge: 3780 mm, Breite: 1840 mm, Höhe: 2640 rnm
- Tankvolumen ca. 4 200 I
- zu!. Gesamtgewicht: 10 000 kg
- Eigengewicht ca. 1 800 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 6,0 bar IÜberdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Codel: -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 7,8 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440
- Tankwanddicke Imin): 5,9 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: •. mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Imftlftrag

UL.~G-,

Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24

::"t;:t;':i:-
Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

UE 155718-0 vom 14.08.1989

296-0071-0 vom 11.12.1995
299-0012-0 vom 07.12.1995

6. Zulassung des Baumusters

(Transportbehälter 4 m3 für Meiler
Absetzkipper)
IArmaturenschema)
IBehälterschild)

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-lng. (FH) S. Miethe

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhangl

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 11171TC

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe. die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser
Zulassung zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau.
die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Stoffbezeichnung

Methylhydrazin

RID/ADR GG\f.';ee lJIHI< Auflagen/
00JSß3VE lIM:GO:xEl Bemerkungen
Kasse- l<Bs9'>
Ziffer

6.1-7a 6.1 1244

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben na'ch den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/17 1118ITC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zula~sungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt
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7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfullen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit 'der Zulassungsnummer
0170 1120rrC

7.7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61 • C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen.

1. Rechtsgrundlagen

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I. S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit
(Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am Baumuster
festgelegten Mindestv.terte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
. einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten

Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 28.01.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 1853)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 10.08.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 23.12.1995
(BGBI. I. S. 1853)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen IGefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 29.08.1995
(BGBI. I. S. 107B)
- insbesondere IMDG-Code -,

Entfällt

12200 Berlin, den 29. Januar 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (BGBI. 11. S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
(BGBI. 11. S. 1009) ~

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im t'ftrag _ .

L<2-,L<-.z
Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

~.Mf..c-

Dipl.-Ing. (FHI S. Mithe

2. Antragsteller

Van Hool N. V., 8-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N. V., B-2500 Lier-Koningshooikt

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe. E. Reeck 4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 19.06.1995, Bericht Nr. AVS/4.9.515.1 08104

Anlage

5. Tankcontainerdaten

zur Baumusterzulassung
0/17 1118rrC

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 20-2111

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Bezeichnung

vom 20.01.95 (Zusammenstellung)
vom 20.01.95 (Tank)
vom 20.01.95 (Rahmen)
vom 01.03.95 (Tankschild)
vom 01.02.96 (Ausrüstungsvarianten)

. 63651-006
63651-500
63567-052
TD 1456
TD 1607

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 21000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 35000 kg
- Eigengewicht ca. 4080 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 4 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 6 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
. Tankwanddicke (minI: 5,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: .-
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

6. Zulassung des Baumusters

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

7. Nebenbestimmungen

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

" 10.0 oder G
s 7,8 oder G
" 6.0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt

. . . . . . . .. 5/6 J.
.... 2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

.. 5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 !Venräglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE . ......•.
FKM .
NBR
NR
IIR
EPDM
CSM .
PE ..
PP .
PVC
PVDF .

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .....••••..
Son~eranforderungensind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ...................••.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl !mm) ....•.....
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte
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Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 1120fTC

Teil 1:
Tanks mit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe nach den
in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen StoHe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

D170 1120fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1.84 kgll.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen· und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen.

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrustung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID dürfen
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
Sicherheitsventil. ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prufen und aufzuzeichnen.

7.11 Fur alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204.'3,1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Am), Streckgrenze IRe} und Bruchdehnung lAI dunen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7,1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffanoabenl - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

Teil 11·4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsuberdruck (bar) ........•••.••..
Prufüberdruck (bar) , , .
Betriebsuberdruck (bar) .. ,. . .....••..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung "
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI ..
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .. , .. ,." ... , .. , ..
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ...
Lühungseinrichtung ..... """,
Sonderanforderungeri sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewenungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg, Stahl , , . . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. , . . . 2,5/3 J.
PTFE .
FKM .
NBR
NR , •••.
IIR .....••••••••••••••••••••••......
~DM ......•.•..........
CSM ........••...
PE .•.••• , •••........•..
PP ..........•••• , .......••.
PVC. . ....•••••.......•..
PVDF ......•• , .

Anlage

zulässige Werte
und Symbole

< 1.84

< 10 oderG
S; 6 oder G
S; 4 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
<6
N oder NF
A oder B oder C
<6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 13.02.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

zur Baumusterzulassung
D170 1120fTC

Teil 2:
Täiil<'S mit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den
in 5. aufgefUhrten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)Zulassungs-Nr.: D-BAM-61911120/96

Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20-21/1
(ergänzt durch Herstell-Nr,) Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke. Dipl.-Ing. A. Ulrich

12200 Berlin, den 14. Februar 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imc~_~

Dipl.-Ing. A. Ulrich

111.24
Tankcontainer; Druckgefäße

Im Auftrag

fj -9. ~c!k-
Dipl.·lng. W.-D. Mischke

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll .....

Teil 11-4 U..andverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
PrüfUberdruck Ibar)
Betriebsüberdruck (bar) , ...
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung IRID/ADRI .
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung lRID/ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .. . .
Prüfüberdruck lbar} ... ,., ,
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl Imml
Lüftungseinrichtung ., .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

< 1,84

< 10 oder G
< 6 oder G
:5: 4 oder G
N
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
<6
N
A oder Bader C
< 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht. Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang" BAM·Liste; Anforderungen an
Tanks fUr die Beförderung gefährlicher Guter")
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 5/6· J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium , . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE
FKM
NBR .
NR .. , .
IIR .
EPDM ", ..
CSM ".
PE .....•....
PP
PVC
PVDF ........••.....................

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt



Anlage

zur Baumusterzulassung
0170 1120fTC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anlage

zur Baumusterzulassung
D170 1120fTC

Teil 5:
Tai1I<S mit Obenentleerung ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht verschlossen,
GG~s~~'G~E7A~~f/~1~hrten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte (kgll) .

Teil 11·4 lLandverkehr) - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherh,eitseinrichtung ......•....
Bodenöffnung . .
Lüftungseinrichtung IGGVEIGGVS) ........•..
Lüftungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl. . . . . . .. 2,513 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. . . . . . . .. 516 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Staht .. 2,513 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . 5/6 J.
~fF~rtungl Auflage Aluminium. . . 2,5/3 J.

FKM . .. .......
NBR .........•.
NR .......•...........
IIR .....
EPDM
CSM ..•..........
PE .
PP .. .. .
PVC .........•.
PVDF .

Anlage

zulässige Werte
und Symbole

" 1.84

"10 oder G
~ 6 oder G
::;; 4 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
"6
N oder NF
A oder B
" 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl . gelbe Seiten 
Dichte (kg/l) .....

Teil 11-4 (Landverkehr! - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) . -...
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•.•
Bodenöffnung ......................•...
Lüftungseinrichtung IGGVEIGGVS)
Lüftungseinrichtung IRID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe .
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,513 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 516 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium 2,513 J.
PTFE .
FKM .
NBR ...............•••
NR ..........•.........
HR .....••.•.•••.•••............••.
EPDM .. , .
CSM .........••..........
PE ..
PP ..
PVC ,., .
PVDF ...•.....••.................•..

Anlage

zulässige Werte
und Symbole

" 1,84

"10 oder G
" 60derG
::;; 4 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 4:
Ta"i1KS mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,513 J.

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 {allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/l) .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ........•.
Prüfüberdruck (bar) .. . ......•.
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ...••......
Bodenöffnung . . . . .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ...
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr! ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . .....••......
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ (Vertraglichkeitsbewertung) - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium. . 2.5/3 J.
PTFE .
FKM . .
N~ . .
NR
IIR ..
EPDM
CSM .........•...
PE .........•
PP ........•••....
PVC ..
PVDF ......•.•.•.................••.

zulässige Werte
und Symbole

" 1,B4

"lOaderG
" 6 oder G
~ 4 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
"6
N
A oder 8
" 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVS) ..
Lüftungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium ....
Bewertung/ Auflage Aluminium
PTFE .
FKM
NBR .................•.•••..........
NR .
IIR .
EPDM
CSM
PE .
PP ..
PVC
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

" 1,84

::; 10 oder G
" 6 oder G
::;; 40derG
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
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Anerkennung von Sachverständigen für die Durchführung von Inspektionen; Zulassungsscheine, Nachträge und
Neufassungen zu Zulassungsscheinen für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)

- Anerkennung -

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

von ~achverständigen für die Durchführung von Inspektionen nach Randnummer
1663 GGVE 13663 GGVS an Großpackmitteln (IBC) und

kubischen Tankcontainern (KTC)

Nr. SAM 111.13/001

1. Recntsgrundlagen

Nr. D/BAM/0002/31A

für die Bauart eine~ metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1.1 § 6 Abs. (1) Ziffer 3 Buchstabe I der Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
dllrch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBJ. I, S. 2374),

1.2

1.3

§ 6 Abs. (1) Ziffer 4 Buchstabe m der Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18. Juli 1995, (BGBI. I, S. 1025),

§ 19 Ziffer 3 der Gefahrgutverordnung See, in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassrg
vom 24. August 1995 (BGBI. i, 1077)

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

1.4 Technische Richtlinien für die erstmaligen und wiederkehrenden Prüfungen / Inspektionen an
Großpackmitteln (iBC) (TR IBC 004) vom 19. Juni 1995 (VkBI. Heft 13 - 1995, S. 422).

2. Sachverständige

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Sachverständige der DEKRA AG, die zur Vornahme von Prüfungen gemäß § 11, Abs. 1,
Ziffer 4 des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG) an

- Druckbehä~eranlagen außer Dampfkesseln
- Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung

von brennbaren Flüssigkeiten

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

vom Saarländischen Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales anerkannt sind.

3. Nachweise
2. Antragsteller

• Bekanntmachung über die Ane:-rkennung der DEKRA AG Stuttgart, Zweigniederlassung Saarbrük
ken, Taubfeld 8, 66122 Saarbrücken, als technische Überwachungsorganisation gemäß § 14 des
Gerätesicherhe~sgesetzesvom 23. Dezember 1993 (Aktenzeichen B IV-225/93-SrIHA)

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

0-57223 Kreuztal

- Übersicht der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit Bezug zu SV-Prüttätigkerten nach
TR IBC 004 der DEKRA AG vom 01.09.1995

- Anerkennungsbescheide der Sachverständigen
3. Hersteller

4. Anerkennung Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

Hiermit werden die unter 2. genannten Sachverständigen von der BAM auf der Grundlage der unter
3. angegebenen Nachweise unter dem Vorbehatl des jederzertigen Widerrufes sowie der nachträgli~ D-57223 Kreuztal
ehen Erteiiung von Auflagen fur die Durchführung von Inspektionen an Großpackmitteln (IBC) und
kubischen Tankcontainern (KTC) gern. Rn 1663(1) 13663(1) GGVE 1 GGVS sowie der Nr. 26.2.7.2 4. Beschreibung der Bauart
der allgemeinen Einlertung des IMDG-Code deutsch in Verbindung mrt den Ausführungsregeln der
TR IBC 004 anerkannt. Typenbezeichnung Porta-Feed-Junior 750 1

Die Anerkennung ist bis zum 30.09.1998 befristet.

5. Auflagen

5.1 Die Sachverständigen sind gegenüber Dritten, insbesondere anderen Eigentümern und Verwendern
von IBC zur Verschwiegenhert verpflichtet.

5.2 Die Ergebnisse der Inspektionen sind zu bescheinigen, die Bescheinigung ist vom Eigentümer
mindestens bis zur nächsten Inspektion aufzubewahren.

5.3 Die Sachverständigen haben die bei der Durchführung der Inspektionen gewonnenen außerge~

wöhnlichen Erkenntnisse (z.B. systematische Fehler / Schwachstellen oder wiederholt auftretende
Mängel) der BAM unaufgefordert mitzuteilen.

Grundrnaße 1015 mm x 915 mm

Höhe 1375 mm

Fassungsvermögen 839 1

höchzulässige

Bruttomasse 1606 kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers 1.4301 1. 4404 (DIN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers5.4. Die Sachverständigen sind von ihrer Organisation in Abstimmung mrt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM) entsprechend der unter Ziffer 3 aufgeführten Übersicht aus
und fortzubilden.

6. Sonstiges

6.1 Rechtsbehe~sbelehrung

KTC 086-1
KTC 177-1f
KTC 527-1
KTC 528-1
KTC 530-4d
KTC 573.00-1c

vom 08.08.1990
vom 10.08.1990
vom 27.04.1988
vom 08_08.1990
vom 20.02.1995
vom 02.06.1992

(Container 0,75 m')
(Deckel NW 400)
(Boden oben)
(Boden unten)
(KTC-Schild)
(Deckel NW 400)

Die Anerkennung wird' im Amts- und Mitteilungsblatt der HAM veröffentlicht.

Berlin, den 04.10.1995

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstatl fOr Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Überwachungsverein e.V. (Bauprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch» vom 22.08.1990

- Prüfbericht Nr.: 85 4 732 OB Versuchsanstalt Minden
(Heben von unten, Heben von oben, Sta
peldruckprüfung) vom 26.07.1988

- Prüfbericht Nr.: 106 371 OB Versuchsanstalt Minden
(Fallprüfung) vom· 11.07.1988

s~ Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erf?lgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation SOW1e der in ~olgenden

Berichten niedergelegten Ergebnisse der PrÜfung.

Labor 111.13
Bewertung von Gefahrgut

Großpackmitteln (IBC)
Im Auftrag

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

G
lmAuft:g

]V
...........~

6.2
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Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

- Prüfbericht

6. Zulassung

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Technischer üperwachungs-Verein e.V.
(Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch) )
vom 23.06.1988

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 21.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 A IVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0002/6000/1606

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) "der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Fachgr\lppe 1I1.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag: ~r v (UCLU·\
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Di~~~ellmann
/i /

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssiger
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,7 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technis.chen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IEC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

Nr. D/BAM/0007/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
·(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB!. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

. Antragsteller

~formtechnik Hausach GmbH
;ustav-Rivinius-Platz 2

7756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

. Hersteller

mformtechnik Hausach GmbH
:ustav-Rivinius-Platz 2

7756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

9.1 Die Bauart "entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten ~ationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

TP 2400

2400 x 1200

1720

2400
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Zeichnungen des Antragstellers

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

höchstzulässige
Bruttornasse

Werkstoff des
Packmittelkörpers

kg 4120

: St 37-2

vorgeschriebenen
unterziehen. Die
betragen 5 Jahre.

Prüfungen und Inspektionen zu
Fristen für die innere Besichtigung

85.122.006-2 vom 10. 01.1990 (Zusammenstellung)
85.063.022-2 vom 05. 03.1990 (Tank)
85.122.012-2· vom 12. 05.1992 (Zusammenstellung)
85.063.027-2 vom 11. 05.1992 (Tank)

86.042.106-4a vom 21.05.1991 (Tankschild)

5. Bauartprüfung

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zuge~assenen

Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrni tteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrni tteln {IBC} und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Prograrrunen für IBC (TR IBC 003) 11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8264 des Technischen Über
wachungs Vereins Südwest e.V.; Bau
musterprüfung an einem TP 2400 vom
22.05.1990

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

- Prüfbericht Nr.: 108 971 der DB Versuchsanstalt Minden;
Fallprüfung an einem metallischen
Großpackmittel der Fa. Umformtechnik
Hausach GmbH vom 05.07.1990

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Ber1in, den 30.11.1995
Unter den Eichen 87
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9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
'''Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0007/31A vom 26.06.1992.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

~i '7!~.~

.,~~/ Dipl.-Ing. D. Stammler

..-':~.;~.'

oipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

7. Kennzeichnung

31A /V/..../D/UH/BAM 0007/7560/4120
Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
für metallene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Nr. D/BAM/0008/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1 , 5 kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverorclnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

THIELMANN Container Systeme GmbH
Sechshe1dener Straße 122

35708 Haiger

3. Hersteller

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften

THIELMANN Container Systeme GmbH
Sechshe1dener Straße 122

35708 Haiger
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackrnitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

drei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

Gefahrgutcontainer
500 1 800 1 1000 1

1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404,
1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4439,
1.4571 (DIN 17 441) und 1.4539

Typenbezeichnung

Rumpfdurchmesser mm

Höhe rnm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packrnittelkörpers

1360

537

1060

1000

1750

840

1585

2005

1035

1915

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwehder nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. .

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,7 kg/l nicht überschritt~n werden.

Zeichnungen des Antragstellers

4.7.2591.1D
4.7.2592.1C

vorn 06.04.1992 (Gefahrgutcontainer)
vorn 10.12.1990 (Gefahrgutcontainer-Zubehörl

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackrni t tel (IBC 1 für Gefahrgut ers tmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

-' Prüfbericht Nr.: 108 667 der DB-Versuchsanstalt Minden
Westfalen; Bauprüfung, Heben von unten
Dichtheits- und Fallprüfung am IBC
1000 1 vorn 05.04.1990

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel' (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l barl
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über-
schreiten. I

- Prüfbericht Nr.: 108 667, 1. Nachtrag, der DB~Versuchs

anstalt Minden Westfalen; Innendruck
prüfung am IBC 1000 1 vorn 11.06.1990

- Prüfbericht Nr .': 108 667, 2. Nachtrag, der DB-Versuchs
anstalt Minden Westfalen; Bau- und
Stapeldruckprüfung am IBC 1000 1 vorn
20.12.1990

- Prüfbericht Nr.: 108 667, 3, Nachtrag, 'der DB-Versuchs
anstalt Minden Westfalen; Innendruck
prüfung am IBC 500 1 und 800 1 vom
15.05.1991

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 4381.

9. Sonstiges

- Prüfbericht Nr.: 111 ALL 00420 des Technischen überwa
chungs Vereins Norddeutschlands e.V.;
Prüfung von Kugelventilen vorn
24.02.1992

6. Zulassung

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen ,(UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicherGuter~-

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Grdßpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch f~r serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 02.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Dipl.-Ing. D. Stammler

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitteln

'Im Auftrag:

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im;~gfJaC
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

31A /V/.. ../D/TCS/BAM 0008/4000/1585

31A /V/.. ../D/TCS/BAM 0008/4000/1060

31A /V/.. ../D/TCS/BAM 0008(4000/1915

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmi t tel (lBC) sind mi t einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0011/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechts9rundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

GeEahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Urnformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach{Schwarzwa1dbahn}

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben
Großpackrnitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grund
abmessungen nur durch die Anordnung und Gestaltung der
Auslaufarmatur unterscheiden.

Typenbezeichnung TP 2000

Grun&naße mm 1600 x 1200

Höhe mm 1900

Fassungsraum 1 2000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 3200

Werkstoff des
Packrnittelkörpers : St 37-2, St 1203

Zeichnungen des Antragstellers

85.122.007-2a vom 05.04.1990 (F1üssigkeits-K1eincontainer
2000 1)

85.063.021-2b vom 05.12.1990 (Tank 2000 1)
85.122.011-2 vom 01.12.1991 (F1üssigkeits-K1eincontainer

2000 1- Sondertype)
85.063.026-2 vom 09.12.1991 (Tank 2000 l-Sondertype)

86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschi1rl)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 199 355, der Eidgenössischen Material
prüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA) i Baumusterprüfung eines metal
lischen Großpackmitte1s (IBC), Typ TP
2000 nach den Vorschriften des RID/RSD
Anhang VI und ADR/SDR Anhang A.6, vom
15.05.1990

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBC)
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aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0011/31A vom 03.04.1992.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /V/..../D/UH/BAM 0011/12000/3200

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612{2}
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitteln (TBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (lBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,4 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 {IBC} für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa{l,l bar}
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" IVer
kehrsblatt Heft 16, 1~92, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr {RID} und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", IISSN 0340
7551} veröffentlicht.
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- Prüfbericht Nr.: 311-85-4835 TÜV Baden; Dichtheitsprü
fung am KC 800 vom 03.12.1985

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

~ Prüfbericht Nr.: 199 352 der Eidgenössischen Material
prüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA); Baumusterprüfung an einem Be
hälter Typ KC 800 vom 26.04.1990

vom 07.01.1991 (Tankschild)86.042.0102.000

Im Auftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Dip1.-Ing. D. Stammler

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

)~ ~ /J-Ja::-i
Dlp1.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrnittels (lBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0017/11A vom 09.04.1991.

Nr. D/BAM/0017/11A 7. Kennzeichnung

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (lBe)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackmittel (lBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

llA /V/... ./D/UH/BAM 0017/7255/1340

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (lBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

2. Antragsteller 8. Auflagen

Urnforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des lMDG~

Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

3. Hersteller

Urnformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,5 kg/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' Cl.

Typenbezeichnung KC 800

Grundmaße mm 1000 x 1170

Höhe mm 1190 - 1270

Fassungsraum 1 800

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1340

Werkstoff des
Packrnittelkörpers : St 37-2

Zeichnungen des Antragstellers

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel (TBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiede"rkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

.6 Entfäll t.

885 176.34-1 vom 10.10.1988 (Zusammenstellung)
885 176.07-2c vom 19.05.1983 (Zusammenstellung)
853 584 19 vom 03.10.1983 (Stückliste)
753 122 00-1 vom 20.02.1990 (Zusammenstellung)
753 124 00-2 vom 21. 02 .1990 (Tank)
753 125 00-2 vom 06.03.1990 (Deckel)

.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Uberwachung der Fertigung von Groß-
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packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 0031" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Porta-Feed-Senior 1500 1

KTC 070-1b vom 27.04.1988 (Container 1,5 m')
KTC 177-1f vom 27.04.1988 (Deckel NW 400)
KTC 176-1e vorn 27.04.1988 (Boden oben)
KTC 179-1k vorn 31.05.1988 (Boden unten)
KTC 186-4h vom 20.02.1995 (KTC-Schild)
KTC 573.00-1c vom 02.06.1992 (Deckel NW 400)

Grundmaße 1270 mm x 1120 mm

Höhe 1525 mm

Fassungsvermögen 1573 1

höchzulässige
Bruttomasse 2910 kg

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Zeichnungen des Antragstellers

1.4301 1. 4404 (DIN 17 441)

12205 Berlin, den 07.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 106 371 OB Versuchsanstalt Minden
(Fallprüfung) vom 11.07.1988

- Prüfbericht Nr.: 85 4 732 DB Versuchsanstalt Minden
(Heben von unten, Heben von oben, sta
peldruckprüfung) vom 26.07.1988

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch) )
vom 23.06.1988

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch»
vom 23.06.1988

- Prüfbericht

- Prüfbericht

Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

fu· ~a5:;,
Dipl.-Ing. W. Kraus

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

2. Nachtrag zum

ZU LASSUNGSSCH EI N

Nr. D/BAM/0018/31A

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -, 31A lVI .. . ./D/BLEFA/BAM 00181700012910

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

2. Antragsteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

D-57223 Kreuztal 8. AUflagen

3. Hersteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

D-57223 Kreuztal 8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
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die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,7 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM/0019/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lEe)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

1. Rechts9rundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsbla~t Heft 16, 1992, S. 438).

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

9. Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

vier Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Schüttgut-Kleincontainer
800/45· 900/45· 1000/45· 1000130·

Grundrnaße mm 1220 x 1020

Höhe mm 1590 1690 1800 1650

Fassungsraum 1 800 900 1000 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1760 1960 2134 2134

Werkstoff des
Packmittelkörpers : St 37-2,St 1203 (DIN 1623)

Die Bauart besteht aus
Großpackmi t tel typs, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

Zeichnungen des Antragstellers

3. Hersteller

D-777S6 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Schüttgut-Kleincontainer 800/45·

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-777S6 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Di~~ellmann
ij/

y

12205 Berlin, den 21.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9.4

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

8S.251.009-2b
85.261. 017-2b

vom 25.10.1989 (Zusammenstellung)
vom 18'.12.1978 (Tank)

Schüttgut-Kleincontainer 900/45·

85.251. 008-2a
85.261. 016-2b

vom 18.12.1978 (Zusammenstellung)
,vom 18.12.1978 (Tank)

Schüttgut-Kleincontainer 1000/45·

8S.2S1.007-2a
8S.261.01S-2c

vom 18.12.1978 (Zusammenstellung)
vom 28.12.1989 (Tank)

Schüttgut-Kleincontainer 1000/30·

8S.2S1.003-2a
85.261. 003-2d

vom 18.12.1978 (Zusammenstellung)
vom 18.12.1978 (Tank)

Schüttgut-Kleincontainer 800/45· ,900/45· ,1000/45· ,1000/30·

86.042.0102-000 vom 07.01.1991 (Tankschild)
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5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.· 1.5/744 der Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung BerliniBau
musterprüfung an einem metallischen
IBC-BP 1000/45', Hebe-, Stapeldruck-,
Dichtheits- und Fallprüfung vom
06.02.1991.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmi ttels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0019/llA vom 25.03.1991.

Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Schüttgut-Kleincontainer 800/45':

llA lVI.. ../D/UH/BAM 0019/12840/1760

Schüttgut-Kleincontainer 900/45':

9.2

9.3

9.4

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegehener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 07.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

11A lVI.. ../D/UH/BAM 0019/12840/1960

Schüttgut-Kleincontainer 1000/45'und 1000/30':

l1A /VI.. ../D/UH/BAM 0019/12840/2134

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.haI:;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,98 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
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Nr. D/BAM/0024/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller



Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackrnittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild arn Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

3JA /V/.. ../D/UH/BAM 0024/4860/890

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart
in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur geringfügig im Volumen unterscheiden.

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

TP 445 / TP 500 / TP 660

1032 x 832

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie lMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Zeichnungen des Antragstellers

höchstzulässige
Bruttomasse kg

1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4435,
1.4"06 IP"N 17 441)

Höhe

Fassungsraum

Werkstoff des
Packmittelkörpers

mm

1

1165

445

890

1280

500

1550

660 8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
GrOßpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

5. Bauartprüfung

6. Zulassung

- Prüfbericht Nr.: 73385, 8. Nachtrag, der Bundesbahn
Versuchanstalt Minden; Fallprüfung am
TP 445 vom 15.05.1987

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

9. Sonstiges

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befül1t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 kg/l nicht überschritten werden.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für lBC (TR lBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RlD) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

8.2 Die Großpackrnittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Nr.Zulassungssschein

86.210.033-2 vom 02.04.1992 (Zusammenstellung)
86.262.0016.000a vom 02.04.1992 (Tank und Stückliste)

86.210.015-2a vom 22.07.1987 (Zusammenstellung)
86.262.015-2b vom 25.10.1990 (Tank)
86.210.022-2a vom 08.02.1990 (Zusammenstellung)
86.210.001-2a vom 16.11.1979 (Zusammenstellung)
86.262.001-2c vom 29.12.1978 (Tank)

86.042.106-4a vom 27.06. 1',91 (Tankschild)

Es wir~ hiermit besch~inigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertlgte Bauar~ ~lnes metallenen Großpackrnittels (IBC)
aufgrund des posltlven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
m~tte~ '(!BC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
dle dle ln der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

- Prüfbericht Nr.: (Auftragsnummer 75425) der Bundesbahn
Versuchanstalt Minden; Baumuster- und
Hebeprüfung am TP 445 vom 15.05.1987

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8262 des Technischen Über
wachungs-vereins Südwest e.V.i Stapel
druckprüfung an einern kubischen Tank
container TP 660 vom 10.05.1990

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0024/31A vom 11.05.1992.

- Prüfbericht Nr.· 311-87-5569 des Technischen Über
wachungs-Vereins Baden e.V.; Bau-, hy
draulische Innendruck- und Dichtheis
prüfung am TP 445 vom 17.12.1987

- Prüfbericht Nr.: 311-89-8147 des Technischen Über
wachungs-Vereins Baden e.V.i Bau- und
Dichtheis-prüfung am TP 500 vom
20.12.1989
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85.262.001-2c

86.042.0102.000

vom 12.04.1988 (Tank)

vom 07.01.1991 (Tankschild)

5. Bauartprüfung

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
IDiese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Im Auftrag: Im Auftrag:

/v' laa:;:; co:,f;)~
Dip1.-Ing. W. Kraus Dip1.-Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 311-88-5608 des Technischen Überwa
chungs-Vereins Baden e.V.; Fall- und
hydraulische Innendruckprüfung am TP
445 vom 12.02.1988

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8262 des Technischen Überwa
chungs-Vereins Südwest e.V.; Stapel
druck- und Dichtheitsprüfung an einem
kubischen Tankcontainer TP 660 vorn
10.05.1990

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: (Auftragsnummer 75425) der Bundesbahn
Versuchanstalt Minden; Baumuster- und
Hebeprüfung am TP 445 vom 15.05.1987

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0025/31A

für die-Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmi tte1s 1IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0025/31A vom 08.05.1991.

7. Kennzeichnung

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

31A IV/ .. ../D/UH/BAM 0025/4860/900

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmi tte1 (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

D-77756 HausachlSchwarzwaldbahn) 8. Auflagen

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabrnessun
gen nur geringfügig im Volumen unterscheiden.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. .

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 kg/l nicht überschritten werden.

Typenbezeichnung TP 445 1 TP 500

Grundmaße mm 1032 x 832

Höhe mm 1165

Fassungsraum 1 445 bzw. 500

höchstzulässige
Bruttornasse kg 900

Werkstoff des
Packmittelkörpers : St 37-2, St 1203 (DIN 1623)

Zeichnungen des Antragstellers

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

85.210.002-2
85.262.04l-2c
85.2l0.001-2a

vom 27.12.1979 (Zusammenstellung)
vom 20.12.1983 (Tank)
vom 12.04.1988 (Zusammenstellung)

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa 11,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.
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9. Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBe) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung TP 1000 TP 800

Grundmaße mm 1220 x 1020 1170 x 1000

Höhe mm 1350 - 1650 1190 - 1405

Fassungsraum 1 1000 800

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2030 1650

Werkstoff des
Packmittelkörpers : St 37-2, St 1203 (DIN 1623)

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackrnitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

Die gefertigten Großpackmittel (lBe) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mi t der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.7

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Berlin, den 07.12.1995
Unter den Eichen 87
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9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

311-90-8432 des Technischen Über
wachu~gs-Vereins Südwest e.V.; Stapel
druckprüfung am TP 1000 vorn 25.10.1990

Zeichnungen des Antragstellers

85.250.019-2 vorn 05.07.1991 (Zusammenstellung TP 1000)
85.260.027-2 vorn 08.07.1991 (Tank TPA 1000)
85.250.010-2 vorn 11.12.1987 (Zusammenstellung TP 1000)
85.260.012-2b vorn 11.12.1979 (Tank TP 1000)
85.250.013-2 vorn 12.09.1988 (Zusammenstellung TP 1000

/800)
85.260.024-2a vorn 03.01.1989 (Tank TP 1000/800)

85.250.001-2 vorn 28.12.1978 (Zusammenstellung TP 800)
85.250.002-2c vorn 11.12.1987 (Zusammenstellung TP 1000)
85.250.003-2 vorn 28.12.1979 (Zusammenstellung TP 800)
85.250.004-2a vorn 13 .12 .1985 (Zusammenstellung TP 1000)
85.250.020-2 vorn 18.07.1991 (Zusammenstellung TPA 800)
85.260.028-2 vorn 18.07.1991 (Tank TPA 800)

86.042.106-4 vorn 21.05.1991 (Tankschild)

- Prüfbericht Nr.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler - Prüfbericht Nr.: 175/S.88 der APRAGAZ Brüssel; Hebe-,
hydraulische lnnendruck- und Fall
prüfung am TP 1000 vorn 03.02.1988

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitteln

Sachbearbeiter:
Dipl.-1ng. D. Stammler

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Im Auftrag:

~ j/'-fau~
Dipl.-lng. W. Kraus

6. zulassung

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0040/31A

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrnittels (lBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0040/31A vorn 26.06.1991.

Zulassungssschein Nr.

1. Rechtsgrundlagen 7. Kennzeichnung

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) _,

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (lBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, s. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

TP 1000:

(il\n~ 31A /V/..../D/UH/BAM 0040/13270/2030

TP 800:

(il\nu
~ 31A /V/..../D/UH/BAM 0040/13270/1650

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.
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8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBe) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,8 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (lBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0041/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Werkstoff des
Packmittelkörpers

mm

Schüttgut-Container 1000/70·

1188 x 1188

1800

1000

2135

St 37-2, St 1203 (DIN 1623)

Zeichnungen des Antragstellers

12205 Berlin, den 07.12.1995
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85.151.011-3c
85.061.018-3c

86.042.0102.000

vom 19.10.1977 (Zusammenstellung)
vom 18.10.1977 (Tank)

vom 07.01.1991 (Tankschild)

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/0.kraS::
Dipl.-lng. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)
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Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.· 1.5/744 der Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung Berlin;Bau
musterprüfung an einem metallischen
IBC-BP 1000/45·, Hebe-, Stapeldruck-,
Dichtheits- und Fallprüfung vom
06.02.1991.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.



Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/004l/llA vorn 25.06.1991.

7. KeIU1zeichnunq

Zulassungssschein Nr. 12205 Berlin, den 07.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR ~~TERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmitt~~(IBe) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

l1A /V/..../D/UH/BAM 0041/12840/2135

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag: ~

/v. !4G0-e.
Dipl.-Ing. W. Kraus

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,68 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' Cl.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackrni ttel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrni ttel (IBC I ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEI N

Nr. D/BAM/0049/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D - 57223 Kreuztal

3. Hersteller

D - 57223 Kreuztal

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitteln (IBCI nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBCI und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Prograrnrnen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabrnessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
'sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

1000 x 1200

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Codel sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm
mit Tauchrohr

BTA-B 500

1100
1180

BTA-B 1000

1600
1680

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
75511 veröffentlicht.

Fassungsvermögen 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

494 1000

1066 2000

1.4301 1.4306 1.4401 1.4404
1.4435 1.4541 1.4571 (DIN 17 441)
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Zeichnungen des Antragstellers

IBC 118-2a vom 16.11.1995 (BTA 1000 1, 500 1)
IBC 118.02-1a vom 16.11.1995 (Behälter 1000 1, 500 1)
IBC 118.01-1a vom 16.11.1995 (Gestell 1000 1, 500 1)
IBC 100.02.1-1 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400)
IBC 117-1 vom 21. 09 .1993 (Klappdeckel DN 457)
IBC 100.02.2-1a vom 15.12.1994 (Mannloch kompl.~457 = 18"

IBC 100.02.3-1
mit Spannring und Deckel)

vom 12.01.1993 (Mannloch kompI. DN 400
mit Spannring und Deckel)

IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl.~457 = 18"

IBC
mit Spannring und Deckel)

110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauch-

IBC
rohr)

100.01. 2-4 vom 13.03.1993 ( IBC-Schild)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Minden (He
ben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung am BTA 1000)
vom 24.10.1986

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Minden
(Fallprüfung am BTA 1000)
vom 07.11.1986

- Prüfbericht 5/25 143 305 Rheinisch-Westfälischer
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch) 2,0
bar am BTA 1000) vom 16.11.1984

- Prüfbericht Bescheinigung BLEFA/BAM (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 0,65 bar am
BTA 1000) vom 17.04.1991

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Überwachungs-Verein e. V.
(Dichtheitsprüfung am BTA 1000)
vom 29.07.1986

BTA 1000:

31A lVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0049/10200/2000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
SOWIe IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte vor
1.83 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen PrÜfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

- Prüfbericht

- Prüfbericht

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel
DN 400) vom 25.01.1988

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel
DN 457) vom 25.01.1991

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2Pl Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) Fall
prüfung mit Tauchrohr am BTA 1000)
vom 20.10.1992

- Prüfbericht Bescheinigung BLEFA/BAM (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Klappdeckel
DN 457) vom 25.10.1993

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

7. Kennzeichnung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
u~ter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
DIe ZUlassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
m~ttel. (IB.C), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
dle dle 1n der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

12205 Berlin, den 04.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll

, (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung,
Dichtheitsprüfung am BTA 500)
vom 20.11.1995

6. Zulassung

- Prüfbericht

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

BTA 500:

31A IVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0049/10200/1066

Im AUftrag:

r" iJecS:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

., J
. "lt.~",,~

DIp'1.71n9. P. Fellmann
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Diese Neufassung ersetzt_ den
D/BAM/0050/31A vorn 19.08.1991.

Zulassungssschein .'Nr .

7. Kennzeichnung

Nr. D/BAM/0050/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnitte1s (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /VI .. ../D/UH/BAM 0050/14250/3400
1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnitte1 (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackrnitte1 (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

B. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe. befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackrnitte1 (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

3. Hersteller 8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,56 kg/1 nicht überschritten werden.

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackrnitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

4. Beschreibung der Bauart

6. Zulassung

Zeichnungen des Antragstellers

- Prüfbericht Nr.: 109 497 der Bundesbahn-Versuchansta1t
Minden; Fallprüfung vorn 30.11.1990

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitte1n

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 12.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -pRüFUNG

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederk1\hrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prü~ungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackrnitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackrnitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packrnitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

vorn 24.10.1990 (Zusammenstellung)
vorn 21.10.1990 (Tank)

vorn 21.05.1991 (Tankschild)

Typenbezeichnung TP 2000

Grundmaße rnrn 1200 x 1600

Höhe rnrn 1900

Fassungsraum 1 2000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 3400

Werkstoff des
Packrnitte1körpers : 1.4301 (DIN 17 441)

5. Bauartprüfung

86.122.007-2a
86.063.069-2

86.042.0106-4

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8430 des Technischen Überwa
chungs Vereins Südwest e.V.; Bau-, He
be-, Stape1druck-, Dichtheits- und hy
draulische Innendruckprüfung vom
25.10.1990

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrnitte1s (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ~ulassung genannten Auflagen erfüllen.
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Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 311-89-7075 des Technischen Überwa
chungs Vereins Baden e.V.; Bau-,
Dichtheits- und hydraulische Innen
druckprüfung am BP 1000/30· vorn
12.07.1989

- Prüfbericht Nr.: 73385, 8. Nachtrag, der Bundesbahn
Versuchanstalt Minden; Fallprüfung am
TP 1000 vorn 15.05.1987

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 6. Zulassung

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erEüllen.

Nr. D/BAM/0051/31A Diese NeuEassung ersetzt den
D/BAM/0051/31A vorn 26.07.1991.

Zulassungssschein Nr.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geEertigten
Großpackmi t tel (IBC) sind mi t einern korrosionsbes tändigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

31A /Y/..../D/UH/BAM 0051/13270/2100

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

2. Antragsteller 8. Auflagen

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

3. Hersteller

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)
8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von

1,79 kg/l nicht überschritten werden.

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8432 des Technischen Überwa
chungs Vereins Südwest e.V.; Stapel
druckprüfung am KTC 1000 1 vorn
25.10.1990

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

9. Sonstiges

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR lBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC)- für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest-

vorn 17.04.1989 (Zusammenstellung)
vorn 07.06.1989 (Tank)

vorn 21.05.1991 (Tankschild)

5. Bauartprüfunq

86.042.0106-4

86.251.018-2a
86.261. 019-2a

Typenbezeichnung BP 1000130

Grundrnaße rnrn 1200 x 1000

Höhe rnrn 1650

Fassungsraum 1 1000

höchstzulässige
Bruttornasse kg 2100

Werkstoff des
Packrnittelkörpers : 1. 4301, 1. 4541, 1. 4571 (DIN 17 441)
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Zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung

Fassungsvermögen 1:

Bruttornasse kg
Werkstoff des
Packmittelkörpers

BP 500/70', 800/30' , 1000/30' , 800/45',
850/45', 900/45', 1000/45', 1100/45'

1220 x 1020

149q bis 1870

500 800 850 900 1000 1100

1080 1650 1750 1850 2050 2230

1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17441)

mm

mm

Höhe

Grundmaße9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerruf~s erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Haterialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12205 Berlin, den 12.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

:z~r;::~~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing: D. Stammler

86.251.030-2c vom 29.06.1992 (Zusammenstellung BP 850/45')
86.064.113-2 vom 10.06.1992 (Tank 850/45')
86.051. 064-2a vom 07.03.1994 (Gestell 850/45')
86.251. 027-2 vom 30.05.1990 (Zusammenstellung BP 1000/45')
86.261.026-2 vom 18.06.1990 (Tank BP 1000/45')
86.251.003-2b vom 26.06.1985 (Zusammenstellung BP 1000/30' )
86.251. 007-2d vom 05.10.1987 (Zusammenstellung BP 1000/45')
86.251. 008-2b vom 10.05.1983 (Zusammenstellung BP 900/45' )
86.251.009-2b vom 25.06.1987 (Zusammenstellung BP 800/45')
86.251.015-2b vom 26.03.1986 (Zusammenstellung BP 1000/30' )
86.251. 014-2 vom 15.01.1987 (Zusammenstellung BP 1000/45')
86.251. 017-2b vom 07.05.1990 (Zusammenstellung BP 1000/45' )
86.108.025-2 vom 31.07.1989 (Zusammenstellung BP 1100/45')
86.119.019-2 vom 08.07.1991 (Zusammenstellung BP 500/70' )
86.251.029-2 vom 08.02.1991 (Zusammenstellung BP 800/30')
86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschild)

5. Bauartprufunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 6503/S.90, APRAGAZ- Brüssel; Bau-,
Hebe, Stapeldruck-,Fall- und Dicht
heitsprüfung an einem BP 1000 1 vom
14.01.1991

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs-Vereins
Südwestdeutschland e.V.; Bauprüfung am
BP 850 vom 28.06.1995

Nr. D/BAM/0053/ilA
6. Zulassung

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS , in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Hai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Hetallschi1d am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

IIA /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/1080

IIA /VI .. ../D/UH/BAM 0053/11070/1650

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach
11 A /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/1750

3. Hersteller

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach

IIA /VI.. ,./D/UH/BAM 0053/11070/1850

4. Beschreibung der Bauart BP 1000:

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

acht Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend 11 A /VI., ,./D/UH/BAM 0053/11070/2050
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BP 1100:

(U\n"--V llA /V/" ,./D/UH/BAM 0053/11070/2230

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herste~lung einzutragen,

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0053/11A

für metallene Großpackmitte1 (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des DN- Symbols die Buchstaben DN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmitte1 (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBe)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

8, Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.2 Die Großpackmitte1 (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Gefahrgutverordnung Eisenbalm - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1.80 kg/dm' nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus neun Modifikationen desselben
Großpackrnitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grund
abmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem
Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). Grundmaße mm

BP 500/70', 670/30', 800/30', 1000/30',
800/45', 850/45', 900/45', 1000/45', 1100/45'

1220 x 1020

Werkstoff des
Packmitte1körpers : 1.4301, 1.4541. 1.4571 (DIN 17 441)

1080 1400 1650 1750 1850 2050

1320 bis 18709. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmitte1 (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzuUissige
Bruttornasse kg

500 670 800 850 900 1000 1100

2230

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 10.08.1995
Unter den Eichen 87

BDNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG DND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers

670/30 ')

850/45')

1000/45')

1000/30' )
1000/45')

900/45'
800/45'

1000/30 .
1000/45'
1000/45'
1100/45'

500/70·
800/30· )

{Zusammenstellung BP
(Tank BP 670/30')
(Zusammenstellung BP
(Tank BP 850/45')
(Gestell BP 850/45')
(Zusammenstellung BP
(Tank BP 1000/45·)
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
{Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP
(Zusammenstellung BP

vom 27.11.1995
vom 27.11.1995
vom 29.06.1992
vom 10.06.1992
vom 07.03.1994
vom 30.05.1990
vom 18.06.1990
vom 26.06.1985
vom 05.10.1987
vom 10.05.1983
vom 25.06.1987
vom 26.03.1986
vom 15.01.1987
vom 07.05.1990
vom 31.07.1989
vom 08.07.1991
vom 08.02.1991

86.251.0037.000
86.261.0031.000
86.251. 030-2c
86.064.113-2
86.051. 064-2a
86.251. 027-2
86.261. 026-2
86.251.003-2b
86.251.007-2d
86.251.008-2b
86.251.009-2b
86.251.015-2b
86.251. 014-2
86.251.017-2b
86.108.025-2
86.119.019-2
86.251. 029-2

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowi~ der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Im;:/a~rA

Dip1.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schu1z

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschild)
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- Prüfbericht Nr.: 6503/S.90, APRAGAZ- Brüsse1; Bau-,
Hebe, Stape1druck-,Fa11-.und Dicht
heitsprüfung an einem BP 1000 1 vom
14.01. 1991

- Prüfbescheinigung des Technischen überwachungs-Vereins
Südwestdeutschland e.V.; Bauprüfung am
BP 850 vorn 28.06.1995

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs-Vereins
Südwestdeutschland e.V.j Bauprüfung am
BP 670 vorn 21.12.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt. daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBe)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild arn Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11A /VI .. ../D/UH/BAM 0053/11070/1080

Zusätzlich ist jedes Großpackrnitte1 (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackrnittel (lBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1.80 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackrni t tel (IBC) für Gefahrgut ers tma1ig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt.

l1A /VI .. ../D/UH/BAM 0053/11070/1400

l1A /VI .. ../D/UH/BAM 0053/11070/1650

11 A /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/1750

l1A /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/1850

8,7 Die gefertigten Großpackrnitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der 'Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrni t te1n (IBC) und für die Anerkennung von Qual i
tätssicherungs-Prograrnmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

BP 1000:

(U\n~ 11A /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/2050

12205 Ber1in, den 05.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

HP 1100:

llA /VI.. ../D/UH/BAM 0053/11070/2230

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) d~r Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des uN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.{4aI::
Dip1.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitte1n

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0062/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechts9rundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
s. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)

insbes~ndere § 6 und Anhang VI

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmitte1s (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/B~1/0062/31A vom 02.09.1991.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /V/.. _./D/UH/BAM 0062/8100/1800

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmitte1 (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmitte1körpers

TPL 1000 (Bayer-IBC)

1200 x 1200

1300

1000

18Do

: 1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571,
1.4435 (DIN 17 441)

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,6 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

8.5· Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

86.215.032-2
86.024.425-2

86.042.106-4

vom 17.11.1989 (Zusammenstellung)
vom 30.11.1989 (Tank)

vom 21.05.1991 (Tankschild)

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)

bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55- C nicht über
schreiten.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8210 des Technischen über
wachungs-Vereins Südwest e.V.; Bau-,
hydraulische lnnendruck- und Dicht
heisprüfung am TP 1000 vom 01.03.1990

- Prüfbericht Nr.: 108 668 der Bundesbahn-Versuchansta1t
Minden; Fallprüfung am TP 1000 vom
23.03.1990

- Prüfbericht Nr.: 054 710 der Bundesbahn-Versuchansta1t
Minden; Stapeldruck- und Hebeprüfung
vom unten am TP 1000 vom 11.04.1990

- Prüfbericht Nr.· 311-90-8258 des Technischen über
wachungs-Vereins Südwest e.V.; Hebe
prüfung von oben am TP 1000 vorn
04.05.1990
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8.7 Die gefertigten Großpackmitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.



Zeichnungen des Antragstellers9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

753.118.002
753.119.002
753.130.002
753.131. 002

vom 15.12.1989
vom 14.12.1989
vom 25.06.1990
vom 25.06.1990

(Zusammenstellung)
(Tank)
(Zusammenstellung)
(Tank)

54 Bauartprüfung

12205 Ber1in, den 07.12.1995
Unter den Eichen 87
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86.042.106-4 vom 21.05.1991 (Tankschild)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 199 354/2 der Eidgenössischen Mate
rialprüfungs- und Forschungsanstalt,
Dübendorf (CH); Hebe-, Stape1druck-,
Dichtheits-, hydraulische Innendruck
und Fallprüfung vom 25.01.1991

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8293 des Technischen Überwa
chungs Vereins Südwest e.V.; Bau-, He
be- und Dichtheitsprüfung am TCS 900
vom 04.05.1990

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungshedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Nr. D/BAM/0067/31A
Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0067/31A vom 23.09.1991.

Zulassungssschein Nr.

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung TCS 900

Grundmaße mm 1190 x 1190

Durchmesser mm 1100

Höhe mm 1800

Fassungsraum 1 900

höchstzulässige
Bruttornasse kg 2100

Werkstoff des
Packmittelkörpers St 37-2

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart se'rienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
l~sbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A IV/ .. ../D/UH/BAM 0067/12450/2100

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmitte1 (lBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (lBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekeIU1zeiclmeten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des lMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (lBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,0 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
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bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

3. Hersteller

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (lBe) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (lEe) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). Typenbezeichnung KC 4001330

Höhe mrn

Fassungsraum drn3

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

höchstzulässige
Bruttornasse kg

585 x 1000 (Kippcontainer)
450 x 850 (Einsatztank)

1190

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) I Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Grundrnaße mm

400

330

800

710

Kippcontainer

Einsatztank

Ohne Einsatztank

Mit Einsatztank

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des
Packmittelkörpers

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

85.123.001-2a
86.260.035-2a
86.042.0106-4

St 37-2 (Kippcontainer, verzinkt),
1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)

(Einsatztank)

vom 05.10.1989 (Zusammenstellung KC 400)
vom 03.10.1989 (Einsatztank 330 1)
vom 21.05.1991 (Tankschild)

12205 Ber1in, den 12.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 5. Bauartprüfung

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im;0ra/-;aM(
Dip1.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-89-8063 des Technischen Überwa
chungs Vereins Baden e. V., i Bau- I

Dichtheits- und hydraulische Innen
druckprüfung am KC 400/330 vom
10.10.1989

- Prüfbericht Nr.: 108 144 der Bundesbahn-Versuchanstalt
Minden; Fallprüfung am KC 400/330 vom
08.11.1989

- Prüfbericht Nr.: 954 744 der Bundesbahn-Versuchanstalt
Minden; Hebeprüfung von unten und Sta
pe1druckprüfung am KC 400/330 vom
02.11.1989

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0069/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung fester/flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn ,24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn~Neuordnungsgesetzvom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0069/31A vom 13.09.1991.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmi t tel {IBC} sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /V/..../D/UH/BAM 0069/2880/800

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig



gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte
feste/flüssige gefährliche Stoffe befördert werden,
deren Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS
sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackungen
ausdrücklich zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,8 kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die v~rwendung

der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) - für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0070/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter. .

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahnl

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

9.2

9.3

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackrnitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

fünf Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

TPLV 1000/TPL 1000/TPL 500

1000 x 1200 bzw. 1020 x 1220

12205 Berlin, den 12.12.1995
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Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag,

?J-;~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

Höhe mm 1500 1500 1130
mm 1550
mm 1560

Fassungsraum 1 1000 1000 500

höchstzulässige
Bruttornasse kg 2060 2060 1150

Werkstoff des
Packmittelkörpers : 1. 4301, 1.4401, 1. 4571, 1. 4435

(DIN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers

86.250.068-2b vorn 12.03.1992 (Zusammenstellung
TPLV 1000, H=1500l

86.250.084-2a vorn 20.01.1992 (Zusammenstellung
TPLV 1000, H=1550)

86.250.070-2a vorn 19.12.1990 (Zusammenstellung
TPLV 1000, H=1560)

86.215.0043.000 vorn 05.09.1992 (Zusammenstellung
TPL 1000)

86.215.0045.000 vorn 14.12.1992 (Zusammenstellung
TPL 500)

86.260.072-2b vorn 12.03.1992 (Tank TPLV1000,H=1500)
86.260.0084.000 vorn 05.02.1992 (Tank TPLV1000,H=1550)
86.260.073-2a vorn 19.12.1990 (Tank TPLV1000,H=1560)
86.260.0098.000 vorn 09.09.1992 (Tank TPL 1000)
86.260.0104.000 vorn 17 .12.1992 (Tank TPL 500)

86.042.0106.000 vorn 23.06.1992 (Tankschild)

5. Bauartpriifung

Die Prü~ung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie de~ in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.
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- Prüfbericht Nr.: 199'485 der Eidgenössischen Material
prüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA) , Dübendorf (CH); Bau-, Dicht
heits-, Hebe-, Stapeldruck-, Fall- und
hydraulische Innendruckprüfung am TPLV
1000 vom 01.02.1991

Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

6. Zulassung

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0070/31A vom 25.01.1993.

Zulassungssschein Nr.

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspriche den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

TPLV 1000 und TPL 1000:

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 12.12.1995
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

fU\nU"'-V 31A IV/.. ../D/UH/BAM 0070/11220/2060

TPL 500:

fU\n"'-V 31A /V/.. ../D/UH/BAM 0070/11220/1150

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.ILjQ~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~~
Dipl.-Ing. D. Stammler

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,85 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über-
schreiten. .

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
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Nr. D/BAM/0072/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der NeuEassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995 (BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, s. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

UmEormtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)



4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitte1typs, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmitte1 (lBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Typenbezeichnung TCS 900 TCS 1000

Grundmaße nun 1190 x 1190 (Rahmen)

Durchmesser nun 1100 (Tank)

Höhe nun 1800 (Rahmen)

Fassungsraum 1 900 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2000 2270

Werkstoff des
Packmittelkörpers St 37-2

Zeichnungen des Antragstellers

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (lBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,8 kg/l nicht überschritten werden.

885.205.06-2
885.175.85-2c
751. 242. 00-2a
751.241.00-2c

86.042.106-4

vorn 27.09.1982 (Zusanunenste11ung TCS 1000)
vorn 25.11.1981 (Tank TCS 1000)
vorn 20.09.1986 (Zusanunenste11ung TCS 900)
vorn 19.09.1986 (Tank TCS 900)

vorn 21.05.1991 (Tankschild)

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnitte1 (lBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (lBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

s. Bauartpriifung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 199 354/2 der Eidgenössischen Mate
rialprüfungs- und Forschungsanstalt,
Dübendorf (CH); Hebe- und Stapel
druckprüfung vorn 25.01.1991

- Prüfbericht Nr.: OG-l 3589 des Technischen Überwa
chungs Vereins Baden e.V.i TC-Innen
druckprüfung (3 bar) am TCS 1000 vorn
15.04.19'81

- Prüfbericht Nr.: 108 972 der Bundesbahn-Versuchansta1t
Minden; Fallprüfung am TCS 1000 vorn
03.07.1990

6. Zulassung

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte GroßpackIDitte1 (lBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter ~r. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackrnitte1 (lBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitte1n (lBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL 1, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (lBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003) 11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die,der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0072/31A vorn 11.10.1991.

Zulassungssschein Nr.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

TCS 900:

31A /V/..../D/UH/BAM 0072/12450/2000

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 12.12.1995
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TCS 1000:

31A /V/..../D/UH/BAM 0072/12450/2270

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpac§rnitte1 (IBC) , auf denen die

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dip1.-lng. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitte1n

Im Auftrag:

Dip1.-lng. D. Stanun1er
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0078/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lEe)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. I genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serierunäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0078/11A vom 25.11.1991.

Zulassungssschein Nr.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

Urnformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

IlP 800/45·:

IIA {VI .. ../D/UH/BAM 0078/11070/1350

BP 1000/45·:

IIA {VI.. ../D/UH/BAM 0078/11070/1650

BP 1300/45·:

IIA {VI .. ../D/UH/BAM 0078/11070/2050

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

drei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmitte1 (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Zeichnungen des Antragstellers

86.109.047-2 vom 29.06.1988 (Schüttgut-KTC Typ BP 800, 8.3
1000, 1300/45·)

86.064.016-3c vom 26.03.1984 (Tank BPO 800, 1000, 1300,
1600 und 2000 1)

885.188.23-2 vom 08.07.1988 (Gestell komp1. BP 1300 1)

86.042.106-4 vom 21.05.1991 (Hersteller-Schild) 8.4

Typenbezeichnung BP 800/45· BP 1000/45· BP 1300/45·

Grundmaße mm 1200 x 1200

Höhe mm 1275 1430 1650

Fassungsraum 1 800 1000 1300

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1350 1650 2050

Werkstoff des
Packmittelkörpers : 1. 4301, 1. 4541, 1.4571 (DIN 17 441)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-88-5883 des Technischen Überwa
chungs Vereins Baden e.V.; Bauprüfung
vom 27.09.1988

- Prüfbericht Nr.: 6503/S.90 der APRAGAZ Brüsse1; Hebe-,
Dichtheits-, Stape1druck- und Fa11
prüfung am BP 1000/45· vom 14.01.1991
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8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (lBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,42 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einern Schmelzpunkt
über 45· C).

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IIlC) ist erstmil1ig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (lBC) nach § 9 des Gesetzes über die



4. Beschreibung der BauartBeförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

BP 1550/45'

1200 x 1200

9. Sonstiges
Höhe

Fassungsraum

mm

1

1792

1550

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

2000

: 1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)

5. Bauartprüfung

Zeichnungen des Antragstellers9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
MAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

86.109.044-2b
86.264.0l6-3x
85.055.64-3

86.042.106-4

vom 08.03.1988 (Schüttgut-KTC BP 1550/45')
vom 06.11.1991 (Tank BPO 1550 1)
vom 04.05.1988 (Untergestell für BPO)

vom 21.05.1991 (Hersteller-Schild)

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.12205 Ber1in, den 12.12.1995
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- Prüfbericht Nr.: 174/S.88 der APRAGAZ Brüssel; Bau-,
Hebe-, Dichtheits-, Stapeldruck- und
Fallprüfung vom 21.01.1988

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n 6. Zulassung

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBe) , die der zugelassenen Bauart ~ntsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Nr.ZulassungssscheinDiese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0080/llA vom 25.11.1991.

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Im Au~~al-bS;

~~Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0080/11A

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackmittel (lBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen
llA [V/..../D/UH/BAM 0080/4770/2000

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FüllgÜter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,20 kg/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
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gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmicce1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmicce1 (IBC) für Gefahrguc erscma1ig
einsetzt/befüllt, beka~t sind. '

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergesce11ce Großpackmicce1 (IBC) isc erscma1ig vor
Inbecriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 EnUällc.

8.7 Die gefercigcen Großpackmicce1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmicce1n (IBC) nach § 9 des Geseczes über die
Beförderung gefährlicher Gücer vom 6. Augusc 1975
(BGBl. I, s. 21211 in Verbindung mic der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmicce1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
cäcssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsb1acc Hefc 16, 1992, S. 438).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3~ Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4~ Beschreibung der Bauart

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

9~ Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereincen Nacionen (UN) fesc
ge1egcen Prüfanforderungen für Großpackmicce1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

BP 750/60'

1200 x 1200

1345

750

1080

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. Werkscoff des

Packmittelkörpers : 1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener .zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Maceria1forschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffenc1ichc.

12205 Ber1in, den 12.12.1995
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Zeichnungen des Antragstellers

86.109.032-3 vom 13 . 04 .1987 (Bunkerpa1ecce mic Uncer-
gesce11 750/60' für BPO)

86.064.042-3 vom 19.05.1987 (Tank kompl. 750/60' BPO)
85.055.55-3 vom 18.05.1987 (Uncergesce11 für BPO)

86.042.106-4 vom 21. 05 .1991 (Hersce11er-Schi1d)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niederge1egcen Ergebnisse der Prüfung.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefercigce Bauarc eines meca11enen Großpackmicce1s (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Aufcrag:

p./-foC
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Scamm1er

Laboracorium III.13
Bewertung von Gefahr
gucgroßpackmicce1n

Im Aufcrag:

qj.~
Dip1.-Ing. D. Scamm1er

- Prüfberichc Nr.:

6~ Zulassung

174/S.88 der APRAGAZ Brüsse1; Bau-,
Hebe-, Dichcheics-, Scape1druck- und
Fall-prüfung vom 21.01.1988

Anlage: Rechcsmicce1be1ehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack

mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0082/11A vom 25.11.1991.

Zulassungssschein Nr.

Nr. D/BAM/0082/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

l~ Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deucsch(Amdc 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanncmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995 (BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -
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7~ Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Meca11schi1d am Behä1cer oder Rahmen dauerhafc und guc
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

llA /VI.. ../D/UH/BAM 0082/4770/1080

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für meca11ene Großpackmicce1 (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen ansce11e des UN- Symbols die Buchscaben UN
verwendet werden.



Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,20 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' Cl.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung

'der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekartht sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0083/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Urnformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

vom 19.10.1990 (Schüttgut-KTC BP 1000/65')
vom 24.10.1990 (Tank BP 1000/65')
vom 23.11.1990 (Gestell BP 1000/65')

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

86.251.028-2
86.261.008-2
85.051.057-2a

BP 1000/65'

1200 x 1200

1800

1000

1650

: 1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)

12205 Berlin, den 18.12.1995
Unter den Eichen 87
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86.042.106-4 vom 21.05.1991 (Hersteller-Schild)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/v.hC4f;~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

o'.M~
Dipl.-Ing. D. Stammler

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-88-5883 des Technischen überwa
chungs Vereins Baden e.V.; Bauprüfung
vom 27.09.1988

- Prüfbericht Nr. 6503/S.90 der APRAGAZ Brüssel; Hebe-,
Dichtheits-, Stapeldruck- und Fall
prüfung vom 14.01.1991

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
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Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0083/11A vom 25.11.1991.

Zulassungssschein Nr. 12205 Berlin, den 18.12.1995
Unter den Eichen 87
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

llA /VI .. ../D/UH/BAM 0083/11070/1650

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/lhcuC
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,42 kg/dm] nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' Cl.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für . Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnalune und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre.
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8. Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0084/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechts9rund1agen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

vom 24.06.1985 (Schüttgut-KTC BP 1250/60')
vom 25.06.1985 (Tank BP 1250/60')
vom 27.06.1985 (Gestell für BP 1250/60')

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
11 Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Werkstoff des
Packmittelkörpers

86.151.011-2
86.261. 011-2
85.053.079-2

mm

BP 1250/60'

1200 x 1200

1990

1250

1980

1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)
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86.042.106-4 vom 21.05.1991 (Hersteller-Schild)



5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-88-5883 des Technischen Überwa
chungs Vereins Baden e.V.; Bauprüfung
vom 27.09.1988

-Prüfbericht Nr.: 6503/S.90 der APRAGAZ Brüsse1; Hebe-,
Dichtheits-, Stape1druck- und Fa11
prüfung vom 14.01.1991

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IEC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
uhter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

packmitteln (IBe) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (lSSN 0340
7551) veröffentlicht.

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0084/11A vom 25.11.1991.

7. Kennzeichnung

Zulassungssschein Nr. 12205 Berlin, den 18.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

l1A IY/..../D/UH/BAM 0084/11070/1980

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(21/3612(21
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag: ,--./-J /LJa:~q
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing .. D. Stammler

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBCI dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,42 kg/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einern Schmelzpunkt
über 45' CI.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß all~ Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBCI demjenigen, der die
Großpackmittel (IBCI für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (lEC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, s. 21211 in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß-

Nr. D/BAM/0093/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (lBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 10771
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahnl

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn}
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4. Beschreibung der Bauart packmittelkörper mit dem Hinweis "Nicht für Stoffe der
Klasse 3" dauerhaft und gut lesbar zu kennzeichnen.

86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschild)

Zeichnungen des Antragstellers

vom 29.06.1989 (Zusammenstellung)
vom 27.01.1990 (Zusammenstellung)
vom 11.10.1990 (Tank)
vom 01.02.1990 (Tank)
vom 27.07.1990 Schraubdeckel)

Typenbezeichnung

Grundmaße mrn

Höhe mrn

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

86.250.002-2d
86.215.017-2
86.260.012-2d
86.260.066-2
86.265.014-3

TP 1000 mit Inliner

1220 x 1020

1650

1000

2100

1.4301, 1.4571, 1.4435 (DIN 17 441)
(Inliner - zweischichtiges Poly
ethylen LDPE-F1ex-O-Nit)

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Die Verwendung eines Inliners gemäß Punkt 4 der Zulas
sung und dessen Befestigung im Deckelbereich ist nur
nach Zeichnungs-Nr. 86.265.014-3 zulässig.

8.1.1. Für Stoffe der Klasse 3 ist die Verwendung des Inli
ners ohne vorgelegten Antistatiknachweis untersagt.
Die gesonderte Kennzeichnung gemäß Punkt 7.1 und die
Einschränkung gemäß Punkt 8.1.1. der Zulassung ent
fällt bei Einsatz der symetrischen Coextrusionsfolie
Ex-O-Nit (LDPE) schwarz, leitfähig< 10' Q Oberflä
chenwiderstand (Fa. Nitte1).

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8210 des Technischen über
wachungs-Vereins Südwest e.V.; hydrau
lische Innendruckprüfung am TP 1000
vom 01.03.1990

- Prüfbericht Nr.: 73 385/ 8. Nachtrag, der Bundesbahn
Versuchanstalt Minden; Fallprüfung am
TP 1000 vom 15.05.1987

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8348 des Technischen über
wachungs-Vereins Südwest e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am TP 10~0 vom
27.05.1990

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8432 des Technischen über
wachungs-Vereins Südwest e.V.; Stapel
druckprüfung am TP 1000 vom 25.10.19'90

- Prüfbericht Nr.: 5064/S. 90, APRAGAZ Brüsse1; Hebeprü
fungen am kubischen Container 1250 1
der Fa. Umformtechnik Hausach vom
03.10.1990

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,85 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmi tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in' den internationalen
Übereinkommen für den SCraßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Codel sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0093/31A vom 25.01.1991.

Zulassungssschein Nr. 9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /VI., .. /D/UH/BAM 0093/13270/2100

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 18.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

7.1 Außerdem ist an zwei gegenüberliegenen Seiten der Groß-
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Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.baC
Dlpl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

rt,~~
Dip1.-Ing. D. Stammler



1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Diese Neufassung ersetzt den
D/BAM/0094/11A vom 24.02.1992.

Zulassungssschein Nr.

Nr. D/BAM/0094/11A

für die Bauare eines meea11enen Großpackmieee1s (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekannemachung der Neufassung vom 24. Auguse 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deuesch(Amde 27-94) -,

llA IY/..../D/UH/BAM 0094/12840/1760

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

die

Gefahrgueverordnung Seraße - GGVS, in der Fassung der
Bekannemachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgueverordnung Eisenbahn - GGVE, zu1eeze geändere
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragste11.er

Umformeechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

für meea11ene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmi ttel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deuesch, Abschn.26.2.9 enehä1e.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmieee1n (lBC) dürfen nur beseimmee fesee
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deuesch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmieee1 (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,98 kg/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45" C).

Zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkseoff des
Packmieee1körpers

85.251.010-2b
85.261.014-2c

86.042.0106-4a

5. Bauartpriifung

Schütegue-K1eincontainer BP 750/60'

1220 x 1020

1690

750

1760

: Se 37-2, Se 1203 (DIN 1623)

vom 24.01.1992 (Zusammensee11ung)
vom 24.01.1992 (Tank)

vom 27.06.1991 (Tankschild)

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmieee1 (IBC) für Gefahrgue ersema1ig
einseezt/befü11t, bekanne sind ..

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergesee11ee Großpackmieee1 (lBC) ise erstmalig vor.
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Entfä1H.

8.7 Die gefereigeen Großpackmiete1 (IBC) der zug~lassenen

Bauart unterliegen der Uberwachung der Fert~gung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mie der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmieeeln (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
eätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsb1ate Heft 16, 1992, S. 438).

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1.5/744 der Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung Berlin;Bau
musterprüfung an einern metallischen
IBC-BP 1000/45", Hebe-, Seape1druck-,
Dichtheies- und Fallprüfung vom
06.02.1991.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefereigee Bauare eines meea11enen Großpackmiete1s (lBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für6serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lEe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RlD) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mietei1ungsb1ate der Bundesansealt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentliche.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12205 Berlin, den 18.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

gefertigte. Bauart eine.s metallenen Großpa<;;kmittels (IBC) auJ:grund
des POSltlven Ergebnlsses der Bauartprüfung die unter Nr. 1
genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zula~sunggilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel
(IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der
Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0095/1~
vom 27.03.1992.

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten
zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird,
dürfen anstelle des 00- Symbols die Buchstaben 00 verwendet
werden.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferti<;Jt:en
Großpackmittel (IBC) sind iiiit einem korrosionsbeständlgen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

(U\n~ 11A NI.. .JO/UHIBAM 009512550/472

Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag,

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitteln

Im Auftrag, r---
/U. tlaus

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Anlage, Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Nr. D/BAM/0095/1~ Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu
versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) enthält.

für die Bauart eines metallenen Gr0f.S!?ackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährllcher Güter 8 Auflagen

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995 (BGBI. I, S.
1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A. 6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI.
I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2, Antragsteller

Unformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln
(lBC) dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe
befördert werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen
der GGVE/GGVS für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. .

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
2,0 kg/dm' nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über
45° C).

77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3 Hersteller

8 .4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der
Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel
(IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt
sind.

77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Unformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben
GroßpackmitteltyPs, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Hohe ffilt und ohne Obe=ahmen unterscheiden.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

LBP 200

835 x 1035

748 bzw. 795

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte
Großpackmittel (IEC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und
dann wiederkehrend alle 2, 5 Jahre den nach den unter Nr. 1
genannten Rechtsvorschriften vOr;J"eschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen. Dle Fristen für die innere
Besichtigung betragen 5 Jahre.

8.6 Entfällt

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertlgung von Groß
packmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2!21) in
Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die
Anerkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für IBC (TR
IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, s. 438).

Fassungsraum I 206
9. Sonstiges

~isem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung

9.2

9 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und
Eisenbahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (00) festgelegten Prüfanforderungen für
Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

9.3

472

1.4301, 1.4541, 1.4571,
1.4435, 1.4401 und 1.4306
nach DIN 17441

Zeicbrnmgen des Antragstellers

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

86.119.510-4

885.137.57-2a

86.106.4a

vom 17.03.1992

vom 15.10.1991

vom 27.06.1991

(Schüttgut-Kleincontainer
mit Untergestell und Ober
rahmen)
(Schüttgut-Kleincontainer
mit Untergestell)
(Tankschild)

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im IIAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 14.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

212

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifi~ation

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter Nr.
4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im r;;rl))J1
DiPI._tt;L~. Stall

Im Auftrag:

r·izJae-
Dlpl.-Ing. W. Kraus

Fach':frllppe I II . 1
Betrlebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter :
Dipl.-Ing. S. Stall

Baumusterprüfung am LBP 200 (illI/BAM) ,
Hebe-, Stapeldruck-, Dichtheits- und
Fallprüfung vom 04.11.1991

- Prüfbericht,

5. Bauartprüfung

6, Zulassung



1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0108/31A

aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0108/31A vom 04.05.1992.

tür die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackmittel (lEC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

31A /V/..../D/UH/BAM 0108/4800/2100

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

für metallene Großpackmitte1 (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

2. Antragsteller

Zusätzlich ist jedes Großpackmitte1 (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie lMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

8.2 Die Großpackmitte1 (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

4. Beschreibung der Bauart

TCS 850

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/l nicht überschritten werden.

Die Bauart besteht
Großpackmitte1typs,
Grundabrnessungen nur
armatur unterscheiden.

Typenbezeichnung

aus
die
durch

zwei
sich
die

Modifikationen
bei sonst

Gestaltung der

desselben
gleichen
Auslauf-

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für 'Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, beka~nt sind.

5. Bauartprufung

Zeichnungen des Antragstellers

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

763.112.00-2 vom 04.02.1990 (Zusammenstellung TCS 850)
763.114.00-2 vom 05.04.1991 (Tank TCS 850)
763.116.00-2 vom 19.04.1991 (Aus1aufarmatur/Scheib.Vent.)
763.119.00-2 vom 08.05.1991 (Zusammenstellung TCS 850)
763.118.00-2 vom 07.04.1991 (Tank TCS 850)
763.120.00-2 vom 07.05.1991 (Aus1aufarmatur/K1appenvent.)

86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschild)

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

Die gefertigten Großpackmitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Prograqunen für IBC (TR lBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.5

8.7

8.6

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenhahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

2100

1800

850

1050 (Tank)

1200 x 1200 (Rahmen)

: 1.4301, 1.4541, 1.4401, 1.4306 und
1.4435 nach DlN 17 441)

Höhe mrn

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Grundmaße mrn

Durchmesser mm

Werkstoff des
Packmitte1körpers

- Prüfbericht Nr.: 91.1484 der TNO Industria1 Research
Niederlande; Bau, Dichtheits-, lnnen
druck-, Hebe~, Stape1druck- und Fa11
prüfung am TCS 850 vom 23.10.1991

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt,-daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmitte1s (IBC)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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Prüfbericht Nr.· 0 3057.2/91-10 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 24.10.91 über
die Bauartprüfung am 950 mm-Behälter.

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

?boI:::
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.· D 3057.7/94-6 der Firma Labordata Material
prufanstalt Braunschweig vom 08.06.94 uber
die Fall-, die Kipfall- und die Aufricht
prüfung am 950 mm-Behält.er.

- Prüfbericht Nr. - 0 3057.10/91-10 der Firma Labordata Material~

prüfanstalr. Braunschweig vom 10.01.95 über die
Fall-, Kippfall-, und Aufrichtprüfung.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgr-und des positiven Ergebnisses der Bauartpr-üfung die unter
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch fur serienmäßig gefertigte Gr-oßpackmittel
(lBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der
Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

2 _ Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Ne. D/BAM/0130/13H3

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBel
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGV$ee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geandert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1991 (8GBl I, S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 26-91)

Gefahrgutverordnung St.raße - GGVS. in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt gedndert
durch das Eisenbahn~Neuordungsgesetz27. Dezember 1993
(SGSL I S. 2378) - insbesondere § 6 u~d Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4 _ Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993,
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
27_ Dezember 1993 (SGBL I, s. 2378l
- insbesondere § 6 und Anhang VI

2. Antragsteller

Fa. eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55/57

o - 48432 Rheine-Mesum

3. Hersteller

Fa. eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55/57

o - 48132 Rheine-Mesum

4. Beschreibung der Bauart

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu
kennze ichnen :

CI) 13H3/Z/ •.•. /D/eurea/BAM 0130/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei
Stellen) der Herstellung einzutragen.

B. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten' Großpackmitteln (IBC)
durfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne. der Verpackungsvorschriften gelten
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C.

8.2 Die Großpackmittel eIBC) dürfen vom Verwender nur für die
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar
gewährleistet ist.

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten:

das Schüttgewicht : 1,3 kg/dm3

die Korngröße 0 mm bis 80
der Schüttwinkel : 40° - 45°

Die höchstzulässige Ladung von 1000 kg darf nicht überschrit
ten werden.

8.4 Der in Nr _ 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC)
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8 _5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes
Großpackmittel (IBCl einer Besichtigung unterzogen werden,
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (IBC) , bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden.

Zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Ladung

Werkstoff des
Packmittelkörpers

werkstoff der
Innenauskleidung

Ecotainer LF Milan 15 1000/5

910 mm x 910

950

790 dm 3

1000 kg

Polypropylen-Gewebe 200 g/m 1 unbeschichtet, leitUihi

: Polyethylen

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCl der zugelassenen Bauart
unterliegen der überwachung der FerLigung von Großpackmitteln
(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I, S. 2121) in verbindung mit
der "Technischen Richtt'inie für die Überwachung der Fenigung
von Großpackmittel (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbla
rblatts Heft 16, 199,2 S. 438

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADRl und Eisenbahnverkehr (RIO)
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

festgelegten Prüfanforderungen fur Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

3757-2a vom 22.03.1995 (Ecotainer LF Milan lS 1000l
- 3057.2b vom 17.06.1994 (Stückliste)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten
niedergelegten Ergebnisse deL- Prüfung.

214

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt_

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340·7~51) veröffentlicht.
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86.106.4a vom 27.06.1991 (Tankschild)
86.042.0106.000b vom 09.02.1995 (IBC - Schild)

Im Ap'((joS:
Dipl.-rng. w. Kraus

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. Y. -J. Yapi

Laboratorium IrI.13
Bewertung von Gefahrgut 
großpackmitte ln.

Yapi

86.061.0029.000a
86.147.001-2a
85.051.062-2a
86.064.108-2a
86.068.088-2a

86.069.043-2a

86.069.044-2a

86.069.045-2a

86.069.046-2a

vom
vom
vom
vom
vom

vom

vom

vom

vom

10.11.1994
10.08.1992
11.08.1992
10.08.1992
10.08.1992

10.08.1992

10.08.1992

10.08.1992

10.08.1992

(Tank 800/45')
(BPF 1000/60')
(Gestell 1000/60')
(Tank 1000/60')
(Auslaufarmatur 2" Muffen
kugelhahn Esta waagerecht)
(Auslaufarmatur 3", Muffen
kugelhahn MsPN20 senkrecht)
(Auslaufarmatur 3",Absperr
klappe DN 80 senkrecht)
(Auslaufarmatur 3",Absperr
klappe DN 80 waagerecht)
(Auslaufarmatur 3", l1uffen
kugelhahn Esta senkrecht)

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0136/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmitte1s (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2.- Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75160 der Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM); He
be-, Stapeldruck-, hydraulische Innen
druck- und Fallprüfung vom 20.10.1992

- Prüfbericht Nr.: 1220-92-9067, des Technischen überwa
chungs Vereins Südwestdeutschlands
e.V.; Bau- und Dichtheitsprüfung am
BPF 1000/60' vom 14.07.1992

- Prüfbericht Nr.: 1220-95-10024, des Technischen überwa
chungs Vereins Südwestdeutschlands
e.V.; Bau- und Dichtheitsprüfung am
BPF 800/45' vom 20.07.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmitte1 (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

BPF 800/45':

31A /V/..../D/UH/BAM 0136/4397/1460

BPF 1000/60':

31A /V/..../D/UH/BAM 0136/4397/1880

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen, sowie durch die senkrechte bzw. waagerechte
Auslaufarmatur unterscheiden.

Typenbezeichnung BPF 800/45' 1000/60'

Grundmaße mm 1232 x 1032 1222 x 1022

Höhe mm 1600 2310

Fassungsraum 1 800 1000

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1460 1880

Werkstoff des
Packmittelkörpers : 1. 4301, 1. 4541, 1.4571 (DIN 17441)

Zeichnungen des Antragstellers

85.108.0024.001 vom 10.11.1994 (BPF
85.051.0066.001a vom 10.11.1994 (Gestell

800/45')
800/45')

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen). der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
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8.2 Die Großpackrnittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackrnittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrnitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmitte1 (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht,

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0136/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S, 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS , in der Neufassung
der 5. Straßen Gefahrgutänderungsverordnung vom
18.Juli 1995 (BGB1, I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwa1dbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackrnitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen, sowie durch die senkrechte bzw. waagerechte
Auslaufarmatur unterscheiden.

12205 Ber1in, den 10.08.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

;0. //JeU<'\;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D, Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)
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Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

"t-~
Dipl,-Ing. D. Stammler

Typenbezeichnung BPF 800/45' 1000/45' 1000/60'

Grundmaße mm 1232 x 1032 1222 x 1022

Höhe mm 1600 1900 2310

Fassungsraum 1 800 1000 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1460 1880 1880

Werkstoff des
Packrnittelkörpers : 1. 4301, 1. 4541, 1. 4571 (DIN 17441)

Zeichnungen des Antragstellers

85.108.0024.003 vom 07.07.1995 (BPF 1000/45')
85.051.0066.003 vom 07.07.1995 (Gestell 1000/45')
86.061.0029.002 vom 07.07.1995 (Tank 1000/45')
85.108.0024.001 vom 10.11.1994 (BPF 800/45')
85.051.0066.001a vom 10.11.1994 (Gestell 800/45')
86.061. 0029, OOOa vom 10.11.1994 (Tank 800/45')
86.147.001-2a vom 10.08.1992 (BPF 1000/60' )
85,051.062-2a vom 11.08.1992 (Gestell 1000/60' )
86.064.108-2a vom 10.08.1992 (Tank 1000/60' )
86.068.088-2a vom 10.08.1992 (Auslaufarmatur 2" Muffen-

kugelhahn Esta waagerecht)
86.069.043-2a vom 10.08.1992 (Auslaufarmatur 3", Muffen-

kugelhahn MsPN20 senkrecht)
86.069.044-2a vom 10.08.1992 (Auslaufarmatur 3" ,Absperr-

klappe DN 80 senkrecht)
86.069.045-2a vom 10.08.1992 (Auslaufarmatur 3",Absperr-

klappe DN 80 waagerecht)
86.069.046-2a vom 10.08.1992 (Auslaufarmatur 3", Muffen-

kugelhahn Esta senkrecht)
86.106.4a vom 27.06.1991 (Tankschild)
86.042.0106.000b vom 09.02.1995 (IBC - Schild)

5. Bauartprüfung



Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75160 der Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM); He
be-, Stapeldruck-, hydraulische Innen
druck- und Fallprüfung vom 20.10.1992

- Prüfbericht Nr.: 1220-92-9067, des Technischen Überwa
chungs Vereins Südwestdeutschlands

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa 11,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

e.V.; Bau- und Dichtheitsprüfung am
BPF 1000/60' vom 14.07.1992

- Prüfbericht Nr.: 1220-95-10024, des Technischen Überwa
chungs Vereins Südwestdeutschlands
e.V.; Bau- und Dichtheitsprüfung am
BPF 800/45' vom 20.07.1995

- Prüfbescheinigung des Technischen überwachungs Vereins
Südwestdeutschlands e.V.i Bauprüfung
am BPF 1000/45' vom 10.08.1995

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen ,und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

BPF 800/45': 12205 Berlin, den 06.09.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

31A fY/" ../D/UH/BAM 0136/4397/1460
Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von GeEahr
gutgroßpackmitteln

5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus31A fYI .. ../D/UH/BAM 0136/4397/1880

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBCI, auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

BPF 1000/45' und BPF 1000/60':

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält. Nr. D/BAM/0149/31HA1

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 kg/l nicht überschritten werden.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBI. Ir
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE r in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -
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2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

- Prüfbericht Nr.: 950571 TÜV ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 950575 TÜV ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 13.06.1995

Schütz Company (s. Pkt. 7

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des 1n
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden.

Typenbezeichnung MX 1000

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die ZUlassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

Grundrnaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

1200 x 1000

1160

1060

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Stahlpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

1742
2046
2042
1733
1733

Hostalen GM 7745 C (PEHD)

Holz-Kufenpalette, Kunststoff-Rahmenpalette und Kustststoff
Kufenpalette:

31 HA1/Y/... .lD/Schütz */BAM 0149/4533/1742

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)

Zeichnungen des Antragstellers
Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

5. Bauartprüfunq

2-2313 vom 12.03.1993
D-84-1587-2 vom 03.12.1992

3-4277 vom 21. 07 .1993
3 -3114 c vom 02.08.1993
3-3379 c vom 30.11.1993
3-4824 vom 16.12.1994
3-4825 vom 16.12.1994

31HA1/Y/.. . .lD/Schütz */BAM 0149/4533/2046

3-3575 vom 11. 02 .1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Holz-Kufenpalette)

3-3574 vom 11. 02 .1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Stahl-Palette)

3-4967 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Stahl-Kufenpalette)
3-4969 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Rahmen-

Palette)
3-4968 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Kufenpa-

lette)

2-2313e vom 24.02.1995 (MX 1000 I Blasteil)

D 84-1587.3 vom 11.09.1987 (Schraubverschluß NW 150 m. Tri
Sure Stopfen, Dichtung+Entl.
Ventil

3-3570.1 vom 26.06.1992 (Zusammenbau Klappenhahn aus-
tauschbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Blasteil MX 1000)
(Schraubverschluß NW 150 mit Ge
winde R2" für Stopfen)

(Zusammenbau Spundstopfen R2 11 )

(Inliner IBC 1000 PE/PE)
(Schraubkappe NW 95 Inliner IBC)
(Klappenhahn S 60x6)
(Klappenhahn NPS 2")

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries lndustrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,lNC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 240702 u. Complement Abis D BUREAU DE
VERIFICATIONS TECHNIQUES (Bauprüfung,
Heben von unten, stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung) vom 25.05,
17.07.,27.07.und 28.07.1992

- Prüfbericht Nr.: 112 689 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung, In
nendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung, Prüfung Druckausgleichsein
richtung) vom 08.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 112 689 1. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung,
vom 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 112 689 2. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung,
vom 21.10.1993
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In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVEjGGVS sowie des lMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch (white spirit), Salpe
tersäure 55%, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butyl-



acetat als Standard-flüssigkeit gern. I.f) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

6. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut

(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von Nr. D/BAM/0149/31HAI

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6 (1,9) *
Kohlenwasserstoffgernisch 1,5

Salpetersäure 55% 1.5

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/be
füllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 16·01 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15 ·c, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Cornpany (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

9~ Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

12205 Berlin, den 17.07.1995
Unter den Eichen 87
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1742
2046
2042
1733
1733

1060

1160

MX 1000

1200 x 1000

Hostalen GM 7745 C (PEHD)

(MX 1000 I Blasteil)
(Schraubverschluß NW 150 m. Tri
Sure Stopfen, Dichtung+Entl.
Ventil

(Schraubverschluß NW 150 mit Ge
winde R2" für Stopfen)

(Zusammenbau Spundstopfen R2")
(Inliner IBC 1000 PE/PE)
(Schraubkappe NW 95 Inliner IBC)

(Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

I

mm

mm

vom 11.02.1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Holz-Kufenpalette)

vom 11.02.1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Stahl-Palette)

vorn 24.05.1995 (MX 1000 GG Stahl-Kufenpalette)
vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Rahmen

Palette)
vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Kufenpa

lette)
(Gittercontainer MX I 1000 GG)3-3574.1 a vorn 06.12.1995

2-2313 e vom 24.02.1995
D 84-1587.3 vorn 11. 09 .1987

D-84-1587-2 vom 03.12.1992

3-4277 vom 21.07.1993
3-3114 c vom 02.08.1993
3-3379 c vorn 30.11.1993

3-4974 vom 22.06.1995

)-4824 vom 16.12.1994

)-3571 e vom 04.04.1995

3-4967
3-4969

3-4968

3-3575

)-)574

Werkstoff des Innengefäßes

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Stahlpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Grundmaße

Höhe

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

Zeichnungen des Antragstellers

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden.

Typenbezeichnung

/

·.?-.'l~4//a
Dipl~-In~P. Tellmanr

/ y'

Im AUftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

eine Rechtsmittel-liegt

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 seiten)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9.3 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

Im AUftrag:

~. /L;ai::
Dipl.-Ing. W. Kraus

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

·9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.
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3-5058 vorn 01.09.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

3-3570.1 e vorn 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-3760.1 vorn 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vorn 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

.)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 4
Schütz container Systeres, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

- Prüfbericht Nr.: 112 689 1. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung,
vorn 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 112 689 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung, In
nendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung, Prüfung Druckausgleichsein
richtung) vorn 08.09.1993

8. AUflagen

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 5
Schütz Container Systerns,INC
Perrysburg
Ohio 43551

240702 u. Complement Abis D BUREAU DE
VERIFICATIONS TECHNIQUES (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung) vorn 25.05,
17.07.,27.07.und 28.07.1992

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.: 112 689 2. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung,
vorn 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 950571 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, rnnendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 15.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 950575 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 13.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 950648 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 17.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 15.11.1995

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (rBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (rBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch (white spirit) I Salpe
tersäure 55%, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butyl
acetat als Standard-flüssigkeit gern. I.f) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

Standardflüssigkeit

Wasser

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Netzmittellösung 5%

n-Butylacetat

Dicht

1,6 (1,9)*

1,5

1.5

1,6

1,5

7. Kennzeichnung nicht überschritten werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Holz-Kufenpalette, Kunststoff-Rahrnenpalette und Kustststoff
KUfenpalette:

31HA1/V/.. . .ID/Schütz */BAM 0149/4533/1742

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/be
füllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

31 HA1IVI .. . ./D/Schütz * IBAM 0149/4533/2046

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei SO·C bzw. SS·C auch

220



entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

3. Hersteller

D-4286 Südlohn

Bauer GmbH
Eichendorffstr. 628.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen

Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(8GBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der I'Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
GroBpackmitteltyps, die
Grundabrnessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

SAF 600 SAF 1000

1200 x 1000

978 1400

600 1000

1092 1759

9. J Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-

Werkstoff des
Packmittelkörpers : st 37-2 (DIN 17 100)

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Zeichnungen des Antragstellers

403.04.0.00.00 vom 30.06.1992 (SAF 1000 Montage)
403.14.0.00.00 vom 07.11.1994 (SAF 600 Montage)
403.50.0.00.00 vom 29.11.1995 (SAF 1000 m. Schnellver-

schluß Montage)
403.52.0.00.00 vom 30.11.1995 (SAF 600 m. Schnellver-

schluß Montage)
003-03.02.00.00 vom 18.02.1992 (Grundrahmen 1000)
403.02.1.00.02 vom 24.08.1994 (Grundrahmen 600)
403.04.2.00.00 vom 30.06.1992 (SAF 1000 Wanne)
403.14.2.00.00 vom 07.11.1994 (SAF 600 Wanne)
403.00.1.00.01 vom 02.12.1993 (Domdeckel)
403.00.3.00.00 vom 18.08.1995 (Domdeckel für Schnellver-

schluß)
403.14.0.05.00 vom 07.11.1994 (SAF 600 Typenschild)
403.04.0.05.04 vom 27.09.1995 (SAF 1000 Typenschild)

Im Auftrag:

,NO l1./aS:
Di~l.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

/
.!, j,tl;//$'Yz.-.

Dipl.-~4(g~ P. Fellmann

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1299/92 des Rheinisch - Westfälischen
Technischen Überwachungs Vereins e.V.;
Bauprüfung vom 16.07.1992

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 7 seiten)

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0151/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Bauer GmbH
Eichendorffstr. 62

0-4286 Süd lohn

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75 355P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung; Bau
artprüfung am SAF 1000 vom 07.12.1992

- Prüfbericht Nr.: 4269/94 des RWTÜV Anlagentechnik GmbH;
Oienststelle Duisburg; Bau- und
Dichtheitsprüfung am SAF 600 vom
01.12.1994

- Prüfbericht Nr.: 212/460793/01 des RWTÜV Anlagentechnik
GmbH; Dichtheitsprüfung und Innen
druckprüfung (hydraulisch) am SAF 450
m. Schnellverschlüssen) vom 11.12.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

SAF 600:

31A lVI .. . .ID/BAUER/BAM 0151/3585/1092
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SAF 1000:

(U\n~ 31A IYI .. .. /D/BAUER/BAM 0151/3585/1759

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (rSe), auf denen die
Kennzeichnung durch sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssiger
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 k9/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0152/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB!. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Bauer GmbH
Eichendorffstr. 62

D-4286 Süd lohn

3. Hersteller

Bauer GmbH
Eichendorffstr. 62

D-4286 Südlohn

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung SAF 450

Grundmaße mm 1200 x 1000

Höhe mm 818

Fassungsraum 1 459

höchstzulässige
Bruttornasse kg 848

Werkstoff des
Packmittelkörpers st 37-2 (DIN 17 100)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers

403.03.0.00.00 vorn 30.06.1992
403.51.0.00.00 vorn 29.11.1995

003-03.02.00.00 vorn 18.02.1992
403.04.2.00.00 vom 30.06.1992
403.00.1.00.01 vorn 02.12.1993
403.00.3.00.00 vorn 18.08.1995

403.00.2.00.00 vorn 30.06.1992
403.04.0.05.04 vorn 11. 01.1995

(SAF 450 Montage)
(SAF 450 m. Schnellver-
schluß Montage)

(Grundrahmen SAF 450)
(SAF 450 Wanne)
(Domdecke 1)
(Dorndeckel für Schnellver
schluß)

(Kragen)
(Typenschild)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

- Prüfbericht Nr.: 1330/92 Rheinisch-Westfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bau
prüfung) vorn 16.07.1992

Im AUftrag: r---/.U .f:,'CUN
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann
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Im AUftrag:

. J,J' {~;"dW"c:.
Dlpl.-Ing. P. Fellmanr

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75 355 P Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prÜfung (BAM) (Bau
artprüfung am SAF 1000) vorn 07.12.1992

- Prüfbericht Nr.: 212/460793/01 des RWTÜV Anlagentechnik
GmbH; Dichtheitsprüfung und Innen
druckprüfung (hydraulisch) am SAF 450
m. Schnellverschlüssen) vorn 11.12.1995



6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
GroBpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. .. /D/BAUER/BAM 0152/35851848

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag: ~

/( ./ !L/at-tJ

Dipl.-Ing. W. Kraus

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Pt2%:"""'''''LDipl.-Ing. P. Fellmann

/

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

B. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,5 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterz iehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
GroBpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Di~se Zulassung besteht aus 4 Seiten)

5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH/0155/31HAI

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vorn 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vorn 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vorn 26._ November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

MX 1000

1200 x 1000

1160

9.2 Die ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. Fassungsraum I 1060

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird
"Amts- und Mitteilungsblatt

eine Rechtsmittelbeleh-

zu gegebener zeit im
der Bundesanstalt für

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Ho I z-Kufenpa lette
-Stahlpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

1742
2046
2042
1733
1733
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Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C

Werkstoff des Innengefäßes Lupolen 4261 A (PEHD)

(DIN 2394)
31HA1/Y/... .lD/Schütz */BAM 0155/4533/1742

Zeichnungen des Antragstellers
Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

31 HA1/YI .. ..lD/Schütz * IBAM 0155/4533/2046
3-3575

3-3574

3-4967
3-4969

3-4968

2-2313e
3-3607

3-3570.1

3-3571.1

2-2313

vom 11.02.1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Holz-Kufenpalette)

vom 11.02.1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Stahl-Palette)

vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Stahl-Kufenpalette)
vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Rahmen

Palette)
vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Kufenpa

lette)
vom 24.02.1995 (MX 1000 I Blasteil)
vom 20.08.1990 (Schraubverschluß NW 150 mit

Gewinde R2" und Stopfen)
vom 26.06.1992 (Zusammenbau Kugelhahn aus

tauschbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vom 10.07.1992 (Zusammenbau Klappenhahn aus
tauschbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vom 12.03.1993 (Blasteil MX 1000)

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

D-84-1587-2

3-4277
3-3174 c
3-3379 c
3-4824
3-4825

vom 03.12.1992

vom 21.07.1993
vom 02.08.1993
vom 30.11.1993
vom 16.12.1994
vom 16.12.1994

(Schraubverschluß NW 150 mit
Gewinde R2" für Stopfen)

(Zusammenbau Spundstopfen R2")
(Inliner IBC 1000 PE/PE)
(Schraubkappe NW 95 Inliner IBC)
(Klappenhahn S 60x6)
(Klappenhahn NPS 2")

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

- Prüfbericht Nr.:

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 111 331 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung) vom 08.12.1992

- Prüfbericht Nr.: 111 331 1. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 09.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 112689 DB Versuchsanstalt Minden (Bau
prüfung, Prüfung Druckausgleichsein
richtung) vom 08.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 111331 2. Nachtrag DB Versuchsanstalt
Minden (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung) vom 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 950525 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.06.1995

950564 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 13.06.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Holz-Kufenpalette, Kunststoff-Rahmenpalette und Kustststoff
KUfenpalette:
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Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren verträgllchkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser,Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit),
Netzrnittellösunq 5% (Laventin) , n-Butylacetat, Sal
petersäure 55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der
Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

I Standardflüssigkeit I Dichte (k9/1) I
Wasser 1,6 (1,9) *

Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55"C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.l.6.2 und einer Fülltemperatur von



15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Stahlpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpa1ette

Werkstoff des Innengefäßes

MX 1000

1200 x 1000

1160

1060

1742
2046
2042
1733
1733

Lupolen 4261 A (PEHO)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

6. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

12205 Berlin, den 17.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
vom 24.02.1995 (MX 1000 1 Blasteil)
vom 20.08.1990 (Schraubverschluß NW 150 mit

Gewinde R2 11 und Stopfen)
vom 03.12.1992 (Schraubverschluß NW 150 mit

Gewinde R2" für Stopfen)
vom 21.07.1993 (Zusammenbau Spundstopfen R2")
vom 02.08.1993 (Inliner IBC 1000 PE/PE)
vom 30.11.1993 (Schraubkappe NW 95 Inliner)

2-2313 e
3-3607

3-4277
3-3174 c
3-3379 c

3-4974 vom 22.06.1995 (Klappenhahn ON 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

3-4824 vom 16.12.1994 (Klappenhahn ON 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-5058 vom 01.09.1995 (Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-3760.1 vom 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vom 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

0-84-1587-2

3-3575 vom 11.02.1992 (Gitter-container MX 1000 GG
Holz-Kufenpalette)

3-3574 vom 11.02.1992 (Gitter-Container MX 1000 GG
Stahl-Palette)

3-4967 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Stahl-Kufenpalette)
3-4969 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Rahmen-

Palette)
3-4968 vom 24.05.1995 (MX 1000 GG Kunststoff-Kufenpa-

lette)
3-3574.1 a vom 06.12.1995 (Gittercontainer MX I 1000 GG)

Zeichnungen des Antragstellers

. 'J}'/~&U=-
Dl~~~J~~P. Fellmann

,:::'. .

Im AUftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Im Auftrag:

P_IuQS:;-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Nr. D/BAM/0155/31HA1
5. Bauartprüfunq

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94} -,

- Prüfbericht Nr.: 111 331 OB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung) vom 08.12.1992

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom la.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

- Prüfbericht Nr.: 111 331 1. Nachtrag OB Versuchsanstalt
Minden (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 09.09.1993

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15, Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

- Prüfbericht Nr.: 112689 OB Versuchsanstalt Minden (Bau
prüfung, Prüfung Druckausgleichsein
richtung) vom 08.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 111331 2. Nachtrag OB Versuchsanstalt
Minden (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung) vom 21.10.1993

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

- Prüfbericht Nr.: 950525 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.06.1995
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- Prüfbericht Nr.: 950564 TÜV Ostdeutsch land Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 13.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950646 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950604 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Holz-Kufenpalette, Kunststoff-Rahmenpalette und Kustststoff
KUfenpalette:

31HA1/Y/ .... /D/Schütz */BAM 0155/4533/1742

Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

31 HA1/YI .. . .ID/Schütz * IBAM 0155/4533/2046

die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser,Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit),
Netzmittellösung 5% (Laventin) , n-Butylacetat, Sal
petersäure 55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der
Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6 (1,9) *
Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpa1ette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

S.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

S.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBe),
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10} /3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.1l.2 berechnet werden.

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

die

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (rBe) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire 581 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1 Laboratorium 111.13
Betriebs- und Unfallsicherheit Bewertung von Gefahr-
von Gefahrgutverpackungen gutgroßpackmitteln

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
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1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. 0/BAM/0172/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBI. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vorn 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
LUdwig-Erhard-Straße 8

0-57482 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung: SuT 250 Typ 2

Grundmaße 800 mm x 668 mm

Höhe 1015 mm

Fassungsraum 250 I

höchstzulässige
Bruttomasse 710 kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers: stw 24 (DIN 1623)

Zeichnungen des Antragstellers

BE-1452-1 3 vom 16.12.1994 (SuT 250 Typ 2)
BE-1357-1 3 vom 16.12.1994 (Wanne mit Gestell)
BE-1449-2 b vom 10.12.1993 (Behälter)
BE-1465-3 a vom 04.12.1992 (Domdecke 1)
BE-1358-2 2 vom 02.02.1995 (Alu-Deckel)
BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Verein e.V. (Bau- und Dichtheits
prüfung) vom 30.09.92 und 13.11.90

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

fikation gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels
(IBC) aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung
die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. . ./D/OTTO/BAM 0172/30671710

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den \'1erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die .innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1~92, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

- Prüfbericht Nr.: 95 4 743 der DB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezi-

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 seiten)

Laboratorium I1!.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

. -I!/~d<"""",,-
D1PJ/,t-:$f{UI': Fellmann

I>·

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Verein e.V. (Bauprüfung)
vom 30.09.1992

- Prüfbericht Nr.: 1.5/750101' der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

- Prüfbericht Nr.: 95 4 743 der DB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

6. Zulassung

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0173/3lA

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBL I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (rBe) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A IVI .. ../D/OTTO/BAM 0173/3067/1180

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/l nicht überschritten werden.

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung:

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

Werkstoff des
Packmittelkörpers:

SuT 445 Typ 2

1200 mm x 813 mm

935 mm

445

1180 kg

ST W 24 (DIN 1623)

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

B.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (~,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

BE-15l0-l 3 vom 16.12.1994
BE-1322-l 3 vom 16.12.1994
BE-1507-2 b vom 07.12.1992
BE-1465-3 a vom 04.12.1992
BE-1324-2 2 vom 02.02.1995
BE-2l50-3 1 vom 12.12.1994
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(SuT 445 Typ II)
(Wanne mit Gestell)
(Behälter)
(Domdeckel)
(Alu-Deckel)
(Typenschild)

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß-



packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

·4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung: SuT x 225

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

Werkstoff des
Packmittelkörpers:

1200 mm x 813 mm

935 mm

2 x 225 1

1185 kg

ST W 24 (DlN 1623)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
llAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87
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Zeichnungen des Antragstellers

BE-1457-1 3 vom 19.12.1994 (SuT 2 x 225)
BE-1331-1 3 vom 19.12.1994 (Wanne mit Gestell)
BE-1463-2 b vom 12.07.1992 (Behälter)
BE-1465-3 a vom 04.12.1992 (Domdeckel)
BE-1324-2 2 vom 02.02.1995 (Alu-Deckel)
BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

5. Bauartprüfung

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der PrÜfung.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/-v.f!.-J~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

- Prüfbericht Bescheinigung des Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Vereins e.V. (Bau- und Dichtheits
prüfung) vom 13.11.1990

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

- Prüfbericht Nr.: 95 4 743 der DB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0174/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
-·insbesondere § 19 und lMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBL I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

6. ZUlassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmitte'ls (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die ZUlassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. . ./D/OnO/BAM 0174/3067/1185

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch tür solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (lBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/1 nicht überschritten werden.
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8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzu1assung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetr iebnahme und dann wiederkehrend a 1le 2, 5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

3. Hersteller

D-33397 Rietberg

4. Beschreibung der Bauart

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 558.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen

Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(8GBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Öl-Container 220 1

600 x 400

9.1 ~ie Bauart entspricht den in den internationalen
Ubereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Höhe mrn

Fassungsraum I

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packrnittelkörpers

1220

220

339

:Außen: QRst 37-2 (DIN 17 100)
Innen: st 1203 (DIN 1623)

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll

, (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers

86 600 d vom 10.08.1995 (Öl- Container 420 1)
34 996 vorn 21.12.1992 (Tankschild)

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

- Prüfbericht Nr.: 112 221 DB Versuchsanstalt Minden (Bau
artprüfung am Öl-container 220 1)
vorn 29.01.1993

6. Zulassung

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77447 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (Fall
prüfung) vorn 10.11.1995

Im AUftrag:

?-!LIoC
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

lD~~~Dy/g. P. Fellmann

- Prüfbericht Bescheinigung Technischer Überwachungs
Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung)
vorn 10.08.1995

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese ZUlassung besteht aus 4 Seiten)

2_ Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0175/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -
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Es wird hiermit beSCheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. . .ID/rietberg/BAM 0175/1077/339

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben ON
verwendet werden.



Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0176/31A

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I. S. 1077)
_ insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse .und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf
3,0 mm, sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I.
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2374)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

3. Hersteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(1,1 bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

4. Beschreibung der Bauart

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Öl-Container 450 1

800 x 600

1220

455

653

Zeichnungen des Antragstellers

86 590 d vom 10.08.1995 (Öl- Container 420 1)
34 996 vorn 21.12.1992 (Tankschild)

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Werkstoff des
Packmittelkörpers : Außen: QRst 37-2 (DIN 17 100)

Innen: St 1203 (DIN 1623)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. 5. Bauartprüfunq

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- üj-ld Eiit.tcilunqs0l.att L«;;~ Eundes6.l1stal'.:. fül."
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 112 221 DB Versuchsanstalt Minden (Bau
und Bauartprüfung am Öl-Container 220 1)
vom 29.01.1993

12205 Berlin, den 13.11.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- Prüfbericht Nr. 112 221 DB Versuchsanstalt Minden (Bau
und Bauartprüfung am Öl-Container 940 1)
vom 29.01.1993

Es wird hiermit bescheinigt. daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Bescheinigung Technischer Überwachungs
Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch) am Öl-Contai
ner 450 1) vom 18.02.1993

Bescheinigung Technischer Überwachungs
Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
(Bauprüfung, InnendruckPrüfung (hydrau
lisch) vom 10.08.1995

6. Zulassung

- Prüfbericht

- Prüfbericht

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

/

. ;/(jJiIVfr",/
D;fl:,~';g. P. Fellman
1./

/ I
Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

~ .Il!o:"c-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese ZUlassung besteht aus 4 Seiten)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
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2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A /V/.. ../D/rietberg/BAM 0176/2135/653

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/~I-IetS::
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassunq besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

:1.-:1~4ffC
Dipl.-l[ng. P. Fellmann
./ v·

Nr. D/BAM/0177/31A
8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.9 -,

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2374)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf
3,0 mm , sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten.

2. Antragsteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

3. Hersteller

D-33397 Rietberg

4. Beschreibung der Bauart

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

Öl-Container 940 1Typenbezeichnung

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges
Grundmaße mm 1200 x 800

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Höhe rnm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

1220

940

1286

86 570 d vom 10.08.1995 (Öl- Container 800 1)

Zeichnungen des Antragstellers

vom 21.12.1992 (Tankschild)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Die$em Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Werkstoff des
Packmittelkörpers

34 996

: Außen: QRst 37-2 (DIN 17 100)
Innen: St 1203 (DIN 1623)

12205 Berlin, den 11.10.1995
Unter den Eichen 87
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s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.
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- P~üfbe~icht N~.: 112 222 DB.Ve~suchsanstaltMinden (Bau
und Baua~tp~üfung am Öl-Containe~ 940 1)
vom 29.01.1993

Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnve~keh~ (RID) sowie den in den Empfehlungen de~

Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
fü~ G~oßpackmittel (IBC) zu~ Befö~de~ung gefäh~liche~

Güter.

- Prüfbericht Bescheinigung Technischer überwachungs
Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
(Baup~üfung, Innend~uckp~üfung (hyd~au

lisch)) vom 10.08.1995

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefe~tigte Baua~t eines metallenen G~oßpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch fü~ se~ienmäßig gefe~tigte G~oßpack

mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu' gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt de~ Bundesanstalt fü~

Mate~ialfo~schung und -p~üfung, Be~lin", (ISSN 0340
7551) ve~öffentlicht.

12205 Be~lin, den 11.10.1995
Unter den Eichen 87
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälte~ ode~ Rahmen daue~haft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A {V/..../D/rietberg/BAM 0177/4034/1286

Fachg~uppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Labo~ato~ium III.13
Bewertung von Gefahr
gutg~oßpackmitteln

Im Auft~ag:

/'~~~-
D~{.iIng. P. Fellmann
/,/ /

t/

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

fü~ metallene G~oßpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wi~d, dü~fen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbeleh~ung

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zusätzlich ist jedes Großpackmi ttel (rBe) mit einem Tank
schild zu ve~sehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Nr. D/BAM/0187/13H2

fur die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBel
zur Beförderung fester gefährlicher Guter

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
G~oßpackmitteln (IBC) dü~fen nu~ bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch fü~ solche Ve~packungen ausd~ücklich

zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekannt
machung der Neufassung vom 24. August 1995 (BGBl. I, s. 1077)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung der Neufassung vom 18. Juli 1995 (BGBl. I, s. 1025),

- insbesondere § 6 und Anhang A. 6

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993

{BGBL I, S. 2374},
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
siche~stellen, daß alle Auflagen übe~ die Ve~wendung

de~ G~oßpackmittel (IBC) demjenigen, de~ die
G~oßpackmittel (IBC) fü~ Gefah~gut e~stmalig

einsetzt/befüllt, bekannt sind.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55 - 57

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
he~gestellte G~oßpackmittel (IBC) ist e~stmalig vo~

Inbet~iebnahme und dann wiede~keh~end alle 2, 5 Jah~e

den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.
Die addie~te Mindestwanddicke im Mantelbereich darf
3,0 mm, sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten.

o - 48432 Rheine - Mesum

3. Hersteller

eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55 57

o - 48432 Rheine - Mesum

4. Beschreibung der Bauart

Höhe [mm]: 1000; 1100; 1200; 1300; 1400

Fassungsraum [dm3 ]: 1014; 1115; 1217; 1318; 1420

Die Bauart besteht aus funf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden.

1100 x 910

QUADRO 2000

[mm] :Grundmaße

Typenbezeichnung

8.6 De~·max. Dampf~uck de~ Füllgüte~ da~f 110 kPa(l,l ba~)

bei 50' C ode~ 130 kPa (1,3 ba~) bei 55' C nicht übe~

schreiten.

8.7 Die gefe~tigten G~oßpackmittel (IBC) de~ zugelassenen
Bauart tU1terliegen der Überwachung der Fertigung von
G~oßpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes übe~ die
Befö~de~ung gefäh~liche~ Güte~ vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Ve~bindung mit de~ "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und fü~ die Ane~kennung von Quali
tätssiche~ungs-P~og~ammenfü~ IBC (TR IBC 003)" (Ve~

keh~sblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen

höchstzulässige
Ladung [kg] ; 1000
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Werkstoff des
Packmi ttelkorpers

Innenmantel ; Polypropylen 100 g/mm~ beschichtet

Außenmantel; Polypropylen 200 g/mm~ unbeschichtet

Zeichnungen des Antragstellers

3331.1 vom 21.12.92 (Zusammenbau QUADRO 2000l
3331.1a vom 25.03.94 (Typ QUADRO 2000)
3737.1 vom 02.01.95 (Typ QUADRO 2000)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in den folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 0 3331.1a/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 03.12.92 über die
Bauartprüfung am 1000 mm-Behälter.

- Prufbericht Nr.: 0 3331.1c/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 03.12.92 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm-Behalter.

- Prüfbericht Nr. 0 3331.1d/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 22.03.94 über die
Kippfall-, die Aufricht- und die Hebeprüfung
von Oben am 1000 mm-Behälter.

Prüfbericht Nr.· D 3331.1f/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 22.03.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm-Behälter.

- Prüfbericht Nr.: D 3737.1a/94-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 1.12.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 1000 mm-Behalter.

Prüfbericht Nr.: 0 3737.1c/94-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 1.12.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm-Behälter.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die unter Nr. 4. beschriebene
Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC) aufgrund des posi
tiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten
Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefer:tigte Großpackmittel
(FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in
der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (FIBCl sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu
kennzeichnen:

CD 13H2/Y/ ..•. /D/eurea/BAM 0187/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei
Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (FIBCl dürfen
nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert werden, deren
Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C.

8.2 Die Großpackmittel (FIBCl dürfen vom Verwender nur für die Füll
güter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den WerkstoffeT).
des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten:

Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden.

8.6 Entfäl)t.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCl der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von Großpackmit
teln (IBC) nach §9 des Gesetzes über die Beförderung gefähr
licher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I, S.2121) in Verbin
dung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBe) und für die Anerkennung
von Qualitätssicherungsprogrammen für IBC (TR IBC 003)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1992, s. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
ml::::n für den Straßenverkehr (ADRl und Eisenbahnverkehr (RIO)
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel {lBCl zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 16.10.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG

Sachbearbei ter: Dipl. - Ing.

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0188/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmi t tels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Passung der Bekannt
machung der Neufassung vom 24. August 1995 (BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der rassung der Bekannt
machung der Neufassung vom 18. Juli 1995 (8GBl. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A. 6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn GGVE, zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2374),

insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55 - 57

D - 48432 Rheine - Mesum

Die höchstzulässige Ladung von 1000 kg darf nicht überschrit
ten werden.

Fassungsraum
Schü t tgewi cht
Korngröße
Schüttwinkel

[dm3 ] , 1014,
[kg/dm3 ], 0.986,

(mm] :
(0) ,

1115; 1217;
0,897; 0,83;

3 bis
, 30

1318 ;
0,76 ;

1420
0,70 3. Hersteller

eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55 57

48432 Rheine - Mesum

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (FIBel demjenigen, der die Großpackmittel (FIBCl
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes
Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unterzogen werden,
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist.
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Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Innenmantel ; Polypropylen 100 g/m 2 beschichtet

Außenmantel ; Polypropylen 200 g/m 2 unbeschichtet

Grundmaße [mm] : 1100 x 910

Höhe [mm] : 1500; 1600; 1700 ; 1800 ; 1900

Fassungsraum [dm3 ] , 1521; 1623 ; 1724 ; 1826 ; 1927

höchstzulässige
Ladung [kg) , 1000

3331.1 vom 21.12.1992
3331.1a vom 25.03.1994
3737.1 vom 02.01.1995

(Zusammenbau QUADRO 2000)
(Typ QUADRO 2000)
(Typ QUADRO 2000)

packmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpackmittel (FIBC)
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes
Großpackmittel (FIBe) einer Besichtigung unt.erzogen werden.
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart
festgeStellt werden, darf nicht mehr verwendet werden.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCl der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von Großpackmit
teln (IBC) nach §9 des Gesetzes über die Beförderung gefähr
licher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I, S.2121) in Verbin
dung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung
von Qualitätssicherungsprogrammen für IBC (TR IBC 003)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1992. S. 438).

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in den folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 0 3331.1b/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 03.12.92 über die
Bauartprüfung am 2000 mm-Behälter.

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internat ionalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO)·
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (00)

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

- Prüfbericht Nr. 0 3331.1c/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 02.12.92 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm- Behäl ter.

- Prüfbericht Nr.· 0 3331.1e/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 22.03.94 über die
Kippfall-, die Aufricht- und die Hebeprüfung
von Oben am 2000 mm-Behälter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

- Prüfbericht Nr. 0 3331.1f/92/12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 22.03.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm-Behälter.

12205 Berlin, den 16.10.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

- Prüfbericht Nr. 0 3737.1b/94-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 1.12.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 2000 mm-Behälter.

- Prüfbericht Nr.: 0 3737.1c/94-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 1.12.94 über die
Hebeprüfung von Oben am 1300 mm-Behälter.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die unter Nr. q. beschriebene
Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC) au [grund des posi
tiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten
Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmaßig gefertigte Großpackmittel
(FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in
der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Im Auftrag:
,..-

A-~. i-i a)"
oi~.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahrgut 
großpackmit teIn.

Im Auftrag:

c~C1/' .
JiPI. -Ing. Y. -J. Yapl.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig gefertigten Groß
packmittel (PIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu
kennzeichnen;

Nr. D/BAM/0198/31HA1

o 13H2/Y/ .... /D/eurea/BAM 0188/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei
Stellen) der Herstellung einzutragen.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (lBe)
mit Kunststoff-lnnenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

8. Auflagen

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten:

8.2 Die Großpackmit te 1 (FIBC) dürfen vom Verwender nur für die Fü 11
güter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den Werkstoffen
des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar gewährleistet
ist.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienll,ijßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmi tteln (FIBC) dürfen
nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert werden, deren
Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 450C.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
OS.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBL I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und lMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

2. Antragsteller

1927
0,52

1826 ;
0,55 ;

1724 ;
0,58 ;

bis 1
> 30

1623;
0,61 ;

3

1521 ;
0,66 ;

[dm3 ] ,

[kg/dm3 ] ,
[mm) ;
['] ,

Fassungsraum
Schüttgewicht
Korngröße
Schüttwinkel

Die höchstzulässige Ladung von 1000 kg darf nicht überschrit
ten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nCJchweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß-

SOTRALENTZ S. A.
24, Rue du Professeur-Froehlich

F-67320 Drulingen
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3. Hersteller

SOTRALENTZ S. A.
24, Rue du Professeur-Froehlich

F-67320 Drulingen

gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

4. Beschreibung der Bauart

1200 x 1000

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

SL 5 1000 mit
Holzpalette

SL 5 1000 mit
Stahlpalette

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Höhe

Fassungsraum

mm

1

1170

1050

1160
SL 5 1000 mit Holzpalette

höchstzulässige
Bruttomasse' kg 2040 2028 31HA1/Y/... ./O/SlZ/BAM 0198/3910/2040

Werkstoff des
Innengefäßes

AUßenverpackung

Lupolen 4261 A (PE-HD)

Stahl FE 500 (NF-A-35052)
SL 5 1000 mit Stahlpalette

Zeichnungen des Antragstellers

P 3.01.24 vom 21.12.1989 (Zusammenbau SL 5 1000
mit Holzpalette)

P 89063 vom 24.11.1991 (Zusammenbau SL 5 1000
mit Stahlpalette)

P 3.01.25 vom 21.12.1989 (1000 1 Innenbehälter mit
Untenauslauf )

P 3.01.25.2 vom 21.12.1989 (1000 1 Innenbehälter
ohne Untenauslauf)

P 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel mit 2" Gewinde-
öffnung)

P 42.002 vom 13 .12 .1989 (Entgasungsventil 2")
3.01.58 A vom 21. 06 .1994 (Druckausgleichsvorrich-

tung)
P 46.024 vom 19.03.1991 (Auslaufhahn 2")

P 3.01. 29AB vom 04.10.1990 (Gitterbox)
P 3-01-44B vom 08.03.1994 (Haltebügel - SL 5 1000

mit Holzpalette)
P 3.04.03/4A vom 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 1000

mit Stahlpalette)
P 3.07.08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette)
P 3.01.32 vom 04.02.1991 (Stahlpalette)
P 3.01.46 vom 15.12.1993 (Stahlpalette)

P 3.04.06A vom 11. 03 .1991 (Tankschild)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 108 705 vom 23.05.1990, Deutsche Bun
desbahn - Versuchsanstalt Minden
(Westf), Bauartprüfung an einern nicht
vorgelagerten SL 5 1000 mit Holz
palette

- Prüfbericht Nr.: 108 705 - 1. Nachtrag vom 17.08.1990,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Dichtheits-, Innen
druck- und Fallprüfung an einem nicht
vorgelagerten SL 5 1000 mit Holz
palette

- Prüfbericht Nr.: 1020/119 - 1. Nachtrag vom 31.05.1990,
1. Neufassung vom 28.01.1991, BUREAU
DE VERIFICATIONS TECHNIQUES; Bauart
prüfung am nicht vorgelagerten SL 5
1000 mit Stahlpalette

- Prüfbericht Nr.; 1020/119 - 2. Nachtrag vom 31.05.1990,
1. Neufassung vom 09.11.1990, BUREAU
DE VERIFICATIONS TECHNIQUES; Bauart
prüfung an vorgelagerten SL 5 1000 mit
Holzpalette

- Prüfbericht Nr.: 1020/119A Anhang 2 vom 28.01.1994,
BUREAU DE VERIFICATIONS TECHNIQUES;
Fallprüfung am SL 5 1000 mit Stahl
palette

- Prüfbericht Nr.: 104 285 - 8. Nachtrag vom 19.02.1990,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Prüfung von Schraub
stopfen mit Entgasungsventil

6. ZUlassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
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In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweilS die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösunq S% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gem. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

I Standardflüssigkeit I Dichte (k9/l) I
Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,4

n-Butylacetat 1,2

Kohlenwasserstoffgernisch (White 1,2spirit)

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.



9. Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Stahl FE 500 (NF-A-35052)AUßenverpackung

zeichnungen des Antragstellers

Typenbezeichnung SL 5 820 mit SL 5 820 mit
Holzpalette Stahlpalette

Grundrnaße mm 1200 x 1000

Höhe mm 995 985

Fassungsraum 1 845

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1650 1642

Werkstoff des
Innengefäßes Lupolen 4261 A (PE-HD)

4. Beschreibung der Bauart

SOTRALENTZ S. A.
24, Rue du Professeur-Froehlich

F-67320 Drulingen

3. Hersteller55'C auch
IMDG-Code

Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw.
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (10) sowie
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart un:terliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmltteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

P 3.01.31A

P 89048

vom

vom

21.12.1989

10.07.1992

(Zusammenbau SL 5 820 mit
Holzpalette)
(Zusammenbau SL 5 820 mit
Stahlpalette)

12205 Berlin, den 30.08.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.Ir~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

[ M{,(.Je-1-
Dipl.-Ing. S. Schubert

P 3.01.25.1 vom 21.12.1989 (820 1 Innenbehälter mit
Untenauslauf)

P 3.01.25.3 vom 21.12.1989 (820 1 Innenbehälter ohne
Untenauslauf)

P 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel mit 2" Gewinde-
öffnung)

P 42.002 vom 13.12.1989 (Entgasungsventil 2")
3.01.58 A vom 21. 06 .1994 (Druckausgleichsvorrich-

tung)
P 46.024 vom 19.03.1991 (Auslaufhahn 2")

P 3.01.30A vom 15.11.1990 (Gitterbox)
P 3-01-44B vom 08.03.1994 (Haltebügel - SL 5 820

mit Holzpalette)
P 3.04.03/4A vom 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 820

mit Stahlpalette)
P 3.07.08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette)
P 3.01.32 vom 04.02.1991 (Stahlpalette)
P 3.01.46 vom 15.12.1993 (Stahlpalette)

P 3.04.06A vom 11. 03 .1991 (Tankschild)

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 5. Bauartprüfung

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0199/31HA1

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1020/124 vom 09.11.1990, BUREAU DE
VERIFICATIONS TECHNIQUES; Bauart
prüfung an einem nicht vorgelagerten
SL 5 820 mit Holzpalette

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen~
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I
S. 1416) ,
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgeset~vom 27. Dezember
1993 (BGBt. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgut~erordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4,' El.senbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mal. 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBt. I S.
2378) ,
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

SOTRALENTZ S. A.
24, Rue du Professeur-Froehlich

F-67320 Drulingen

- Prüfbericht Nr.: 108 705 vom 23.05.1990, Deutsche Bun
desbahn - Versuchsanstalt Minden
(Westf), Bauartprüfung an einem nicht
vorgelagerten SL 5 1000 mit Holz
palette

- Prüfbericht Nr.: 108 705 - 1. Nachtrag vom 17.08.1990,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Dichtheits-, Innen
druck und Fallprüfung an vorgelager
ten SL 5 1000 mit Holzpalette

- Prüfbericht Nr.: 1020!119 - 1. Nachtrag vom 31.05.1990,
1. Neufassung vom 28.01.1991, BUREAU
DE VERIFICATIONS TECHNIQUES; Bauart
prüfung am nicht vorgelagerten SL 5
1000 mit Stahlpalette

- Prüfbericht Nr.: 1020/119 - 2. Nachtrag vom 31.05.1990,
1. Neufassung vom 09.11.1990, BUREAU
DE VERIFICATIONS TECHNIQUES; Bauart
prüfung an vorgelagerten SL 5 1000 mit
Holzpalette

- Prüfbericht Nr.: 1020/l19A Anhang 2 vom 28.01.1994,
BUREAU DE VERIFICATIONS TECHNIQUES;
Fallprüfung am SL 5 1000 mit Stahl
palette

- Prüfbericht Nr.: 104 285 - 8. Nachtrag vom 19.02.1990,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Prüfung von Schraub
stopfen mit Entgasungsventil
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

SL 5 820 mit Holzpalette

31 HA 1/Y/... ./D/SLZ/BAM 0199/2970/1650

SL 5 820 mit Stahlpalette

15·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (lO) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der IITechnischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

31 HA1/Y/... ./D/SLZ/BAM 0199/2970/1642

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

die

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
lIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

12205 Berlin, den 30.08.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgernisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

j--J J~ar;:;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

~ M,(.flerI!-
Dipl.-Ing. S. Schubert

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Standardflüssigkeit

Wasser

Dicht
Nr. D/BAM/0234/31HA1

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Netzmitte11ösung 5% (Laventin)

n-Buty1acetat

Kohlenwasserstoffgernisch (White
spirit)

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

1,4

1,2

1,2

1,4

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §l9 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von

238

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststofftechnik GmbH
4. Industriestraße 18

D-68766 Hockenheim



3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststofftechnik GmbH
4. Industriestraße 18

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

D-68766 Hockenheim

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Varitainer CG 800
31 HA1/Y/... ./D/RBO/BAM 0234/7500/1788

Grundmaße mm

Gitterbox Gitterbox
- Standard für Schraub-
- mit Klappe deckel
- mit allsei- S 400x24

tigen Schrift
tafeln

1230 x 1025

Gitterbox
ohne Kran
ösen In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei

Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rr
1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zv
versehen.

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter Nr. q
genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichte]
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

5.050-83.1 vom 12.09.1983 (Tank tür Schraubdeckel Tr
185x16)

5.046-84.1 vom 27.07.1993 (Tank für Schraubdeckel S 400x24:

5.003-85.2 vom 26.07.1993 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.118-84.1 vom 19.12.1985 (Schraubdeckel S 400x24)
5.102-90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400x24 mi1

Stutzen für Druckausgleichs-
ventil)

90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102-82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn DN 50)
5.043-76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104-93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)

5.092-93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

Zeichnungen des Antragstellers

bei 50'C bzw. 55·C auch
sowie IMDG-Code deutsch

der Dampfdruck
1601(10)/3601(10)
berechnet werden.

Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) , (d.h
Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von Luf~ 505~~

sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bel.
auf der Grundlage des max. Füllungsgrades gemäß R
1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.1.6.2 uno
einer Fülltemperatur von lS·C, darf 2/3 des l.n .de ....
Kennzeichnung angegebenen Prüfdruckes von 130 kPa nlch{
überschreiten.
Wahlweise kann
entsprechend Rn
Abschn.26.5.11.2

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge~ertigten und
entsprechend Nr. 7 - gekennzeichneten Großpackml.tteln .. (IBC
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche stoffe beforder
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGV
sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackunge
ausdrücklich zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit .~l.t der
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlusse und
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. Dabei. dürfe~. diE'
Werkstoffe dieser Bauart durch die Füllgüter nlcht starke
geschädigt werden, als durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser Netzmittellösung 5% (Laventin), Kohlenwasserstoff
gemisch (White spirit), salpetersäure 55% als
Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5
GGVE/GGVS.

Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem prüffüll~t

(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträglichkelt
zugeordnet werden können, dürfen Dichten von 1,9 kgl
nicht überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der
Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmit~el (IBC)
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ befüllt, bekannt slnd.

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellt
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie
nach 2 5 Jahren und ggf. nach 5 Jahren den nach den unter Nr
1 gena~nten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen unq
Inspektionen zu unterziehen.

8.6

8.4

8.5

8.2

8.1

8. AUflagen11401325

880

1788

st 37 (DIN 17100)

(Gitterbox Standard)
(Gitterbox mit Klappe)
(Gitterbox fEY" Tank mit Schraub·
deckel S 400x24)
(Gitterbox ohne Kranösen)
(Gitterbox mit allseitigen 8 3
Schrifttafeln) .

Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)

1255

23.06.1989
19.12.1989

13 .10.1992
28.03.1989
23.05.1989

1

mm

vom
vom

vom
vom
vom

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse

Werkstoff des
Innengefäßes

Werkstoff der
AUßenverpackung

12.002-76.1
12.009-83.1
12.010-84.1

12.014-89.1
12.011-88.1

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht qen in den internationalen Übereinkomrneh
für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) sowie
den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

90 053 vom 07.10.1977, Deutsche Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden (Westf), Bau- und
Bauartprüfung am CG 800 (Manolene EP 1015 UV)

108 700 vom 16.08.1990, Deutsche Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden (Westf) ,. Bau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP)

108 700 1. Nachtrag vom 12.03.1992, Deutsche
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf),
Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000
(Stamylex XL 400 UP)

110 412 vom 04.12.1991, Deutsche Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden (Westf), Bauartprüfung
am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel
S 400x24 und Kugelhahn DN 50

3.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von Großpa:kmlttel"
(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefahrllchet
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I, S~ 2121) in Verbindun? mit
der "Technischen Richtlinie für die Uberwachung der Fert1gunlj
von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt:
Heft 16, 1992, S. 438).

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikati~l

gefertigte Bauart eines Kombinations-Großp~ckmittels (IBC) mlt
Kunststoff-Innenbehälter aufgrund -des poslt1ven Ergebnlsses dey
Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen
erfüllt. .
Die. ZulCisSü.r.9 gilt. au.:.~. ~U.L se.rie.JITI-.äßig gefeL~.:.ist.e G;t"0ßp~ck~ittell1

(IBC) I die der zugelassenen Bauart entsprechen und dle dle 1n der
Zulassung genannten AUflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0234/31HA:
vom 26.10.1993.

- Prüfbericht Nr.: 90 053 8. Nachtrag vom 05.09.1983, Deutsche
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf),
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800

9.2

9.3

9.4

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitiger
Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 09.11.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag: ,.-
/ v Pai,]

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

s: Jzj{{{ Ie--I
Dipl.-Ing. S. Schubert

5.050-83.1 vorn 12.09.1983 (Tank für Schraubdeckel Tr
185x16)

5.046-84.1 vorn 27.07.1993 (Tank für Schraubdeckel S 400x24

5.003-85.2 vorn 26.07.1993 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.118-84.1 vorn 19.12.1985 (Schraubdeckel S 400x24)
5.102-90.1 vorn 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400x24 mi.J.....

Stutzen für Druckausgleichs-
ventil)

90.025 vorn 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102-82.4 vorn 14.02.1985 (Entgasungsventil)
3073 (SAFi) vorn 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vorn 22.04.1991 (Kugelhahn DN 50)
5.043-76.1 vorn 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104-93.4 vorn 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)

5.092-93.3 vorn 06.09.1993 (Tankschild)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0235/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang Ä.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff technik GmbH
4. Industriestraße 18

D-68766 Hockenheim

3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff technik GmbH
4. Industriestraße 18

D-68766 Hockenheim

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 90 053 vorn 07.10.1977, Deutsche
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden
(Westf), Bau- und Bauartprüfung am CG
800 (Manolene EP 1015 UV)

- Prüfbericht Nr.: 110 230 vorn 30.09.1991, Deutsche
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden
(Westf), Bau- und Bauartprüfung am CG
1000 (Marlex CL 200)

- Prüfbericht Nr.: 110 230 1. Nachtrag vorn 12.03.1992,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Bauartprüfung an
vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200)

- Prüfbericht Nr.: 110 412 vorn 04.12.1991, Deutsche
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden
(Westf), Bauartprüfung am CR 440
(Marlex CL 200) mit Schraubdeckel
S 400x24 und Kugelhahn DN 50

- Prüfbericht Nr.: 90 053 8. Nachtrag vorn 05.09.1983,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Prüfung einer
Entgasungseinrichtung am CG 800

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven
Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten
Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte
Großpackmittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart
entsprechen und die die in der Zulassung genannten Auflagen
erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
D/BAM/0235/31HA1 vorn 26.10.1993.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

Grundmaße rnm

Varitainer CG 800

Gitterbox Gitterbox
- Standard für Schraub-

mit Klappe deckel
- mit allsei- S 400x24

tigen Schrift-
tafeln

1230 x 1025

Gitterbox
ohne Kran
ösen

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/YI .. .. /D/RBO/BAM 023517500/1788

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

Werkstoff des
Innengefäßes

rnm

I

1255 1325

880

1788

Marlex CL 200 (PE-HDX)

1140
In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff der
Außenverpackung

12.002-76.1
12.009-83.1
12.010-84.1

12.014-89.1
12.011-88.1
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vorn
vorn
vorn

vorn
vorn

13.10.1992
28.03.1989
23.05.1989

23.06.1989
19.12.1989

St 37 (DIN 17100)

. (Gitterbox Standard)
(Gitterbox mit Klappe)
(Gitterbox für Tank mit Schrau~
deckel S 400x24)
(Gitterbox ohne Kranösen)
(Gitterbox mit allseitiger
Schrifttafeln)

8.1

8.2

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,



Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), Kohlenwasser
stoffqemisch (White spirit), Salpetersäure 55% als
Standardflüssigkeit gern. 1. f) der Beilage zum Anhang
V/A.5, GGVE/GGVS.

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0239/31A

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen
Dichten von 1,9 kg/l nicht überschritten werden.

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

1. Rechtsgrund1agen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max.
FÜllungsgrades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG
Code deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur
von 15·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 130 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55"C auch
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

Gefahrgutverordnung Eisenbalm - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

THIELMANN Container Systeme GmbH
Sechsheldener Straße 122

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

35708 Haiger

3. Hersteller

THlELMANN Container Systeme GmbH
Sechsheldener Straße 122

9. Sonstiges 35708 Haiger

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und
Eisenbahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Dieser ZUlassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundah
messungen nur durch die Höhe und darni t entsprechend dem
Volumen unterscheiden.

1430

1150

1020

1040

GGB 0 1140/625 1 1 GGB 0 1140/1000 1

Fußring 0
Breite der
Staplertaschen

rnrn

rnrnGrundmaße

Höhe

Typenbezeichnung
liegt eine Rechtsmitte1-Diesem Zulassungsschein

belehrung bei.
9.3

9.4

Fassungsvermögen I 625 1000

12205 Berlin, den 09.11.1995
Unter den Eichen 87
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Zeichnungen des Antragstellers

3.7.0118.2B vorn 30.08."1994 (Zusammenbau)

3.7.0125.3 vorn 04.10.1993 (Stapelring)
3.7.0126.3A vorn 30.08.1994 (Oberboden)
3.7.0127.3 vorn 07.10.1993 (Deckel NW 400 RS-MAV)
3.7.0128.3a vorn 22.10.1993 (Deckel NW 400 mit Schnell-

verschlüssen NW 6,5)
3.7 .0129.3a vorn 22.10.1993 (Deckel NW 400 mit Schnell-

verschlüssen NW 12)
3.7.0132.4a vorn 22.10.1993 (überdruckventil)
3.7.0120.3A vorn 30.08.1994 (Mantel)
3.7.0124.3A vorn 30.08.1994 (Unterboden)
3.7.0121.3 vorn 04.10.1993 (Fußring mit Staplertaschen)

3.7.0102.4 vorn 03.05.1993 (Tankschild)

24881568

1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404,
1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4439,
1.4571 (DIN 17441) und 1.4539

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Laboratorium 111.13
Be~ertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Dipl.-Ing. S. Schubert

Im AUftrag:

S ;;~r-r-~

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Im Auftrag:

j4IUau C:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
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Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 598P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung; Bau
und Bauartprüfung am GGB 0 1140/1000
vom 26.10.1993

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am GGB 0 625 1
vom 07.11.1994

6. zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

GGB 0 1140/ 605 1:

Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackm~ttel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin 11 , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 02.02.1996
Unter den Eichen 87
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(;) 31A /VI.. ../DfTCS/BAM 0239/470011568

GGB 0 1140/1000 1:

(;) 31A /VI.. ../DfTCS/BAM 023914700/2488

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

DiP~'.~~
Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

~',~-./

Dipl.-Ing. D. Stammler

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2.3 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genaIU1te Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
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5. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0242/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssige gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
s. 1416)
- insbesondere § 19 uqd IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutvero'rdnung Ei'senbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D - 57223 Kreuztal

3. Hersteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D - 57223 Kreuztal



- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 500 1 vom
08.02.1994

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.iBau
und Dichtheitsprüfung/lnnendruckprü
fung an IBC 600 1 vom 16.06.1995

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung Spannringdeckel
mit Folie vom 04.05.1995

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 800 1 vom
01.03.1995

- Prüfbescheinigung

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 1000 1
mit lnnenbeschichtung vom 04.11.1994

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-Vereins e.V.; hy
draulische Innendruckprüfung 0,65 bar
am IBC 1000 1 mit lnnenbeschichtung
vom 04.11.1994

- Prüfbescheinigung

- Prüfbescheinigung

- Prüfbescheinigung

Typenbezeichnung : IBC 500 1 600 1 800 1 1000 1
(Rundcontainer)

Grundmaße mm 1100 x 1200 bzw. 1200 x 1200
(Rahmen)

Durchmesser mm o 1070
(Tank)

Höhe mm 1100 1210 1465 1670
bzw. bzw.
1150 1720

Fassungsraum 1 532 618 826 1029

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1150 1358 1702 2065

Werkstoff des
Packmittelkörpers: 1. 4301, 1. 4401, 1. 4541, 1. 4571

1. 4435, 1. 4306, 1. 4404 (DIN 17441)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen unterscheiden, wobei der 1000 1 - Rundcontainer
mit und ohne lnnenbeschichtung ausgeführt sein kann.

Zeichnungen des Antragstellers

IBC 116-1a vom 22.10.1993 (Rundcontainer 500 1,
600 1, 800 1, 1000 1)

IBC 116.02-1a vom 21.10.1993 (Behälter 500 1 600 1,
800 1, 1000 1)

IBC 116.01-1a vom 21.10.1993 (Gestell 5001 600 1,
8001, 1000 1)

IBC 116.07-2 vom 21.09.1993 (Stapelrahmen für Rundcon-
tainer)

IBC 100.02.1-1 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400)

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmi ttels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

IBC 100.02.2-la vom 15.12.1994 (Mannloch komp1.0457 = 18"
mit Spannring und Deckel)

IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400
mit Spannring und Deckel)

IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl.0457 = 18"
mit Spannring und Deckel)

IBC 110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauch-
rohr)

IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-ventil und
Entlüftung)

IBC 117-1 vom 21. 09 .1993 (Klappdeckel DN 457)

KTC 1195-1b vom 25.10.1994 (Rundcontainer 1000 1)
KTC 1195.02-1b vom 25.10.1994 (Behälter 1000 1)

KTC 1134.01-1c vom 23.06.1994 (Gestell 1200 x 1100)

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

IBC 500 1:

31A /VI.. ../D/BLEFA/BAM 0242/11146/1150

IBC 600 1:

KTC 1134.01.6-2c vom 27.05.1994 (Stapelrahmen)
KTC 1251-1b vom 30.01.1995 (Rundcontainer 800 1)
KTC 809-1a vom 30.01.1995 (Behälter 500 1, 600 1,

800 1, 1000 1)
KTC 387-1a vom 30.01.1995 (Gestell 1200 x 1100)
KTC 1159.01.1-2 vom 06.12.1993 (Stapelrahmen)
KTC 579.01-4 vom 01.07.1991 (Behäl terschild)
IBC 100.01.2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild)
KTC 383-4 vom 07.12.1994 (IBC-Schild)

31A /VI.. ../D/BLEFA/BAM 0242/11146/1358

IBC 800 1:

5. Bauartprüfunq
31A /VI.. ../D/BLEFA/BAM 0242/11146/1702

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

IBC 1000 1:

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 991 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM);
Bauartprüfung am IBC 1000 1 vom
01.11.1993

31 A lVI.. ../D/BLEFA/BAM 0242/1114612065

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-vereins e.V.; hy
draulische Innendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.01.1988

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen überwachungs-vereins e.V.; hy
draulische Innendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.11.1991

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P1 der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM);
Fallprüfung mit Tauchrohr am BTA 1000
vom 20.10.1992

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 161 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)/
BLEFA; hydraulische Innendruckprüfung
(Klappdeckel DN 457) vom 25.10.1993

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBe) dürfen nur bestimmte flüssige
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gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

6. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,83 kg/1 nicht überschritten werden.

Nr. D/BAM/0242/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50° C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55° C nicht über
schreiten.

1. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmi t teIn (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

2. Antragsteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

9~ Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

3. Hersteller

B1efa GmbH
Hüttenstraße 43

0-57223 Kreuztal

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. 4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen unterscheiden, wobei der 1000 1 - Rundcontainer
mit und ohne Innenbeschichtung ausgeführt sein kann.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht. Typenbezeichnung : lBC 500 1 600 1 800 1

(Rundcontainer)
1000 1

12205 Berlin, den 25.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers

Durchmesser mm

1100 x 1200 bzw. 1200 x 1200
(Rahmen)

0 1070
(Tank)

1100 1210 1465 1670
bzw. bzw.
1150 1720

532 618 826 1029

1150 1358 1702 2065

1.4301, 1. 4401, 1.4541, 1.4571
1.4435, 1.4306, 1. 4404 (DIN 17441)

mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Grundmaße mm

Werkstoff des
Packmittelkörpers:

HöheLaboratorium 111.13
Großpackmittel (IBC)

Im Auftrag:
Im;;a~aC

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I.Schulz

Fachgruppe Ir!.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

~ Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

IBC 116-1b

lBC 116.01-1b

IBC 116.02-1a

lBC 116. 07-2a

lBC 100.02.1-1

vom 26.09.1995 (Rundcontainer 500 1,
600 1, 800 1, 1000 1)

vom 26.09.1995 (Gestell 5001 , 600 I,
800 I, 1000 1)

vorn 21.10.1993 (Behälter 500 1 , 600 1,
800 1, 1000 1)

vorn 25.09.1995 (Stapelrahmen für Rundcon
tainer)

vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400)

IBC 100.02.2-1a vom 15.12.1994 (Mannloch kompl.0457 ~ 18"
mit Spannring und Deckel)

lBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompi. DN 400
mit Spannring und Deckel)

lBC 100.02.4-1 vorn 12.01.1993 (Mannloch kompl. 0457 = 18"
mit Spannring und Deckel)
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IBC 110.0l-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauch-
rohr)

IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-ventil und
Entlüftung)

IBC 117-1 vom 21. 09 .1993 (Klappdeckel DN 457)
KTC 1195-1b vom 25.10.1994 (Rundcontainer 1000 1)
KTC 1195.02-1b vom 25.10.1994 (Behälter 1000 1)

KTC 1134.01-1c vom 23.06.1994 (Gestell 1200 x 1100)
KTC 1134.01.6-2c vom 27.05.1994 (Stapelrahmen)
KTC 1251-1b vom 30.01.1995 (Rundcontainer 800 1)
KTC 809-1a vom 30.01.1995 (Behälter 500 1, 600 1,

800 1, 1000 1)
KTC 387-1a vom 30.01.1995 (Gestell 1200 x 1100)
KTC 1159.01.1-2 vom 06.12.1993 (Stapelrahmen)
KTC 579.01-4 vom 01. 07 .1991 (Behälterschild)
IBC 100.01. 2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild)
KTC 383-4 vom 07.12.1994 (IBC-Schild)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 991 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAN);
Bauartprüfung am IBC 1000 1 vom
01.11.1993

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.j hy
draulische Innendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.01.1988

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.; hy
draulische Innendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.11.1991

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2Pl der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAN);
Fallprüfung mit Tauchrohr am BTA 1000
vom 20.10.1992

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 161 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAN)/
BLEFA; hydraulische Innendruckprüfung
(Klappdeckel DN 457) vom 25.10.1993

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.j Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 500 1 vom
08.02.1994

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 1000 1
mit Innenbeschichtung vom 04.11.1994

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.; hy
draulische Innendruckprüfung 0,65 bar
am IBC 1000 1 mit Innenbeschichtung
vom 04.11.1994

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.i Bau
und Dichtheitsprüfung am IBC 800 1 vom
01. 03 .1995

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.i Bau
und Dichtheitsprüfung Spannringdeckel
mit Folie vom 04.05.1995

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.iBau
und Dichtheitsprüfung/Innendruckprü
fung an IBC 600 1 vom 16.06.1995

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.i
Heben von oben am lBC 1000
vom 18.10.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten

Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter vder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

IBC 500 1:

31A lVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0242/11146/1150

IBC 600 1:

31A lVI .. .. /D/BLEFA/BAM 0242/11146/1358

IBC 800 1:

31A lVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0242/11146/1702

IBC 1000 1:

31A lVI .. . ./D/BLEFA/BAM 0242/11146/2065

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter darf eine Dichte von
1,83 kg/l nicht .überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges
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9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse

935 mm

445 1

1180 kg

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Werkstoff des
Packmittelkörpers: 1. 4301 1.4571 (DIN 17 440)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin " , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 01.11.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers

BE-2074-1 6 vom 03.02.1995 (SuT 445-E)
BE-1322-1 3 vom 16.12.1994 (Wanne mit Gestell)
BE-2075-2 vom 10.12.1993 (Behälter)
BE-2082-2 vorn 10.12.1993 (Domdeckel)
BE-1324-2 2 vorn 02.02.1995 (Alu-Deckel)
BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Verein e.V. (Bauprüfung, Dichtheits
prüfung vom 05.01.1994

Im AUftrag:

( . (
. J /L/{:(.(d (

/ .
Dlpl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag: - Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

- Prüfbericht NT.: 95 4 743 der OB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 seiten)

1. I_rag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0259/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vorn 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. Ir
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

0-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Ludwig-Erhard-straße 8

0-57482 Wenden

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. . ./D/OTTO/BAM 00259/3067/1180

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anste~le des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mi t den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/l nicht überschritten werden.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung:

Grundmaße
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SuT 445-E Typ 2

1200 mm x 813 mm

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.



8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei. 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem ZUlassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Neuordnungsg'esetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
LUdwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung: SuT 2 x 225-E Typ

Grundmaße 1200 mm x 813 mm

Höhe 935 mm

Fassungsraum 2 x 225

höchstzulässige
Bruttomasse 1185 kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers: 1. 4301 1. 4571 (DIN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers

5. Bauartprüfung

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

BE-2095-1 6
BE-1331-1-1
BE-2092-2
BE-1465-3 a
BE-1324-2 2
BE-2150-3 1

vom
vom
vom
vom
vom
vom

03.02.1995
09.12.1993
13.12.1993
04.12.1992
02.02.1995
12.12.1994

(SuT 2 x 225-E Typ 2)
(Wanne mit Gestell)
(Behälter)
(Domdeckel)
(Alu-Deckel)
(Typenschild)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese ZUlassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Verein e.V. (Bau- und Dichtheits
prüfung) vom 05.01.1994

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

- Prüfbericht Nr.: 95 4 743 der DB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0260/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung .vom
05.Mai 1993. zuletzt qeändert durch das Eisenbahn-

6. ZUlassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifi
kation gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels
(IBC) aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung
die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (lBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 A IVI .. . .ID/OTTO/BAM 0260/3067/1185

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.
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Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn l612(2)/3612(2}
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (rBe) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetr iebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
lIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (155N 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0261/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (lBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vorn 24. Juni 1994 (BGBl. 1,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
LUdwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung: SuT 250-E Typ 2

Grundrnaße 800 mm x 668 mm

Höhe 1015 mm

Fassungsraum 250 1

höchstzulässige
Bruttomasse 710 kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers: 1.4301 1.4571 (DIN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers

BE-209l-1 6 vom 03.02.1995 (SuT 250-E Typ 2)
BE-1J57-1 3 vom 16.12.1994 (Wanne mit Gestell)
BE-2092-2 vom 10.12.1993 (Behälter)
BE-2082-2 vom 10.12.1993 (Domdeckel)
BE-1J58-2 2 vom 02.02.1995 (Alu-Deckel)
BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

5. Bauartprüfung

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

yt7/,~~DiI7V:-,f,t(""\. Fellmann
r/ /

}'

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer Überwachungs
Verein e.V. (Bau- und Dichtheits
prüfung) vom 05.01.94

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Heben von unten, Stapeldruck- und
hydraulische Innendruckprüfung)
vom 04.02.1992

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

- Prüfbericht Nr.: 95 4 743 der DB Versuchtsanstalt
Minden (Heben von oben)
vom 27.09.1989

6. Zulassung
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Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezi-



12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

fikation gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels
(IBC) aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung
die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 A IVI .. ..ID/OlTO/SAM 0261/30671710

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

j-J. l.fouf;;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

l!~%r.rß'~D~~Y~~~~P. Fellmann

/.

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMOG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter darf eine Dichte von
2,2 kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0283/31HAl

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vorn 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vorn 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Neufassung
der 5. Straßen Gefahrgutänderungsverordnung vom
18.Juli 1995 (BGBl. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

MAUSER-WERKE GmbH
Schildgesstraße 71-163

D-50321 Brühl

3. Hersteller

MAUSER-WERKE GmbH
Schildgesstraße 71-163

D-50321 Brühl

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart kann in mehreren Ausführungsvarianten hergestellt
werden. Diese unterscheiden sich:

1. in der Konstruktion des Packmittelkörpers (mit und ohne
Bodenauslauf)

2. in der Befestigung der Aus1aufarrnatur (mit Schelle oder
mit überwurfmutter)

3. in der Konstruktion der baulichen Ausrüstung (3 Palet
tenvarianten, 3 Varianten für die Oberbodenabdeckung,
Gitterrnatte aus Bau- oder Edelstahl)

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspr.icht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Typenbezeichnung

Grundrnaße mrn

1000 1 - IBC Hostalen

1200 x 1000

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Innengefäßes

1160

1050

2055

Hostalen GM 7745 con. (PE-HO)
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Werkstoff der
Außenverpackung St 37-2 (DlN 17 100)

1.4301 (DlN 17 441)

Kohlenwasserstoffgamisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Zeichnungen des Antragstellers

AM-2750.5a vom 23.11.1993 (Zusammenstellung)

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

AM-2762.2b
AM-2754.4
AM-2782.1
AM-2925
KV-5454.2a
KV-5424
KV-5417
AM-2875
AM-2763.4
KV-5421.1

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

08.04.1994
30.08.1993
17.05.1993
06.04.1994
22.08.1995
16.03.1993
09.07.1993
28.07.1993
28.07.1993
30.08.1993

(Kunststoff-Palette)
(Innengefäß 10001 m. Auslauf)
(überwurfmutter S 80 x 6)
(Innengefäß 10001 o. Auslauf)
(Gittermatte Doppelstab)
(Gittermatte f. Kunststoffdeckel)
(Gittermatte f. Stahlrahmen)
(Fensterdeckel)
(Deckel)
(Rohrrahmen)

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,6

n-Butylacetat 1,6

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,6
spirit)

Salpetersäure 55% 1,6

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 113 218 der Deutschen Bahn AG,
Versuchszentrum 2, Minden (Westfalen);
Bau- und Bauartprüfung an vorgelager
ten 1000 l-lBC Hostalen vom 15.03.1994

- Prüfbericht Nr.: 950 621 des TÜV Ostdeutschland
(Halle); Hydraulische Innendruck- und
Fallprüfung arn 1000 l-IBC Hostalen mit
Doppelstab-Gittermatte vom 12.09.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines KOmbinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31HAI /V/ "0" /D/M/BAM 0283/4300/2055/
"b" /1050/ "c" / "d" /IOD kPo

In den Freiraum "a" sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

In den Freiraum "b" ist die jeweilige Eigenrnasse der
Bauartausführungsvariante einzutragen.

In den Freiraum "c" sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der letzten Dichtheitsprüfung
einzutragen.

In den Freiraum ud" sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der letzten Inspektion einzutra
gen.

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)13601(7) sowie lMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

~.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

~ 9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 20.09.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
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Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

iVJ~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler



2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. 0/BAM/0325/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

s. Bauartprüfung

Oie Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der PrÜfung.

- Prüfbericht Nr.: 940522 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von
unten, Stapeldruckprüfung, oichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydraul
isch) , Fallprüfung) vom 14.11.1994

1. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94} -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

- Prüfbericht Nr.: 940522 1.Nachtrag TÜV Ostdeutschland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (Heben
von unten, Stapeldruckprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung
MX 640 mit Stahlkufenpalette)
vom 05.04.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950646 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

6. zulassung

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Oie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mi ttel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.

3. Hersteller 7. Kennzeichnung

Schütz Company (s. Pkt. 7 ) Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

31 HA1 IYI .. . .ID/Schütz*/BAM 0325/2475/1153

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse
- Holzpalette
- Europalette
- Stahlkufenpalette:

Werkstoff des
Innengefäßes

Werkstoff der
Außenverpackung

IBC MX 640 I

1200 mm " 800 mm

1000 mm

696 I

1153 kg
1149 kg
1144 kg

Lupolen 4261 A (PE-HO)

St 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Oukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire 581 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

3-4974 vom 22.06.1995 (Klappenhahn ON 80 5 100x8 ZSB
schraubbar)

3-4824 vom 16.12.1994 (Klappenhahn ON 60 5 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn ON 50 5 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-5058 vom 01. 09 .1995 (Klappenhahn ON 50 5 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn ON 50 5 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3760.1 vom 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vom 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 5 60"6 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

8. AUflagen

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMOG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
~efährli~he Stoffe befördert werden, deren Verwendung
ln den elnzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMOG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 5
Schütz container Systerns,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

vom 24.01.1994 (MX 640 GG Holzpalette)
vom 07.12.1995 (Gittercontainer MX I 640 GG)

vom 25.06.1993 (Blasteil MX 640)
vom 09.11.1993 (Gitter-Rohrrahmen MX 640)
vom 29.04.1994 (Kufenpalette MX 800 x 1200)
vom 12.08.1994 (Euro-Kufenpalette MX 800 x 1200)
vom 07.03.1995 (Stahlkufenpalette MX 800 x 1200)
vom 13.01.1994 (Schraubkappe NW 150 mit Oruckent-

lastungsventil)

3-4191
3-4190

2-2310 b
2-23401
3-4090 c
3-4200 f
3-4918
3-4438
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8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösunq 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

1. Nachtrag zum

ZU LASSUNGSSCH EI N

Nr. D/BAM/0326/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von 1. Rechtsgrundlagen

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,2

n-Buty1acetat 1,2

Kohlenwasserstoffgemiscb (White 1,2spirit)

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

2. Antragsteller

9. sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

1346

1350

1200 x 800

1000

696

Lupolen 4261 A (PE-HD)

IBC MX 640 1

st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

mm

mm

3-4192 vom 24.01.1994 (MX 640 Stahlpalette)
3-4749 vom 28.10.1994 (MX 640/MX640 GG mit Kunststoff-

Kufen-Palette)
3-4190 vom 07.12.1995 (Gittercontainer MX 640 I GG)

2-2310 b vom 25.06.1993 (Blasteil MX 640)
2-23401 vom 09.11.1993 (Gitter-Rohrrahmen MX 640)
3-4137.1 b vom 02.03.1994 (Stahlpalette MX 800 x 1200)
2-2658 vom 28.10.1994 (Kunstoffkufenpalette 800x 1200)
3-4438 vom 13.01.1994 (Schraubkappe NW 150 mit Druckent-

lastungsventil)

3-4974 vom 22.06.1995 (Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

3-4824 vom 16.12.1994 (Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-5058 vom 01. 09 .1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3760.1 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse
-Stahlpalette kg

-Kunstoffkufen-
palette kg

Werkstoff der
AUßenverpackung

Grundmaße

Höhe

56242 Selters

3. Hersteller

Zeichnungen des Antragstellers

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

Werkstoff des
Innengefäßes

4. Beschreibung der Bauart

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

Typenbezeichnung

t:/4::,yqP'=
Dipl.-I~~-~. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag: ~

~ _ 7 !(jeU? \.
Dipl.-Ing. W. Kraus
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5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 940522 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von
unten, Stapeldruckprüfung, Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydraul
isch) Fallprüfung) vorn 14.11.1994

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 15.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950646 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 17.11.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standard-flüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,2

n-Butylacetat 1,2

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,2spirit)

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

31HA1 IVI .. . .lO/Schülz·/BAM 0326/2475/1350

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

die

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

8.6

9.1

Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (ISC),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜllternperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

a. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:
, (

~, !~'ÜCN
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

~ ./
:/ (. @-t"'"//U"/<::

Dipl.-I~g~ P. Fellmann
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1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. O/BAM/0336/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94} -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang Ä.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

3-5058 vorn 01.09.1995 (Klappenhahn ON 50 5 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3760.1 vorn 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vorn 26.06.1992 (Kugelhahn ON 50 S 60x6 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

s. Bauartprüfung

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 940533 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von
unten, Stapeldruckprüfung, Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung.(hydraul
isch) Fallprüfung} vorn 06.03.1995

- Prüfbericht Nr.: 111 331 OB Versuchsanstalt Minden
(Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung am MX 1000)
vorn 08.12.1992

- Prüfbericht Nr.: 111 331 Nachtrag 2 OB Versuchsanstalt
Minden (Oichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprü
fung am MX 1000) vom 21.10.199)

- Prüfbericht Nr.: 950564 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung am MX 1000) vorn 13.06.1995

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus drei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Stahlpalette, Stahl-Kufen
Palette, Kunstoff-Kufen-Palette und Kunstoff-Rahmen-Palette
unterscheiden.
Jede Modifikation kann mit oder ohne Bodenauslauf ausge
führt sein.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse
-Stahlpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunstoff-Rahmen-Palette
-Kunstoff-Kufen-Palette

Werkstoff des Innengefäßes

Werkstoff des Außenverpackung

MX 820 1

1200 rnm x 1000 rnm

1000 rnm

887

1716 kg
1010 kg
1720 kg
1719 kg

Lupolen 4261 A (PE-HO)

st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 15.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950646 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 17.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950604 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vorn 17.11.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Oie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Zeichnungen des Antragstellers

)-4430 a
)-4865
3-4882

)-4883

3-4881
)-4430

vorn 02.11.1994 (MX 820 Stahlpalette)
vorn 31.01.1995 (MX 820 Stahlpalette Version 2)
vom 10.02.1995 (MX 820 mit Kunstoff-Kufen-

Palette)
vom 10.02.1995 (MX 820 mit Kunstoff-Rahmen

Palette)
vorn 10.09.1995 (MX 820 Stahl-Kufen-Palette)

vorn 06.12.1995 (Gittercontainer MX I 820 GG)

31 HA1/YI .. ..lO/Schütz/BAM 0336/3550/1720

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

die

3-4110 b
3-44)8 a

2-2199.1
3-4095.1 a
2-2654
2-2655
)-4556

vorn
vorn

vom
vorn
vorn
vorn
vorn

24.02.1995
03.01.1995

11.11.199)
24.03.1994
28.10.1994
28.10.1994
14.04.1994

(Blasteil MX 820)
(Schraubkappe NW 150 mit Oruck-
entlastungsventil)

(Gitter-Rohrrahmen MX 820)
(Stahlpalette Zusammenbau)
(Kunstoffpalette Kufenversion)
(Kunstoffpalette Rahmenversion)
(Stahlkufenpalette)

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

& Co. KG
Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

3-4974

3-4824

)-3571 e
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vorn 22.06.1995 (Klappenhahn ON 80 5 100x8 ZSB
schraubbar)

vorn 16.12.1994 (Klappenhahn ON 60 5 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vorn 04.04.1995 (Klappenhahn ON 50 5 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire 581 7BE

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950



Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Schütz 5
Schütz container Systerns,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Nr. D/BAM/0337/31HA1

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

B. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösunq 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (Wbite spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f} der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

~'U 1e--/aI::-
/

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

/

I!/~'9''?4''"'-<::'-
Dipl. -Ihg:" P. Fellmann

/

Standardflüssigkeit Dichte (k

Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,6

n-Butylacetat 1,4

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,4spirit)

Salpetersäure 55% 1,5

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7}/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55"C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG.
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus drei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Stahlpalette, Stahl-Kufen
Palette, Kunstoff-Kufen-Palette und Kunstoff-Rahmen-Palette
unterscheiden.
Jede Modifikation kann mit oder ohne Bodenauslauf ausge
führt sein.

Typenbezeichnung MX 820 1

Grundmaße 1200 mm x 1000 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 887 1

höchstzulässige
Bruttomasse
-Stahlpalette 1716 kg
-Stahl-Kufenpalette 1010 kg
-Kunstoff-Rahmen-Palette 1720 kg
-Kunstoff-Kufen-Palette 1719 kg
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Werkstoff des Innengefäßes: Hostalen GM 7745 C (PE-HD) 7. Kennzeichnung

Werkstoff der Außenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (rBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Zeichnungen des Antragstellers

3-3570.1 e vom 24.08.1993

die

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B. P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

31 HA1 IVI .... /D/Schütz * ISAM 0337/3550/1720

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBe) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutSCh, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

.)
(Blasteil MX 820)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)

(Gitter-Rohrrahmen MX 820)
(stahlpalette Zusammenbau)
(Kunstoffpalette Kufenversion)
(Kunstoffpalette Rahmenversion)
(Stahlkufenpalette)

(MX 820 Stahlpalette)
(MX 820 Stahlpalette Version 2)
(MX 820 mit Kunstoff-Kufen
Palette)

(MX 820 mit Kunstoff-Rahmen
Palette)

(MX 820 Stahl-Kufen-Palette)
(Gittercontainer MX I 820 GG)

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vom 01.09.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

vom 26.06.1992

vom 26.06.1992

3-5058

3-4430 a vom 02.11.1994
3-4865 vom 31. 01.1995
3-4882 vom 10.02.1995

3-4883 vom 10.02.1995

3-4881 vom 10.09.1995
3-4430 vom 06.12.1995

3-4110 b vom 24.02.1995
3-4438 a vom 03.01.1995

2-2199.1 vom 11.11.1993
3-4095.1 a vom 24.03.1994
2-2654 vom 28.10.1994
2-2655 vom 28.10.1994
3-4556 vom 14.04.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-3571 e vom 04.04.1995

3-3570.2·

3-3760.1

5. Bauartprüfunq 8. AUflagen

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 112 689 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung am MX 1000 1) vom 08.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 112 689 Nachtrag 1 und 2 DB Versuchs
anstalt Minden (Dichtheitsprüfung,
nnendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung am MX 1000 1) vom 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 940533 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von unten,
Stapeldruckprüfung, Fallprüfung am
MX 820 1 Kunststoffpaletten)
vom 06.03.1995

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist ..

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

- Prüfbericht Nr.: 950575 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung am MX 1000 1)
vom 13.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 950648 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,6

n-Butylacetat 1,5

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,5spirit)

I Salpetersäure 55% 1,5

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die ZUlassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart kann mit oder ohne Bodenauslauf ausgeführt sein.

Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
de~tsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15 C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

Werkstoff des
Innengefäßes

Werkstoff der
AUßenverpackung

MX 820 1 (Holzpalette)

1200 mm x 1000 mm

1000 mm

887

1461 kg

Lupolen 4261 A (PE-HO)

st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

(Blasteil MX 820)
(Schraubkappe NW 150 mit Oruck
entlastungsventil)

(Gitter-Rohrrahmen MX 820)

(MX 820 Holz-Kufenpalette)
(MX 820 Holzkufenpalette
Version 2)

(Gittercontainer MX I 820 GG)

(Klappenhahn ON 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn ON 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
integriert)

(KugelhahA ON 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Kugelhahn ON 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-4428 a vom 02.11.1994
3-4864 vom 31. 01.1995

3-4430 vom 06.12.1995

3-4110 b vom 24.02.1995
3-4438 a vom 03.01.1995

2-2199.1 vom 11.11.1993

3-4974 vom 22.06.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-3571 e vom 04.04.1995

3-5058 vom 01. 09.1995

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

3-3570.2 vom 26.06.1992

s. Bauartprüfung

Zeichnungen des Antragstellers

1'7 / /'
. ;"~,,,<";~

Olpl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Im Auftrag:
~

~J tJc-Ls
Olpl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

I Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

- Prüfbericht Nr.: 940533 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von
unten, Stapeldruckprüfung, Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydraul
isch) Fallprüfung) vom 06.03.1995

Nr. D/BAM/0338-j31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

- Prüfbericht Nr.: 111 331 OB Versuchsanstalt Minden
(Oichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung am MX 1000)
vom 08.12.1992

- Prüfbericht Nr.: 111 331 Nachtrag 2 OB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung am
MX 1000) vom 21.10.1993

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950646 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950604 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb-
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nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
m~tte~ (!BC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
d1e d1e 1n der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/YI .. . .lD/Schütz * ISAM 0338/3550/1461

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBe),
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7) 13601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

9. sonstiges

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

die
8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen

Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.2

9.3

9.4

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen. 12205 Berlin, den 22.01.1996

Unter den Eichen 87
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8. AUflagen

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Im AUftrag:

I-·~/;;;....;<,.:i::'
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

r
It-: a?~.(

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

/N
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösunq 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gem. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMOG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Nr. D/BAM/0339/31HA1

Standardflüssi keit

Wasser

Netzmittellösung 5% (Laventin)

n-Butylacetat

Dicht

1,6

1,4

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaqen

Koblenwasserstoffgemisch (White
spirit)

salpetersäure 55%

1,4

1,5

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -
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2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart kann mit oder ohne Bodenauslauf ausgeführt sein.

Typenbezeichnung MX 820 1 (Holzpalette)

Grundmaße 1200 mm x 1000 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 887 1
höchstzulässige
Bruttomasse 1287 kg
Werkstoff des
Innengefäßes Hostalen GM 7745 C (PE-HD)
Werkstoff der
Außenverpackung st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)

FeE 250 G (DIN EN 10147)

Zeichnungen des Antragstellers

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Oichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kornbinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/YI ... .ID/Schütz* ISAM 0339/3550/1287

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

3-4428 a
3-4864

3-4430

vom 02.11.1994 (MX 820 Holz-Kufenpalette)
vom 31.01.1995 (MX 820 Holzkufenpalette

Version 2)
vom 06.12.1995 (Gittercontainer MX I 820 GG)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) 13612 (2) sowie IMOG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 ge.kennzeic~ne~en

Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestlmmte flusslge
gefährliche Stoffe befördert werden, dere~ Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVEjGGVS SOWle des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
rni t den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

3-4110 b vom 24.02.1995 (Blasteil MX 820)
3-4438 a vom 03.01.1995 (Schraubkappe NW 150 mit Druck

entlastungsventil)
2-2199.1 vom 11.11.1993 (Gitter-Rohrrahmen MX 820)
3-4633 b vom 27.10.1994 (Kufenpalette Container MX)

3-4974 vom 22.06.1995 (Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

3-4824 vom 16.12.1994 (Klappenhahn ON 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-5058 vom 01.09.1995 (Klappenhahn ON 50 S 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-3760.1 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 240702 BUREAU DE VERIFICATIONS TECH
NIQUES(Bauprüfung, Heben von unten,
Stapeldruckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung am MX 1000 1) vom 25.05.1992

- Prüfbericht Nr.: 112 689 DB Versuchsanstalt Minden
(Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung am MX 1000)
vom 08.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 112 689 Nachtrag 1 DB Versuchsanstalt
Minden (Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung am
MX 1000 1) vom 21.10.1993

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

- Prüfbericht Nr.: 940533 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Bauprüfung,He
ben von unten, Stapeldruckprüfung,
Fallprüfung am MX 820 1 Kunstoffpa
letten) vom 06.03.1995

- Prüfbericht Nr.: 950648 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 17.11.1995

Standardflüssigkeit Dichte (kq/l)

Wasser 1,4

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,4

n-Buty1acetat 1,4

Kohlenwasserstoffqemisch (White 1,4spirit)

Salpetersäure 55% 1,4
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nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demj enigen, der die Groß
packmlttel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0346/31A

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15.·e, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prufdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart un~erliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmltteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richt~inie für die Überwachung der Fertigung von Groß
p~ckmltteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tatssl.cherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

9. Sonstiges 2. Antragsteller

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Gebr. OTTO KG
LUdwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Altöl-Behälter 950 1

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Grundrnaße

Höhe

Fassungsraum

o 1250 mm

1424 mm

919 1

5. Bauartprüfung

Zeichnungen des Antragstellers

BE-1188-0 1 vom 20.12.1994 (Altöl-Behälter 950 1)

BE-1130-0 1 vom 20.12.1994 (Doppelwandiger Behälter)

BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

1802 kg

st 37-2 (DIN 17 100)

höchstzulässige
Bruttomasse

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:. ~

//ll !~a.{/I
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/77109 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und prüfung (BAM) (Heben
von unten, Heben von oben, Dicht
heitsprüfung, Innendruckprüfung (hy
draulisch), Fallprüfung, Prüfung der
Explosionsdruckstoßfestigkeit)
vom 13.06.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.
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7. Kennzeichnung

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

/V,IC/exuC;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

die

31 A IYI .. . .lD/OnO/BAM 0346/0/1802

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

ZULASSUNGSSCHEIN

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Abweichend von Rn 1622(8)/3622(8) kann bei der vorlie
genden Bauart auf eine Druckausgleichseinrichtung ver
zichtet werden, da die Bauart explosionsdruckstoßfest
ausgelegt ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter darf eine Dichte von
1,6 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
siCherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen PrÜfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

Nr. D/BAM/0348/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung von Akkumulatoren

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

. Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBL I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahme
verordnung-GGAV) vom 23.06.1993 in der Fassung der
ersten Verordnung zur Änderung der GGAV vom 24.03.1994
(BGBL I, S. 625)
- insbesondere Ausnahme Nr. 69 -

2. Antragsteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

D-46354 Süd lohn

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

3. Hersteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

46354 Süd lohn

4. Beschreibung der Bauart

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Höhe rnm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh-
rung bei. .

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

SAP 600 K

1200 x 1000

1053

620

1224

: st 37-2 (DIN 17100)

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
IIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

403.07.0.00.02
2740-1
403.02.1.00.02
403.07.2.00.00
403.02.3.00.07
403.07.0.15.02

vom
vom
vom
vom
vom
vom

02.05.1995 (Zusammenbau)
20.10.1992 (PE-Einsatz)
24.08.1994 (Grundrahmen)
07.01.1993 (Wanne)
26.11.1994 (Deckel)
22.05.1995 (Typenschild)

12205 Berlin, den 04.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
5. Bauartprüfung

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
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Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 1.5/55038 vom 27.03.1992 der
Bundesanstalt für Materialprüfung und
-forschung (BAM) , Heben von unten und
oben, Stapeldruckprüfung am SAP 800

- Gutachterliche Stellungnahme der BAM vom 24.09.1993 zum
Einsatz alternativer Materialkombina
tionen für Behälter zum Transport von
Akkumulatoren in loser Schüttung nach
AG Nr. 69 GGAV

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll

, (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 15.08.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ZULASSUNGSSCHEIN

- Prüfbericht Nr.: 9.1/77204P vom 14.07.1995 der
Bundesanstalt für Materialprüfung und
-forschung (BAM) , Fallprüfung am SAP
600 K

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

,10 !fJo.-C
6ipl.-Ing. w. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

C Mtt-k-fL
Dipl.-Ing. S. Schubert

11 A/Y I .. . ./D/BAUER/BAM 0348/4445/1224

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur Akkumulatoren
befördert werden, deren Verwendung in der Ausnahme Nr.
69 der GGAV ausdrücklich zugelassen ist.

8.2 entfällt

8.3 Die maximale Zuladung von 1000 kg darf nicht über
schritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen PrÜfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Abweichend von Rn 1663(2)/3663(2) sind
zusätzlich bei allen Inspektionen die Innenseite des
metallenen Packmittelkörpers sowie der Kunststoff
Einsatz zu besichtigen.
Die zulässige Verwendungsdauer des Kunststoff-Einsatzes
beträgt fünf Jahre ab dem Datum der Herstellung.

8.6 entfällt

Nr. D/BAM/0349/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

~. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzL
geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs - Gesetz
GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Neufassung der 5
Straßen - Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.Juli 1995 (BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4
Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom 05.Mai 1993, zuletzt
geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezembe~

1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

~. Antragsteller

GGV Verpackungs
GmbH & Co. KG
Tonhallenstraße 14/15

o - 40211 Düsseldorf

3. Hersteller

Carl Nolte
GmbH & Co.
Am Eggenkamp 14

D - 48268 Greven

4. Beschreibung der Bauart

Fassungsraum [dm']:

Typenbezeichnung

höchstzulässige
Ladung [ kg ] :

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Grundmaß

Höhe

[mm] :

[mm] :

BIG - BAG

'7J 1100

1350

900

1100

9 .1 entfällt

9.2 Die Zulassung wird unter dem" Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.
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9.
Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter Nr.: ,
genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht niedergelegtE
Ergebnisse der Prüfung.

Zeichnungen des Antragstellers

57037 vom 08.02.1995 (BIG - BAG)

5. Bauartprüfung

- Prüfbericht Nr.: D 3780.1/95-3 der Firma Labordata Material
prüfansta1t Braunschweig vom 22.03.95 ÜbE
die Bauartprüfung.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation gefe!
tigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI aufgrund dE
posi tiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genanntE
Zu1assungsbedingungen erfüllt.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitig
Widerrufes erteilt.

9. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener" Zeit im "Amts- u
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 01.09.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Fachgruppe I"II. 1
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte GroßpackmittE Betriebs- und Unfallsicherheit
(FIBe), d1e der zugelassenen Bauart entsprechen und d1e d1e 1n dEvon Gefahrgutverpackungen __
Zulassung genannten Auflagen erfullen #t~":;-;-;;"

Im Auft.rag. f~""- {(~~'-:::",,,, ':c.\ Im Auftrag:
7 _ Kennzeiclmunq' f':; ~1;"Y;·;;~-);. {;, /

::~~mh":~;"~I'"::::"~:'":~~:' ,:;d:::;:'ß;:,~:'":~:";:";"":",0,;";21::::,, ~~~!:,l MO"':' , , ,."
Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi

13H2 /V/..../D/CN/BAM 0349/8000/1100

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten ZWE

Stellen) der Herstellung einzut.ra"gen.

8. Auflagen

~ Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0350/31A
8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten ur

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (FIBC) dürfE
nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert werden, derE
Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelaSSE
ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelt.E
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C.

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für die Fül)
güter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den WerkstoffE
des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar gewährleistE
ist.

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten:
- $chüttgewicht von: 1,2 kg/dm3

- Korngröße von: 3 bis 4 nun
- $chüttwinkel von ~ 30°

Die höchst.zulässige Ladung des Großpackmittels (FIBClvon 1100 ~

darf nicht. überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherste)
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Großpackmitt€
(FIBC) demjenigen, der die Großpackmi ttel (FIBC) für c"efahrgt:
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt. sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß jedE
Großpackmitt.el (FIBel einer Besichtigung unterzogen werden, L.

sicherzust.ellen, daß es frei von Beschädigungen oder Verunrei
nigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen vermindert
Widerstandsfähigkeit. im Vergleich zur geprüften Bauart· fest.gE
stellt werden, darf nicht. mehr verwendet werden.

S.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen BauaI
unterliegen der Überwachu:r;tg der Fertigung von Großpackmit.te)
(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlichf
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit d€
"Technischen Richtlinie für die Überwachung der Fert.igung vc
Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualj
tätssicherungs-Programmen für lBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblat
Heft 16, 1992, S. 438).

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, s. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Lager und Transport
Ludwig-Erhard-Straße 8

57482 Wenden

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Lager und Transport
Ludwig-Erhard-Straße 8

57482 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

9 _ Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen ÜbereinkomnH
für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) sowie d~

in den Empfehlungen der Vereinten .Nat.ionen (ON) festgelegte
Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBCl zur Beförderul
gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

1

MDT 850

1230 x 1030

1400

850
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Zeichnungen des Antragstellers

-BE-2487-0 vom 03.05.1995 (MDT 850 Mobile-Diesel-
Tankstelle

-BE-2463-1 vom 23.03.1995 (Rahmengestell MDT-8501
-BE-2470-1 vom 20.04.1995 (Behälter MDT-850)
-BE-2478-1 vom 20.04.1995 (Domdeckel MDT-8501
-BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild)

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1305

St 37-2 (DIN 17 100)

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l barl
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 barl bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBCI und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Berlin, den 11.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
11 Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
75511 veröffentlicht.

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

7. Kennzeichnung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/76253P Bescheinigung OTTO/BAM(Dicht
heitsprüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch) 1 vom 31.01.1994

5. Bauartprüfung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74995P der Bundesanstalt für Materi
alforschung und -prüfung über die Dicht
heits- und Bauartprüfung am ASF 1000 mit
Absperrventi1 vom 10.07.1992

6. Zulassung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI.. ../D/OTTO/BAM 0350/4644/1305

Im Auftrag:

j0. {4M:;
Dipl.-lng. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Im Auftrag:

Dh~~
Di~-~P. Fellmann

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

ZULASSUNGSSCHEIN

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Nr. D/BAM/0351/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(21/3612(21
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

D-48282 Emsdetten ,.

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

8.4 Der in Nr. 2 gel'}annte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC 1 ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

3. Hersteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

D-48282 Emsdetten

KOOPEROL
ZDUNY
83-115 Swarozyn
Polen
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4. Beschreibung der Bauart Fa. EMPAC 900 1 bis 1700 1:

Die Bauart mit Einfüllstutzen oder Schürze besteht aus
siebzehn Modifikationen desselben Großpackmitteltyps GDS 90,
die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen nur durch die
Höhe und damit entsprechend dem Fassungsraum unterscheiden.

CD 13H2/Y/..../D/EMPAC/BAM 0351/6000/1500

Fa. KOOPEROL 900 1 bis 1700 1:

13H2/Y/..../D/KPl/BAM 0351/6000/1500

8. Auflagen

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBel
von 1500 kg darf nicht überschritten werden.

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (lBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL l, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder' Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCl für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind
einzuhalten:

Typenbezeichnung ') ') ') ') ') ') ') ') ') ')

CDS 90/ *) 0, , 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35

Höhe (~) 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

Fassungsraum (dm)} '00 '50 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

schüt.t.gewicht (kg/dm») 1,67 1,58 1,5 1,43 1,36 1,3 1,25 1,2 1,15 1,11

Korngröße (~) $ 3,0

schüt.t.winke1 (') "34

Typenbezeichnung ') ') ') ') ') ') ')
CDS 901 ') 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7

Höhe (~) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800

Fassungsraum (dml) 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

Schüttgewicht (kg/dml ) 1,07 1,03 1,0 0,97 0,94 0,91 0, BB

Korngröße (~) $ 3,0

Schüt.t.winkel (') "34

8.1

EMPAC 07/a vom 19,06,1995 (Behälter mit Schürze und
einlagigem Auslauf)

EMPAC 08/a vom 19.06.1995 (Behälter mit Deckel/Füll-
stutzen und einlagigem
Auslauf)

EMPAC 09/a vom 19.06,1995 (Behälter mit Schürze
und doppellagigem Auslauf)

EMPAC 10/a vom 19.06.1995 (Behälter mit DeckeIl
Füllstutzen und doppella-
gigem Auslauf)

EMPAC lIla vom 19.06.1995 (Vernähung Schürze und
einlagiger Auslauf)

EMPAC l2/a vom 19.06.1995 (Vernähung Deckel/Füllstutzen
und doppellagiger Auslauf)

Zeichnungen des Antragstellers

b) Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Deckel und Boden 280 g/m' + 35 g/m'
bzw. alternativ mit Schürze 130 g/m2 + 30 g/m2

Einfüllstutzen 130 g/m' + 30 g/m'
Auslaufstutzen 130 g/m2 + 30 g/m2 bzw. alternativ mit
Auslaufstutzen 2 x 75 g/m' + 30 g/m'

- Prüfbericht Nr.: 108-2595 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 900 1 der Fa.
KOOPEROL vom 19.06.1995

6. Zulassung

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 110-2595 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 900 1 der Fa. EMPAC
vom 19.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 111-2595 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 1700 1 der Fa.
EMPAC vom 19.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 109-2595 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 1700 1 der Fa.
KOOPEROL vom 19.06.1995

Werkstoff des Packmittelkörpers:
a) Polypropylenrundgewebe (einseitig beschichtet)

doppelIagig für
Körper 200 g/m'+ 30 g/m'

Typenbezeichnung ; ') I') I') I') I') I') I') ') I') I')GDS 90/ .) 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35

Grundmaße (~) BBO x 880

Schtirzenlänge (~) 880

Einfüllstutzen 0 (mm) max. 420

Auslaufstutzen 0(mm} von 0 - 420

Höhe (~) 10001 1050 I 1100 I 11501 1200 I 1250 I 1300 1350 I 1400 I 1450

Fassungsrawn (dm') '00 I '50 I 1000 I 1050 I 1100 I 1150 I 1200 I 1250 I 1300 I 1350

höchstzulässige 1500
Ladung (kg)

Typenbezeichnung ') I') I') I') T) I,) 1,)
GDS 90/ .) 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7

Grundmaße (~) 8BO x BBO

Schürzenlänge (~) 880

Einfüllstutzen 0 (mm) max. 420

Auslaufstutzen 0 (mm) von 0 - 420

Höhe (~) 1500 I 1550 I 1600 I 1650 I 1700 I 1750 I 1800

Fassungsraum (dml) 1400 I 1450 I 1500 I 15501 1600 I 1650 I 1700

höchstzu1ä.ssige 1500
Ladung (kg)

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (lBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

9.2 Die Zulassung wi~d unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.
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9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
WArnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Haterialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
755ll veröffentlicht.

Werkstoff des Packmittelkörpers:
Außenmantel al Polypropylenrundgewebe doppelIagig für

Körper 120 g/m'
b) Polypropylenflachgewebe

Schürze 13 0 g /m'
Auslaufstutzen 130 g/m'
Boden 250 g/m' + 35 g/m' (einseitig
beschichtet)

Zeichnungen des Antragstellers
EMPAC l2/a vom 07.07.1995 (Außenbehälter)
EMPAC l3/a vom 07.07.1995 (Nähte Außenbehälter)

12205 Berlin, den 10.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Irmenauskleidung Aluminium - Verbundfolie an einem Ende
und an den Seiten verschweißti
Dicke: 13 0 >'ID

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

I;tra~oJ:

D~pl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 112-2795 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 400 1 der Fa. EMPAC
vom 07.07.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0352/l3H3

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack~

mittel (FIBCI, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H3 IVI .. .. /D/EMPAC/BAM 0352/20001550

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen

.Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

die

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -/

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Hai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBCl dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

D-48282 Emsdetten

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind

3, Hersteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

D-48282 Emsdetten

4. Beschreibung der Bauart

Höhe (mm) 980

Fassungsraum (dm') 400

Schüttgewicht (kg/dm') 1,37

Korngröße (mml ~ 1,0

Schüttwinkel (') ;" 36

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBel
von 550 kg darf nicht überschritten werden.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Schürze mm

Auslaufstutzen 0 mm

Fassungsraum dm3

höchstzulässige
Ladung kg
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EMPAC-Behälter Typ GDE 58/0,4

580 x 580

980

580

0-420

400

550

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBCl, bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.



8.6 Entfällt. 3. Hersteller

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (lBe) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Edelhoff Polytechnik
GmbH & Co. KG
Heckenkamp 31

D - 58605 Iserlohn

4~ Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung ASF - D 1000

Grundmaße [mm] 1200 x 1000

Höhe [mm] 1594

Fassungsvermögen [1] 1000

höchstzulässige
Bruttornasse [kg] 2220

Werkstoff des
Packmittelkörpers R-St 37-2; DIN 17 100

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zeichnungen des Antragstellers

2104 0000 OOOOA von 04.07.1995 (ASF - D 1000 Abfallbehälter)
2104 0100 0000 vom 11.04.1995 (ASF - D 1000 Außenbehälter ZB)
2074 0200 0000 vom 03.02.1992 (ASF 1000 - 3 Deckel ZB)
2104 0300 0000 vom 11.04.1995 (ASF - D 1000 Innenbehälter ZB)
2104 0301 0100 vom 11.04.1995 (ASF D 1000 Oberboden ZB)
2181 0400 0000 vom 19.11.1992 (ASF - 425 - 1 Rahmen ZB)
2104 0500 0100 vom 12.04.1995 (ASF - D 1000 Typenschild)
2104 0500 0110 vom 12.04.1995 (ASF - D 1000 Typensch. Inn.-beh)

s. Bauartprüfung

12205 Berlin, den 14.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter Nr. 4
genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

~ Prüfbericht Nr.:

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln 6. Zulassung

III .1/77 334P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM) vom
20.07.1995 über die Bau- und Bauartprü
fung.

Dipl.-Ing. D. StammlelDie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der
Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Im Auftrag:

/-u(2;~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:
Es wird hiermi t bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) aufgrund
des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1
genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

7. Kennzeichnuna

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

ZU LASSUNGSSCHEIN

Nr.: D/BAM/0353/31A
31 A/YI .. ../D/PT/BAM 0353/8200/2220

8. Auflagen

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,8 kg/l
nicht überschritten werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu
versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist.

2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
daß alle Auflagen über die Verwendung der

Der in Nr.
sicherstellen,

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei
Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird,
dürfen anstelle des UN-Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC)
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackungen
ausdrücklich zugelassen ist.

8.4

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt·26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgut,,:"erordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Elsenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Edelhoff Polytechnik
GmbH & Co. KG
Heckenkamp 31

D - 58605 Iserlohn

1. Rechtsgrundlagen

2. Antragsteller
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Großpackmittel (IBC) demjenigen; der die Großpackmittel (IBC)
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann
wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere
Besichtigung betragen 5 Jahre.

2. Antragsteller

Verfahrenstechnik Hübers GMBH
Franzstraße

46395 Bocholt

46395 Bocholt

3. Hersteller

Verfahrenstechnik Hübers GMBH
Franzstraße

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar) bei
50° C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55° C nicht überschreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart
unterliegen der überwachung der Fertigung von Großpackmitteln
(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit
der "Technischen Richtlinie für die überwachung der Fertigung
von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von
Qualitätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung MWC 800

9. sonstiges
Grundmaße mm 1380 x 1380

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen
für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) sowie
den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

Höhe mrn

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

2020

1040

2756

st 37 (DIN 17100)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. Zeichnungen des Antragstellers

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

02-526-00
03-6067-13
03-6394-00
13-043-00

04 vom 27.10.1993 (Mehrwegcontainer Typ: MWC
02 vom 26.08.1992 (Behälter 01200 MWC 800)
01 vom 06.11.1992 (Behälterrahmen MWC 800)

vom 07.07.1995 (Typenschild MWC 800)

800)

12205 Berlin, den 27.,07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe III. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Yapi

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77208 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (He
ben von unten, Heben von oben, Fall
prüfung) vom 21.07.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0355/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhei tseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz.vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eis~nbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11A lVI .. . ./D/VTH/BAM 0355/0/2756

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.



8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

ZULASSUNGSSCHEIN

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,9 kg/dmJ

) nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

Nr. D/BAM/0356/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19·und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.6 entfällt

8.7 Vor Beginn der Fertigung neuer Serienbehälter ist mit
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) ein Qualitätssicherungsprogramm gemäß TR IBC 003
(Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438) abzustimmen.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GG\i L , in der Fassung
der Bekanntm'-~:~'..1ng der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

9. Sonstiges 2. Antragsteller

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Gebr. OTTO KG
Siegener straße 69

D-57223 Kreuztal

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. 3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 25.07.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

D-57482 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

'Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Typenbezeichnung ASP 600-DIN-II ASP 800-DIN-II

Zeichnungen des Antragstellers

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers st W 24 (DIN 1614)

1238

800

1420

1200 x 1000

1024

600

1090

(ASP 800-DIN-II)
(Behaelter ASP 800-DIN-II)
(Gestell m. Beh. ASP 800-DIN-II)
(ASP 600-DIN-II)
(Behaelter ASP 600-DIN)
(Gestell m. Beh. ASP 600-DIN-II)
(Deckel ASP 800-DIN)
(Typenschild IBC)

1

mm

mm

18.09.1995
23.10.1995
18.09.1995
26.09.1995
06.01.1995
26.09.1995
27.08.1994
12.12.1994

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

Fassungsraum

BE-2594-1
BE-2604-1
BE-2590-1
BE-2595-1
BE""1961-1
BE-2596-1
BE-1809-1 3
BE-2150-3 1

Höhe

GrundmaßeLaboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

nA/4~c--Dir'r'-p· Fellman:

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:
r--

/J~au..r
Dipl.-Ing. W. Kraus

5. Baual:t.prüfung

Die PrÜfung der Eignu~g de: B~~art erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75489 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (He
ben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung, Fallprüfung am ASP 800
DIN) vom 22.03.1993

- Prüfbericht Nr.: 950665 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Fallprüfung am
ASP 800-DIN-II) vom 11.01.1996

6. Zulassung
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Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelass"enen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

ASP 600-DIN-II

11 A lXI .. . .lO/OTTO/BAM 0356/2556/1090

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 1IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 05.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ASP 800-DIN-II Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpaCkmitteln

11 A lXI .. . .lOIOTTO/BAM 035612556/1420

in den Freiy~um sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Im AUftrag:

~,p~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

.D~~-
Dif7~g. P. Fellmann

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Präge~ angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden. l

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVEjGGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,5 kg/dm' nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 entfällt

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0357/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Neufassung
der 5. Straßen Gefahrgutänderungsverordnung vorn
18.Juli 1995 (BGB1. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
rndustriestraße 55-57

0-48432 Rheine

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
rndustriestraße 55-57

0-48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter VG~ 6. August 1975
(bGBl. I, S. 2121) in Verbindung mi~ de~ I'Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
~ackmitteln (IBC) und für die A~c=kennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).
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Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

nun

nun

dm' :

Ecotainer CD Milan 4 SDK 500/6

1100 x 910

1560

1000



Zeichnungen des Antragstellers

höchstzulässige
Ladung kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

500

-Außenmantel ;

-Innenmantel;

Polypropylen 230 g/m',
beschichtet
Polypropylen 120 g/m',
beschichtet

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Progranunen für IBC (TR IBe 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 438l.

- 3846.1 vom 10.07.1995 (Ecotainer CO Milan 4 SO K 500/6
- 3846.1 vom 10.07.1995 (Stückliste)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in den folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 0 3846.1/95-7 der Fa. Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Bauartprüfung vom 12.07.1995

- Prüfbericht Nr.: 0 3846.2/95-7 der Fa. Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Fall-, Kippfall-, und Aufrichtprüfung
vom 12.07.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.09.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNGUND -PRÜFUNG

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. Fachgruppe 111.1

Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
Großpackmittel (FIBCl sind dauerhaft und gut
folgt zu kennzeichnen:

13H2 lVI..../D/eurea/BAM 0357/3670/500

gefertigten
lesbar wie

Im Auftrag:

I'V J IlJ~1-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schulz

Im Auftrag:

.-;:r-~k.
D1~-Ing. Y. J. Yap1

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist..
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

8.2 Die Großpackmictel (FIBC) dürfen vom verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeic
mit den Werkstoffen des Behälcers und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet isc.

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind einzu
halten:
- Schüttgewicht von 0.6 kg/dm 3

- Korngröße von 0.02 - 4 mm
- schüttwinke~ von ~ 30°

Die höchstzu~ässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)
von 500 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der GroßpackmiLcel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmi ttel (F+BC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte widerstandsfähigkeit im vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfallt.

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. 0/BAM/0357/l3H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1 Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025l
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Oezember 1995
(EGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

0-48432 Rheine

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

0-48432 Rheine
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus 2 Modifikationen desselben Großpack
mitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Konstruktion mit und ohne Innenbinder
(gelocht) unterscheiden.

Typenbezeichnung Ecotainer CD Milan 4 SDK 500/6

Grundmaße mm 1100 x 910

Höhe mm 1560

Fassungsraum dm 3 : 1000

höchstzulässige
Ladung kg 500

Werkstoff des - Außenmantel Polypropylen 230 g/m'
Packmittelkörpers beschichtet

Werkstoff des - Innenmantel Polypropylen 120 g/m'
Packmittelkörpers beschichtet

Werkstoff des
Innenbinders (gelocht)- Polypropylen 120 g/m' beschichtet

Zeichnungen des Antragstellers

3846.1 vom 10.07.1995 (Ecotainer CD Milan 4 SD K 500/6
- 3846.1 vom 10.07.1995 (Stückliste)
- 3846.3 vom 04.12.1995 (Ecotainer CD Milan 4 SD K 500/6
- 3846.3 vom 05.01.1996 (Stückliste)

5. Bauartorüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: D 3846.1/95-7 der Fa. Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Bauartprüfung vom 12.07.1995

- Prüfbericht Nr.: D 3846.2/95-7 der Fa. Labordata Mate
rilprüfanstalt Braunschweig über die
Fall-, Kippfall, und Aufrichtprüfung
vom 12.07.1995

- Prüfbericht Nr.· D 3846.3/95-12 der Fa. Labordata Mate
rialprüanstalt Braunschweig über die
Fallprüfung und Hebeprüfung von oben
vom 07.12.1995

6. Zulassung

- Schüttgewicht 'von 0 1 6 kg/dm 3

- Korngröße von 0 1 02 - 4 mm
- Schüttwinkel von ~ 30°

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels {FIBCl
von 500 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackrnittel (F1BC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackrnittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüft.en Bauart festgestellten werden, da.cf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gese~zes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Prograrnmen für lBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinl:.en Nat.ionen (UN) fest.gelegti:::'Il Prütanforderungen
für Großpackmittel (lEe) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2/Y/.. ../D/eurea/BAM 0357/3670/500

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

8.2 Dj e GroßpackmittpJ (F1BC) dürfen vom Verwender nur ft:i

die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

,l~" j,'-,(~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gu tgroispac1<..mi t teIn

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

8.3 Die folgenen
einzuhalten:
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Grenzdaten für den Inhalt sind



ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0358/llA

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See -' GGVSee vo~ 24: J.uli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundhe~tse~nrlchtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGBl. I,
S. 1416)
_ insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Neufassung
der 5. Straßen - Gefahrgutänderungsverordnung vom
l8.Juli 1995 (BGBl. I, S. 1025)
_ insbesondere § 6 und Arihang A.6 -

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eiseribahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05.Mai 1993, zuletzt geändert durch das E~seribahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S.
2378)
_ insbesondere § 6 und Arihang VI -

2. Antragsteller

F.W. Ischebeck & Partner
Unternehmensberatung mbH
Oidtmanrihof 25

D-418l2 Erkelenz

3. Hersteller

Fa. UZUC S.A.
Depaului 16

RO-2000 ploiesti (Rumänien)

4. Beschreibung der Bauart

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter 'oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

llA /V/.. ../D/UZUC/BAM 0358/8500/2221

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,19 kg/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C).

Typeribezeichnung

Grundmaße mrn

Höhe mrn

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmitte1körpers

Multicont

1200 x 1200

1767

1600

2221

Edelstahl 1.4541 bzw. 1.4301 nach
DIN 17 440

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
lribetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

Zeichnungen des Antragstellers
8.6 Entfällt.

Div 95-0l-00a
Div 95-01-0l-00a
Div 95-01-03
Div 95-01-05-00
Div 95-0l-17-00a
Div 95-01-07-06

vom 05.07.1995 (Kubischer Container)
vom 05.07.1995 (Deckel)
vom 09.01.1995 (Reductionse1ement)
vom 25.01.1995 (Unterstützung)
vom 05.07.1995 (Klappe DN 250)
vom 16.07.1995 (Herstellerschild)

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der 'Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC)' und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programrnen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der u~ter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Berlcht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

_ Prüfbericht Nr.: III.l/77 424P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM);
Bauartprüfung am Multicont 1600 1 vom
04.09.1995

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung d1e
unter Nr. 1 genannten zulassungsbedingungen erfüllt.

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh~

rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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12205 Ber1in, den 04.09.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

B 1049-92 vom 13.07.1995

5. Bauartpriifung

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Im Auftrag:

/ V J. rikM
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr. : .

6. Zulassung

D 3191.2/92-5 der Materialprüfanstalt
Labordata Braunschweigj Bauartprüfung
am FIBC Typ T 55 1500 kg der Fa.
S.D.V. Saccheria deI Verbano vom
06.05.1992

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0359/l3H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. I genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991,
zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs - Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994 (BGB1. I,
S. 1416)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 26-91)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Neufassung
der 5. Straßen Gefahrgutänderungsverordnung vom
18.Juli 1995 (BGB1. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der 4. Eisenbahn - Gefahrgutänderungsverordnung vom
05. Mai 1993, zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. I, S.
2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

13H2/Z/..../D/S.D.V./BAM 0359/10900/1500

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

die

S.D.V.Saccheria del Verbano
via per Cittiglio 18

1-21014 Laveno Mombello(VA)

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1500 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

3. Hersteller

S.D.V.Saccheria deI Verbano
Via per Cittiglio 18

1-210l4 Laveno Mombello(VA)

4. Beschreibung der Bauart

8.3 Die folgenen Grenzdaten für
einzuhalten:
- Schüttgewicht von 1,36 kg/dm'
- Korngröße von $ 4 mm
- der Schüttwinkel von ~ 30·

den Inhalt sind

Typenbezeichnung T 55

·Grundmaße nun 900 x 900

Höhe nun 1200

Fassungsraum dm' 1100

höchstzulässige
Ladung kg 1500

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfällt.

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Werkstoff der Schürze

Werkstoff des Bodens

Polypropylenrundgewebe doppellagig
2 x 180 g/m' + 30 g/m' Beschichtung
Polypropylengewebe 140 g/m'

+ 30 g/m' Beschichtung
Polypropylengewebe 240 g/m'

+ 30 g/m' Beschichtung

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von.
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).
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9~ Sonstiges
4~ Beschreibung der Bauart

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

SAP 600 K I

1200 x 1000

1010

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Zeichnungen des Antragstellers

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Fassungsraum

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1 620

1210

: st 37-2 (DIN 17100)

12205 Berlin, den 31.08.1995
Unter den Eichen 87
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5313
2740-1
403.02.1.00.02
5313-100
403.02.3.00.07
5313-001

5. Bauartprüfung

vom
vom
vom
vom
vom
vom

15.09.1995 (Zusammenbau)
20.10.1992 (PE-Einsatz)
24.08.1994 (Grundrahmen)
15.09.1995 (Wanne)
26.11.1994 (Deckel)
05.10.1995 (Typenschild)

Fachgruppe III.l
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

ImAuf~r~oC

~Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 1.5/55038 vom 27.03.1992 der
Bundesanstalt für Materialprüfung und
-forschung (BAM) , Heben von unten

- Gutachterliche Stellungnahme der BAM vom 24.09.1993 zum
Einsatz alternativer Materialkombina
tionen für Behälter zum Transport von
Akkumulatoren in loser Schüttung nach
AG Nr. 69 GGAV

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0360/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung von Akkumulatoren

l~ Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2374)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahme
verordnung-GGAV) vom 23.06.1993 in der Fassung der
ersten Verordnung zur Änderung der GGAV vom 24.03.1994
(BGBl. I, S. 625)
- insbesondere Ausnahme Nr. 69

2~ Antragsteller

- Prüfbericht Nr.: 9.1/77204P vom 14.07.1995 der .
Bundesanstalt für Materialprüfung und
-forschung (BAM) , Fallprüfung am SAP
600 K

6~ Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7~ Kennzeichnung

Die nach· der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe:-ti<:1ten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbestand1gen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11A/Y/.... /D/BAUER/BAM 0360/0/1210

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN-Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
enthält.

8. AUflagen
Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

D-46354 Süd lohn

3. Hersteller

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur Akkumulatoren
befördert werden, deren Verwendung in der Ausnahme Nr.
69 der GGAV ausdrücklich zugelassen ist.

8.4

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

0-46354 Süd lohn

8.2 entfällt

8.3 Die maximale Zuladung von 1000 kg darf nicht
überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die verwendu~g

der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der d1e
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.
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4. Beschreibung der Bauart8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Abweichend von Rn 1663(2)/3663(2) sind
zusätzlich bei allen Inspektionen die Innenseite des
metallenen Packmittelkörpers sowie der Kunststoff
Einsatz zu besichtigen.
Die zulässige Verwendungsdauer des Kunststoff-Einsatzes
beträgt fünf Jahre ab dem Datum der Herstellung.

Typenbezeichnung

Grundmaße rnm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

ASP 240-111

715 x 715

875

236

430

zeichnungen des Antragstellers

BE-2501-1 vom 22.06.1995 (ASP 240-111)
BE-2502-2 vom 05.05.1995 (Behälter ASP 240-111)
BE-2503-1 vom 10.06.1995 (Gestell mit Beh. ASP 240-111)
BE-2532-3 vom 10.05.1995 (Deckel ASP 240-111)
BE-2150-3 vom 17.01.1994 (Typenschild IBC)

8.6

8.7

entfällt

Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-progranunen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Werkstoff des
Packmittelkörpers st 37-2 (DIN 17 100)

9. Sonstiges

9.1 entfällt

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 12.10.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der "in folgenden
32:L:"ic;-~~.:.:-. :-.':'::;.::'c.r-g<::legtc::-:. Er-;c=~'::'::s~ der Prlif'_'_:'_';.

- Prüfbericht Nr.: 950599 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Bauprüfung, He
ben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung, Fallprüfung)
vom 29.08.1995

- Prüfbericht Nr.: 950620 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Fallprüfung)
vom 27.09.1995

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~ J,Ju<--k-l-
Dipl.-Ing. S. Schubert

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Nr. D/BAM/0361/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE r zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vorn 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Gebr. OTTO KG
Siegener Straße 69

0-57223 Kreuztal

3. Hersteller

Gebr. OTTO KG
Ludwig-Erhard-straße 8

0-57482 Wenden
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11A /V/... ./D/OnO/BAM 0361/2576/430

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVEjGGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,5 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45· C).



8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (rBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (rBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

2. Antragsteller

HOYER GmbH
Wendenstraße 414-424

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung ser ienmäßig
hergestellte Großpackmittel (rBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 I 5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

D-20505 Hamburg

3. Hersteller

HOYER GmbH
Wendenstraße 414-424

8.6 entfällt D-20505 Hamburg

D-57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (rBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (rBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. r, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). Typenbezeichnung Rundcontainer 1000 1

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Grundrnaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

1200 mm x 1100 mm

1670 mm

1029 1

2106 kg

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Werkstoff des
Packmittelkörpers: 1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571

1.4435, 1.4306, 1.4404 (DIN 17441)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

4101-1 Bl.1 u. 2 vom 30.08.1995

Zeichnungen des Antragstellers
9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im

lIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) varöffentlicht. IBC" 116-1b vom 26.09.1995

(Elektrisch beheizbarer IBC
1000 1)

(Rundcontainer 500 1, 600 1,
800 1, 1000 1 (BLEFA»

12205 Berlin, den 01.11.1995
Unter den Eichen 87
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5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anh~nd der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der 1n folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.i hy
draulische Innendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.11.1991

1.5/74 719-2Pl der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM);
Fallprüfung mit Tauchrohr am BTA 1000
vom 20.10.1992

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-vereins e.V.i hy
draulische rnnendruckprüfung (Spann
ringdeckel DN 457) vom 25.01.1988

9.1/75 991 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM);
Bauartprüfung am IBC 1000 1 vom
01.11.1993

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbescheinigung

- Prüfbescheinigung

- Prüfbericht Nr.:

/

/~4?P'/~
Dipl:-Ing. P. Fellmann

rm Auftrag:

Laboratorium rrr.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

w. Kraus

),J
Dipl.-Ing.

Fachgruppe I Ir. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (rBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

ZU LASSUNGSSCHEI N
Nr. D/BAM/0362/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. r,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutve~ordnungEisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Elsenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbescheinigung

- Prüfbescheinigung

- Prüfbericht Nr.:

6. Zulassung

9.1/75 161 P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)/
BLEFA; hydraulische Innendruckprüfung
(Klappdeckel DN 457) vom 25.10.1993

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V.; Bau
und Dichtheitsprüfung Spannringdeckel
mit Folie vom 04.05.1995

des Rheinisch-Westfälischen Techni
schen Überwachungs-Vereins e.V·i
Heben von oben am IBC 1000
vom 18.10.1995

HBR.4.95.0003/166 Bureau Veritas
(Bauprüfung IBC 1000 1 beheizbar)
vom 25.09.1995
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. . ./D/HOVER/BAM 0362/11146/2106

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:
r

~.hcUN
Dipi.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbeleilrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

,/, /

t~/d?dt:-
DipL.-f,fg~ P. Fellmann

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,8 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen PrÜfungen und Inspektionen zu
ü.nterz ie.he.r.. Die Li" ist.er. fi..L,,: Ci2 L"I'lere B2Sic.~-/..:i.:;,,-,;.g

betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

ZULASSUNGSSCHEI N

Nr. D/BAM/0363/31HAI

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Stahlrahrnenpalette und
Stahlkufenpalette unterscheiden.

9. Sonstiges

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung MX 640 1

Grundmaße 1200 mm x 800 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 687 1
höchstzulässige
Bruttomasse 1331 kg
Werkstoff des
Innengefäßes Hostalen GM 7745 (PE-HD)
Werkstoff der
Außenverpackung FeE 250 G (DIN EN 10147)

st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)

Zeichnungen des Antragstellers

9.1

9.2

9.3

9.4
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Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 13.11.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

3-4928 a
3-4190 a
2-2310 b
2-2340.2
3-4918
3-4137.1

3-4974

3-4824

3-3571 e

3-5058

vom 24.04.1995
vom 02.11.1994
vom 25.06.1993

a vom 06.11.1995
vom 07.03.1995

d vom 06.03.1995

vom 22.06.1995

vom 16.12.1994

vom 04.04.1995

vom 01. 09 .1995

(MX 640 GG mit Stahlkufenpalette)
(MX 640 GG mit Stahlpalette)
(Blasteil MX 640)
(Gitter-Rohrrahmen MX 640)
(Stahlkufenpalette MX 800 x 1200)
(Stahlrahmenpalette

MX 800 x 1200)
(Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
integriert)



3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

Sa Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfol~te anhand der u~te~

Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der 1m folgenden Berlcht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950605 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 20.11.1995

6a Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach.o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpack~ittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des posltlven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (rBe), die der zugelassenen Bauart ent~.prechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfullen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackrnittel (lBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zug~lassenen

Bauart unterliegen der Uberwachung der Fertlgung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom .6. August. 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Techn1schen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

31 HA1/Y/... ./D/Schütz* /SAM 0363/2744/1331

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll

, (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

9.3

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.2

9.4
Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

*)

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
ohio 43551

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3 612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 08.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist. .

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösunq 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gem. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der FÜligüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~
r?~.@,z;

Di:.. ,-/[ng. P. Fellmann
,.- I

I .
v·

I Standardflüssigkeit I Dichte (k9/l) I
Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,5

n-Butylacetat 1,5

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,5spirit)

Salpetersäure 55% 1,5

nicht überschritten werden.
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1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0363/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (lBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

- Prüfbericht Nr.: 950605 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vorn 20.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

6. Zulassung

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und lMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (lBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/Y1. . ..ID/Schütz* IBAM 0363/2744/1331

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

.)

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

3-4928 a vom 24.04.1995 (MX 640 GG mit Stahlkufenpalette)
3-4190 a vom 02.11.1994 (MX 640 GG mit Stahlpalette)
3-4190 vom 07.12.1995 (MX I 640 GG)

2-2310 b vom 25.06.1993 (Blasteil MX 640) 8.2
2-2340.2 a vom 06.11.1995 (Gitter-Rohrrahmen MX 640)

3-4918 vom 07.03.1995 (Stahlkufenpalette MX 800 x 1200)
3-4137.1 d vom 06.03.1995 (Stahlrahmenpalette

MX 800 x 1200)

8. Auflagen

nicht überschritten werden.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,6

n-Butylacetat 1,5

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,5
spirit)

Salpetersäure 55% 1,5

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwassersto·ffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie lMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Zeichnungen des Antragstellers

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Stahlrahmenpalette und
Stahlkufenpalette unterscheiden.

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

Typenbezeichnung MX 640 I

Grundmaße 1200 mm x 800 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 687 I
höchstzulässige
Bruttornasse 1331 kg
Werkstoff des
Innengefäßes Hostalen GM 7745 (PE-HD)
Werkstoff der
Außenverpackung FeE 250 G (DlN EN 10147)

st 02 Z100 NA-C (DlN 2394)

3-4974 vom 22.06.1995 (Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

3-4824 vom 16.12.1994 (Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-5058 vom 01. 09 .1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3760.1 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge-
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3570.2 vom 26.06.1992 (Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge-
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

5. Bauartprüfunq

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
N~. 4 genannten Spezi~ikation sowie der im folgenden Bericht
nledergelegten Ergebnlsse der Prüfung.

280



8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0364/31HA1

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15 ·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters
9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

3. Hersteller

Schütz Company (5. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Holzpalette und Kunststoff
kufenpalette unterscheiden.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung MX 640 1

Grundmaße 1200 mm x 800 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 687
höchstzulässige
Bruttomasse 1134 kg
Werkstoff des

(PE-HD)Innengefäßes Hostalen GM 7745
Werkstoff der
Außenverpackung FeE 250 G (DIN EN 10147)

st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)

Zeichnungen des Antragstellers

3-4191 a vom 02.11.1994 (MX 640 GG Holzpalette)
3-4749 b vom 10.02.1995 (MX 640 GG mit Kunststoff-Kufen

Palette)
(Blasteil MX 640)
(Gitter-Rohrrahmen MX 640)
(Kufenpalette MX 800 x 1200)
(EURO-Kufenpalette

MX 800 x 1200)
(Kunststoffpalette 800 x 1200)
(Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf-
mutter)

3-3571 e vom 04.04.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

3-5058 vom 01.09.1995 (Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993 (Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

Im Auftrag: 2-2310 b vom 25.06.1993

;/!ff;///i};?,C-

2-2340.2 a vom 06.11.1995
3-4920 vom 14.03.1995
3-4200 g vom 29.03.1995

Dipl.-Ing. P. Fellmann
2-2658 vom 28.10.1994
3-4974 vom 22.06.1995

3-4824 vom 16.12.1994

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im7:g /LfaJ:
Dipl.-Ing. W. Kraus

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950605 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 20.11.1995
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/Y/.... /D/Schütz*/BAM 0364/2744/1134

*)

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn. 26.1-.6.2 und einer FÜllternperatur von
15 ·c, darf 2/3 des in der Kennzeichnunq anqegebenen

Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 08.12.1995
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

~./CICü<r:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

~
~~C<-

Dip,. ..-Ing. P. Fellmann
;/'

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1,5

n-Butylacetat 1,5

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,5spirit)

Salpetersäure 55% 1,5

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.
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Nr. D/BAM/0364/31HAI

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -



Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters
31 HA1/YI .. . ./D/Schütz· ISAM 0364/2744/1134

3. Hers teller In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Schütz Company (s. Pkt. 7 )
.)

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich bei
gleichen Abmessungen nur durch Holzpalette und Kunststoff
kufenpalette unterscheiden.

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B. P. 11
F-91460 Marcoussis

Typenbezeichnung MX 640 1

Grundmaße 1200 mm x 800 mm

Höhe 1000 mm

Fassungsraum 687 1
höchstzulässige
Bruttornasse 1134 kg
Werkstoff des
Innengefäßes Hostalen GM 7745 (PE-HD)
Werkstoff der
Außenverpackung FeE 250 G (DIN EN 10147)

st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)

Zeichnungen des Antragstellers

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

3-4191 a
3-4749 b

3-4190

vom 02.11.1994 (MX 640 GG Holzpalette)
vom 10.02.1995 (MX 640 GG mit Kunststoff-Kufen

Palette)
vom 07.12.1995 (Gittercontainer MX I 640 GG)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

3-3570.2 vom 26.06.1992

3-5058 vom 01.09.1995

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit), Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

8. AUflagen

(Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

(Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Blasteil MX 640)
(Gitter-Rohrrahmen MX 640)
(Kufenpalette MX 800 x 1200)
(EURO-Kufenpalette

MX 800 x 1200)
(Kunststoffpalette 800 x 1200)

22.06.1995

16.12.1994

28.10.1994

25.06.1993
06.11.1995
14.03.1995
29.03.1995

vom 04.04.1995

vom

vom

vom

vom
a vom

vom
vom

3··3571 e

s. Bauartprüfunq

3-4974

3-4824

2-2658

2-2310 b
2-2340.2
3-4920
3-4200 g

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950605 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 20.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 950633 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Dichtheitsprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung) vom 15.11.1995

6. ZUlassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mIt Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nlsses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,6

Netzmittellösunq 5% (Laventin) 1,6

n-Butylacetat 1,5

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1,5spirit)

Salpetersäure 55% 1,5

nicht überschritten werden.

S.4 D::r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
slcherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der ~roßpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmIttel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienrnäßig
hergestellte Großpa~kmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme SOWIe nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.
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8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 5S"C auch
entsprechend Rn 1601(10) /3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.S.11.2 berechnet werden.

2. Antragsteller

Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestraße 47

D - 49525 Lengerich

3. Hersteller

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(8GBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der IITechnischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

SOLEM S.A.
Route de Manternach
Mertert
B. P. 21

L - 6601 Wasserbillig

9. Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart mit Schürze bzw. Einfüllstutzen besteht aus
neunzehn Modifikationen desselben Großpackmitteltyps S 4
bzw. S 5, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen nur
durch die Höhe und damit entsprechend dem Fassungsraum
unterscheiden.

Typenbezeichnung .) I·J I·) ,.) I·) I·) I·) ,.) I') .)

54 bzw. 55/90x90x ·1 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Grundmaße '~I 900 x 900

5chürzenlänge '~J 900

Einfüllstutzen 0 (mm) m~. 530

Auslaufstutzen 0(mm) von 0 - 530

Höhe '~J '00 I '50 I 1000 I 1050 I 1100 I 1150 I 1'00 I 1'50 I 1300 1350

Fassungsraum (dmJI 850 I '00 I '50 I 1000 I 1060 I 1110 I 1160 I 1'10 I 12'70 1320

höchstzulässige 1000
Ladung 'l<gJ
Typenbezeichnung .J I·J I·) 1. ' I·' I') 1

01 I·J 1
01

54 bzw. 55/90x90 .) 140 145 150 ISS 160 165 170 175 180

Grundmaße (~I 880 x 880

5chürzen1änge ,~) '00

Einfüllstutzen 0 (mm) max. 530

Aus1aufstutzen 0 (mrnl von 0 - 530

Höhe ,~) 1400 I 1.50 I 1500 I 1550 I 1600 I 1650 I 1700 I 1750 I 1800

Fassungsraum (dm') 1370 I 1420 I 1480 I 153~_1 15801 163<U 1690 I 1740 I 1790

höchstzulässige 1000
Ladung (kgl

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

9.3 Diesem ZUlassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

/v. ;i/oS;:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten)

Im Auftrag:

Werkstoff des Packmittelkörpers:
a) Polypropylenrundgewebe (einseitig beschichtet)

Körper 168 g/m'+ 30 g/m'
Verstärkung 249 g/m'+ 30 g/m'

b) Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Deckel 125 9 Im' + 30 9 Im'
Boden innen 166 g/m' + 30 g/m'
Boden außen 233 g/m' + 30 g/m'
Einfüllstutzen 70 g/m' + 30 g/m'
bzw. alternativ mit Schürze 125 g/m2 + 30 g/m2

Auslaufstutzen 2 x 70 g/m' + 30 g/m'

Z~chnungen des Antragstellers

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0365/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung. der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I. S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-941 -,

1/113-4895 vom 20. 11.l~5 (Behälter mit Schürze
und doppellagigem Auslauf)

1/114-4895 vom 20. 11.1995 (Behälter mit Schürze
und doppellagigem Auslauf)

2/113-4895 vom 20. 11.1995 (Behälter mit Einlaufstutzen
und doppellagigem Auslauf)

2/114-4895 vom 20.11. 1995 (Behälter mit Einlaufstutzen
und doppellagigem Auslauf)

3/113 -4895 vom 20 .11.1995 (Schlaufenannähung)
3/114-4895 vom 20. 11.1995 (Schlaufenannähung)
4/113-4895 vom 20. 11.1995 (Vernähung Deckel/Füllstutzen

und doppellagiger Auslauf)
4/114-4895 vom 20.11.1995 (Vernähung Deckel/Füllstutzen

und doppellagiger Auslauf)
5/113-4895 vom 20. 11.1995 (Vernähung Schürze und

doppellagiger Auslauf)
5/114-4895 vom 20. 11.1995 (Vernähung Schürze und

doppellagiger Auslauf)
5. Bauartprüfung

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

284

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 113-4895 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 850 1 der Fa.
Bischof + Klein vom 08.12.1995

- Prüfbericht Nr.: 114-4895 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 1790 1 der Fa.
Bischof + Klein vom 08.12.1995



6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpaclanittels (FIBCl
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gil,t auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBel, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBe) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpaclanittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

13H2 IVI .. ../D/B+K/BAM 0365/6000/1 000

12205 Berlin, den 04.01.1996
Unter den Eichen 87
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8. Auflagen

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

oipl.-Ing. D. Stammler

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0366/13H2

Fachgruppe 111.1
Betriehs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

?NaS:;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. O. Stammler

sindInhaltdenfürGrenzdaten

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBCl dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Oie Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Typenbezeictmung .) ') ') ') ') ') ') ') ') ')

54 bzw. 55/90x90x ') '0 '5 100 105 110 115 120 125 130 135

Höhe <=) '00 '50 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

Fassungsrawn (eIm') 850 '00 '50 1000 1060 1110 1160 1210 1270 1320

5chüttgewicht (kg/dm') 1,18 1,11 1.05 1,0 0,94 0, , 0,86 0,83 0.79 0,76

Korngröße <=) s 3,0

5chüt.twinke1 (') >34

'JYpenbezeictmung ') ') ') ') .) ') ') ') ')
54 bzw. s5/90x90 ') 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Höhe (=) 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800

Fassungsrawn (dm') 1370 1420 1480 1530 1580 1630 1690 1740 1790

5chüttgewicht (kg/dml ) 0,73 0,7 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0.57 0,56

Korngröße <=) S 3.0

5chüttwinkel (') 2: 34

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmitte1s (FIBCl
von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

I, Rechtsgrundlagen

GeEahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-941-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18. Juli 1995(BGBl.
I, S. 10251
.- insbesondere § 6 und Anhang A. 6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.4 Der in Nr. 2 genarmte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBCl demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCl für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befü11t,
bekannt sind.

8.S Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBCl einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBCI, bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

2, Antragsteller

Fa. eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55/57

o - 48432 Rheine-Mesum

3. Hersteller

Fa. eurea Verpackungs
GmbH & Co. KG
Industriestraße 55/57

D - 48432 Rheine-Mesum

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpa(kmittel (FIBCl der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBCl nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 21211 in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (lee) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

acht Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9. Sonstiges Typenbezeichnung Ecotainer Milan 4 S 1000/6

[mm]: 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1580

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADRl und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der

Grunclrnaße

Höhe

[mm) : 750 x 750
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Fassungsvermögen[dm']: 550; 620; 680; 740; 800; 870;

höchstzulässige
Ladung [kg) :

Werkstoff des
Packmittelkörpers
(Innenmantel )

1000

Polypropylen 230 g/m' beschichtet

930; 980 8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der Zugelassenen Bauart
unterliegen der überwachhung der Fertigung von Großpackmitteln
(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit
der "Technischen Richtlinie für die überwachung der Fertigung
von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von
Qualitätssicherungs-Progranunen für IBC (TR IBC 003)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Zeichnungen des Antragstellers

- 3854.la vom 23.01.1996
- 3854.1 vom 30.10.1995

(Zusammenbau Ecotainer Milan 4S 1000/6)
(Stückliste)

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) und
Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen füz
Großpackmittel (IBe) zur Beförderung gefährlicher Güter.

5. Bauartprüfung 9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

9.4

- Prüfbericht Nr.· D 3854.1/95-7 der Firma Labordata Materialprüf
anstalt Braunschweig vom 26.07.95 über die
Bauartprüfung am 1600 ""TI-Behälter.

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter Nr. 4
genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 9.3
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.· D 3854.2/95-7 der Firma Labordata Materialprüf
anstalt Braunschweig vom 26.07.95 über die
Bauartprüfung am 900 mm-Behälter.

- Prüfbericht Nr.· D 3854.3/95-7 der Firma Labordata Materialprüf
anstalt Braunschweig vom 26.7.95 über die
Bauartprüfung am 1400 mm-Behälter.

12205 Berlin, den 26.01.1996
Unter den Eichen 87
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Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~,V Js5L1c-
Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi

Im Auftrag:

.r UaG
Dlpl.-Ing. W. Kraus

6. Zulassung Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfall sicherheit

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation Gefahrgutverpackungen
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC) aufgrund
des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr.
genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel
(FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der
Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung Sachbearbeiter, Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi/I. Schulz

. Anlage: Rechtsmittelbelehrung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~efertlgten (Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar Wle folgt zu
kennzeichnen:

13H2/Y/ .. ../D/eurea/BAM 0366/7300/1000
ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0367/31HAl

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei
Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für die
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar
geWährleistet ist.

Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten:

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (FIBC)
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert werden,
deren Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie
des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C.

8.1

8.2

8.3

- Fassungsvermögen [dm'] :550; 620;
- Schüttgewicht [kg/dm'] :1,8; 1,6;
- Korngröße [mm] :
_ Schüttwinkel [0]:

680; 740; 800; 870; 930; 980
1,5; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 1. 0

3 bis 4
~ 30

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBG) von
1000 kg darf nicht überschritten werden.

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der
Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpackmittel (FIBC)
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (5. Pkt. 7 )

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß jedes
Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unterzogen werden, um
sicherzustellen, d<;iß es frei von Beschädigungen oder
Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen verminderte
Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart
festgestellten werden, darf nicht mehr verwendet werden.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

MX 1250

1200 x 1000

8.6 Entfällt. Höhe mm 1350
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Fassungsraum I

höchstzulässige
Bruttomasse kg

1260

1918

Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Werkstoff des Innengefäßes Lupolen 4261 A (PEHD)

Zusätz lich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Werkstoff der Außenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147) 8. AUflagen

Zeichnungen des Antragstellers

3-3575 vom 11.02.1992 (Gittercontainer MX I 1250 GG)
2-2304 c vom 01.06.1993 (Blasteil MX 1250 1 )
3-4095.1 b vom 21.02.1995 (Stahlpalette Zusammenbau)

Standardflüssigkeit

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgendes Prüffüllgut:
Wasser als Standardflüssigkeit gern. 1. f) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Kugelhahn DN 50 S 60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

vom 26.06.1992

vom 26.06.1992

vom 22.06.1995 (Klappenhahn DN 80 S 100x8 ZSB
schraubbar)

vom 16.12.1994 (Klappenhahn DN 60 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vom 04.04.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vom 01.09.1995 (Klappenhahn DN 50 S 60x6 ZSB
integriert)

3-3570.1 e vom 24.08.1993

5. Bauartprüfung

3-5058

3-3571 e

3-4 824

3-4974

3-3570.2

3-3760.1

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unterN:. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgendem Bericht
nledergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 240706 BUREAU DE VERIFICATIONS TECH
NIQUES (Bauprüfung, Heben von unten,
stapeldruckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fall
prüfung) vom 14.06.1994

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
g7fertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
m7t Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
n~sses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
m~ttel (~BC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
d~e d~e ~n der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach. der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmlttel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 HA1/Y1. . .. /D/Schütz * /SAM 0367/4533/1918

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrÜfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBe) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen. 9. Sonstiges

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen" für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poliqono 37, Finca 10

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
11 Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 22.01.1996
Unter den Eichen 87
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines MetaligefeSes aufgrund des positiven
Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten
Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Metall
gefäße, die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die
in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

Im Auftrag:

./ LI hat;;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

/
. Pt;fß;-wu-c:-

D1Pt{-Ing. P. Fellmann

7 .. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen
Metallgefäße sind mit
Metallschild dauerhaft und
zeichnen:

Bauart serienmäßig gefertigten
einem korrosionsbeständigen

gut lesbar wie folgt zu kenn-

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0368

für die Bauart eines Metallgefäßes
zur Beförderung von Quecksilber

D/BLEFA/BAH 0368/0/1301

Zusätzlich ist das Metallgefäß mit einem Typenschild zu
versehen, welches folgende Angaben enthält:

- Monat und Jahr der Herstellung
- Eigenrnasse in kg
- Fassungsraum in 1
- Datum der letzten Dichtheitsprüfung
- Datum der letzten Inspektion
- Verwendeter Werkstoff des Gefäßes

Mindestwanddicke in mm
- Seriennummer des Herstellers

8. AUflagen

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Metallgefäße demjenigen, der die Metallgefäße für
Quecksilber erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Metallgefäß ist nach den Vorschriften des
Anhangs A.6 GGVS Rn 3662 und 3663 sowie des IMDG-Codes
deutsch Abschnitt 26.2.6 und 26.2.7 vorgeschriebenen
Prüfungen und Inspektionen zu unterziehen.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee I in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
-insbesondere Rn 2807 Abschnitt 4b-

L, Antragsteller

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D - 57223 Kreuztal

8.1

8.2

8.3

In den nach der zugelassenen
gefertigten und entsprechend Nr.
Metallgefäßen darf nur Quecksilber
66c, UN-Nr. 2809 befördert werden.

Bauart serienmäßig
7 gekennzeichneten
der Klasse 8 Ziffer

3. Hersteller

B1efa GmbH
Hüttenstraße 43

D - 57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart

9 .. sonstiges

9.1 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
lIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfuns I Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundrnaße rnrn

Transportbehälter 80 1

800 x 800

12205 Berlin, den 23.01.1996
Unter den ßichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Höhe mm 740

92

1301

Fachgruppe 111.1
Betriebs- untl Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des
Packmittelkörpers

IBC 130-2
IBC 100.01. 2-4a

5. Bauartprüfunq

: 1.4301 1.4541 1.4571 (DIN 17 441)

vom 24.11.1995 (Transportbehälter 89 1)
vom 20.07.1993 (IBC-Schild)

Im AUftrag:
. r

(--.: !<iU -<\
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

/
ß:'/~~L

DiW·.-Ing. P. Fellmann
//

// t/

?"

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
N~. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
nledergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 800 ~ Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM) (Bau
prüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Heben von
unten, Fallprüfung)
vom 23.01.1996
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Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 3 seiten)



die

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0369/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
s. ~02~'

- lnSDesonaere § 6 uno Anuang lL b - I

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. ~8zember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

3. Hersteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung KC 900 D III

Grundmaße mm 1310 x 1020

Höhe mm 1215

Fassungsraum 1 892

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1273

Werkstoff des
Packmittelkörpers : st 37-2 (DIN 17 100)

zeichnungen des Antragstellers

unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und

, die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31 A IVI .. . ./D/rietberg/BAM 0369/0/1273

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen ßauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
~ ..... --',-:-:--, r.' ,-.'--'. ::-:cssr-: d~r r:r:vT:"'r.;:--: '-''''''lrle c'-- - .._~.
codes deu'l.~.... a I.ur solche ve.cpaCKUJI':;....... au::.uruc.K...1...I. ..... J.

zugelassen i 5';':' •

Abweichend von Rn 1622(8)/3622(8) kann bei der vorlie
genden BaU2:·~t auf eine Druckausgleichseinrichtung ver
zichtet werden, da die Bauart explosionsdruckstoßfest
ausgelegt ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr ~ 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der m'ax. Dampfdruck der,Füllgü,ter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa' (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

PB 82580 a vom 16.01.1996 (KC 900 DIll VERZ IBC ÖKO)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

34 996 vom 21.12.1992 (Tankschild)

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart: unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
p'ackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft,16, 1992, S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77836 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prÜfung (BAM) (He
pen von unten, Heben von oben, Dicht
heitsprüfung, Fallprüfung)
vom 31.01.1996

- Prüfbericht Bescheinigung Technischer Überwachungs
-Verein e.V. Hannover/Sachsen-Anhalt
(Innendruckprüfung (hydraulisch),
Nachweis der Explosionsstoßdruck
festigkeit) vom 25.01.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den 'in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , ,Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen ~UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fi.l:
Mal:.~l..ialfor:::,l"..:u...... -pl'üfuH':J1 1.J<:OJ..J..i:u, (IS:J......... -.v
7551) veröffentllc~t.
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12205 Berlin, den 01.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

BE-1965-1

BE-2150-3

vom

vom

22.04.1993

12.12.1994

(Gestell mit Behälter
ASP 600 DIN)
(Typenschild)

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im;;.rab~

Dipl.~Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zu~a~sung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

,'?'
DiP~~mann;/ 7 g • P. Fe.L.L:

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbescheid des Instituts für Bautechnik vom
27.04.1992, Prüfzeichen-Nr. PA-VI
562.194, Weichgummierung Vulkodorit
\, 50

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75489P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vorn 22.03.1993, Heben von unten und
oben, Stapeldruckprüfung am ASP 800

- Prüfbericht Nr.: 9.1/77200P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vom 01.08.1995 , Fallprüfung am ATB
600

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0370/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung von Akkumulatoren

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahrne
verordnung-GGAV) vom 23.06.1993 in der Fassung der
zweiten Verordnung zur Änderung der GGAV vom 20.12.1995
(BGBl. I, S. 2093)
- insbesondere Ausnahme Nr. 69 -

2. Antragsteller

OTTO Industrie GmbH & Co. KG
Lager und Transportsysteme
-Gefahrgutbehälter
Ludwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

3. Hersteller

OTTO-HEAT
Heizungs-,Energie und
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
LUdwig-Erhard-Straße 8

D-57482 Wenden

- Prüfbescheinigung der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM) vom 15.02.1996 über
die Prüfung der Gummierung Vulkodorit
W 50 am ATB 600

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11 A/Y/ .. . .ID/OTTO/BAM 0370/2556/1216

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur Akkumulatoren
befördert werden, deren Verwendung in der Ausnahme Nr.
69 der GGAV ausdrücklich zugelassen ist.

8.2 entfällt

8.) Die maximale Zuladung von 1000 kg darf nicht über
schritten werden.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

ATB 600

1200 x 1000

8.4 Der in Nr. 2· genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Zeichnungen des Antragstellers

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1080

584

1216

Stw 24 (DIN 1614)
Innenbeschichtung Weichgummi
Vulkodorit W 50

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Abweichend von Rn 1663(2)/3663(2) ist
zusätzlich bei allen Inspektionen die Innenseite des
Packmittelkörpers zu besichtigen. Die Prüfung der
Gummierung muß mindestens den' Punkten 5.2 und 5.3 des
Prüfbescheids des Institutes für Bautechnik (siehe Nr.
5 dieser Zulassung) genügen.

8.6 entfällt

BE-2506-0
BE-2506-0 st
BE-1961-1 3
BE-1809-1 3
BE-1644-0 2
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vom
vom
vom
vom
vom

22.05.1995
22.05.1995
06.01.1995
27.08.1994
27.12.1993

(ATB 600)
(Stückliste ATB 600)
(Behälter ASP 600-DIN)
(Deckel ASP 800-DIN)
(Grundrahmen ASP-ASF
DINl

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975



(8GBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9. Sonstiges Typenbezeichnung ASF-E 445-3 ASF-E 1000-3

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

1.4571 (DIN 17 441)

9.1 entfällt

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
l'Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (155N 0340
7551) veröffentlicht.

Grundmaße

Höhe

mm

mm 805

440

849

1200 x 1000

1340

1000

1739

12205 Berlin, den 20.02.1996
Unter den Eichen 87
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ZULASSUNGSSCHEI N

Fachgruppe I Ir. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/ •.: /L,( C, '.'.

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

J JiC:a .!c~f
Dipl.-Ing. S. Schubert

Zeichnungen des Antragstellers

2074 0000 0000 A vorn 11.05.1994 (Abfallbehälter ASF 1000)
2074 0000 0100 vorn 07.02.1992 (Behaelter ASF 1000-3

Schweiß zeichnung)
2076 0000 0000 A vorn 04.07.1995 (Abfa1lbehä1ter ASF 445-3)
2076 0000 0100 vorn 10.09.1992 (Behaelter ASF 445-3

Schweißzeichnung)
2074 0200 0000 vorn 03.02.1992 (Deckel)
2074 0500 0100 vorn 28.07.1992 (Typenschild)

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM) Heben von unten,
Heben von oben, Stapeldruckprüfung,
Fallprüfung am ASF 1000-3 Baustahl)
vorn 18.03.1993)

- Prüfbericht Nr.: 234/245 138/07 Rheinisch-Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Bauprüfung, Dichthe~tsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch) am
ASF 1000-3 Baustahl) vorn 12.01.1993

Nr. D/BAM/0371/31A

für die· Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 1a.Juli 1995(BGBl. 1,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co
Heckenkamp 31

58640 Iserlohn

3. Hersteller

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co
Heckenkamp 31

58640 Iserlohn

- Prüfbericht Nr.: 234/245 139/07 Rheinisch-Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitspr4fun9, Innen
druckprüfung (hydraulisch) am
ASF 445-3 Baustahl) vorn 12.01.1993

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (ISe)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (rBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

ASF 445-3:

(U\n~ 31A lVI .. .. IDIPT/BAM 0371/4000/849

ASF 1000-3:

31A lVI .. ..ID/PT/BAM 0371/4000/1739

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zus tzlich ist jedes Großpackmittel (rBC) mit einern Tank
sch ld zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sow e IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.
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8. Auflagen ZULASSUNGSSCHEIN
8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig

gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (rBC) dürfen vorn verwender nur f~r

die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichke1t
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,54 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendul}g
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der dIe
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalIg
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspekti~nen, zu
unterz iehen. Die Fristen für die innere Bes1cht1gung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

Nr. D/BAM/0372/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

D-33397 Rietberg

3. Hersteller

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55

0-33397 Rietberg

4. Beschreibung der 'Bauart

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zug~lassenen

Bauart unterliegen der Uberwachung der Fert1gung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August. 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "TechnIschen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

KC 900 E III

1310 x 1020

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Zeichnungen des Antragstellers

PB 82 816 vom 05.02.1996 (KC 900 E 111 VERZ IBC ÖKO)

34 996 c vom 09.11.1993 (Tankschild)

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1299

1210

920

: st 37-2 (DIN 17 100)

mm

IFassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Höhe9. Sonstiges

9.1 Di& Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr
Materialforschung und -prüfung, Berlin " , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 13.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- Prüfbericht
Fachgruppe II I. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag: -/e (l., i

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

/j%ßd'--C'
Dip~.-rng. P. Fellmann

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77836 P Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM) (He
ben von unten, Heben von oben, Dicht
heitsprüfung, Fallprüfung)
vom 31. 01.1996

Bescheinigung Technischer Überwachungs
-Verein e.V. Hannover/Sachsen-Anhalt
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung(hydraulisch) Nachweis der
Explosionsdruckstoßfestigkeit)
vom 15.02.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die ZUlassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Xennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
GroBpackmittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

(U\n"\.V 31A lVI .. ../D/rietberg/BAM 0372/0/1299

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,
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für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (rEIC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0373/13H4

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, s. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden. Eurea Verpackungs GmbH & Co KG

Industriestraße 55-57

3. Hersteller

D-48432 Rheine

D-48432 Rheine

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

fünf Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

4.- Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

Ecotainer Milan 4S 1000

910 x 910

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
~roßpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Ladung

nun

nun

dm'

kg

900

750

1000

830

1100

915

1000

1200

1000

1300

1080

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Werkstoff des
Packmittelkörpers

- Innenmantel; Polypropylen 110 g/m', beschichtet
- Außenmantel; Polypropylen 200 g/m', unbeschicht.

Werkstoff des Inliners: PE-Liner
Stärke: von 80um bis 150um

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Zeichnungen des Antragstellers

- 3700.1b vom 05.02.1996 Ecotainer Milan 4S 1000/6

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für'
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

12205 Berlin, den 21.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- Prüfbericht Nr.:· D 3700.1/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 900 rom-Behälter
vom 07.09.1994

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

- Prüfbericht Nr.: D 3700.3/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Hebeprüfung von Oben am 1400 nun
Behälter vom 20.09.1994

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag: 6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H41YI .. ../D/eurea/BAM 0373/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auf1agen

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/" !i"CfI,.-r:-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
I. Schulz

~ Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackrnitteln

Im Auftrag:

'O'.~
Dipl.-Ing. D. Stammler

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen is t.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einern Schmelzpunkt
über 45° C.

8.2 Die Großpackrnittel (FIBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0374/13H4

für die Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind 1. Rechtsgrund1agen

- Fassungsraum
- Schüttgewicht
- Korngröße
- Schüttwinkel

drn J :

kg/drn J :

mm:
in 0:

750
1,33

830
1,20

915
1,09

3 bis
;,30

1000
1,00

1080
0,93

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Die höchstzulässige Ladung des Großpackrnittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großp~~krnittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCl für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackrnittel (FIBCl einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackrnittel (FIBCl, bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackrnittel (FIBCI der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackrnitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. l852l
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

0-48432 Rheine

3. Herste11er

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

0-48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADRl, Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Bauart besteht aus
Großpackrnitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

fünf Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Typenbezeichnung

Grundrnaße mm

Ecotainer Milan 4S 1000

910 x 910

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Höhe mm

Fassungsraum dm)

höchstzulässige
Ladung kg

Werkstoff des
Packrnittelkörpers

1400

1165

1500

1250

1600

1340

1000

1700

1420

1800

1500

12205 Berlin, den 20.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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- Innenmantel; Polypropylen 110 g/m 2 , beschichtet
- Außenmantel; Polypropylen 200 g/m 2 , unbeschicht.

Werkstoff des Inliners: PE-Liner
Stärke: von 80pm bis l50pm



- 3700.lb vom 05.02.1996 Ecotainer Milan 4S 1000/6

5 Bauartprüfung

Zeichnungen des Antragstellers

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation SOWle der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBCl einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr

verwendet werden.

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die'. Verwendung
der Großpackmittel (FIBCl demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

D 3700.2/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 1800 mm-Behälter
vom 20.09.1994

- Prüfbericht Nr.:

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

- Prüfbericht Nr.:

6. Zulassung

D 3700.3/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Hebeprüfung von Oben am 1400 mm
Behälter vom 20,09.1994

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Prograrnmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBCl sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADRl, Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

13H4/Y/..../D/eurea/BAM 0374/7300/1000 9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

8. Auflagen

12205 Berlin, den 20.02.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBCl dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

8.2 Die Großpackmittel (FIBCl dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

Grenzdaten

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

Sachbearbeiter:
I. Schulz

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Im Auftrag:

J' "~(ßv';;
Dipl.-Ing. W. Kraus

sind

1500
0,67

1420
0,70

Inhalt

1340
0,75
bis 4
~30

den

1250
0,80

3

für

1165
0,86

dm' :
kg/dm' :

mm:
in 0:

- Fassungsraum
- Schüttgewicht
- Korngröße
- Schüttwinkel

8.3 Die folgenen
einzuhalten:
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Zustimmungen zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter im Seeverkehr

ZusUlndige BehOrde der Bundesrepublik DeutschlIrd gern. Abschnitt 22 der AJlgemeineo Einleitung desI~
Codes für cfle BefOrderung '«Jl'\ gefAhrflChen GCitem mit Seeschiffen (IMOG-Code), autorisiert durch das

Bundesministerilm fQrVerkehr an 23. 5epterrber 1995
Canpebrt _ d Gennany """'"'mo to section 22 d lhe International Maritine [)a,ge<oos G<ms Code

(IMDG-Code), suthorized bylhe ...nisby dT"""""" 00 23. Sept"""'" 1995

ZUSTIMMUNG

Bezeichnung des StoffesIProduktes

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER,

ORGANISCH, NAG.

(GefahrenauslOser. Polyvinylamin

hydrochlorid)

UN-Nr. Klasse Verpackungsgrupoe

3265') 8 111

2. Antragsteller

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährticher Goter mit Seeschiffen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29, August 1995) - in Verbindung m~ Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

Nr. D/BAM/Seel009

1. Rechtsgrundlagen

1, Neufassung
Produktbezeichnungen:

BASOCOLL· PR 8546

BASOCOLL· PR 8562

CATIOFAST· PR 8566

CATIOFAST· PR 8561

POLYMIW PR 8543

POLYMIW PR 8544

POLYMIW PR 8567

Fa. BASF AG, Antrag vom 05.02.1996, Aktenzeichen: DLVfTK - J 660 appr9/srj

3. Zustimmung

1) Die Großpackmittel (IBC) mOssen hennetisch (dicht) verschlossen, gemäß~
bestimmung In Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitu~1.\H1eri(
einzelnen Klassen, sein. .

Hienmit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 31HA1/Y1.")/D/SLZ-BAM 01981392212028110471751100 kPa
UN 31HA1/Y1.")/D/S-BAM 01021400012056110601751100 kPa
UN 31HA1/Y1.")/D/S-BAM 01551371411727/10601641100 kPa

...) Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährtichen Goter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbes1immungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Ver.vendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährticher Goter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

ZUSTIMMUNG
zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung

gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/Seel032
1. Rechtsgrundlaaen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

Die in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertrag
lichkeit m~ den Wer1<stoffen des Packmittelkörpers einschließlich derverwende~
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten BehälterausrDstung von der BW
überprüft worden.

2. Antragsteller

Fa. Intemational Farbenwer1<e GmbH, Antrag vom 09.08.1995

3. Zustimmung

5. Nebenbestimmungen Hiermit wird der Vel"'Nendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnung:

Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

UN31AIYI...·) FINITTK-159/6550/2800/21211000/-/-/-/AIBI 304/2,5/SERIAL NUMBER OF
THE MANUFACTURE

Die Großpackmittel (IBC) sind m~ der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "VerantvJortlichen
Er1<Iärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufOgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Mit dieser 1. Neufassung der Zustimmung Nr. DIBAMISeelOO9 vom 15. Februar 1996
wird die Zustimmung Nr. DIBAMISeelOO9 vom 01. Februar 1995 widerrufen.

6, Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innemalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
emoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -protung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

....) Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBG) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg~

lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen SOINie der geforderten Behälterausrüstung von d~rBAM.,
überprüft worden.

6. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
eliüllen.

Die Großpackmiltel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Bertin, den 15. Februar 1996
Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen. so ist in der "VerantvJortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

6. Rechtsbelehrung

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Y'/iderrufes erteilt.

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 15. November 1995
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Anlage

Bezeichnung der Produkte UN-Nr. Klasse Veroackungsgruppe

INTERGARD CURING AGENT (EAA821) 1760
'
) 111

INTERGARD CURING AGENT (THA1Sl) 1760' ) 111

INTERGARD CURING AGENT (THA1S2) 1760
'
) 111

INTERGARD CURING AGENT (THA1S3) 1760' ) 111

INTERGARD CU RING AGENT (THA1SS) 1760' ) 111

INTERGARD CURING AGENT (THAl56) 1760
'
) 8 111

INTERGARD CURING AGENT (THA101) 1760
'
) 8 111

INTERTUF CURING AGENT (JJAOll) 1760' ) 8 111

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 29. November 1995

Im Auftrag .

/!~~:
Dr. Pfeil

INTERPLUS 256 TEMPERATE CURING 2924
'
),2)

AGENT INTERGARD CURING AGENT (JCAl01)

3.3 111

ZUSTIMMUNG
Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß
Begriffsbestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen, sein.

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

2) Die Großpackmittel (IBC) dürfen nur verwendet INerden, wenn der Dampfdru~k,
des Füllgutes 110 kPa bel SO'C oder 130 kPa bei SS'C nicht überschreitet

Nr. D/BAM/See/034

1. Rechtsgrundlagen

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S, 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Nr. D/BAM/See/033 Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, Antrag vom 13.11.199S, Aktenzeichen: V-TK DrW-Du

1. Rechtsgrundlagen
3. Zustimmung

2. Antragsteller

3. Zustimmung

Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, Antrag vom 20.11.1995, Aktenzeichen: V-TK DrW-Du

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitleln (IBC) der Kennzeichnungen:

BAM-Zulassungs-Nr.

0102l31HAl
01 03/31 HAl
0104/31HAl
0105/31 HAl
0106/31HAl
0149/31HAl
01SS/31HAl
032S/31HAl
0326/31HAl
0336/31HAl
0337/31HAl
0338/31HAl
0339/31HAl

1000 I
10001
640 I
800 I
820 I

10001')
1000 I ')
640 I')
640 I')
820 I')
820 I')
820 I')
820 I')

..) MX-Ausführung

Behälter

Die aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden

4. Zulässige gefährliche Güter

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, NAG. UN-Nr, 1760 Klasse 8 Verpackungsgruppe 111
(Produktname: Stabilisator AKM flüssig, Gefahrenauslöser: wässerige Lösung der
Natriumsalze von Polyalkyl-Polyamin-Säuren und Schwefelsäure (5,0 %))

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

BAM-Zulassungs·Nr.

0102l31HAl
0103/31HAl
0104/31HAl
0105/31HAl
0106/31HAl
0149/31HAl
01SS/31HAl
032S/31HAl
0326/31HAl
0336/31HAl
0337/31HAl
0338/31HAl
0339/31HAl

1000 I
1000 I
640 I
800 I
820 I

1000 I')
1000 t ')
640 I')
640 I')
820 I')
820 I')
820 I')
820 I')

') MX-Ausführung

Behälter

§ 3 (1) der Gefahr9ulverordnun9 See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S, 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter 6. Nebenbestimmungen

Die aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft VoIOrden.

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ORGANISCH, NAG. UN-Nr. 3265 Klasse 8
Verpackungsgruppe 11 (Gefahrenauslöser: wässerige Lösung von Glutaraldehyd (50 %)
CAS-Nr.111-30-8 und Methanol (0,5 %) CAS-Nr. 67-56-1)

6. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß
Begriffsbestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen, sein.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß
Begriffsbestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen, sein.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jedef2eitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung
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Gegen diese Zustimmu~g kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
fo.rschung ~nd -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Nlederschnft zu geben.

Berlin, den 01. Dezember 1995

Im Auftrag ,'"

1:'/,' -
/ ·tI~

Dr. Pfeil

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBG) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/035

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/036

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG·
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Deutsche Nalco-Chemie GmbH, Antrag vom 05.12.1995, Aktenzeichen: HGAla

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN31HA1/Y/.. ··)/DIWERIT/BAM 0246/4000/2004
UN31A1YI. .. ·)/D/BLEFNBAM 0134/5225/1606
UN31A1YI. ..·)/D/BLEFNBAM 0135/998012910

1. Rechtsgrundlagen ") Monat und Jahr der Herstellung

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Degussa AG, Antrag vom 01.12.1995, Aktenzeichen: BV-VGG/Ha fax1RV310.L

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnung:

UNll DIXJ.. ··)/S/SP-063/3860/1 070

.. ~.. ) Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmilteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Oie aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Sehälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.
ÄTZENDER FESTER STOFF, BASISCH, ANORGANISCH, NAG. Klasse 8 UN-Nr. 3262
Verpackungsgruppe 111 (produkt: Calciumalumosilicate, synthetic, Gefahrenauslöser:
Calciumaluminiumsilicat (> 20 %»
5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der velVv'endeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

6. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 13. Dezember 1995

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben 'Nerden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und ·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

---_.

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Verpackungsgrupoe

Berlin, den 04. Dezember 1995

"
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Aktivator 80

(Gefahrenauslöser: Methylen-bis-thiocyanat

CAS-Nr. 6317-18-6, Dimethylformamid

CAS-Nr. 68-12-2 und Nonylphenoxy-poly

ethoxy·polypropoxy-ethylacetal

CAS-Nr.70247-93-7)

Aktivator 80 Plus

(Gefahrenauslöser: Methylen-bis·thiocyanat

CAS-Nr. 6317-18-6, Dimelhylsulfoxid

CAS-Nr. 67-68-5 und Nonylphenoxy-poly

ethoxy-polypropoxy-ethylacetal

CAS-Nr.70247-93-7)

Nalco 8651

(Gefahrenauslöser: Natriumnitriloessigsäure)

2810' )

1760"

1760"

6.1

111

111



Nalco 43-73
(Gefahrenauslöser: Natriumhydroxid
CAS·Nr. 1310-73-2)

1760') 8 111 ZUSTIMMUNG

Oie Großpackmittel (IBG) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein. .

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/038

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBG) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefähr1icher Güter mit Seeschiffen

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG·
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

Nr. D/BAM/See/037 2. Antragsteller

Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, Antrag vom 10.01.1996, Aktenzeichen: V-TK Dr.W-Du

1. Rechtsgrundlagen 3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Anderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

Behälter BAM-Zulassunas-Nr.

2. Antragsteller

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmilteln (IBC) der Kennzeichnungen:

Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, Antrag vom 28.08.1995, Aktenzeichen: V-TK Dr.W-Du

0102l31HA1
0103/31HAl
01 04/31 HAl
01 05/31 HAl
01 06/31 HA1
0149/31HA1
0155/31HA1
0325/31HA1
0326/31HA1
0336/31HA1
0337/31HA1
0338/31HAl
0339/31HA1

1000 I
1000 I
640 I
800 I
820 I

1000 I')
1000 I')
6401')
640 I')
820 I')
820 I')
820 I')
820 I')

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. S. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) fur die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

') MX-Ausführung

4. ZUlässige gefährliche Güter

0102l31HAl
0103/31HAl
0104/31HA1
0105/31HAl
01 06/31 HAl
0149/31HAl
0155/31HAl
0325/31HAl
0326/31HA1
0336/31HAl
0337/31HAl
0338/31HAl
0339/3JHAJ

BAM-Zulassungs-Nr.

1000 I
1000 I
640 I
800 I
820 I

10001')
1000 I')
640 I')
640 I')
820 I')
820 I')
820 I')
820 I')

Behälter

') MX-Ausführung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen ~ bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. S. - zugestimmt.
Diese Zustimmu.ng ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur VeJV.fendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Oie aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien nach
~enen. St~ffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ORGANISCH, N.A.G. UN-Nr. 2810 Kiasse 6.1 Verpackungs
gruppe 111 (produktbezeichnung: DARACIDE 7649, Gefahrenauslöser: Met~ylenbis

thiocyant, CAS·Nr.: 6317-18-<3)

6. Nebenbestimmungen

Die aufgefiJhrten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrustung von der SAM
uberprüft worden.

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ANORGANISCH, NAG. UN·Nr. 3265 Klasse 8
Verpackungsgruppe 111 (Produkt: Bayhibit AM, Gefahrenauslöser: maximal 50%
2·Phosphonobutantricarbonsäure-l,2,4 CAS-Nr.: 37971-36-1)

6. Nebenbes1immungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Namen des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''VerantwQrtlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Die Großpackmitlei (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß
Begriffsbestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen, sein.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wir~ diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklarung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Die Zustimmung für das Produkt Bayhibit AM, die am 03.07.1992 bzw. am
20.07.1992 erteilt wurde, wird hiennlt aufgehoben.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben 'Herden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Gegen diese Zustimmu~g kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben 'Herden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
fonsehung und -prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 18. Dezember 1995

Berlin, den 15. Januar 1996

Im Auftrag

fZ "L( L--J::

Dr. Rennach
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ZUSTIMMUNG 3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitleln (IBG) der Kennzeichnungen:

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/039

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Behälter

1000
1000
640
800
820

1000 ')
1000 ')
640 ')
640 ')
820 ')
820 ')
820 ')
820 ')

BAM-Zulassungs-Nr.

0102l31HA1
0103/31HA1
0104/31HA1
0105/31HA1
0106/31HA1
0149/31HA1
0155/31HA1
0325/31HA1
0326/31HA1
0336/31HA1
0337/31HA1
0338/31HI)t
0339/31 HIi..t

Fa. ChemiePark Bitterfeld GmbH, Antrag vom 22.01.1996

3. Zustimmung

') MX-Ausführung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnung:

UN31HA11Y1..a)/D/M/BAM 0283/4300/2055/.. b)/10501..c)/.. d)/100 kPa

..a) Monat und Jahr der Herstellung

.. b) Eigenmasse des Großpackmittels (IBC)

..e) Monat und Jahr der letzten Dichtheitsprüfung

..d) Monat und Jahr der letzten Inspektion

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefäMicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in GroßpackmiUeln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmitlelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten BehäUerausrüstung von der BAM
überprüft worden.

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ORGANISCH, N.O.S. UN-Nr. 3265 Klasse 8
Verpackungsgruppe 111, Ethephon-Präparate (Gefahrenauslöser: 2-Chlorethylphosphonsäure)

6. Nebenbestimmungen

Die GroßpackmiUel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Die Großpackmitlel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Mit dieser Zustimmung wird die Zustimmung für Ethephon-Präparate vom 27.06.1994
widerrufen.

6. Rechtsbelehruna

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitieln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/040

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitieln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

METHANOL UN-Nr. 1230 Klasse 3.2 Verpackungsgruppe 11

6. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Oie Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGV$ee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ~idersp~uch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fur Matenal
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 24. Januar 1996

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmittefn (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/041

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung see - GGvsee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 1580 vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Schütz GmbH & Co. KG, Antrag vom 22.01.1996, Ak1enzeichen: V-TK DrW-Du

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitieln (IBC) der Kennzeichnungen:

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Schütz GmbH & Co. KG, Antrag vom 23.01.1996, Aktenzeichen: V-TK Dr.W-Du
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Behä~er

1000 I
1000 I
6401
800 I
8201

1000t ')
1000 I')
640 I')

BAM-Zulassungs-Nr.

0102l31HA1
01 03/31 HA1
01 04/31 HA1
0105131HA1
0106/31HA1
0149131HA1
0155/31HA1
0325/31HA1



6401°)
8201°)
8201')
8201°)
820 I")

0326/31HA1
0336/31HA1
0337/31HA1
0338/31HA1
0339/31HA1

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmung~n zur Ve:rwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

') MX-Ausführung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die aufgeführten Sloffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der veMlendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüslung von der SAM
überprüft 'NOrden.

GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ORGANISCH, N.A.G. UN-Nr. 2810 Klasse 6.1
Verpackungsgruppe 111 (Produkt: Bärostab XBZ 6380/1 Gefahrenauslöser Bariumcarboxylate
(25 %) und Phenol « 1 %) CAS-Nr. 108-95-2)

6. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

4. ZUlässige gefährliche Güter

Die aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nac.h .
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBG) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ANORGANISCH, NAG. UN-Nr. 3287 Klasse 6.1 0

Verpackungsgruppe 111 (Produkt und Gefahrenauslöser: Dihydrazinsulfatlösung (40 Vo)

CAS-Nr. 13464-80-7)

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Ver~nt\Yortlich~n
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufOgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ~dersp,:,ch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanst~lt. fur Matenal
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Be~in, Unter den Eichen 87, schnftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Be~in, den 19. März 1996

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fur Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Be~in, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 24. Januar 1996

Im Auftrag

..~<<-<:~
Dr. Rennoch

'.;-'"

Im Auftrag

fl2.-<-<-A.-
tor. Rennoch

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefäh~icher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/044

i,')

"

ZUSTIMMUNG

zur Ver.vendung von Großpackmitteln (IBG) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/042

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 1583 vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, Antrag vom 07.03.1996, Aktenzeichen: V-TK Dr.W-Du

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Bayer AG, Antrag vom 11.03.1996, Aktenzeichen: D.!. PanagiotidistBem

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBG) der Kennzeichnungen:

UN 31HA11Y/..")/D/SchülzlBAM 0155/3714/1732"
UN 31HA11Y1..")/D/SchützlBAM 0155/3714/1727"

Monat und Jahr der Herstellung
MX-Ausführung mit Holz-Kufenpalette
MX-Ausführung mit Stahlpalette

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefäh~ichenGüter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

Behälter

1000 I
10001

0401
8001
8201

10001°)
10001°)
6401')
6401°)
8201")
8201")
8201°)
8201°)

') MX-Ausführung

BAM-Zulassungs-Nr.

01 02131 HA1
0103/31HA1
0104/31HA1
0105/31HA1
01 06/31 HA1
0149/31HA1
0155/31HA1
0325/31HA1
0326/31HA1
0336/31HA1
0337/31HA1
0338/31HA1
0339/31HA1

4. ZUlässige gefährliche Güter

Die in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (ISC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vert~
lichkeit mit den Wer1<stoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeterrY!1r
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten BehälterausrOstung von der BAM
überprüft worden.

5. Nebenbestimmungen

Diese Zustimmung bezieht sich auf die Präambel Nr. 9 zum Abschnitt 26 der
Allgemeinen Einleitung des IMDG-Codes. Mit dem Amendment 28/96, das
voraussichtlich am 01.01.1997 in Kraft tritt, wird in der Stoffliste für nUssige Stoffe im
Anhang 1 zum Abschnitt 26 des IMDG-Codes die UN-Nummer 2922 unter den in der
Anlage aufgeführten Bedingungen aufgenommen. Durch diese Aufnahme entfällt der.
nach der Präambei Nr. 9 des Abschnitts 26 geforderte Hinweis, daß die zuständige
Behörde veranlaßt hat, daß dieser Stoff mit der UN-Nr. 2922 in den Anhang 1 des
Abschnitts 26 aufgenommen wird.
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Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

4, Zulässige gefährliche GOter

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, 'lach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, Ihrer chemischen Vertrag
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBG) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 27. März 1996

Die Großpackmittel (IBG) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben lNElrden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 28. März 1996

Angaben nach Anhang 1 zum Abschnitt 26 des IMDG-Codes:

UN-Nr. Richtiger technischer Name
Arten von Großpackmitteln (IBC)

26.2 26.4 26.5
Metall Starr, aus Kombination

Kunststoff (31HA1)

(6)(5)(4)

Klasse
+

zusätzliche
Gefahre(n)

(3)(2)(1)

2922 ÄTZENDE FLÜSSiGKEIT,
GIFTIG, NAG.

8+ 6.1 Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Verpackungsaruppe

Bestimmungen, unter denen der 8toff zu befördern ist:

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Verpackungsgrupoe

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, GIFTIG, NAG. 2922' 8 + 6.1 111

Produkt: Astrazon Blau FBL flüssig 200%

Gefahrenauslöser:

Essigsäure 15-25 % CAS-Nr. 64-19-7

Farbstoff als Methylsulfat 30-40 %

Stoffe, die unter die Kriterien der Verpackungsgruppe I fallen, sind nicht erlaubt.

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht)_ve(SChI~Q, gemäß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung lind in derl'Eln!eitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ORGANISCH, NAG.

Gefahrenauslöser: Diphenylmethan-4,4'

diisocyanat (~DI) (60-85 %) und

Alkylbenzole (11-35 %)

Produktbezeichnungen:

- Aktivator 4514

- Aktivator 4839

- Aktivator 5333

- Aktivator 6431

- Aktivator 5504

- Aktivator 6029

- Pentex-Aktivator 5017

- Pentex-Aktivator 5287

- Pentex-Aktivator 35012

2810') 6.1 111

Nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde.
1) Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemäß Begriffs

bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen.

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

ZUSTIMMUNG

Nr. D/BAM/See/045
zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung

gefährlicher Güter mit Seeschiffen

1. Rechtsgrundlagen Nr. D/BAM/See/046

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2, Antragsteller

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 2. Verordnung zur Änderung der GGVSee vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074 vom
29. August 1995) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

Fa. Hültenes-Albertus GmbH, Antrag vom 19.03.1996, Aktenzeichen: Dr.Lo-Sch
2. Antragsteller

3. Zustimmung
Fa. Hüttenes-Albertus GmbH, Antrag vom 02.04.1996, Aktenzeichen: Dr.Dei-Sch

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 31A1Yr.-)/D/UH/BAM 0010/12420/2100

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBG) der Kennzeichnungen:
..") Monat und Jahr der Herstellung

UN 31A1Y/..")/D/UH/BAM 0010/12420/2100

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmu.ng ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

.. ") Monat und Jahr der Herstellung

302



zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) für die Beförderung gefahrlieher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

Die in der Anlage aufgeführten StoffelZUbereitungen sind hinsichtlich der Kriterien. nach
denen Stoffe in Großpackmitleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertrag
lichkelt mit denWerkstoffen des PackmitlelkOrpers einschließlich der verwend~\Ve['
schlusse und Dichtungen SOWIe der geforderten Behälterausrüstung von devßÄlV;
überprüft worden.

Zulassungsscheine für ein Verbundschutzsystem für
Dichtungsbahnen von Deponien tür Siedlungs- und
Sonderabtälle; Zulassungsscheine und Nachträge zu
Zulassungsscheinen tür ein Abdichtungselement, gefügt
aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)

5. Nebenbestimmungen ZULASSUNGSSCHEIN
Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

08/BAM IV.3/06/96
Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'VerantYJOrtlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

flir ein Verbundschutzsystem, bestehend aus den Komponenten: 1. Trägergeo
textil, 2. Wirrgelege, 3. SandfUllung und 4. Deckgeotextil, rur Dichtungsbahnen
in Basisabdichtungen von Deponien rur Siedlungs- und Sonderabfalle.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben 'Nerden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM). 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

I.

1.1.

1.2.

Rechtsgrundlagen

Abfallgesetz vom 27.08.1986, veröffentlicht BGB!. I, Seite 1410, ber. durch
BGB!. 1, Seite 1501, 1986.

Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums ruf Umwelt und Landes
planung - Die geordnere Ablagerung von Abfällen (Deponiemerkblau) - vom
08.07.1994, Thüringer SLAnz., Nr. 32, S. 2185, 1994.

Bertin, den 04. April 1996
1.3. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),

Technische Anleitung zur Verwenung, Behandlung und sonstigen Entsorgung
von Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99 a.

Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzsystems.

2.

Antragsteller: Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Wartturmstr. 1
32312 Lübbecke

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Verpackungsgrupoe

Hersteller: Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Wartturmstr. I
32312 Lübbecke

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzsystem mit der Herstellerbezeichung Depomat D 25 BZ besteht aus
den vier Komponenten:

1 - Trägergeotextil (Herstellerbezeichung Seeutex \IR 151)
2 - Wirrgelege (Herstellerbezeichung Secumat ES 500)
3 - Sandrullung des Wirrgeleges
4 - Deckgeotextil (Herstellerbezeichung Depotex R 335)

Die Komponenten I und 4 bestehen aus Vliesstoffen, die durch fortlaufende
Vemadelung von Stapelfasern gefertigt werden. Die Komponente 2 besteht aus
dreidimensional miteinander verschlungenen, dünnen Polypropylen-Extrusions
strängen. Diese Wirrgelegeschicht wird bei der Produktion kontinuierlich durch
Punktschweißen und/oder vollflächig mit dem Trägergeotextil verbunden. Die so
entstandene Trägerkomponente mit der Bezeichnung Secudrän R 151 DS 500
wird als Rollenware mit 2 m Breite und 25 m Länge ausgeliefert. Das Deckgeo
textil wird ebenfalls als Rollenware gefertigt. Der Aufbau des Schutzsystems auf
der Deponiebaustelle erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird die Trägerkompo
nente (mit der Vliesstoffseite nach unten) auf den verschweißten Kunststoffdich
tungsbahnen ausgerollt. Anschließend erfolgt die VerfUllung der Wirrgelege
schicht mit Sand. Im letzten Arbeitsgang wird das Deckgeotextil verlegt. Auf die
so entstandene Schutzschicht wird die Flächenentwässerung (z, B. Grobkies der
Körnung 16 - 32 mm) aufgebracht.

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp

GWS Geotextil GmbH & Co. KG
Markneukirchner Str. 2 - 4
08626 Adorf

b)

Produktionsstätten: a)

3.

11193082UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF,

FLÜSSIG, N.A.G.

Gefahrenauslöser: Aikylbenzole (11-30 %)

Produktbezeichnungen:

- Gasharz 4512

- Gasharz 4624

- Gasharz 5246

- Gasharz 5460

- Gasharz 5479

- Gasharz 5641

- Gasharz 5730

- Gasharz 5996

- Gasharz 6026

- Gasharz 6146

3.1. Werkstoffe des Schutzsystems

Komponente:

1 - Fasern mit einem Titer von 6,7 dtex aus Polypropylen
2 - Polypropylen mit einem Rußbatch
4 - Fasern mit einem Titer von 6,7 dtex (± 10 %) aus PE-HD der Formmasse

Hostalen GC 7260 F. Bei der Faserherstellung wird ein Rußbatch zugege
ben. Rußgehalt der Fasern 0,4 - 0,8 %. Angaben zur Stabilisierung der
Forrnmasse, zur Rezeptur des Rußbatches und zu weiteren Zuschlägen sind
bei der Zulassungsstelle hinterlegt.

3.1.1 Kennwerte der Formmasse Hostalen GC 7260 F Q5mnponente 4)

Werkstoff
Dichte
Schmelzindex (190/5)

PE-HD
0,955 - 0,963 g/cm'
20 - 26 g/IO min
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3.1.2. Kennwerte der geotextilen Komponenten des Schutzsystems

Komponente:

I) Mittelwert; 1) Mittelwert minus Standardabweichung

Die Verlegearbeiten müssen so vorbereitet werden, daß das Schutzsystem ohne
Verzögerung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt weden kann. Insbesondere
Sind beI der Sandverftillung Maßnahnnen zu treffen, die eine unbehinderte gleich
zeItige Verlegung und Verschweißung von Kunststoffdichtungsbahnen in angren
zenden Bauabschnttten gewährleIsten. Die Wirksamkeit und die einwandfreie
Funktion der Vorrichtungen zur weitgehenden Staubreduzierung ist auf der
Baustelle vor BegInn der Sandverftillung zu prüfen.

Die Standsicherheit des Schutzsystems in Böschungen ist für jedes Bauvorhaben
durch emen gesonderten Na~hwels nach dem Stand der Technik zu belegen.

1

2 

4 -

Masse pro Flächeneinheit 1)

Vliesdicke 1)

Masse pro Flächeneinheit 1)

Schichtdicke I)
Masse pro Flächeneinheit I)

Vliesdicke ')
Rollenbreite

maximale R,ollenlänge
Wirksame Offnungsweite
Faserfestigkeit
Faserdehnung

2: 135 glm'
2: 1,5 mm
> 450 glm'
2: 20 mm
2: 300 g/m'
2: 2,7 mm

5,80 m

100 m
0,11 mm
27 cN/tex ± 10 %
110 % ± 30 %

I -

2 
3 -

4 -

Lage der Bahnen des Schutzsystems relativ zur Lage der Kunststoffdich
tungsbahnen; übersichtsartig ftir die einzelnen Bauabschnitte.
Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten.
Auflistung der zu verlegenden Rollen des Schutzsystems anhand der
Rollenetiketten bzw. der Rollennurnmernliste.
Details der Verlegung an besonderen Punkten, z.B. Durchdringungsbau
werken, Dränagegräben.

Die Festigkeit des Deckgeotextils (Komponente 4) und/oder des Trägervlieses
(Komponente I) kann gegebenenfalls durch eine Gewebeauflage erhöht werden.
Komponete I und 2 werden werksseitig wie folgt zusammengeheftet: Das
Trägergeotextil ragt als Uberlappstreifen an einer der Längskanten ca. 15 cm
über das Wirrglege hinaus. Auf der gegenüberliegenden Längskante beträgt der
Vhesstofftiberstand maximal +1 cm bzw. -3 cm relativ zur Kante des Wirr
geleges.

5. Kennzeichnung

Das nach dieser Zulassung hergestellte Schutzsystem ist gemäß den an der BAM
hmterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

II08IBAM IV.3/06/9611Depomat D 25 BZ/I

7. Zulassung

8. Geltungsdauer der Zulassung

7.1. Das Schutzsystem nach I. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die Anforderun
gen in Nr. 4, NI. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen Bestimmungen und Aufla
gen dieses Zulassungsscheins eingehalten werden, als Verbundschutzlage in
emem SchutzschIchtaufbau nach Nr. 4.4 zugelassen. Die Zulassung ist nach
Nr. 8 befristet.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und
der Ausschreibung des Deponieabdiehtungssystems zu berücksichtigen.

7.2. Diese Zulassung gilt nur fur das in Nr. 3 genannte Herstellungsverfahren, den in
Nr. 2 genannten Hersteller und die in Nr. 2 genannten Produktionsstätten. Ände
rungen des Werkstoffes, der Zusätze, der Herstellungsverfahren des Schutz
systems, der Abmessungen, oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

Anordnung sowie Lage der Kennzeichnung, siehe Anlage 4. Zur Identifizierung
der Geotextilien (Komponenten I und 2 gemeinsam, sowie Komponente 4)
werden die einzelnen Rollen mit einem Rollenetikett, entsprechend den in
Anlage 5 beigeftigten Mustern versehen. Das Rollenetikett enthält die in der
Anjage 5 aufgelisteten Daten. Aus der Rollennummer ergibt sich die Zuordnung
zum Datum der Herstellung und zu den Prüfergebnissen der Eigenüberwachung.

Überwachung

Die Herstellung der geotextilen Komoponenten des Schutzsystems muß eigen
und mindestens zweimal jährlich fremdüberwacht werden (siehe Anlage 6 zu den
Maßnahnnen der Eigen- und Fremdüberwachung). Die Überprüfung der Qualität
der mineralischen Füllung erfolgt im Rahmen der Identifikationsprüfung auf der
Baustelle (siehe Anlage 6). Die bei der Fremdüberwachung ermittelten Kenn
werte müssen im Rahmen der Toleranzen mit den unter Nr. 3 angegebenen
Kermwerten übereinstimmen.

Die mit der Fremdüberwachung beauftragten Institutionen müssen über ausrei
chend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie
der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaborato
rien" DIN EN 45001 (Mai 1990) genügen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht
durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter
Nr. 4 dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen (siehe Anlage 6) zu über
prüfen.

6.

4.2. Anforderungen an die geotextilen Komponenten des Schutzsystems

Die geotextilen Komponenten müssen nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt
werden. Das Deckgeotextil schützt die Sandschicht vor Erosion. Für seine
Herstellung dürfen nur die unter Nr. 3.1 (Komponente 4) genannten Werkstoffe
verwendet werden. Vliesstoffe aus diesen Werkstoffen wurden einer Prüfung
gemäß den "Anforderungen an die Schutzschicht für die Dichtungsbahnen in der
Kombinationsdichtung I Vorläufige Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten"
(erhältlich bei der BAM) unterzogen. Für die geotextilen Komponenten I und 2
können erd- und straßenbautaugliche, handelsübliche Polypropylen-Forrnmassen
verwendet werden (siehe dazu: Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien
und Geogittem im Erdbau des Straßenbaus, FGSV, Köln, 1994). Die geotextilen
Komponenten müssen in ihren Eigenschaften den an der BAM hinterlegten
Mustern entsprechen.

Werkstofferklänung des Vliesstoffherstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt des Verbundschutzsystems Depomat D 25 BZ, siehe Anlage 3, Qualitäts
sicherungsmaßnahnnen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung, siehe
Anlage 6.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Die Richtlinien, Merkblätter und Bestimmungen der Bundesländer ftir Schutz
schichten sind zu beachten.

4.3 Anforderungen an die mineralische Füllung

Das für die mineralische Füllung verwendete Material muß den unter Nr. 3.2 ge
nannten Kennwerten entsprechen.

Die Vliesstoffe (Komponenten I und 4) einschließlich der PP- und PE-HD-Sta
pelfasern als Zwischenprodukte sowie das Wirrgelege (Komponente 2) werden
von dem unter Nr. 2 genannten Hersteller in der unter Nr. 2 aufgeftihrten
ProduktIOnsstätten hergestellt.

3.2. Kennwerte der Sandfüllung (Komponente 3)

Für die mineralische Füllung wird getrockneter Sand mit einer Kornverteilung
zwischen 0,5 und 3,0 mm bei maximaler Ausfallkörnung von 10 % verwendet.
[n Anlehnung an die für das Dränrnaterial geltenden Bestimmungen der TA
Abfall darf der Calcitgehalt des ftir das Schutzsystem Depomat D 25 BZ ver
wendeten Füllsandes 20 Gew.-% nicht übersteigen.

3.3. Hersteller und Produktionsstätten

8.1. Räumlicber Geltungsbereieb

Befristet bis zum 31. Dezember 1996. Die Zulassung kann auf Antrag verlängert
werden.

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 ftir das Land Thüringen. Nach 1.3 kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

9. Scbadensfalle an Deponieabdicbtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand steben, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

10. Diesem Zulassungsscbein liegt eine Recbtsmittelbelebrung bei.

Labor lV.32
Deponietechnik

i.A.

'7) /,', ,.'
J /' --~_. ')"'7--'
Dr. rer. nat. s. Sceger

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungshlatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(B A M)

11.

Die Verleg~ng des Schutzsystems hat in Abstimmung mit der Verlegung der
KunststoffdIchtungsbahn zu erfolgen. Auf der Grundlage des Verlegeplans für
dIe KunststoffdIchtungsbahn Ist ftir das Schutzsystem vor Verlegebeginn eben
falls em Verlegeplan zu erstellen, der mindestens die folgenden Punkte umfaßt:

304

4.4. Anforderungen an den Einsatz des Depomat 0 25 BZ-Systems als Schutzlage

Der unter Nr. 3 beschriebene Schutzschichtaufbau kann nach dem derzeitigen
Stand der Technik in Basisabdichtungen von Deponien für Siedlungs- und
Sonderabfalle bei Grobkies der Körnung 16 - 32 mm als Material der Flächen
entwässerungsschicht bis zu einer Deponieauflast von 900 kN/m' (entsprechend
ca. 60 m Deporuehöhe) verwendet werden. Der Nachweis der Schutzwirkung
wurde durch eine mechanische Schutzwirksamkeitsprüfung erbracht (siehe dazu:
Anforderungen an die Schutzschicht für die Dichtungsbahnen in der Kombina
tIOnsdIchtung / Vorläufige Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten). Für größere
Auflasten ist ein gesonderter Schutzwirksamkeitsnachweis zu führen.

4.5. Anforderungen an die Verlegung des Depomat 0 25 BZ - Schutzsystems

Bei Transport, Lagerung und Verlegung des Schutzsystems (siehe Nr. 3) sind die
Anweisungen des Herstellers (siehe Anlage Nr. 7) zu beachten.

Soweit das Schutzsystem durch die in Nr. 2 genannte Herstellerfirma nicht selbst
verlegt wird, darf eine Verlegung nur durch eine von der Herstellerfirma autori
sierte Verlegefirma erfolgen.

Bei der Verlegung müssen die in der RicJu/inie für die Zulassung von Kunststoff
dIchtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und
Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtung von Altlasten, Abschnitt 8, genann
ten BestImmungen und Auflagen rur den Bau der Kombinationsdichtung einge
halten werden.



1.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN

Mit de~ Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Schutzsystem.s unter
den in Nr. 4 genannten Bedingungen nachgewiesen. Die zuständige Uberwa
chungsbehörde muß bei dem Bau des Schutzsystems die Einhaltung der Anfor
derungen und Auflagen des Zulassungsscheins überwachen.

2. Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau des Schutz
systems. Er ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen
erforderlichen Genehmigungen.

ANLAGE 2, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM lV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

3.

4.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der
Zulassungsschein mit allen Anlagen in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ver
vielfaItigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung
der Bundesanstalt flir Materialforschung und -prüfung. Der Text und die Zeich
nungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen.
Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremd
überwachung.

Werkstofferklärung

Das Deckgeotextil (Depotex R 335) der Schutzlage Depomat D 25 BZ wird aus Stapelfasern
des Rohstoffes

Hostalen GC 7260 F

6. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt in der Produktionsstätte, in Zwischenlagern
oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Auflagen dieses
Zulassungsscheins eingehalten worden sind.

Das Wirrgelege wird mit Ruß UV-stabilisiert.

Für das Wirrgelege (Secumat ES 500) und das Trägergeotextil (Secutex VR 151) wird auf
handelsübliche Polypropylen - Rohstoffe zurückgegriffen.

NAUE FASERTECHNIK .

Depomat® 0 25 BZTechnisches Datenblatt
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der Firma Hoechst gefertigt. Die Stapelfasern werden im Werk der Naue Fasertechnik
extrudiert. Die Angaben zum Rußbatch und zum Mischverfahren sind vertraulich bei der BAM
hinterlegt. Das Rohmaterial wird bei der Extrusion mit 2 % Rußbatch (30 % Ruß) versehen.

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß das nach diesem Zulassungsschein
hergestellte Schutzsystem mit den in den Prüfungsunterlagen der Zulassungsbe
scheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen.

Die Zulassung wird mit der Auflage versehen, daß die Auflast über der Schutz
schicht den im Zulassungsschein genannten Wert nicht übersteigen darf. Unab
hängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wirkung
widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht eingehalten
werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder geändert,
wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren oder das vom Hersteller und
seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewähren bzw. wesent
liche Ab-weichungen von den Anforderungen des Zulassungsscheins an die
Verlegeart vor-genommen werden. Dies gilt insbesondere dann. wenn neue
technische Erkenntnisse dies begründen. Die Zulassung steht unter dem Vor
behalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen.

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden.

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Im Rahmen dieser Zulassung ist für die Fremdüberwachung (siehe Nr. 6) der
Produktion aller Komponenten des Schutzsystems der Nachweis dadurch zu er
bringen, daß der BAM von der durchgeführten Überwachung unaufgeford.ert von
der überwachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Uberwa
chungsberichtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständigen
Uberwachungsbehörden bezüglich des Schutzsystems für das jeweilige Deponie
bauprojekt.

8.

7.

5.

9.

10.

RECHTSMITTELBELEHRUNG Produktbeschreibung : Mineralisch gefüllte Schutzlage aus 4 Komponenten

Komponente 4 : Deckgeotextil IDepotex R 335)

Schutz- / Filtervliesstoff mit einer Masse pro Flächeneinheit entsprechend Robustheitsklasse 5,
gemäß dem "Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des
Straßenbaus" des M 5.15.

Rohstoff: PEHO 6,7 dtex Stapelfaser aus Hostalen GC 7260 F
Verfestigung: mechanisch
Masse pro Flächeneinheit : ~ 300 g/m'
Schichtdicke : :2:. 2,7 mm
Wirksame Öffnungsweite: 0,11 mm

Komponente 3 : Mineralische Füllung (inert)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tür
Materialforschung und -prüfung (SAM), Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 ~ 24, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle·
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten
und den Streitgegenstand bezeichnen.

Siebanalyse :

Schichtdicke :
CaC03 - Anteil:

> 0,5 mm < 3,0 mm
(Ausfallkömung max. 10%, im Anlieferungszustand)
:2:. 20 mm im Wirrgelege
.:520%

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Komponente 2 : Wirrgelege (Secumat ES 500)

Berlin 45, den 13. Mai 1996

Rohstoff :
Verfestigung:
Masse pro Flächeneinheit :
Schichtdicke :
Porengehalt :

pp
Extrusion
;, 450 glm'
::::20 mm
ca. 95 %

Komponente1: Trägergeotextil (Secutex VR 151)
ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Vliesstoff :
Verfestigung:
Masse pro Flächeneinheit :
Schichtdicke :

pp 6.7 dtex
mechanisch
~ 135 glm'
:2:.1,5mm

2,00 m x 25 m - eine Seite15 cm Vliesstoffüberstand
- andere Seite -3 cm bis +1 cm Vliesstoffüberstand
5,80 m x 100 m

Verzeichnis der Anlagen

Anlage I: Verzeichnis der Anlagen

Anlage 2: Werkstofferklärung des Herstellers

Anlage 3: Technisches Datenblatt

Anlage 4: Beschreibung und Anordnung der Kennzeichnung

Anlage 5: Rollenetikettierung

Anlage 6: Maßnahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

Anlage 7: Lager-, Transport- und Verlegeanweisungen

Lieferform / Verlegung

Verbindung der Komp. 1 und 2 : Ultrahochfrequenzschweißung, ca. 35 Schweißpkt./m:Z
und/oder vollflächig verschweißt

Die Trägerkomponente (Lage 1 und 2) wird als Secudrän R 151 OS 500 und die Lage 4 als
Depotex R 335 auf die Baustelle geliefert. Die min. Füllung wird in Silos angeliefert und gelagert.
Verlegung der Lagen 1 /2, 3 und 4 : auf der Baustelle

Standardabmessungen

Trägerkomponente :

Deckgeotextil :

Oepomat DG 25
Je nach Anforderungen durch die Bauaufgabe können die Lage 1 und/oder die Lage 4 zusätzlich
mit, nach statischen Erfordernissen ausgewählten, Geweben ausgerüstet werden.
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NAUE FASERTECHNIK NAUE FASERTECHNIK

Beschreibung, Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung Muster eines Rollenetikettes

Secudrän@ R 151 OS 500

Die Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt durch einen fortlaufenden Rollenaufdruck und
enthält folgende Angaben:

~ Zulassungskennzahl

~ Typenbezeichnung

08/BAM IV.3/06/96

Depomat@ 0 25 BZ

I
~I

NAUE-:=: Ik
FASERI'ECHNIK
Naue-Fasertechnik GmbH &Co. KG

Naue Faseltedmik Unternet1me1lS!lruppe:

N.l'JtFasertedlnik GWSGtolatil
GmNl &Co. KG Gfrtif& Co. KG
lijbbeda= Adotl/VOQIlDl

1bIpIisl MaueSWng

GlTdl &Co. KG GmllH&Co.KG
WftzIv lmlIörde

Der Rollenaufdruck wird in gleichbleibendem Abstand, etwa alle 1,5 m, in Produktionsrichtung
aufgedruckt (einmal pro Produktionsbreite). Der Rollenaufdruck befindet sich jeweils auf der
Trägerkomponente (Secudrän R 151 OS 500) und auf dem Deckgeotextil (Depotex R 335). RolleN,., 10825387

5ecudrän R151 D5 500ANLAGE 5, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Type:

Länge m
length

Artikelnr.
article no.

90 100

25,0 Breilem
width

Gew. g/m'
weight

2,00

650

Art d. Geotextils 08/BAM IV. 3106/96 DEPOI1AT
kind of geotextile

Rollenetikettierung
Rohstoff
raw material

pp

Verfestigung
treatment

t1ECHAN I SCH

Die äußere Kennzeichnung der Geotextilien erfolgt jeweils einmal pro Rolle durch das
Rollenetikett. Diesem Rollenetikett sind folgende Daten zu entnehmen:

Trägerkomponente: Secudrän@ R 151 OS 500

ANLAGE 5. Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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~ 8-stellige Nummer
~ Typenbezeichnung
~ Rollenlänge
~ Rollenbreite
~ > 5-stellige Nummer
~ Masse pro Flächeneinheit
~ Zulassungskennzahl
~ Rohstoff
~ Verfestigung

Rollennummer (einmalig)
Secudrän R 151 OS 500
25
2,00
Artikelnummer
650
08/BAM IV.3/06/96/Depomat 0 25
PP
MECHANISCH/EXTRUSION

Rolle Nr.:
Type:
Längem
Breite m
Artike/nr.
Gew. glm'
Art d. Geotextils
Rohstoff
Verfestigung Muster eines Rollenetikettes

Depotex@ R 335

NAUE FASERTECHNIK

Depotex@ R 335
Naue-Fasertechnik GmbH & Co. KG

Rolle Nr.:

Naue Faserredlnik Unlemehmensgruppe:

Haut Fasertedmik GWS Gealmit
GmbH &CO.KG GmbH &Co. KG
liitlF)eck8 AdorT/VolIlIand

Ursupwt Naue~ling

GmbH&Co,KG GmDH&Co.KI3
WetzLar lemTörde

Depotex R335Type:

I
~I

NAUE-:=: Ik
FASERI'ECHNIK

Rolle Nr.:
Type:
Längem
Breitem
Artike/nr.
Gew. g!m'
Art d. Geotextils
Rohstoff
Verfestigung

Rollennummer (einmalig)
Depotex R 335
100
5,80
Artikelnummer
330
08/BAM IV.3/06/96/Depomat 0 25
PEHD 1a 6.7 NFT
MECHANISCH

~ 8-stellige Nummer
~ Typenbezeichnung
~ Rollenlänge
~ Rollenbreite
~ > 5-stellige Nummer
~ Masse pro Flächeneinheit
~ Zulassungskennzahl
~ Rohstoff
~ Verfestigung

Deckgeotextil:

Weiterhin befinden sich zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierung der Produkte die
oben genannte Rollennummern zusätzlich handschriftlich auf dem letzten Meter einer
produzierten Rolle.

Länge m 1(1'::.0
lenglh

Artikelnr. 71 900
article no.

Breite m
width

Gew.g/m'
weight

5.80

330

Art d. Geotextils 08/BAr1 IV. 3/06/96 DEPONAT
kind of geotextile

Rohstoff PEHC 1-!:i 6. 7 NFT
raw material
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Verfestigung t1ECHAN I SCH
treatment
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Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metalldetektor das
Geotextil nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Maschinenpersonal
entfernt.

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro Flächeneinheit BI-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- 2: 135g1m'

DIN 53854 breite. 'ede Rolle (ca. 300 m) Mittelwert

Schichtdicke BI-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- 2:1,5mm

DIN 53855 breite. 'ede Rolle (ca. 300 m) Mittelwert

Kenngröße Prufverfahren Probenmaterial Anforderungen und 991.
Toleranzen

Fasertiter BI-AW OPR 105 Stichprobe aus laufender 6,7dtex± 10 %

OIN 53812, DIN 53816 Produk1ion, alle 1000 kg Mittelwert

Faserfestigkeit BI-AW OPR 105 Stichprobe aus laufender 27 cNJtex ± 10 %

DIN 53812, DIN 53816 Produk1ion, alle 1000 ka Mittelwert

Faserdehnung BI·AW OPR 105 Stichprobe aus laufender (110±33) %

DIN 53812, DIN 53816 Produk1;on, aUe 1000 kg I (Mittelwert

RuBQehalt BI-AW OPR 110 1 x pro Char enbeginn 0,6±O,15 %

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und
Fremdüberwachung *) zur Herstellung der Schutzlage Depomat D 25 BZ

Produkt Kenngröße Prüfverfahren •• , Anforderungen und ggf.
Toleranzen

PEHO - Granulat tür Komp. 4 Schmelzindex Bl·AW QPR 108 19015 = 2O-26g/10min

Hostalen Ge 7260 F QIN 53875, ISO 1133 Mittelwert

Dichte BI-AWQPR 111 (Mittelwert)

0,955 - 0,959 gfcm~ - WPZ Hoechsl

0,955 - 0,963 afcm3
- WEK NFT

PEHD • Faser für Komp. 4 Fasertiter BI-AW QPR 105 6,7dlex±10%

PEHO 6,7 dtex D1N 53812, DIN 53816 I/M~elwert)
Faserfestigkeit BI·AW QPR 105 27 cNltex± 10 %

DIN 53812, DIN 53816 Mittelwert

Faserdehnung e'-AW OPR 105 (110 ± 33) %

DIN 53812, DIN 53816 Mittelwert

Rußgehalt BI·AWQPR 110 (0,6+0,15 %

Oxidationsstabilitäl BI-AW QPR 109 Ver leichskurve

Trägergeotextil (Kamp. 1) Masse pro Flächeneinheit BI-AW OPR 101 2: 135g/m'

Secutex VR 151 DIN 53854 Mittelwert

Schichldicke BI·AW OPR 102 2: l,5mm

DIN 53855 M~elwert)

1.B.1)

1.B.2.1)

Fertigungskontrolle, Faserproduktion, PEHD Faser für Komp. 4,
Depotex R 335

Fertigungskontrolle, Produktion, Komp.1, Secutex VR 151

Fertigungskontrolle, Produktion, Komp. 2, Secumat ES 500Wirrgelege (Komp. 2) Masse pro Flacheneinheit BI-AW OPR 101 2: 450 glm'

Secumat ES 500 DIN 53854 Mittelwert

Schichtdicke BI-AW OPR 102 2: 20 mm

DIN 53855 Mittelwert)

OeckgeotexliIIKomp.4) Masse pro FI3cheneinheil Bl-AW OPR 101 2:300glm'

Oeootex R 335 OIN 53854 MitteWiert

Schichldicke BI-AW OPR 102 2: 2,7 mm

OIN 53855 Mittelwert - Standardabw.}

1.B.2.2)

Kenngröße

Masse pro Flächeneinheit

Schichtdicke

Prüfverfahren

BI-AW OPR 101

DIN 53854

Bl-AW OPR 102

DIN 53855

Probenmaterial

Probe Ober gesamte Rollen

breite, 'ede 5. Rolle (ca. 125 m)

Probe Ober gesamte Roßen

breite, 'ede 5. Rolle (ca. 125 m)

Anforderungen und 99f.
Toleranzen

2: 450 g/m'

M~elwert)

2: 20 mm

Mittelwert

ANLAGE 6, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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.) die Fremdüberwachung erfolgt gemäß DIN 18200 durch die Amtliche Materialprüfanstalt
Hannover. Eine Kopie des gültigen Fremdüberwachungsvertrages liegt der BAM vor.

Während der Produktion der Komp. 2 wird gleichzeitig die Komp. 1 hinzukonfektioniert.
Eine Zuordnung der Daten der eingesetzten Rollen Secutex VR 151 wird ermöglicht über eine
interne Rollennumerierung der Vorprodukte.

••) die Prüfungen werden nach Naue Fasertechnik Prüfanweisungen, sofern vorhanden in
Anlehnung an Normen, durchgeführt. Die zugrundeliegenden, gültigen Prüfanweisungen
liegen der BAM in Kopie vor. 1.B.2.3) Fertigungskontrolle, Produktion, Komp. 4, Depotex R 335

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

1) Eigenüberwachung

Im Rahmen der Eigenüberwachung werden Prüfungen in
Ader Wareneingangskontrolle
B der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

Kenngröße PfÜfverfahren Probenmaterial Anforderungen und 99f.
Toleranzen

Masse pro Flächeneinheit BI-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen· 2: 300 glm'

OIN 53854 breite, 'ede Rolle (ca. 300 m) Mittelwert

Schichtdicke BI-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- 2: 2,7 mm

OIN 53855 breite, 'ede Rolle (ca. 300 m) Mltlelwert - Standardabw.

Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metalldetektor das
Geotextil nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Maschinenpersonal
entfernt.

Mittetwert:
Mittetwert - Slandardabw.:

Durchschnitt aus mehreren Werten (z.B. ober die Produktionsbreile)
Durchschnitt aus mehreren Werten - einfache Standardabweichung 2) Fremdüberwachung der Geotextilkomponenten

Wareneingangskontrolle, Hostalen GC 7260 F, PEHD Granulat für Komp. 4,
Depotex R 335

1.A)

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden Prüfungen durch die AMPA Hannover gemäß DIN
18200 bei der Naue Fasertechnik in

Ader Wareneingangskontrolle
B der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

Schmelzindex Bl-AW QPR 108

DIN 53875, ISO 1133

Granulat, je hereinkommendes 19015 = 20 - 26 g110 min

Silofahrzeuc Mittelwert

Prüfverfahren, Kennwerte und Toleranzen sind im Fremdüberwachungsvertrag und in den
folgenden Seiten der Anlage 6 beschrieben.

Dichte, natur BI-AW QPR 111 Schmelzestrang, je Produk

tionscharQe Hoechst

0,955.0,963 g/cm3

Mittelwert
Mittelwert·
Mittelwert - Standardabw.:

Durchschnitt aus mehreren Werten (z.B. Ober die Produk1ionsbreile)
Durchschnitt aus mehreren Werten - einfache Standardabweichung

Werksprüfzeugnis je hereinkommendes

Silofahrzeua

gem3ß Spezifikation
Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der
fremdüberwachenden Institution zur Einsicht vor.
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3) Identifikationsprüfung auf der Baustelle

2.A) Fremdüberwachung, Wareneingangskontrolle, Hostalen GC 7260 F Die Identifikationsprüfung auf der Baustelle sollte folgenden Umfang haben:

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Fasertiler BI-AW OPR 105 Stichprobe aus laufender 6,7dtex±10%

DIN 53812, DIN 53816 Produktion oder der Lagerware. (Mittelwert)

zweimal oro Jahr

Faserfestigkeit Bl·AW OPR 105 Stichprobe aus laurender 27cNltex±10%

DIN 53812, DIN 53816 Produktion oder der Lagerware, (Mittelv.'ert)

zweimal ro Jahr

Faserdehnung BI·AW OPR 105 Stichprobe aus laufender (110±33) %

DIN 53812, DIN 53816 Produktion oder der lagerware, (Mittelwert)

zweimal pro Jahr

Rußgehal1 BI-AWQPR 110 StichPfobe aus laufender (0,6±0,15) %

Produktion oder der lagerware, (Mittelwert)

zweimal pro Jahr

Oxidationsstabili1ät BI-AW QPR 109 Stichprobe aus laufender Vergleichskurve

Produktion oder der lagerware,

Z'Neimal oro Jahr

Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Faserproduk1ion,
PEHD 6,7 dtex

Visuell festgestellte Fehlstellen in dem Wirrgelege (Secumat ES 500) bis zu einer Größe von
ca. 100 cm' und loder Streifen bis zu einer Breite von 3 cm pro Rolle sind zulässig.
(Fehlstellen = Bereiche, an denen Filamente im Wirrgelege fehlen)

Masse pro Flächeneinheit BI-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ?: 3OOglm'

Depotex R 335 DIN 53854 breite, aUe 10.000 m' ICM"',""rt)

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ?: 2,7 mm

Depotex R 335 DIN S3855 breite, alle 10.(X)() m' Mittelwert· Standardabw.

<20%

> 0,5 mm <: 3,0 mm

(max. 10 % AusfaUkomung, im
Anlieferunoszustancl

alle 100 10.

alle 10010.

Kenngröße Prufverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Trägerkomponenle

Masse pro Flächeneinheit BI·AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ?: 135g1m'

Secutex VR 151 DIN 53854 breite, alle 10.000 m' Mittelwert

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ?:1,5mm

Secutex VR 151 DIN S38S5 breite, alle 10.000 m' Mittelwert

Masse pro Flächeneinheit BI-AW QPR 101 Probe aber gesamte Rollen- ?:450glm'

Secumal ES 500 DIN 53854 breite, alle 10.()(X} m' 11M""""rt)

Schichtdicke Bl-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- :<o.20mm

Secumat ES 500 DIN 53855 breite. alle 10,000 m' Mittelwert

Deckgeotextil

mineralische FÜllung

CaC03 • Anteil

Siebkurve

Anforderungen und 99f.
Toleranzen

19015 = 2O-26g110min

Mittelwert

0,955 ~ 0,963 glcm3

ICM",,""rt)

Probenmaterial

Granulat, zweimal pro Jahr

Granulat, zweimal pro Jahr

PrOfverfahren

Bl-AWOPR 111

BI-AW OPR 108

DIN 53875.150 1133

Kenngröße

2.B.l)

Schmelzindex

Dichte, natur

4) Fremdüberwachung des Einbaus auf der Baustelle

ANLAGE 6, Seite 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Fremdüberwachung des Einbaus auf der Baustelle erfolgt über die dort verantwortlichen
Fremdüberwacher bzw. über die örtliche Bauaufsicht. Grundlage für diese Überwachung ist
die in Anlage 7 aufgeführte Lager-, Transport- und Verlegeanweisungen.

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 7, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro Flächeneinheit Bl-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen· ?: 135g1m'

DIN 53854 breite, zweimal ro Jahr Mittelwert)

Schichtdicke Bl-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ?:1,5mm

DIN S38SS breite, zweimal oro Jahr Mitlel'wert

2.B.2.1) Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Produk1ion, Secutex VR 151

NAUE FASERTECHNIK

Lager- und Transportanweisungen des Herstellers für Depomat® D 25 BZ

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro Flächeneinheit BI-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ?:450glm"

DIN 53854 breite, zweimal pro Jahr MittelwerI

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ?:20mm

DIN S38SS breite, zweimal pro Jahr Mittelwert

2.B.2.2) Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Produk1ion, Secumat ES 500

Werkseitige Lagerung

Werkseitig werden die Rollen Secudrän® R 151 DS 500 stehend auf einem planen,
verfestigten Lagerplatz gelagert. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem handelsüblichen
Gabelstapler.

Die werkseitige Lagerung der Rollen Depotex® R 335 wird liegend auf einem planen
verfestigten Lagerplatz ausgeführt. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem
handelsüblichen Gabelstapler mit spezieller Hebevorrichtung (z.B. Teppichdorn). Die
Stapelhöhe beträgt maximal 10 Rollen.

Transport auf die Baustelle

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro Flächeneinheit Bl-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ?:300glm'

DIN 53854 bfeite, zweimal oro Jahr Mittelwert

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ?:2,7mm

DIN 53855 breite, zweimal pro Jahr I (Mittelwert -Standardabw.)

2.B.2.3)

2.B.2.4)

Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Produk1ion, Depotex R 335

Kontrolle der Funk1ion der Metalldetek10ren

Vom Herstellwerk zur Baustelle werden die Rollen mit LKWs (z.B. Sattelzüge) tran~ortiert.

Die Rollen Secudrän® R 151 DS 500 werden stehend, die Deckgeotextilien Depotex R 335
liegend transportiert. Bei dem liegenden Rollengut Depotex® R 335 dürfen maximal 10 Rollen
übereinander gelagert werden.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKWs befestigte Plätze oder Fahrstraßen mit ebenem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit
ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Von dem Deckgeotextil Depotex® R 335 können
maximal 10 Rollen übereinander liegend gelagert werden. Die Rollen Secudrän® R 151 DS
500 sollten stehend gelagert werden, bzw. wenn liegend, maximal 4 Rollen aufeinander.

Funktionskontrolle
Für die Entladung der LKWs kommen folgende Möglichkeiten in Frage:
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Spezielle Hebetraverse, die am Baugerät befestigt ist. Die Hebetraverse ist auf die
Bahnenbreite abzustimmen und so beschaffen, daß die Geotextilrolle durch
beidseitiges Eingreifen in den Rollenkern erfaßt wird oder zwei oder mehrere Rollen
hintereinander von der Hebetraverse befördert werden können.

ANLAGE 7, Seite 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Mit zwei breiten Transportgurten, am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt,
mit der die Geotextilrollen ohne Beschädigungen befördert werden können.

Mit einer Traverse, die am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt wird, bei
der seitliche Einschübe in die Rollen hineingeschoben werden. Dabei ist zu beachten,
daß die an den Schuhen befestigten Ketten oder Gurte die Geotextilbahnen nicht
beschädigen.

ANLAGE 7, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

NAUE FASERTECHNIK

Bei Querstößen, Schnittstellen und ggf. bei Anschlüssen ist ein solcher Überlappungsbereich
durch das Zurückschneiden des dreidimensionalen Wirrgeleges herzustellen. Mit einem
Elektromesser, einem Textilmesser oder einem anderen geeigneten Schneidegerät läßt sich
die Dränstruktur zurückschneiden.

Um ein Verschieben während der Verfüllungsphase zu vermeiden, empfiehlt es sich, den
Überlappungsbereich punktuell alle 2 Meter miteinander zu verbinden. Hierzu können folgende
Möglichkeiten verwendet werden:

Punktuelles Verschweißen des Vliesstoffes im Überlappungsbereich mit einem
Heißluftgerät, bei dem die geotextilen Fasern angeschmolzen und miteinander verklebt
werden.

Verpackung von Geotextilien

Die Rollen sind mit einer PE-Schutzfolie vor Regen und UV-Strahlen geschützt und wetterfest
verpackt. Beschädigungen der Schutzfolie können mit Klebestreifen wieder zugeklebt werden.
Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz vor Verlegung der Geotextilrollen zu entfernen.

Punktuelles Verkleben des Vliesstoffes im Überlappungsbereich mit einem Heißkleber
aus einer Schmelzpistole.

An Querstößen, Schnittstellen und Anschlüssen wird das auf Stoß gelegte Wirrgelege
mit Kabelbindern (ca. 1B cm lang und ca. 4 mm breit) miteinander verbunden. Der
Abstand der Kabelbinder beträgt ca. 30 cm. Dabei ist zu beachten, daß die Kabelbinder
ca. 4 cm in die Dränstruktur hineinreichen.

Transportbeschädigungen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.

T-Stöße werden nach den gleichen, zuvor beschriebenen Verfahren verlegt.

Abstände von 3 cm des dreidimensionalen Wirrgeleges im Überlappungsbereich sind
tolerierbar, da dieser Bereich anschließend mit Sand gefüllt wird.

ANLAGE 7, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Einblasen der mineralischen Sandschutzschicht

Das Sandmaterial wird aus einem festen Standsilo oder aus einem Silofahrzeug mit
Trockenblasung durch flexible Schläuche oder feste Rohre geblasen und gleichmäßig in das
Wirrgelege verteilt. Am Schlauchende kann ggf. ein geeignetes Verteilungsgerät angebracht
werden, mit dem gleichzeitig die Profilierung der Sandfüllung durchgeführt wird. Mit
Handabzugsgeräten wird ein Nachprofilieren der Sandschicht vorgenommen. Die geforderte
Mindestdicke der Sandschutzlage ist dann erreicht, wenn nur noch die oberste Filamentlage
des Wirrgeleges sichtbar ist oder diese vollends bedeckt sind.

Ver/egeanwe/sungen des Herstellers für Depomat® D 25 BZ

Einbauen des Deckgeotextils Depotex® R 335

Nach Einbringen der mineralischen Sandschutzlage wird das Deckgeotextil Depotex® R 335
mit einer Überlappung von ca. 30 cm verlegt. In Böschungen werden die Bahnen in
Böschungsfallrichtung ausgerollt. Im Böschungsbereich ist darauf zu achten, daß das
Deckgeotextil mit in den Einbindegraben eingebunden wird (ggl. ist im Böschungsbereich ein
mit einem Gewebe verstärktes Geotextil Depotex® R 335 einzusetzen).

Begriffsbestimmungen

Die Bilder 1-3 zeigen eine schematische Darstellung der Verklebung der Schutzlage Depomat
D 25 BZ.

ANLAGE 7, Seite 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Die Schutzlage darf nicht direkt befahren werden.

Die erste Schüttlage der mineralischen Dränschicht ist auf dem Deckgeotextil vor Kopf
zu schütten und vorsichtig zu verteilen.

Ein Verlegeplan der die folgenden Punkte umfaßt sollte vor Verlegebeginn erstellt
werden:

Besondere Hinweise

Das Schutzsystem Depomat® darf erst beschüttet werden, wenn alle
Einzelkomponenten (Trägerkomponente, Sandschicht und Deckgeotextil) eingebaut
worden sind und eine Freigabe erteilt worden ist.

Eine Windsicherung muß sowohl für das Trägergeotextil als auch für das Deckgeotextil
vorgenommen werden.

Die mit Sand verfüllten Flächen sind arbeitstäglich mit dem Deckgeotextil zu bedecken. Die
Verlegung des Schutzsystems und der Einbau des Dränagekieses müssen eng aufeinander
abgestimmt werden, damit das Schutzsystem nicht ungeschützt heftigen Regenfällen
ausgesetzt ist.
Nach starken Niederschlägen während der Aufbauphase des Schutzsystems sind die Flächen
auf Sandauswaschungen hin zu kontrollieren und ggf. zu sanieren.

Anschlüsse und Durchdringungen

Bei Anschlüssen und Rohrdurchdringungen muß das Depomat® Schutzsystem bis an das
Bauwerk verlegt werden. Gegebenenfalls kann das Trägergeotextil der Trägerkomponente an
das Bauwerk, angeschlossen werden. Andernfalls ist dafür Sorge zu tragen, daß die
Sandschicht auch im Randbereich die geforderte Dicke beibehält.

Bild 3: Schematische Darstellung der fertig hergestellten Schutzl ..ge Depomat 0 25 BZ

Bild 1: Schematische Darstellung der Trägerkompon..nte

Bild 2: Schematische Damelhlnll der Oberlappung

Lanstoß

~-

Das Trägergeotextil Secudrän® R 151 DS 500 wird mit der Vliesstoffseite nach unten plan auf
die Kunststoffdichtungsbahn verlegt (Bild 1). Dabei ist im Böschungsbereich darauf zu achten, •
daß die Bahnen möglichst in Fallrichtung der Böschung verlegt werden und - falls erforderlich 
im Einbindegraben eingebunden sind. Beim Verlegen der nächsten Bahn ist darauf zu achten, •
daß die bündig hergestellte Längsseite auf den ca. 15 cm überstehenden Randstreifen des
zuvor verlegten Trägergeotextils und das dreidimensionale Wirrgelege Stoß an Stoß verlegt
werden (Bild 2). Sollte die zuvor beschriebene Verlegung nicht machbar sein, so ist darauf zu •
achten, daß der überstehende Randbereich unter die bereits verlegte Bahn verlegt wird.

Verlegen des Trägergeotextils Secudrän® R 151 DS 500

15 cm Randstreifen

-~

Möglich überstehender Vliesstoff auf der' bündig hergestellten Längsseite muß unter das
dreidimensionale Wirrgelege geschoben, oder falls dies nicht möglich ist, abgetrennt werden.
Das Trägergeotextil wird in der Regel maximal 1 cm über die Kante hinwegragen, minimal 3
cm von der Kante entfernt sein.

Lage der Bahnen des Schutzsystems relativ zur Lage der KDBs

Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten

Liste der Rollennummern der verlegten Bahnen

Planung von Besonderheiten (z.B. Anschlüsse)
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3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/03/93

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

HT Troplast AG
Werk Tönisberg
WindmüWenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mbH

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und Altlastensanierung
1. A.

~~
.,.-~

Dr. rer. nat. W. Müller
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

~~Dipl ng. R. Preuschmann
(Tee .scher Regierungsamtsrat)

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 3.6/02/91

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und Altlastensanierung
1. A.

M
D~
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechnik
1. A.

(Technischer Regierungsamtsrat)

HT Troplast AG
Werk Tönisberg
WindmüWenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mbB

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang
übernommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 3.6/03/91

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und Altlastensanierung
1. A.

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

HT Traplast AG
Werk Tönisberg
WindmüWenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mbB

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma 1TB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.
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Dr. rer. nato W. Müller
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

Di .-Ing. R. Preuschmann
echnischer Regierungsamtsrat)



5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 3.6101/91

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

HT Traplast AG
Werk Tönisberg
Windmühlenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mhH

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und Altlastensanierung
i. A.

~
Dr. rer. nat. W. Müller
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

Di .-Ing. R. Preuschrnann
echnischer Regierungsamtsrat)

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 3.6108/91

für ein Abdichtungselemem, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

HT Traplast AG
Werk Tönisberg
Windmühlenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Fachgruppe IV. 3
Deponietechnik und Altlastensanierung
i. A.

~
- c:::::::::= --==

Dr. rer. nat. W. Müller
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

D' I.-Ing. R. Preuschrnann
echnischer Regierungsamtsrat)

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mhH

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

5. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

08/BAM 3.12/01/89

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KOB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Obertlächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

Fachgruppe IV. 3
Deponietechnik und Altlastensanierung
i. A.

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

HT Traplast AG
Werk Tönisberg
Windmühlenweg
47906 Kempen

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mhH

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Dr. rer. nat. W. Müller
(Laborleiter)

6. Ausfertigung; 2 Seiten

(Technischer Regierungsamtsrat)
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2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/08/94

11. Stempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2. 10.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2. 11.

13. Falz.en bei niederen siehe Tabelle 2. 12.
Temperaturen

~ 6.5 kN

keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

für ein Abdichtungselemem, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Bisheriger Antragsteller

') siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
") Probestab PK 4 gemäß DIN 53 455

HT Troplast AG
Werk Tönisberg
Windmühlenweg
47906 Kempen

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
06/BAM 3. 12/05/90

Nachtrag

Der Antragsteller hat sich geändert. Er heißt seit dem 1. Juli 1995

ITB Isolierungsgesellschaft für Tunnel und Bauwerke mbH

Alle Pflichten, die sich aus der Zulassung ergeben, insbesondere die in den Anlagen
zur Zulassung beschriebenen, werden von der Firma ITB in vollem Umfang über
nommen.

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Antragsteller
AGRU - Alois Gruber GmbH
Kunststoffwerk
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

Nachtrag

zu 8. Geltungsdauer der Zulassung

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

Berlin, den 13. Mai 1996 Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Berlin, den 13. Mai 1996

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und AlUastensanierung
i. A.

M
~ ~=

Dr. rer. nat. W. Müller
(Laborleiter)

Labor IV.32
Deponietechnik
i. A.

~~~Di .-Ing. R. Preuschmann
( echnischer Regierungsamtsrat)

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Labor IV.32
Deponietechnik

:~::~
(Technischer Regierungsamtsrat)

6. Ausfertigung, I Seite

6. Ausfertigung; 2 Seiten und Anlage I

ANLAGE 1 vom 13. OS. 96 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HO Bahnen

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
06/BAM 8.3/04/93

für ein Abdichtungselemem, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestand
teil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberfläcbenabdichtungen von Deponien
für Siedlungs- und Sonderabfalle.

Antragsteller

Kenngroße

I. Dichte

2. Dicke

siehe Tabelle 1. 3.

siehe Tabelle 1, 2.

Anforderungen und Toleranzen

Dkhle: (0.942 ± 0,003) g/em'
Festlcgung gemäß Zulassungsschein 3.1

Dicke: alle Einzelwerte ~ 2,50 mrn
(Grundmaterial ohne Struktur)

AGRU - Alois Gruber GmbH
Kunststoffwerk
Ing. -Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

Nachtrag:

zu Punkt 8. Geltungsdauer der Zulassung

3. Äußere Beschaffenheil siehe Tabelle 1, 1.1, 1.2 siehe Tabelle J. 1.1. 12 der Richtlinie Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet.

6. Maßänderung siehe Tabelle I. 5.6

7. Schmelzindcx:änderung siehe Tabelle 1, 4.1

8. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2. 8.1
mehrachsig. Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.2 und 8.3
einachsi g,(Streckdehnung,
-spannung, Reißdehnung)**)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9, DlN .53 3.56 A
Weitcrrcißcn oderDtN 53 515
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Rußgehalt und Homogenität siehe Tabelle 1, 1.3. 1.4
der Rußverteilung

siehe Tabelle 1. 1.5, 1.6 der Richtlinie

MFI 190/5 Bahnenmaterial
:$; MFl 19015 Granulat + 0,2 g/lOmin.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 13. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Fachgruppe IV.3 Labor IV.32

D:1P e echnik und Altlastensanierung --;;---.... DeP.Onietechnik
i'~' ~"\r,·"dr",.,,.~) i. A.

/~1i\';:;A.\:'o-;f' / ./
. r. ~J'~"l~'!~ ~ /~

2 ~"jfj' '{~ "'

Dr. rer. na . . Müller \ \llj~iI "os'" D' .-Ing. R. Preuschmann
(Laborlei!er) '~) 12 l"Ni' (Technischer Regierungsamtsrat)

6. Ausfertigung, I Seite

quer
~ 15 N/mm 2

" 10%
> 450%

Rußgehalt: (2.1 ± 0,3) %, gemäß Zulas
sungsschein 3.1. Homogenität siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach lh bei 120 oe längs: < 1%;
quer: < 1%

~ 15%

längs
0,: ~ 15 N/mrn 2

€,:" 10%
ER: > 450%

> 700 N
> 300 N

siehe Tabelle 1, 1.5. 1.6Geradheit und Planlage

5.

4.



1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

Durch Vorlage aller in Abschnitt 8.4 der ZR-S genannten Lieferpapiere muß die
einwandfreie, eigen- und fremdüberwachte Herstellung dokumentiert werden und
es muß eine Kennzeichnung des Produktes und Etikettierung der Liefereinheit
nach den Anforderungen in Abschnitt 7 der ZR-S erfolgen.

für ein Schutzvliesstoff als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler Schutzlage
und feinkiesiger mineralischer Schutzlage für Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen
von Deponien für Siedlungs- und Sonderabf"lle.

Die Anforderungen für den Einbau nach Abschnitt 10 der ZR-S, hier insbeson
dere Abschnitt 10.2, Maßnahmen gegen Beanspruchungen durch Einbau und
Baubetrieb, sowie die Transport-, Lager- und Verlegeanweisungen des Herstel
lers müssen beachtet werden.

2. Antragsteller Dieser Nachtrag ist Bestandteil des Zulassungsscheines und muß diesem beigefügt
werden.

2.1. Berlin, den 26. März 1996

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses. BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Nachtrag zu

Produktionsstätte: Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp-Fiestel

i.A.

Dr. rer. nat. S. Seeger

Labor IV.32
Deponietechnik

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

6. Ausfertigung, 3 Seiten

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Wartturmstr.l
32312 Lübbecke

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Wartturmstr.l
32312 Lübbecke

Hersteller:

Antragsteller:

4.2 Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffes als geotextile Schutzlage

nachgetragen wird: ZULASSUNGSSCHEIN

4.2.1 Sonderregelung
OI/BAM 8.3/14/94

Der Vliesstoff, gefertigt aus Rohstoff. Zusätzen und Fasern wie im o.g. Zulas
sungsschein und seinen Anlagen festgelegt. jedoch mit abweichenden Gewichten
pro Flächeneinheit, kann eingesetzt werden für die nachfolgend speziftzierten
Anwendungszwecke gemäß den Abschnitten 1 und 9 (Sonderregelungenl-<!IT
W!ll:flmmgen an die Schutzschicht für die Dichtungsbahnen in der
Kombinationsdichtung. lJJ1f!mmgsrichtlinie fÜr Schutzschichten ZR-S,
(BAM, 1995), und den dort aufgeführten Bedingungen:

für ein Vlies als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler Schutzlage und fein
kiesiger mineralischer Schutzlage für Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Abfallgesetz vom 27.08.1986, veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber. durch
BGBL I, Seite 1501, 1986.

1. Als rein geotextile Schutzlagc mit einem Gewicht pro Flächeneinheit von
mindestens 2000 g/m'. Unter den Begriff rein geotextile Schutzlage fallen
Schutzvliese in Kombination mit mineralischen Dränageschichten, deren Kör
nungsband von dem in der ZR-S, Abb. 1, Markierung (1) gezeigten zu
gröberen Körnungen hin abweicht. Es ist für den bei jedem einzelnen Bau
vorhaben gewählten Schutzschichtaufbau ein Nachweis der mechanischen
Schutzwirksamkeit nach dem in Abschnitt 5.3.1 der ZR-S beschriebenen
Prüfverfahren zu führen. Die dort genannten Anforderungen an die mecha
nische Schutzwirksamkeit müssen erfüllt werden. Mit der Prüfung darf nur
eine in der Durchführung der Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt wer
den.

1.2. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landes
planung über die geordnete Ablagerung von Abfallen (Deponiemerkblatt) vom
08.07.1994, Thüringer StAnz., Nr. 32, S. 2185, 1994.

1.3. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungs
abfall), Technische Anleitung zur VelWenung, Behandlung und sonstigen Entsor
gung von Siedlungsabjällen, vom 14.05.93, BAnz. Nr. 99 a.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

2. Als Trennvlies zur langfristigen Gewährleistung der Filterstabilität zwischen
einer mindestens 10 cm dicken Sandschutzschicht und einer grobkörnigen
Flächendrainage gemäß dem Aufbau nach dem Niedersächsischen Runderlaß
"Abdichtung von Deponien für Siedlungsabf"lIe", mit einem Gewicht pro
Flächeneinheit von mindestens 400 g/m'.

4.2.1.1 Anforderungen an Yliesstoffe nach 1. oder 2.

Antragsteller:

Hersteller:

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

3.1. Werkstoff und Hersteller der Fasern

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzvlies wird als Vliesstoffmatte fortlaufend durch Vemadelung von
Stapelfasern gefertigt. Die Vliesstoffmatten haben eine Masse pro Flächen
einheit von mindestens 1200 g/m'. Direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend
bieten sie zusammen mit einer darüberliegenden feinkiesigen, beständigen
mineralischen Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15 meine Schutzschicht
für die Dichtungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem Grob
kies der Körnung 16 - 32 mm der Flächenentwässerung bei einer Deponieauflast
bis zu 900 kN/m'.

Die zuständige Fach- und Genehmigungsbehörde muß der Verwendung
zustimmen.

Rohstoff (Formmasse, Zusätze), Vorprodukte, Fasern, Herstellungsverfahren
und Herstellungsort der Vliesstoffe müssen den Festlegungen des o. g.
Zulassungsscheines entsprechen.

Die Vliesstoffe müssen die erweiterten Anforderungen an die Beständigkeit
gegen Chemikalien erfüllen, wie sie in Abschnitt 5.2.1 der ZR-S für wesentliche
geotextile Komponenten in Schutzschichten bzw. in Tabelle 3 (ebenda) formu
liert sind (prüfung mit Medium 9, Nitriersäure). Dieser Nachweis gilt durch die
in der o. g. Zulassung unter Nr. 4.1.1 aufgeführte Prüfung, Prüfbericht Nr.
137-93 MRF 33-2.3, vom 12.04.94, des Labors für Baustoffe, FB Bauinge
meurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25, 48016 Münster zur chemischen Be
ständigkeit als erbracht.

Produktionsstätte: ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Kochertalstr. 28
73432 Unterkochen
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Die Stapelfasern werden aus der Polyethylen-Formmasse Erac1ene MQ 70 der
Firma ECP Eni hhem Eolimeri, Mailand, Italien durch die Firma PFE Limited
Halifax hergestellt. Die Formmasse hat folgende Kennwerte:

Dichte: (0,950 - 0,954) g/cm'

Schmelzindex (190/2,16): (9,2 - 12,8) g/lO min

5.

Anweisungen des Herstellers zum Transport, zur Lagerung und zur Verlegung,
siehe AnJage 7.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten Vliesstoffmatten sind gemäß dem an
der BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

Der Vliesstoff wird von der in Nr. 2.1 genannten Herstellerfirma in der in
Nr. 2.1 genannten Produktionsstätte gefertigt.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an den Vliesstoff

Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers, siehe AnJage 2, Technisches Da
tenblatt mit weiteren Konstruktionsdaten, siehe AnJage 3.

3.3. Hersteller und Produktionsstätte

Weitere Zuschläge werden über einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den
Zuschlägen zur Formmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der
Zulassungsstelle hinterlegt. Die Fasern enthalten ca. 1 Vol.-% Ruß.

3.2. Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten des Vliesstoffs

Der Vliesstoff mit der Produktbezeichnung Eco Tex H 1200 wird aus Sta
pelfasern (siehe Nr. 3.1) mit einem Fasertiter von 8,7 dtex und 17 dtex durch
Vernadelung hergestellt. Folgende Minimalwerte (Mittelwert - Standardabwei
chung ;;, Minimalwert) gelten für die Konstruktionsdaten:

Die mit der Fremdüberwachung beauftragte Institution muß über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie der
europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien"
D1N EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

1I01lBAM 8.3/14/941IROWA Eco Tex H 120011

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der Vliesstoffmatte, siehe AnJage 4.

Zulassung

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf d~m die Kennzeichnung und
eine Rollennummer enthalten ist, siehe Anlage 5. Uber die Rnllennummer ist
eine Zuordnung zu Produktionsdaten und Daten der Eigenüberwachung mög
lich.

Überwachung

Der nach dieser Zulassung hergestellte Vliesstoff muß bei der Herstellung
eigen- und zweimal jährlich fremdüberwacht werden. siehe dazu Anlage 6. Die
bei der Fremdüberwachung ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Tole
ranzen mit den in Nr. 3.2 angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht
durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter
Nr. 4.2 und Nr. 4.3 dieses Zulassungsscheins und seiner AnJagen zu über
prüfen.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und
der Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

7.

6.

7.1. Das Schutzvlies nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die Anforderun
gen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen Bestimmungen und Aufla
gen (siehe Blatt 6) dieses Zulassungsscheins eingehalten werden, als geotextile
Schutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach Nr. 4.2 zugelassen. Die Zulas
sung ist nach Nr. 8 befristet.

160 % 170 %

4,5 kN

30 m, StandardrollenJänge

6,00 m

schwarz

1200 g/m'

7,5 mm

18,0 kN/m 140,0 kN/m

Masse pro Flächeneinheit

Vliesdicke

Höchstzugkraft (Iängs/quer)

Höchstzugkraftdehnung

(Iängs/quer)

Stempeldurchdrückkraft

Länge:

Breite:

Farbe:

8. Geltungsdauer der Zulassung

Befristet bis zum 31.12.1996. Die Zulassung kann auf Antrag verlängert wer
den.

7.2. Diese Zulassung gilt nur für das in Nr. 3.2 genannte Herstellungsverfahren, den
in Nr. 3.3 genannten Hersteller, den in Nr. ~.3 genannten Herstellungsort und
die in Nr. 3.4 genannten Verlegefirmen. Anderungen des Werkstoffes, der
Zusätze, der Herstellungsverfahren von Faser und Vliesstoff, der Abmessungen,
oder des Vepyendl10gszwecks erfordern eine neue ZulaSSJlng

Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth

Df.

i.A.

Labor IV.32
Deponietechnik

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 für das Land Thüringen. Nach 1.3 kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die im Zusantrnenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu mei
den.

Berlin, den 29. Februar 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(B AM)

Fachgruppe IV. 3
Deponietechnik und
Altlastensanierung
i.A.

11.

10.

9.

8.1.

Die Vliesstoffmatte (siehe Nr. 3) muß direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend
zusammen mit einer darüberliegenden beständigen, feinkiesigen mineralischen
Schutzlage als Schutzschicht verwendet werden. Nur in diesem Aufbau kann
eine ausreichende Schutzwirkung erreicht werden.

Das für die mineralische Schutzlage verwendete Material muß gegen die che
mischen und physikalischen Beanspruchungen in der Deponiebasis beständig
sein. Das Material der mineralischen Schutzschiebt muß filterstabil gegenüber
dem Material der Flächenentwässerung sein, siehe AnJage 1. Die Mindestdicke
der mineralischen Schutzlage muß 0,15 m betragen.

Anforderungen an die Verlegl!M der Vliesstoffmatten

Soweit die Vliesstoffmatten durch die in Nr. 2.1 genannte Herstellerfirma nicht
selbst verlegt werden, muß eine Verlegung durch die Verlegefirma der Dich
tungsbahn erfolgen.

Der hier beschriebene Schutzschichtaufbau kann bei Grobkies der Körnung
16-32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu einer Depo
nieauflast von 900 kN/m' verwendet werden.

Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffs als geotextile Schutzlage

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie für die Zulassung von Kunst
stoffdichcungsbahnen als Bestandteil einer Kombillationsdichtung für Siedlungs
und Sonderabjalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8
genannten Bestimmungen und Auflagen für den Bau der Kombinationsdichtung
eingehalten werden.

Die Vliesstoffmatlen müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens
0,5 m bzw. 0,3 m, wenn die Matten geheftet werden, verlegt werden. Das
Aneinanderheften der Vliesstoffmatlen (etwa mit Heißluft) darf zu keiner
Beeinträchtigung der Beschaffenheit der Bahn führen.

Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 132-93 MRF 33-3, vom 23.12.93,
des Labors für Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25,
48016 Münster. Es wurde eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkon
zentrierten flüssigen Medien I, 2, 3, 4, 5, 8 und 9 nach der MedienJiste der
Richtlinie für die Zulassung von Kunststojjdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabjalldeponien sowie für
Abdichtungen von Altlasten durchgeführt und bestanden.

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, muß der Vliesstoff nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach den Prüfungsunter
lagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1072/93 und dem unten aufge
führten Prüfhericht den erforderlichen Eignungsprüfungen gemäß den Anjor
derungen an die Schutzschicht für Dichtungsbahnen in der Kombinationsdicll
tung I Vorläufige Zulassungsrichtlinie fitr SchutzsYsteme unterzogen worden
sind.

4.3.

4.2.

4.1.1.

Beim Einbau der Vliesstoffmatlen bzw. beim Aufbringen der mineralischen
Sch~tzlage muß darauf geachtet werden, daß eine Dehnung des Vliesstoffs nicht
zu emer Reduzierun~ der effektiven Masse pro Flächeneinheit führt. Gegeben
enfalls muß dIe bel den gewahlten Eznbauverfahren erforderliche Festigkeit
durch eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.

BAM-Az.: 8.32/1072/93, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 6 Seiten und 7 AnJagen mit 12 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN

1. Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung der geotextilen Schutz
lage im Schutzschichtaufbau mit geotextiJer Schutzlage und beständiger, feinkie
siger mineralischer Schutzl~ge unter den in Nr. 4 genannten Bedingungen nach
gewiesen. Die zuständige Uberwachungsbehörde muß bei dem Bau der Schutz
schicht die Einhaltung der Anforderungen und Auflagen des Zulassungsscheins
überwachen.

2. Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau der Schutz
schicht. Er ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen
erforderlichen Genehmigungen.

3. Bei der Verwendung des ZUlassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

-l Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen
vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi
gung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text und die
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht wider
sprechen. Dies gilt sinngemäß auch fur Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und
Fremdüberwachung.

5. Der Hersteller ist dafur verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein
hergestellten Schutzvliese mit den in den Prüfungsunterlagen der Zulassungsbe
scheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen.

NiedersöchsiSCMl!5 londuamt für Bodenforschung. U.-Abt. N3.3 (rnqenj("llfgealo9ie)
SI~lue9 2. J065S Honnovtr. TeL: 0511/64J-0
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Körnungslinie der Bosisentwässerungsschicht I(bevorzugt Rundkorn 16/32)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Malerialforschung und -prüfung (SAM). Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

1.2 Faserrohstoff

Wie bereits oben beschrieben, werden die PEI-ID-Fasern mechanisch verfestigt, ohne weitere Zugabe
von anderen Roh- oder HilfsslOffen.

Die Schutzlage mit dem firmeneigenen Produktionsnamen EcoTex H 1200 ist ein Vliesstoff aus
PEHD-Fasern, welche durch Vernadelung mechanisch verfestigt sind. 1m folgenden allgemein
PEI-ID-Nadelvlies genannt.

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72-ll
Telefax 0 73 61/8 82 40ROWA

1.1 Fasertyp und Faserhersteller

Die eingesetzte PEHD-Faser ist von der Type "Supersoft Black 2050" der Firma PFE LId., Halifax,
England.

I. Werkstofferklärung

Der von Fa. PFE LId. fur diese Fasertype verwendete Rohstoff besteht aus Polyethylen hoher Dichte
mit der Bezeichnung "Eraclene MQ 70" von der Fa. ECP EniChem Polimeri, Mailand, Italien.

Die Angaben über den eingesetzten Rußbatch und sonstige Additive sind bei der BAM vertraulich
hinterlegt. Der Rußgehalt der Fasern beträgt ca. I Vol.-%.
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RECHTSMITTELBELEHRUNG

Die Zulassung wird mit der Auflage versehen, daß die Auflast über der Schutz
schicht den im Zulassungsschein genannten Wert nicht übersteigen darf. Unab
hängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wirkung
widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht eingehalten
werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder geändert,
wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren oder das vom Hersteller und
seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewähren bzw.
wesentliche Abweichungen von den Anforderungen des Zulassungsscheins an
die Verlegeart vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue
technische Erkenntnisse dies begrün<\~n. Die Zulassung steht unter dem Vor
behalt der nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen.

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen
Erkenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des ZUlassungsgegenstandes ist
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden.

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt in der Produktionsstätte, in Zwischen
lagern oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Aufla
gen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind.

Im Rahmen dieser Zulassung ist für die Femdüberwachung (siehe Nr. 6) der
VliesstoffherstelI.~ngder Nachweis dadurch zu erbringen, daß der BAM von der
durchgeführten Uberwachung unaufgefo,,!ert von der überwachenden, neutralen
Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Uberwachul)gsberichtes vorzulegen ist.
Entsprechendes gilt gegenüber den zuständigen Uberwachungsbehörden be
züglich des Schutzvlieses fur das jeweilige Deponiebauprojekt.

7.

9.

8.

6.

10.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden.

Eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen der Firma F. Rothmund GmbH & Co. und der Firma
PFE Limited über den Faserrohstoff sowie die Zuschläge liegt der BAM vor und ist Bestandteil der
Werkstofferklärung.

Wenn ein BeVOllmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten
und den Streitgegenstand bezeichnen.

Berlin 45, den
29. Februar 1996
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F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN·UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
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2. Technische Daten für EcoTex H 1200
ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

Ol/BAM 8,3/14/94
BUNDESANSTALT

FÜR MATERIALFORSCHUNG
UND ·PRÜFUNG

Anforderung an die Körnungslinie für die mineralische Schutzlage

Die mineralische Schutzlage muß für die Lastverteilung über dem Vlies ausreichend
feinkömig sein. Sie muß jedoch auch gegen das Material der FIächenentwässerung mit der
Körnung 16-32 mm nach geometrischen Filterkriterien filterstabil sein. Diese Anforderung
wird bei Körnungslinien in dem unten gezeigten Körnungsbereich erfüllt. Die Abbildung
wurde aus dem Deponiehandbuch "Anforderungen an Siedlungsabfalldeponien in
Niedersachsen", August 1994, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, entnommen.

1.0 Typenbezeichnung
1.1 Material

1.2 Farbe

2.0 Verfestigung

3.0 Masse pro Flächeneinheit
(nach DIN 53854)

4.0 Dicke
(nach DIN 53855)

50 Höchstzugkraft
(nach DIN 53857)
längs
quer

EcoTex H 1200
Verbundstoff aus PEHD-Fasem der Fa. PFE Ltd.
Faserfeinheit 8,7 dtex und 17 dtex
(Misch-Verhältnis ist bei der BAM vertraulich hinterlegt:
schwarz

mechanisch durch Vernadelung

;" 1200 gim'

7,5 mm± I mm

;" 18 kNlm
;,,40 kN/m
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6.0

70

80

9.0

Höchstzugkraftdehnung
(nach DIN 53857)
längs
quer

StempeldurchdlÜckkraft
(nach DIN 54307)

Rollenbreite

Rollenlänge

;" 160%
;" 70%

;" 4 500 N

600 cm

30 m

I
2.
3.
4
5.
6.
7
8.
9.

10.

Firmenname , Firmenlogo und Anschrift des Herstellers
Typenbezeichnung des Geotextils
Rollennummer, fortlaufende Nummer
Produk1ionsdatum
Rollenlänge in m
Rollenbreite in m
Flächengewicht in glm'
Rohstoff
Verfestigungsart
Zulassungskennzahl und Bezeichnung des Nadelvlieses

100 Verpackung PE - Folie schwarz
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F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
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4.3 Muster-Etikett

ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72-0
Telefax 0 73 61/8 82 40

3. Kennzeichnung des PEHD-Nadelvlieses

3.1 Art u. Lage der Kennzeichnung

ROWA F. Rothmund GmbH & Co.

D-73432 Aalen-Unterkochen
Eisenschmiede 20
TeL: 07361/9872-01 Fax: 88240

Die Kennzeichnung des PEHD-Nadelvlieses erfolgt kontinuierlich. ca. alle 800 mm, in
Produktionsrichtung mit einem Abstand von 5500 mm vom linken Rand über einen Farbdrucker.

Type: EcoTex H 1200

6000mm Rollen-NI.:

5500 mm

Bestell-NI.: Datum:

kontinuierliche Kennzeichnung

'---

t
3,2 Aufbau der Kennzeichnung:

:':::'::~H::,,,:,:AM•r" r"fH".-.
Produktbezeichnung der Fa Rothmund
fur das PEHD-Nadelvlies

Mind.-Flächengewicht 1200glm' -----------'

Herstellungswoche (variabel) ----------------'

Herstellungsjahr (variabel) ------------------'

5. Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Eigen- und
Fremdüberwachung

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72-0
Telefax 0 73 61/8 82 40ROWA

Länge (m) 30

Breite (m) 6,00

Gewicht (glm') 1200

Rohstoff PEHD

Verfestigung mechanisch

Zulassung oI IBAM/8.3/1 4/94
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F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 073 61/98 72-0
Telefax 0 7361/88240ROWA
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4. Etikettierung Alle von F. Rothmund GmbH & Co produzierten PEHD-NadelvJiese werden einer umfangreichen
internen Qualitiltskontrolle (Eigenüberwachung) unterzogen. DalÜber hinaus besteht eine venraglich
geregelte Fremdüberwachung. Die dabei durchgefuhrten PlÜfungen orientieren sich an den Vorgaben
nationaler und internationaler Richtlinien.

Jede Rolle wird mit 2 Klebeetiketten auf der Außenseite der schwarzen Polyethylenverpackungsfolie
gekennzeichnet.

5,1 Eigenübenvachung
Die Eigenuberwachung gliedert sich in die Wareneingangskontrolle und die Fertigungskontrolle

4.1 Lage der Etiketten
Die Etiketten werden I x auf der Stirnseite und I x auf dem Umfang der Rolle angebracht.

4.2 Daten des Etikettes
Auf dem Rollenetikett sind folgende Daten vermerkt.

5.1. t Wareneingangskontrolle
Mit der Eingangskontrolle 5011 erreicht werden, daß nur Materialien innerhalb vorgegebener
Toleranzen verarbeitet werden Um dies sicherzustellen, werden bei jeder Faserlieferung die
folgenden Prilfungen durchgefuhrt
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Zudem wird eine Kontrolle der Funktion des Metalldetektors durchgefuhrt.

Im Rahmen der Fremdkontrolle werden folgende Produktmerkmale überprüft:

Kenn~röße Prüfverfahren

Masse pro Flächeneinheit DIN 53854

Schichtdicke DIN 53 855

Höchstzugkraft/-dehnung DIN 53 857

längs 1quer DIN 29073

Stempeldurchdrückkraft DfN 54 307

6. Verpackungsvorschrift

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72~
Telefax 0 7361/88240ROWA

Anlage 7, Seile 1 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
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UND PRÜFUNG

Die Faser wird in Partien von ca. 20 Tonnen eingekauft und angeliefert. Mit der Dokumentations
pflicht des Herstellers wird sichergestellt, daß die Partie aus einer Produktionscharge entstammt,
deren Qualitätsmerkmale verbindlich in einem Werksprüfzeugnis festgehalten sind.
Zu unserer Kontrolle wird eine Probe je Charge entnommen und auf die Merkmale hin untersucht.
Um die Eindeutigkeit einer Charge sicherzustellen, ist jeder Rohstoffballen mit der Chargennumm,
gekennzeichnet, die auch im Werksprüfzeugnis des Herstellers vermerkt ist. Somit können
Verwechslungen ausgeschlossen werden.

Kenngröße Sollwertffoleranz Prüfverfahren

Faserfeinheit 17 dtex ± 10% DIN53812

8,7 dtex ± 10% DIN 53812

Faserfestigkeit 2,5 cN/dtex ± 10% DIN 53816

Faserdehnung 140-180% DIN 53816

Schmelzpunkt 130°C ± 5 % DSC 2910 Schmelzpunkt

Methode: RT-305 °C (lO°C/min)

OIT-Wert Werte entsprechend Werksvorschrift,

Werksvorschrift liegt der BAM vor

Das PEHD-Nadelvlies wird auf Papphülsen gewickelt und in PE-Folie verpackt.

Anlage 6, Seile 2 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 073 61/98 72~
Telefax 0 73 61/8 82 40

Die Papphülsen haben folgende Daten:

Hülsenlänge

Hülseninnendurchmesser

Hülsenwandstärke

: muß mit Vliesbreite idenfisch sein

: 90mm

. 10mm

5.1.2 Ferfigungskontrolle

Für die Verpackung wird ausschließlich UV-undurchlässige und wetterfeste, schwarz eingefarbte
PE-Folie mit einer Stärke von 0,08 mm verwendet.

5.1.2.1 Allgemeine Prüfmerkmale

Nach dem Verpacken der Rolle werden diese mit zwei Etiketten gekennzeichnet. Es dürfen nur die
gültigen EcoTex-Etiketten verwendet werden. Ein Etikett ist an der Stirnseite, das andere am
Rollenumfang anzubringen

1m Rahmen der Fertigungskontrolle werden folgende Produktmerkmale überprüft und dokumenti, Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz vor Verlegung der Schutzlagen zu entfernen.

Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit

Masse pro Flächeneinheit DIN 53854 jede Rolle

Schichtdicke DIN 53855 jede Rolle

Höchstzugkraft u. -dehnung DIN 53857 T2 alle 3.000 m
2

'" 500 Ifm

(längs 1quer)

Stempeldurchdrückkraft DIN 54307 alle 3.000 m2 = 500 Ifm

Die Proben fur die Prüfungen werden am Ende einer Rolle vorgenommen. In Kenntnis der Fertigung
sind 3 Probenentnahmen über die gesamte Rollenbreite ausreichend. Die Proben werden jeweils 500
mm vom Rollemand und in der Rollenmitte entnommen.

Die Meßergebnisse werden auf einem Prüfprotokoll festgehalten und der jeweiligen Rollennummer
zugeordnet. Die Rollennummer ist fortlaufend und durch das Herstelldatum auf eine bestimmte
Fertigungspartie bezogen. Hierdurch ist eine eindeutige Rückverfolgbarkeit bzw. Zuordnung einer
Rolle auf die Prüfergebnisse gewährleistet.

7. Lagerung und Transport
Die Rollen sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu lagern. Die Stapelhöhe beträgt maximal

10 Rollen.

Die Verladung und der Transport der Rollen erfolgt mittels Gabelstapler mit spezieller
Hebeeinrichtung (Teppichdorn), um Beschädigungen der Rollen auszuschließen. Die Rolle wird
längs über das Heck des LKW verladen. Die Rollen werden liegend auf dem LKW zur Baustelle

transportiert.

Es ist darauf zu achten, daß keine anderen Gegenstände (Paletten, Kartons, usw.) auf den Rollen
gelagert werden, um Beschädigungen an der Ware bzw. an der Verpackung auszuschließen. Schäden
beim Transport sind sofort dem Hersteller zu melden.

Auf der Baustelle sind die Rollen auf ebenem Untergrund zu lagern. Die Entladung der LKW erfolgt
mittels zwei breiten Transportgunen (ca. 2,5 m Abstand), die am Lasthaken oder an der
Baggerschaufel eingehängt werden.

ach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit den im technischen Datenblatt vermerkten
Produktdaten verglichen. Nach Erfullung der Anforderungen erfolgt die Versandfteigabe.

Beschädigte Ware ist von der Verlegung auszuschließen.

8. Verlegeanweisung für EcoTex H 1200
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F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72~
Telefax 0 73 61/8 82 40

5.1.2.2 Kontrolle und Anffinden von Fremdteilen
Die Schutzschichtbahnen EcoTex H 1200, sind plan und faltenfrei in Richtung der erwarteten
Zugbeanspruchung auf der Dichtungsbahn zu verlegen.

Aufgrund der mechanischen Verfestigung der PEHD-Fasern durch Vernadelung kann es zu sog.
Nadelbrüchen kommen Um die abgebrochenen Metallstücke der Nadeln im PEHD-Nadelvlies
aufzufinden. ist nach der Nadelmaschine ein Metalldetektor über die gesamte Arbeitsbreite
eingebaut. Der Metalldetektor signalisiert das Auftreten von Metallstücken, welche sofort von dem
Maschinenpersonal entfernt werden.

5,2 Fremdüberwachung

Neben der Eigenüberwachung wird die Herstellung der Nadelvliese von einem von der BAM
anerkannten FÜ-Institut überwacht. Der überwachungsvertrag ist bei der BAM vertraulich
hinterlegt.

Der seitliche Überiappungsstoß zwischen den Schutzschichtbahnen muß bei Verlegung ohne
Fixierung mindestens 50 cm betragen.
Im Falle der Fixierung (Verschweißung, Verklebung oder Verklammerung) kann eine ÜberJappung
von nur 30 cm gewählt werden.

Zu beachten ist, daß EcoTex H 1200, erst nach Freigabe auf der Baustelle durch den zuständigen
Gutachter zu beschütten ist.
Die Beschüttung ist derart durchzufijhren, daß eine Beschädigung der geotextilen Schutzlage sowie
der KOB ausgeschlossen wird. Das Schüttgut muß in dünnen Lagen über Kopfverteilt werden,
damit ein direktes Befahren ausgeschlossen werden kann. Eine Windsicherung ist bis zur
Beschüttung der Schutzvliesbahn notwendig.
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für ein Schutzvliesstoff als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler Schutzlage
und feinkiesiger mineralischer Schutzlage für Dichrungsbahnen in Basisabdichrungen
von Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

2.

2.1.

I. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
01/BAM 8.3114/94

Antragsteller

Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

liert sind (prüfung mit Medium 9, Nitriersäure). Dieser Nachweis gilt durch die
in der o. g. Zulassung unter Nr. 4.1.1 aufgeführte Prüfung, Prüfbericht
Nr. 132-93 MRF 33-3, vom 23.12.93, des Labors für Baustoffe, FB Bauinge
nieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25, 48016 Münster zur chentischen Be
ständigkeit als erbracht.

Durch Vorlage aller in Abschnitt 8.4 der ZR-S genannten Lieferpapiere muß die
einwandfreie, eigen- und fremdüberwachte Herstellung dokumentiert werden und
es muß eine Kennzeichnung des Produktes und Etikettierung der Liefereinheit
nach den Anforderungen in Abschnitt 7 der ZR-S erfolgen.

Die Anforderungen für den Einbau nach Abschnitt 10 der ZR-S, hier insbeson
dere Abschnitt 10.2, Maßnahmen gegen Beanspruchungen durch Einbau und
Baubetrieb, sowie die Transport-, Lager- und Verlegeanweisungen des Herstel
lers müssen beachtet werden.

Dieser Nachtrag ist Bestandteil des Zulassungsscheines und muß diesem beigefügt
werden.

Berlin, den 30. April 1996

Produktionsstätte: ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

Antragsteller:

Hersteller:

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Labor IV.32
Deponietechnik

i. A.

6. Ausfertigung, 3 Seiten

4.2

Nachtrag zu

Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffes als geotextile Schutzlage

nachgetragen wird:

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
B/BAM 8.3118/94

4.2.1 Sonderregelung

Der Vliesstoff, gefertigt aus Rohstoff, Zusätzen und Fasern wie im o. g. Zulas
sungsschein und seinen Anlagen festgelegt, jedoch mit abweichenden Gewichten
pro Flächeneinheit, kann eingesetzt werden für die nachfolgend spezifizierten
Anwendungszwecke gemäß den Abschnitten 1 und 9 (Sonderregelungen) der
Anforderungen an die Scllutzschicht für die Dichtungsbahnen in der
Kombinatiollsdichtung, Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten ZR-S,
(BAM, 1995), und den dort aufgeführten Bedingungen:

1. Als rein geotextile Schutzlage mit einem Gewicht pro Flächeneinheit von
mindestens 2000 g/m'. Unter den Begriff rein geotextile Schutzlage fallen
Schutzvliese in Kombination mit mineralischen Dränageschichten, deren Kör
nungsband von dem in der ZR-S, Abb. 1, Markierung (1) gezeigten zu
gröberen Körnungen hin abweicht. Es ist für den bei jedem einzelnen Bau
vorhaben gewählten Schutzschichtaufbau ein Nachweis der mechanischen
Schutzwirksamkeit nach dem in Abschnitt 5.3.1 der ZR-S beschriebenen
Prüfverfahren zu führen. Die dort genannten Anforderungen an die mecha
nische Schutzwirksamkeit müssen erfüllt werden. Mit der Prüfung darf nur
eine in der Durchführung der Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt wer
den.

2. Als Trennvlies zur langfristigen Gewährleisrung der Filterstabilität zwischen
einer mindestens 10 cm dicken Sandschutzschicht und einer grobkörnigen
Flächendrainage gemäß dem Aufbau nach dem Niedersächsischen Runderlaß
"Abdichrung von Deponien für Siedlungsabfälle", mit einem Gewicht pro
Flächeneinheit von mindestens 400 g/m'.

für ein Ahdichrungselement, gefügt aus Kunststoffdichrungsbahnen (KOB) als Bestand
teil einer Kombinationsdichrung in Basis- und Obernächenabdichrungen von Deponie
für Siedlungs- und Sonderabfälle.

Antragsteller:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Nachtrag

zu 2.2.1 Verlegefirmen

Für den Vertriebspartner Poly feit Deutschland GmbH folgende Verleger in die Zulas
sung mit aufgenommen:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamhurg

W+E Müller GmbH
Oberdorfer Straße 2
91472 Ipsheim

Heers & Brockstedt GmbH & Co.
Krokamp 70
24539 Neumünster

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefügl
werden.

Berlin, den 29. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

(BAM)

4.2,1.1 Anforderungen an VJiesstoffe nach L oder 2,

Die zuständige Fach- und Genehmigungsbehörde muß der Verwendung
zustimmen.

Rohstoff (Fornunasse, Zusätze), Vorprodukte, Fasern, Herstellungsverfahren
und Herstellungsort der Vliesstoffe müssen den Festlegungen des o. g.
Zulassungsscheines entsprechen.

Die Vliesstoffe müssen die erweiterten Anforderungen an die Beständighi!
gegen Chemikalien erfüllen, wie sie in Abschnitt 5 2 1 der ZR-S für wesentliche
geotextile Komponenten in Schutzschichten bzw. in~ (ebenda) formu-
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Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und

Labor lV.32
Deponietechnik

i. A.

L~
Ditn:. R. Preuschmann
(Technischer Regierungsamtsrat)



2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/19/94

fur ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestand
teil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien
fur Siedlungs- und Sonderabfalle.

Antragsteller:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Nachtrag

zu 2.2.1 Verlegefirmen

Für den Vertriebspartner Polyfelt Deutschland GmbH folgende Verleger in die Zulas
sung mit aufgenommen:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

W +E Müller GmbH
Oberdorfer Straße 2
91472 1psheim

Heers & Brockstedt GmbH & Co.
Krokamp 70
24539 Neumünster

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefugt
werden.

Berlin, den 29. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

(BAM)

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/20/94

fur ein Abdichrungselement, gefugt aus KunslStoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestand
teil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichrungen von Deponien
fur Sied1ungs- und Sonderabfalle.

Antragsteller:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Nachtrag

zu 2.2.1 Verlegefirmen

Für den Vertriebspartner Polyfeit Deutschland GmbH folgende Verleger in die Zulas
sung mit aufgenommen:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

W +E Müller GmbH
Oberdorfer Straße 2
91472 Ipsheim

Heers & Brockstedt GmbH & Co.
Krokamp 70
24539 Neumünster

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muß diesem beigefugt
werden.

Berlin, den 29. Mai 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

(BAM)

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

6. Ausfertigung, 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechrtik

i. A.

~~Dir- .-Ing. R. Preuschmann
(T chnischer Regierungsamtsrat)

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

i. A.

6. Ausfertigung, 2 Seiten

Labor IV.32
Deponietechnik

i. A.

/~-
D7In:. R. Preuschmann
(Technischer RegierungsamlSrat)
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der BAM - Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung

Erlaß über die Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung

vom 1. Oktober 1995

§ 1 Status, Zweck

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
- BAM - (Bundesanstalt) ist eine bundesunmittelbare,
nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Ge
schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft; sie
ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Die Bundesanstalt soll die Entwicklung der deutschen
Wirtschaft fördern, indem sie die ihr durch Gesetz oder
Erlaß übertragenen Aufgaben ausführt.

§ 2 Aufgabe, Tätigkeitsbereich

(1) Die Bundesanstalt betreibt Materialforschung und
-prüfung mit dem Ziel, Sicherheit und Zuverlässigkeit in
Chemie- und Materialtechnik weiterzuentwickeln.

(2) Ihr Tatigkeitsbereich umfaßt Forschung und Entwick
lung, Prüfung, Analyse, Zulassung sowie Beratung und
Information.

(3) Die Ergebnisse ihrer Arbeiten hat die Bundesanstalt
der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen.

§ 3 Organisation

(1) Die Bundesanstalt gliedert sich in Abteilungen und
Fachgruppen. Sie organisiert ihre Tätigkeit in Projekten.
Erforderliche Teilkompetenzen zur Durchführung von
Projekten werden in Laboratorien bereitgestellt. Die Or
ganisationsstruktur ist bei Änderung des Bedarfs anzu
passen.

(2) Zur Steigerung der Effizienz der Aufgabenerledigung
und zur Überprüfung der langfristigen Ausrichtung der
Bundesanstalt (strategisches Controlling) dient eine Ko
sten- und Leistungsrechnung.

Zur Durchführung des strategischen Controlling bildet die
BAM eine besondere Arbeitsgruppe, die dem Präsidenten,
dem Bundesministerium für Wirtschaft und dem Kuratori
um zuarbeitet.

§ 4 Aufgaben innerhalb der öffentlichen Verwaltung

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesregierung.

(2) Sie führt Aufgaben durch, die ihr vom Bundesministe
rium für Wirtschaft oder im Einvernehmen mit ihm von
anderen Bundesministerien übertragen werden.

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und Gerichten
soll sie im Rahmen ihrer AufgabensteIlung entsprechen.

§ 5 Aufträge Dritter

Die Bundesanstalt kann im Rahmen ihrer AufgabensteI
Jung Aufträge Dritter übernehmen. Sie soll solche Aufträ
ge übernehmen, die, insbesondere unter ordnungspoliti
schen oder normsetzenden Gesichtspunkten im Bundes
interesse stehen und für deren Erledigung andere private
oder öffentliche Institutionen nicht zur Verfügung stehen.
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§ 6 Zusammenarbeit

(1) Durch nationale und internationale Kooperation mit
wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, For
schungseinrichtungen, staatlichen Materialprüfämtern und
der Wirtschaft gewinnt die Bundesanstalt zusätzliches
Wissen zur Erledigung ihrer Aufgaben.

(2) Sie wirkt im Einvernehmen mit dem Bundesministeri
um für Wirtschaft in nationalen und internationalen regel
setzenden bzw. Normungsgremien mit.

§ 7 Gebühren

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträ
gen Gebühren entsprechend den hierfür erlassenen Ge
bührenverordnungen.

§ 8 Leitung und Vertretung

(1) Die Bundesanstalt wird von dem Präsidenten und im
Falle seiner Verhinderung von dem Vizepräsidenten gelei
tet.

(2) Der Präsident - und im Falle seiner Verhinderung der
Vizepräsident - vertritt die Bundesrepublik Deutschland
gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenheiten,
welche die Bundesanstalt betreffen.

(3) Der Präsident, der Vizepräsident , und ein weiteres
Mitglied bilden das Präsidium. Das Präsidium legt die
Grundsätze der fachlichen Arbeit und die Arbeitspro
gramme fest. Der Präsident entscheidet abschließend.

§ 9 Berichterstattung

Der Präsident berichtet mindestens einmal jährlich dem
Bundesministerium für Wirtschaft und dem Kuratorium. Er
legt hierzu eine Übersicht über sämtliche Projekte vor und
stellt die jeweiligen Schwerpunkte der Arbeit der Bundes
anstalt sowie deren Bedeutung für die Weiterentwicklung
von Sicherheit und Zuverlässigkeit in Chemie und Mate
rialtechnik heraus (Arbeitsprogramme).

Die wirtschaftliche Effizienz der Projekte und der Projekt
durchführung ist darzustellen.

§ 10 Kuratorium

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und die Leitung
der Bundesanstalt werden in allen grundsätzlichen Ange
legenheiten, insbesondere zur langfristigen Ausrichtung
der Bundesanstalt (strategisches Controlling) durch ein
Kuratorium beraten.

(2) Das Kuratorium besteht aus bis zu 16 ehrenamtlichen
Mitgliedern. Das Bundesministerium für Wirtschaft beruft
die Mitglieder. Vorsitzender ist der für die Bundesanstalt
zuständige Fachabteilungsleiter.

(3) An der Sitzung des Kuratoriums nehmen das Präsidi
um und die Abteilungsleiter der Bundesanstalt sowie
Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft teil.
Andere Bundesministerien können im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft Beauftragte ent
senden.



(4) Weitere Einzelheiten werden in dem Erlaß über das
Kuratorium geregelt.

§ 11 Inkrafttreten

Dieser Erlaß tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft; gleichzeitig
treten der Erlaß vom 01.09.1964 (Bundesanzeiger Nr. 162
vom 02.09.1964) und die zu seiner Änderung ergangenen
Erlässe außer Kraft.

Der Bundesminister für Wirtschaft

Z A 4 - 44 02 19/10

Bonn, den 13. Oktober 1995

Dr. Günter Rexrodt

** Seit 1.7.1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121)

zuletzt geändert durch

Artikel 12 Abs. 82 des Postneuordnungsgesetzes vom 14.
Sept. 1994 (BGB!. I S. 2325)

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beförderung gefährlicher
Güter mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahr
zeugen.

§ 4 Anhörung von Sachverständigen und der beteilig
ten Wirtschschaft

(1) Vor dem Erlaß von Rechtsverordnungen nach § 3
sollen Sachverständige der Bundesanstalt für Materialprü
fung, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, des
Instituts für Chemisch-Technische Untersuchungen, des
Bundesamtes für Strahlenschutz, des Robert-Koch
Institutes, des Bundesinstitutes für gesundheitlichen Ver
braucherschutz und Veterinärmedizin sowie sonstige
Sachverständige für gefährliche Güter, für Fahrzeug- und
Behälterbau und andere mit der Beförderung gefährlicher
Güter zusammenhängende Fragen angehört werden.

§ 5 Zuständigkeiten

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die für die
Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu
bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundesei
genen Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck
des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln der Länder
nicht erreicht werden kann, kann die Bundesregierung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes die Bundesanstalt für Materialprüfung, die Physika
lisch-Technische Bundesanstalt, das Bundesgesund
heitsamt, das Institut für Chemisch-Technische Untersu
chungen, das Bundesamt für Strahlenschutz und das
Kraftfahrt-Bundesamt auch für den Bereich zuständig
erklären, in dem die Länder dieses Gesetz und die auf
ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten.

Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter auf Binnengewässern

(Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt - GGVBinSch)
vom 21. Dezember 1994 (BGB!. I S. 3971)

§2

Zuständige Behörden im Sinne des ADNR

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Artikels 4 Abs. 1
ADNR ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung.

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 (BGB!. I S.
1224)

zuletzt geändert durch

Neufassung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE)
vom 15. Dez. 1995 (BGB!. I S. 1852) und die fünfte Ver
ordnung zur Änderung der Gefahrgutverordnung Eisen
bahn (5. Eisenbahngefahrgutänderungsverordnung) vom
15. Dez. 1995 (BGB!. I S. 1847)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zustän
dig

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung oder Zustim
mung bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit
Explosivstoff nach Anlage Randnummer 100 Abs. 3 und
Anhang I Randnummer 1101 Abs. 3 und 5 und die Festle
gung der Verpackung nach Randnummer 103 Abs. 5
Methoden E 102, E 103, E 138, E 146 und E 149, soweit
es sich nicht um den militärischen Bereich handelt;

b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenstände der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe D oder
E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage Randnum
mer 104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den militärischen
Bereich handelt;

c) für die Klassifizierung und Zuordnung nach Anlage
Randnummer 400 Abs. 16 und für die Festsetzung der
Bedingung nach Anlage Randnummer 405 Abs. 6;

d) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer
Peroxide nach Anlage Randnummer 550 Abs. 8;

e) die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung
in Großpackmitteln (IBC) nach Anlage Randnummer 555
Abs.1;

f) für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in
besonderer Form;

g) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom
Bundesministerium für Verkehr bekanntgegebenen Richt
linien, die sich auf diese Vorschriften beziehen;

h) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radio
aktive Stoffe nach den vom Bundesministerium für Ver-
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kehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen Richtlinien für
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vor
schriften beziehen;

i) für die Überwachung der Fertigung zulassungspflichti
ger Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren
erstmalige und wiederkehrende Prüfung;

j) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach
Anlage Randnummer 901 Ziffer 5 Bemerkung 1 und für
die Festlegung der Bedingung nach Anlage Randnummer
901 Ziffer 14 Bemerkung;

k) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage
Anhang 11 Randnummer 1200 Abs. 2;

I) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage
Anhang 11 Randnummer 1201 Abs. 2, 3 und 4;

m) als zuständige Behörde nach Anlage Anhänge V un
VI; sie kann die Bauartprüfung von Herstellern oder Ver
wendern einer Verpackung oder von sonstigen Prüfstellen
anerkennen; das Verfahren richtet sich nach den vom
Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt
gegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung, die Ertei
lung der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter, die sich
auf diese Vorschriften beziehen;

n) als zuständige Behörde nach Anhang VII Randnum
mer 653 Abs.2 Randnummer 1771 Abs. 5 Satz 1 und
nach Anlage Anhang X;

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November
1993 (BGBI. I S. 2022)

zuletzt geändert durch

Neufassung der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)
vom 18. Juli 1995 (BGBI. I S. 1025) und die fünfte Verord
nung zur Änderung der Gefahrgutverordnung Straße (5.
Straßengefahrgutänderungsverordnung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I S. 1021)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zustän
dig

4. die Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung (Zustimmung)
bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit Ex
plosivstoff nach Anlage A Randnummern 2100 Abs. 3 und
Anhang A.1 Randnummer 3101 Abs. 3 und 5 und die
Festlegung der Verpackung nach Randnummer 2103 Abs.
5 Methoden E 102, E 103, E 138, E 146 und E 149, so
weit es sich nicht um den militärischen Bereich handelt;

b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenstände der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe D oder
E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage A Rand
nummer 2104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den militäri
schen Bereich handelt;
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c) für die Klassifizierung und Zuordnung nach Anlage A
Randnummer 2400 Abs. 16 und für die Festsetzung der
Bedingungen nach Anlage A Randnummer 2405 Abs. 5;

d) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer
Peroxide nach Anlage A Randnummer 2550 Abs. 8

e) für die Zulassung organischer Peroxide zur Beförde
rung in Großpackmitteln (IBC) nach Anlage A Randnum
mer 2555 Abs. 1;

f) für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in
besonderer Form;

g) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom
Bundesminister für Verkehr bekanntgegebenen Richtlini
en, die sich auf diese Vorschriften beziehen;

h) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radio
aktive Stoffe nach den vom Bundesminister für Verkehr im
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Technischen Richtlinien
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vor
schriften beziehen;

i) für die Überwachung der Fertigung zulassungspflichti
ger Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren
erstmalige und wiederkehrende Prüfung;

j) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach
Anlage A Randnummer 2901 Ziffer 5 Bemerkung 1 und
für die Festlegung der Bedingungen nach Anlage A
Randnummer 2901 Ziffer 14 Bemerkung;

k) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage A
Anhang A.2 Randnummer 3200 Abs. 2;

I) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage
A Anhang A.2 Randnummer 3201 Abs. 2, 3 und 4;

m) als zuständige Behörde nach Anlage A Anhang A.5
und A.6; sie kann die Bauartprüfung von Herstellern oder
Verwendern einer Verpackung oder von sonstigen Prüf
stellen anerkennen; das Verfahren richtet sich nach den
vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt be
kanntgegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung, die
Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter, die
sich auf diese Vorschriften beziehen;

n) als zuständige Behörde nach Anlage A Randnummer
2653 Abs.2 Anhang A7 Randnummer 3771 Abs. 5 Satz 1
nach Anlage BAnhang B.1 b;

Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen

(Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli
1991 (BGBI. I. S. 1714)

zuletzt geändert durch

Neufassung der 45. Gefahrgutverordnung See (GGVSee)
vom 24. Aug. 1995 (BGBI. I S. 1077) und die zweite Ver
ordnung zur Änderung der Gefahrgutverordnung See (2.
See-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 24. Aug. 1995
(BGBI. I S. 1074)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen.



§ 19 Zuständigkeiten

Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig:

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin, für die Zulassung der Baumuster von Ver
packungen, Großpackmitteln (IBC) und ortsbeweglichen
Tanks sowie in allen Fällen, in denen einer zuständigen
Behörde für Verpackungen, Großpackmittel (IBC) und
ortsbewegliche Tanks Aufgaben übertragen worden sind
und keine Bestimmung erfolgt ist nach Maßgabe des
IMDG-Code deutsch, sowie in allen Fällen, in denen im
IMDG-Code deutsch für gefährliche Güter der Klassen 1 
ausgenommen Güter, die militärisch genutzt werden -, 2,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7 - in bezug auf Prüfung und Zu
lassung radioaktiver Stoffe, die Prüfung zulassungspflich
tiger Versandstücke und die Qualitätssicherung und
-überwachung von Versandstücken - und 9 sowie nach
EmS eine zuständige Behörde tätig werden muß.

Luftverkehrsgesetz

Neufassung vom 14. Januar 1981 (BGB!. I S. 61)

Bekanntmachung über die Beförderung gefährli
cher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr

vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer Teil I
114/88)

Allgemeine Erlaubnis zur Beförderung gefährli
cher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr
durch Luftfahrtunternehmen

vom 30. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrt Teil I
115/88)

6. Zuständigkeit

Die Erlaubnis für die Beförderung gefährlicher Güter erteilt
nach § 78 Abs. 1 LuftVZO das Luftfahrt-Bundesamt, Au
ßenstelle Frankfurt/Main.

9. Andere, zusätzlich zu betrachtende Rechtsvor
schriften

Bei der Beförderung einiger gefährlicher Güter
von/nach/über der/die Bundesrepublik Deutschland sind
neben dem LuftVG weitere Gesetze oder Verordnungen
zu beachten,

z. B.

- für Explosivstoffe das Gesetz über explosionsge
fährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz); ...

Klassifizierungs- und Genehmigungsbehörde ist die Bun
desanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

für radioaktive Stoffe die Verordnung über den
Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlung
(Strahlenschutzverordnung);

Zuständig für die Zulassung von Type B-Behältern sowie
für die Erteilung einer Beförderungsgenehmigung ist die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

und für die Zulassung von Kapseln ("Special
from encapsulation") die Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung.

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe
(Sprengstoffgesetz - SprengG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986
(BGB!. I S. 577 vom 6. Mai 1986),

zuletzt geändert durch

Artikel 7 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28.
Juni 1990 (BGB!. I S. 1223, vom 30. Juni 1990).

Abschnitt IX Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Ge
schäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist
eine Bundesoberbehörde.

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für

1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und
chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen,

2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der
Zweckbestimmung der Bundesanstalt, die Weiterentwick
lung der Materialprüfung sowie der chemischen Sicher
heitstechnik,

3. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewie
senen Aufgaben.

Waffengesetz (WaffG)

vom 19. September 1972

verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1797, in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGB!. I S.
432);

zuletzt geändert durch

Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 23. Septem
ber 1990 (BGB!. 11 S. 888, 916).

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest
verbundenen Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt,
sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht
oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer
Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung
nach von der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung zugelassen ist.

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfordernis
der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche
Interessen nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die
in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr oder
zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes bestimmt sind.
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INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS
CODE

Consolidated edition 1994

Published by the

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

4 Albert Embankment, London SE 1 7SR

22 COMPETENT AUTHORITY APPROVAL

22.1 Approvals, permits or certificates issued by the
competent authority or by a body authorized by and under
the responsibility of that competent authority should be
recognized by other coountries where such issue is refe
red to in this Code.

22.2 Such approvals, permits or certificates should at
least comply with the requirements of:

1 the International Convention for the Safety of Life at
Sea, 1974, as amended;

2. the International Convention for the Prevention of Pol
lution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of
1978 relating thereto (MARPOL 73/78); and

3. the standards of this Code.

22.3 Addresses in individual countries to which inqui
ries regarding competent authority approval be referred
are given in the appendix to this section, which will be
kept up to date by the publication of revised lists. (Refer to
MSC 2/Circ. 34 and revisions thereof).

LIST OF CONTACT NAMES AND ADRESSES OF THE
OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT
AUTHORITIES *

GERMANY

Ministry of Transport

Postfach 200100

Robert-Schumann-Platz 1

53175 Bonn

Germany

Tel: +492283000 or 300 Extension

+49 228 300 2433

+49 228 300 2435

Telefax: +492283003428

+49 228 300 3429

Telex: 885700 BMV D

Packaging testing and certification istitute:

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM)

Unter den Eichen 87

12200 Berlin

Germany
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1. Vorwort

Diese Richtlinie ist im nichtamtlichen Teil des Amts- und Mitteilungsblattes der

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), nach Erörterung im

Sachverständigenausschuß (SVA) Formaldehyd bei der BAM, veröffentlicht, um für

die Durchführung von Formaldehydmessungen bei Caravans und Motorcaravans

die Voraussetzung für einheitliche Prüfbedingungen zu schaffen.

Diese Richtlinie ist sowohl bei Neufahrzeugen, innerhalb von 4 - 6 Wochen nach

Herstellung, als auch bei älteren Fahrzeugen anwendbar.

Die Prüfbedingungen sind an das von BGA und BAM veröffentlichte Prüfverfahren

für Holzwerkstoffe angelehnt (5). Die Prüftemperatur beträgt damit 23 °C, die

relative Luftfeuchtigkeit 45 %. Konstruktionsbedingt ist die Raumbeladung, das

heißt, das Verhältnis von emittierender Oberfläche zum Raumvolumen bei Caravans

und Motorcaravans größer als 1 m2/m3
. Die Raumbeladung kann bis zu 4 - 5 m2/m3

betragen und liegt damit höher als im Prüfverfahren für Holzwerkstoffe mit 1m2/m3
.

Um die hohe Raumbeladung teilweise auszugleichen, wird aus praktischen Erwä

gungen der Luftwechsel bei der Prüfung von Caravans und Motorcaravans auf 2/h

festgelegt, anstelle eines Luftwechsels von 1/h im Prüfverfahren für Holzwerkstoffe.

Eine gesundheitliche Bewertung, insbesondere auch im Hinblick auf die notwendige

Frischluftzufuhr, ist hiermit nicht verbunden. Unter ungünstigen Nutzungsbedingun

gen, das heißt, vor allem bei höherer Temperatur als 23 °C und ungenügender

Lüftung kann nicht ausgeschlossen werden, daß es in Einzelfällen zu einer Über

schreitung des Formaldehyd-Grenzwertes von 0,1 ppm der Chemikalienverbotsver

ordnung kommt.

Diese Prüfrichtlinie setzt nicht die Bestimmungen der Chemikalienverbotsverord

nung (§ 1, Anhang, Abschnitt 3) außer Kraft, wonach Holzwerkstoffe nicht in Ver

kehr gebracht werden dürfen, wenn die durch den Holzwerkstoff verursachte

Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft eines Prüfraums 0,1 ml/m3

(ppm) überschreitet.



2. Einleitung

Die Luft in Aufenthaltsräumen wird häufig durch Formaldehyd belastet. Für die

Beurteilung der Formaldehydbelastung in der Luft wird der vom Bundesgesund

heitsamt empfohlene wohnhygienische Toleranzwert von 0,1 ppm (= 0,1 ml/m3)

herangezogen (1, 2). Zum Innenausbau von Caravans und Motorcaravans werden

teilweise formaldehydhaltige Materialien eingesetzt. Um die Formaldehydbelastung

in den Innenräumen dieser Fahrzeuge so gering wie möglich zu halten, werden

formaldehydarme oder formaldehydfreie Werkstoffe verwendet. Bei Holzwerkstoffen

sind die Anforderungen der Chemikalienverbotsverordnung §1 J Anhang, Abschnitt 3

(Formaldehyd) einzuhalten (3).

Auch durch die Verarbeitung der Werkstoffe und durch lüftungstechnische Maß

nahmen kann die Formaldehydbelastung im Innenraum der Fahrzeuge vermindert

werden. Eine Beurteilung der Belastungssituation erfordert die Festlegung eines

geeigneten Prüfverfahrens. Die vorliegende Richtlinie beschreibt das Prüfverfahren

und die Randbedingungen während der Messungen. Sie soll die Grundlage zur

Durchführung von Formaldehydmessungen in Caravans und Motorcaravans unter

reproduzierbaren Bedingungen bilden.

3. Anwendungsbereich und Zweck

Die Richtlinie ist bei der Prüfung von Caravans und Motorcaravans anzuwenden.

Die Prüfung nach den Vorgaben der Richtlinie geschieht mit dem Ziel, die Formal

dehydkonzentration in der Raumluft festzustellen.

Ein Caravan ist gemäß DIN EN 27418, Abschnitt 1.02, ein bewohnbarer Anhänger

für Freizeitzwecke, der die Auflagen für den Bau und die Benutzung als Straßen

fahrzeug erfüllt (12).

Ein Motorcaravan ist gemäß DIN EN 27418, Abschnitt 1.08, ein bewohnbares

Freizeitfahrzeug mit eigenem Antrieb, welches die Anforderungen als Kraftfahrzeug

hinsichtlich der Bauvorschriften und Benutzung erfüllt (12).
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4. Anforderungen an Caravans/Motorcaravans

Die Formaldehydausgleichskonzentration in der Innenraumluft von Caravans und

Motorcaravans ist ein Beurteilungskriterium für die Eignung der Fahrzeuge. Die

Anforderungen der Prüfrichtlinie gelten als erfüllt, wenn unter den festgelegten

Prüfbedingungen und Bezugswerten die Ausgleichskonzentration des Formalde

hyds in der Innenraumluft des Caravans oder Motorcaravans den Konzentrations

wert von 0,1 ppm (= 0,1 ml/m3) nicht überschreitet. Unbenommen von dieser in

vorliegender Prüfrichtlinie beschriebenen Prüfung müssen die Fahrzeuge alle

anderen Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) einhalten.

5. Kurzbeschreibung des Verfahrens

Permanente Formaldehydabgabequellen in Caravans und Motorcaravans sind

bestimmte beim Innenausbau der Fahrzeuge verwendete Werkstoffe und Materiali

en. Die von ihnen ausgehenden Emissionen und die sich im Innenraum einstellende

Formaldehydausgleichskonzentration ist bei vorgegebener Fahrzeugausstattung

insbesondere von der Temperatur, der relativen Luftfeuchte und der Luftwechsel

zahl abhängig. Die vorliegende Prüfrichtlinie legt für diese Einflußfaktoren Bemes

sungswerte fest und beschreibt die Bedingungen für die Durchführung der Formal

dehydmessungen.

6. Prüfung

6.1 Allgemeines

Das Raumklima im Innenraum eines Caravans oder Motorcaravans wird insbeson

dere von der Jahreszeit und den meteorologischen Gegebenheiten (Witterung)

beeinflußt. Diese in weiten Bereichen variablen Bedingungen bestimmen bei

vorgegebener Fahrzeugausstattung zusammen mit den Lüftungsverhältnissen die

Formaldehydkonzentration im Fahrzeug. Um eine Vergleichbarkeit der Meßergeb

nisse zu erreichen, werden Werte für die klimatischen und lüftungstechnischen

Parameter bei der Durchführung der Prüfung und die Anforderungen bei den

Prüfbedingungen festgelegt. Die Werte entsprechen mit Ausnahme der Luftwech

selzahl und der Beladung den in der DIBT-Richtlinie 100, dem Prüfverfahren nach

Chemikalienverbotsverordnung und der EG-Empfehlung festgelegten bzw. empfoh

lenen Werten (4-6). Für die Luftwechselzahl wurde ein abweichender Wert gewählt,

da unter Berücksichtigung des personenbezogenen Mindestaußenluftstroms bei



den regelmäßig geringen Volumina der Innenräume der Fahrzeuge eine Luftwech

selzahl von 1 pro Stunde zu unhygienischen Verhältnissen bei der Nutzung führen

würde. Die Beladung mit Holzwerkstoffen und anderen Materialien entspricht der

üblichen Raumausstattung des Caravans/Motorcaravans seitens des Herstellers.

6.2 Meßverfahren

Die genaue Bestimmung der Formaldehydkonzentration erfordert eine empfindliche

und spezifische Nachweismethode. Für die Analyse der Raumluft sind verschiedene

Meßmethoden geeignet. Als Referenzverfahren gilt das in der VDI-Richtlinie 3484,

Blatt 1 dargestellte Sulfit-Pararosanilin-Verfahren (7). Andere geeignete photometri

sche Verfahren sind die Acetylaceton- und die Chromotropsäure-Methode (8, 9).

Das chromatographische Meßverfahren nach der Dinitrophenylhydrazin-Methode

(DNPH) gilt ebenfalls als geeignet (10). Wegen seiner einfachen Handhabung und

Zuverlässigkeit hat sich das Acetylaceton-Verfahren in der Praxis bewährt. Diese

Meßmethode wird in der Fachliteratur detailliert beschrieben (9).

Die Anwendung weiterer Meßmethoden ist nur zulässig, wenn durch Messungen die

Vergleichbarkeit zum Referenzverfahren nach VDI 3484 nachgewiesen wurde.

Die Analyse- und Probenahmebedingungen sind so zu wählen, daß die Formalde

hydkonzentration im Bewertungsbereich von 0,1 ppm ausreichend genau erfaßt

wird. Weitere Hinweise zum Meßverfahren sind unter Punkt 6.5 dargestellt.

6.3 Einstellung und Vorkonditionierung des Fahrzeugs

Um bei der Messung von äußeren Einflüssen unabhängig zu sein, ist es erforder

lich, die Formaldehydmessungen des Caravans oder Motorcaravans in einem

Prüfraum mit einer Temperatur von 23°C ±2 K durchzuführen. Für die Messungen

wird das Fahrzeug in den temperierten Raum gestellt. In das Fahrzeug wird stünd

lich eine Luftmenge entsprechend dem 2fachen Leervolumen (Innen) geleitet. Die

zugeführte Luft hat eine Temperatur von 23°C ± 1 K und eine rel. Luftfeuchte von

45 ± 5 %. Die Luftzufuhr erfolgt über eine in die Türöffnung eingesetzte Blende mit

einem Zu- und Abluftstutzen. Die Zu- und Abluftstutzen sind so anzubringen, daß

kein Kurzschluß zwischen den Luftströmen entsteht.
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Die Menge der zugeführten Luft, sowie Temperatur und relative Luftfeuchte im

Innenraum des Fahrzeugs, sind mit geeigneten Meßeinrichtungen zu überwachen.

Nach Einstellung dieser Versuchsbedingungen erfolgt eine Konditionierung des

Fahrzeugs über einen Zeitraum von 72 - 96 Stunden. Erst danach wird mit der

Durchführung der Messungen begonnen.

6.4 Prüfbedingungen

Um Meßunsicherheiten durch Nachhärtungserscheinungen, Alterungseffekte u. ä.

zu vermeiden, sollten bei Beginn der Prüfung fabrikneue Fahrzeuge mindestens 4,

maximal 6 Wochen alt sein. Hinsichtlich der klimatischen Bedingungen während der

Prüfung sind folgende Prüfbedingungen einzuhalten und während des Verlaufs der

Prüfung durch geeignete Meßgeräte zu registrieren.

Prüfraum zur Aufnahme des Fahrzeugs:

Raumlufttemperatur:

Relative Luftfeuchte:

23°C ±2 K, weitgehend gleichmäßig

variabel (25 % - 75 %), sofern eine Einhaltung

der nachstehenden Werte im Fahrzeuginneren

geWährleistet ist.

Innenraum des Caravans/Motorcaravans:

Lufttemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Zuluftvolumenstrom:

Probenahmebeginn:

23°C ±1 K

45 % + 5 %

2faches Leervolumen (Innen) pro Stunde.

frühestens 72 Stunden nach Beginn der Kondi

tionierung im Fahrzeug-Innenraum.
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Während der Prüfung sind Temperatur und relative Luftfeuchte im Prüfraum und im

Innenraum des Fahrzeugs kontinuierlich zu messen und aufzuzeichnen.

Die Prüfung des Caravans oder Motorcaravans erfolgt bei geschlossenen Luftklap

pen (Fenster, Dachluken u. ä.). Die Lüftungsschlitze für die Sicherheitslüftung nach

DIN 7941, Abschnitt 5.5.9.1 werden gasdicht verschlossen. Bei Motorcaravans mit



Tür zum Fahrerraum ist diese während der Konditionierung und während der

Luftprobenahme geschlossen zu halten. Raumtrennende Schiebe- oder Falttüren,

Schranktüren, Klappen, Schubladen u. ä. im Caravanl Motorcaravan sind während

der Prüfung zu öffnen. Um im Fahrzeuginnenraum eine gleichmäßige-Atmosphäre

zu gewährleisten, ist die Luft im Fahrzeug während der Konditionierung und wäh

rend der Messung mittels eines oszillierenden Ventilators ausreichender Leistung

umzuwälzen.

Die Erfassung der klimatischen Parameter, wie Lufttemperatur und Luftfeuchte, soll

mittig im Fahrzeugraum erfolgen. Die Probenahme für die Formaldehydmessung

erfolgt im Abluftstutzen.

6.5 Bestimmung der Formaldehydkonzentration

Die Probenahme erfolgt mit Hilfe einer außerhalb des Caravans oder Motorcara

vans befindlichen Gasprobenahmeapparatur. Über eine Schlauchleitung wird die

Luft aus dem Abluftstutzen durch Gaswaschflaschen geleitet (s. Abschnitt 6.2 bzw.

VDI-Richtlinie 3484).

Probenahmezeit und Probeluftvolumen werden notiert. Während der Messung

werden Luftdruck sowie Temperatur am Gasmengenzähler bei Beginn und bei Ende

der Probenahme festgehalten. Der Temperaturwert wird gemittelt. Alle Werte

werden in ein Protokollblatt aufgenommen.

Die absorbierte Formaldehydmenge wird auf das korrigierte Probeluftvolumen

bezogen und zunächst in mg/m3 berechnet. Das Gasvolumen wird auf eine Tempe

ratur von 23°C und einen Luftdruck von 1013 hPa korrigiert. Für die Bewertung ist

eine Umrechnung von Massenkonzentration (mg1m3) auf Volumenkonzentration

(mi1m3 bzw. ppm) erforderlich. Der Umrechnungsfaktor für Formaldehyd von mg/m3

auf mllm3 beträgt 0,8013.

6.6 Auswertung

Es werden aufeinanderfolgend im Abstand von etwa 1,5 Stunden mehrere Messun

gen durchgeführt. Die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn der Mittelwert von drei

aufeinanderfolgenden Messungen ~ 0,1 ppm beträgt. Die Standardabweichung des

Mittelwertes darf bei einem Mittelwert zwischen 0,07 und 0,1 ppm den Wert von

0,015 ppm nicht überschreiten. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, so ist die
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Meßreihe im Tagesabstand zu wiederholen. Ist auch am 5. Tag der Messungen 

ohne Berücksichtigung der Konditionierungsphase von 3 Tagen - der Wert von

0,1 ppm als Mittelwert von drei aufeinanderfolgenden Messungen unter Einhaltung

des o. g. Streubereiches nicht erreicht oder nicht unterschritten, so sind die Anfor

derungen der Prüfrichtlinie nicht erfüllt.

Sind die Bedingungen bezüglich der Formaldehydkonzentration erfüllt, so wird aus

den Einzelwerten dieses Tages der Mittelwert gebildet. Die Prüfrichtlinie gilt als

erfüllt, wenn der Mittelwert von diesen drei Einzelmessungen 0,1 ppm nicht über

schreitet.

7. Prüfbericht

Der Prüfbericht muß folgende Angaben enthalten: Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahr

zeug-Identifizierungsnummer, Zeitpunkt der Herstellung, Tag der Messung, Ort der

Messung, Meßmethoden, Temperatur und Luftfeuchte im Prüfraum, Dauer der

Konditionierung, Temperatur, Luftfeuchte im Fahrzeug während der Messungen,

Formaldehydkonzentration (Einzelwerte, Mittelwert).

Das Gesamtergebnis der Prüfung ist an hervorgehobener Stelle am Schluß des

Prüfzeugnisses oder des Prüfberichtes zusammenzufassen. Die Erstellung einer

Kurzfassung der Prüfung mit dem Gesamtergebnis in Form einer Bescheinigung

(Zertifikat) mit Bezug auf den umfassenden Prüfbericht ist zulässig.
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Nr. 145/1SBN 3-88314-711-7/1987
U. Holzlöhner
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur
Bestimmung von Materialeigenschaften von
Reibungsböden

Nr. 146/ISBN 3-88314 714-1/1987
W. Schon, M. Mallon
Untersuchungen zur Wirksamkeit von
Wasserberieselungseinrichtungen als
Brandschutzmaßnahme für Flüssiggas
Lagertanks

Nr. 147/ISBN 3-88314-720-6/1987
H.-D. Kleinschrodt
Lösung dynamischer Biege- und
Torsionsprobleme von Stabsystemen aus
dünnwandigen elastischen Stäben mit
offenem Querschnitt mittels frequenzab
hängiger Ansatzfunktionen

Nr. 148/1SBN 3-88314-774-5/1988
W. Müller
Theoretische Untersuchung von Variations
prinzipien für elastoplastisches Material
verhalten sowie Entwicklung und numerische
Erprobung von Finite-Element-Verfahren für
den ebenen Spannungszustand

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988
U. Holzlöhner
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrö
ßen aus der Untersuchung von Bodenproben

Nr. 150/ISBN 3-88314-776-1/1988
M. Weber
VG3D Zeichenprogramm für vektorgraphische
Darstellung dreidimensionaler Strukturen

Nr. 151/1SBN 3-88314-785-0/1988
L. Auersch-Saworski
Wechselwirkung starrer und flexibler
Strukturen mit dem Baugrund insbesondere
bei Anregung durch Bodenerschütterungen

Nr. 152/ISBN 3-88314-796-6/1988
G. Plauk, G. Kretschmann, R.-G. Rohrmann
Untersuchung des baulichen Zustandes und
der Tragfähigkeit vorgespannter Riegel von
Verkehrszeichenbrücken der Berliner
Stadtautobahn

Nr. 153/ISBN 3-88314-797-4/1988
H. Sander, W.-W. Maennig
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei
mechanischer Wechselbeanspruchung

Nr. 154/ISBN 3-88314-822-9/1988
K. Breitkreutz, P.-J. Ultech, K. Haedecke
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes
Referenzmaterial für die Spektrometrie

Nr. 155/ISBN 3-88314-825-3/1988
L. Auersch
Zur Entstehung und Ausbreitung von
Schienenverkehrserschütterungen:
Theoretische Untersuchungen und Messungen
am Hochgeschwindigkeitszug Intercity
Experimental

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/1989
G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe,
K. Schmidt, J. Hundt
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von
Faserzementen

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-1/1989
E. Limberger, K. Brandes
Versuche zum Verhalten von Stahlbeton
balken mit Übergreifungsstößen der
Zugbewehrung unter stoßartiger Belastung

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/1989
R. Wäsche. K.-H. Habig
Physikalisch-chemische Grundlagen der
Feststoffschmierung - Literaturübersicht

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/1989
R. Müller, R. Rudolphi
Berechnung des Wärmedurchlaßwider
standes und der Temperaturverteilung im
Querschnitt von Hausschornsteinen nach
DIN 18160, Teil 6

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/1989
W. Malthees
Entwicklung eines Makroelementes durch
Kondensation am Beispiel der LasIfälle
Flugzeugabsturz und Erdbeben bei Boden
Bauwerk-Wechselwirkung mit biegeweichen
Fundamenten

Nr. 161/ISBN 3-88314-920-9/1989
G. Mellmann, M. Maultzsch
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefe
stigkeit von Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 162/ISBN 3-88314-921-7/1989
W. Brünner
Untersuchungen zur Tragfähigkeit großer
Glasscheiben

Nr. 163/1SBN 3-88314-922-5/1989
W. Brünner, G. Mellmann, W. Struck
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von
Scheiben aus Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 164/ISBN 3-88314-934-9/1989
R. Helms, B. Jaenicke, H. Wolter, C.-P. Bork
Zur Schwingfestigkeit großer geschweißter
Stahlträger

Nr. 165/ISBN 3-88314-935-7/1989
P. Göbel, L. Meckel, W. Schiller
Untersuchung zur Erarbeitung von Kenn
werten bei Einrichtungsmaterialien (Holz
werkstoffen, Möbeln und Textilien) hinsicht
lich der Formaldehyd-Emission
- Teil B: Textilien

Nr. 166/ISBN 3-88314-936-5/1989
K. Breitkreutz
Modelle für Sterelogische Analysen

Nr. 167/ISBN 3-88314-937-3/1989
A. Mitakidis, W. Rücker
Erschütterungsausbreitung im elastischen
Halbraum bei transienten Belastungs
vorgängen

Nr. 168/ISBN 3-88314-958-6/1990
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi
Numerische Untersuchung geometriebe
dingter Wärmebrücken (Winkel und Ecken)
unter Einsatz hochauflösender Farbgraphik
bei Berücksichtigung der Tauwasser
problematik und des Mindestluftwechsels

Nr. 169/ISBN 3-88314-959-4/1990
Chr. Kohl, W. Rucker
Integration der Untergrunddynamik in das
Programmsystem MEDYNA, dargesteIlI am
Beispiel des Intercity Experimental (ICE)

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990
P. Studt, W. Kerner, Tin Win
Untersuchung der mikrobiologischen
Schädigung wassergemischter Kühl
schmierstoffe mit dem Ziel der Verbesserung
der Arbeitshygiene, der Minderung der
Geruchsbelastung und der Menge zu
entsorgender Emulsionen

Nr. 171/ISBN 3-88314-997-7/1990
F. Buchhardt
Ein Operator zur Koppelung beliebig
benachbarter dynamischer Systeme am
Beispiel der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung
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Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990
J. Vielhaber, G. Plauk
Grenztragfähigkeit großer Verbundprofil
stützen

Nr. 17311SBN 3-88314-999-3/1990
B. Droste, J. Ludwig, B. Schulz-Forberg
Höherwertige Transporttechnik und ihre
Konsequenzen für die Beförderung gefährli
cher Güter

Nr. 1741ISBN 3-88429-021-8/1990
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte

Nr. 17511SBN 3-88429-022-6/1990
W. Brocks, D. Klingbeil, J. Olschewski
Lösung der HRR-Feld-Gleichungen der
elastisch-plastischen Bruchmechanik

Nr. 176/ISBN 3-88429-035-6/1990
W. Matthees, G. Magiera
Iterative Dekonvulation der seismischen
Basiserregung für den Zeitraum

Nr. 177I1SBN 3-89429-090-0/1991
G. Schickert, M. Krause, H. Wiggenhauser
Studie zur Anwendung zerstörungsfreier
Prüfverlahren bei Ingenieurbauwerken

Nr. 17811SBN 3-89429-429-9/1991
G. Andreae, J. Knapp, G. Niessen
Entwicklung und Untersuchung eines kapa
zitiven Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers
für Einsatztemperaturen bis ca. 1000 °C

Nr. H9/ISBN 3-89429-100-1/1991
H. Eitler
Die Drehfähigkeit plastischer Gelenke in
Stahlbeton-Plattenbalken, bewehrt mit
naturhartem Betonstahl BSt 500 S im Bereich
negativer Biegemomente

Nr. 180llSBN 3-89429-101-X/1991
E. KIemeni, G. Wieser
Zur numerischen Übertragbarkeit von
Prüfungsergebnissen an Hausschornsteinen
auf Schornsteine mit anderen lichten
Querschnitten

Nr. 181/ISBN 3-89429-105-2/1991
H. Czichos, R. Helms, J. Lexow
Industrial and Materials Technologies
Research and Development Trends and Needs

Nr. 182/ISBN 3-89429-145-1/1992
M. Weber
Bestimmung von Wärmeübergangs
koeffizienten im Bereich geometriebedingter
Wärmebrücken

Nr. 183/ISBN 3-89429-163-X/1992
F. Buchhardl
Zur Dekonvolution im Zeitbereich

Nr. 18411SBN 3-89429-164-8/1992
M. Maullzsch, W. Stichel, E.- M. Vater
Feldversuche zur Einwirkung von Auftaumit
teln auf Verkehrsbauwerke (im Rahmen des
Großversuchs "Umweltfreundlicheres
Streusalz")

Nr. 18511SBN 3-89429-165-6/1992
Renale Müller
Ein numerisches Verlahren zur simultanen
Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften
oder Größen aus Versuchen Anwendung auf
das Heißdraht-Parallelverlahren und auf
Versuche an Hausschornsteinen

Nr. 18611SBN 3-89429-211-3/1992
B. Löffelbein, M. Woydt, K. -H. Habig
Reibungs- und Verschleißuntersuchungen an
Gleitpaarungen aus Ingenieurkeramischen
Werkstoffen in wässrigen Lösungen

Nr. 18711SBN 3-89429-216-4/1992
Th. Schneider, E. Santner
Mikrotribologie: Stand der Forschung und
Anwendungsmöglichkeiten. Literaturübersicht

Nr. 18811SBN 3-89429-243-1/1992
K. Mallwitz
Verlahren zur Vorausermittlung der Setzung
von Fundamenten auf geständerten Strecken
infolge zyklischer Beanspruchung

Nr. 189/ISBN 3-89429-244-X/1992
W. Matthees, G. Magiera
Impedanzeigenschaften von Finiten Elemente
Modellen bei Integration im Zeitraum

Nr. 1901lSBN 3-89429-245-8/1992
G. Zachariev
Untersuchung des Versagens thermopla
stischer Kunststoffe im Kurzzeit-Zugversuch
und Retardations-Zugversuch

Nr. 191/ISBN 3-89429-246-6/1992
H.- M. Bock, S. Erbay, J. Wilh
Kritische Stahltemperatur als charakteristi
scher Kennwert für die Feuerwiderstands
dauer von Bauwerkssystemen aus Stahl

Nr. 192/ISBN 3-89429-329-2/1993
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte; Lokales
Rißwachstum, Ermittlung des Rißwider
standsverhaltens aus der Kerbschlagarbeit

Nr. 193/3-89429-291-1/1993
W. Gerisch, Th. Fritz, S. Steinborn
Statistical Consulting in the Frame of
VAMAS. The Role of the Technical Working
ArlealAdvisory Group. Statistical Techniques
for Interlaboratory Studies and Related
Projects (VAMAS Report No. 13)

Nr. 19411SBN 3-89429-330-6/1993
U. Krause
Ein Beitrag zur mathematischen ModelIierung
des Ablaufs von Explosionen

Nr. 195/ISBN 3-89429-331-4/1993
U. Schmidtchen, G. Würsig
Lagerung und Seetransport großer Mengen
flüssigen Wasserstoffs am Beispiel des
"Euro-Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Projekts.
Überblick über die in Deutschland anzuwen
denden Gesetze, Verordnungen und techni
schen Regeln

Nr. 196/ISBN 3-89429-362-4/1993
D. Lietze
Untersuchungen über das Anlaufen von Deto
nationen im Innern geschlossener Systeme

Nr. 197/ISBN 3-89429-400-0/1993
A. Skopp
Tribologisches Verhalten von Siliziumnitrid
werkstoffen bei Festkörpergleitreibung
zwischen 22°C und 1000 °C

Nr. 198/ISBN 3-89429-421-3/1994
SI. Meretz
Ein Beitrag zur Mikromechanik der Inter
phase in polymeren Faserverbundwerkstoffen

Nr. 199/ISBN 3-89429-422-1/1994
W. F. Rücker, S. Said
Erschütterungsübertragung zwischen U-Bahn
tunneln und dicht benachbarten Gebäuden

Nr. 200/ISBN 3-89429-423-X/1994
D. Arndt, K. Borchardt, P. Croy, E. Geyer,
J. Henschen, C. Maierhoter, M. Niedack-Nad,
M. Rudolph, D. Schaurich, F. Weise,
H. Wiggenhauser
Anwendung und Kombination zerstörungsfreier
Prüfverlahren zur Bestimmung der Mauerwerks
feuchte im Deutschen Dom

Nr. 201/ISBN 3-89429-475-2/1994
U. Holzlöhner, H. August, T. Meggyes, M. Brune
Deponieabdichtungssysteme; Statusbericht

Nr. 202/ISBN 3-89429-481-7/1994
J. Schmidl
Über eine Verteilungsfunktion mit Parametern
für Median, Spannweite, Schiefe und Wölbung;
Konzept und Anwendung

Nr. 203/ISBN 3-89429-483-3/1994
B. Schulz-Forberg, J. Ludwig
Sicherheitsniveaus von Transporttanks für
Gefahrgut

Nr. 204/ISBN 3-89429-484-1/1994
W. Struck, E. Limberger
Der Glaskugelsack als Prüfkörper für Beanspru
chungen durch weichen Stoß - eine erweiterte
Modellvorstellung

Nr. 205/ISBN 3-89429-516-3/1995
P. Rose
Bestimmung charakteristischer Fehlermerk
male zur rechnergestützten Bildauswertung von
Schweißnahtradiographien

Nr. 206/ISBN 3-89429-517-1/1995
D. Lietze
Grenze der Flammendurchschlagsicherheit von
Speerschichten aus Bandsicherungen bei De
flagrationen und bei einem Nachbrand

Nr. 207/ISBN 3-89429-593-7/1995
W. Daum
Zur objektiven Beurteilung der Bildqualität indu
strieller Radioskopiesysteme

Nr. 20811SBN 3-89429-557-0/1995
G. Kalinka
Ein Beitrag zur Kristallisation gefüllter und un
gefüllter Thermoplaste

Nr. 20911SBN 3-89429-594-5/1995
D. Hoffmann, K. Niesei
Zur Quantifizierung des Effekts von Luftverun
reinigungen auf Putzmörtel

Nr. 210/ISBN 3-89429-595-3/1995
F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiera
Zur Erlassung der hysteretischen Dämpfung im
Zeitraum

Nr. 211/ISBN 3-89429-973-8
G. Meier zu Köcker, K.-H. Habig
Steigerung der Lebensdauer und der Prozeß
sicherheit durch beschichtungsgerechte Ferti
gung von Werkzeugen und Bauteilen

Nr. 212/ISBN 3-89429-974-6
S. Dähne
Analytische Grundlagenuntersuchungen zur
Laserimpulsfluorometrie im ultravioletten
Spektralbereich

Nr. 213/ISBN 3-89429-975-4/1995
J. Keim
High Resolution NMR Spectroscopy for the
Determination of Elastomers, Blends and
Thermoplastic Elastomers
- Carbon and Proton NMR Spectra Catalogue -

Nr. 21411SBN 3-89429-976-2/1995
J. Moll
Exciton-Dynamics in J-Aggregates of an
Organic Dye

Nr. 215/ISBN 3-89429-950-9/1995
Modellhafte Untersuchungen zu Umwelt
schädigungen in Innenräumen anhand des
Grünen Gewölbes
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